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Repertorium
der Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen

vom Jahre 1824.

I. in chronologischer Ordnung.

Datum

des

Gesetzes Ausgabe.
der Inhalt. Stuck. Num. Seite.

16. Jan. zi. Jan.

17.

Zzi. -

- -

18. Febr.

14. Febr. 5. März

l .

24.-17.Ma1
I

1. April 6. April
l

3. -

G14.

22.

27. -

1. Mai

24. April

Bekanntmachung des Kirchenrathes und Ober-Consistorii,
die Feier der Bußtage im Jahre 1824. berr.

Verordnung der Landesregierung, die mie der Fürstlich
Rcußischen der jüngern Linie Regierung, wegen gegen-
seitiger Gestellung der Forstverbrecher ad forum delicti
commissi, getroffene Uibereinkunft bttr.

IItes Publicandum des Geheimen Finanz-Collegüt, die
Leipziger Handelsabgaben btrr.

Verordnung der Landesregierung, die Ausübung des soge-
nannten Reiheschankes auf dem Lande bertr.

Rescript der Landesregierung an das Oberhofgeriche zu
Leipzig, dic Ablösung der Dienste und Frohnen betr.

Mandat über den Anfang der Beweisfrist in devolvirten
Rechtssachen, und uber Compromisse auf Verlängerung
der Nothfrisien, oder auf Sistirung des Processes wäh-
rend derselben berr.

Mandat, das processualische Verfahren in der Oberlausiz,
insbesonderc die Leuterungen und Appellationen betr.

Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin, die
Anwendung des unterm Ssten April 7824 erlassenen
Mandates über die Beweisfrist in devolvirten Rechtssa-
chen und über Compromisse auf Verlängerung der Noth=
fristen, oder auf Sistirung des Processes während der-
selben in der Oberlausitz bkr.

Valvationstabelle der in den Königl. Sächs. Landen Cours
habenden Munzsorten, wornach sich von jetzt an, bis zu

1.

7 —30.

31 —33

57 — 58

35 — 37.

43 — 53.

55.



Datum
des

Gesetzes.
der

Ausgabe.

1. Mai

10. 2

14. „

-

28. -

1. Juni

: 2

10. 3

12. 2

-22

23. 2

24. Juli
26. 2

25. Juni

17. Mai

10.Juni

- -

3. -

5. 2

I14.

14. -

8. Juli
" 2

2 2

21. Aug.
10. -

i|Allgemeine General-Accis-Ordnung

Inhalt(.

B"ßs-s

J—

ergehender anderer Anordnung, Jedermann, Inhalts des
Munzedicts vom 24ten Mai 1763., zu richten hat.

Bekanntmachung der wegen der allgemeinen Straf= und
Versforgungs#Anfstalten verordneten Commissson, das, bei
Anbringung der Gesuche, um Aufnahme verweiseter
Kinder vom Civilstande in die tandWaisen-Versorgung,zu beobachtende Verfahren ber. ...

Mandat, das gerichtliche Verfahren inPolizei- und anderndahin gehorigen Sachen betr. ... ...

Verordnung der Landesregierung, die Erlauterung der
Dorf-Feuer-Ordnung vom Jahre 1775. rücksichtlich des
gefährlichen JZusammenbauens berr.

Verordnung der Landesregierung, die Erläuterung der Ge-
neralien vom 23sten December 1812. und igten Marz
1817. rucksichtlich der uber vorgefallene Brandschaden zuerstattenden Anzeigen berr. .

Avertissement der Landes: Orcconomie, Manufrclur= und
Commerzien-Deputation, die Einladung zur Theilnahme
an der Dresdner Industrie-Ausstellung berr.

Mandat, die Aufhebung des Sanitäts-Collegii und die,
in deren Folge, zur Besorgung der Medicknal= Polizei-
Pflege im Lande gekroffenen Einrichtungen betr.

Mandat, die Ausübung der innern Heilkunde betr.

Bekanntmachung des Ober-Hof-Marschall-Amtes, den Rang
der Hof= und Medicinal Räthe, so wie des Oberlausitzi-
schen Medicinalrathes in der Hofordnung berr.

—

Mandak, die Vereinigung der Tranksteuer vom ausländi-
schen Getränke mie der Grenzaccise beerrt.

Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin, die
Erläuterung der Oberlausitzischen Feuerordnung vom JI.
1777. hinsichtlich des gefährlichen Jusammenbauens betr.

Accisordnung für die Stadt Leipzig. ....
Rescript des Kirchenrathes an das Consi storium zu Leip-

zig, die Ausstellung des testimonii integritatis bei sich
verehelichenden Geistlichen bett. .. *VR 0

—4

13.

II.

11.

0.

10.—

12.

12.

14.

##

5

6.

15.

17.

10.

13.

14.

II.

12

15.

16.

18.

19.

23.

22.

 Seite.

39 — 42.

83—88

59 —60.

70 — 71.

51 — 63.

65 — 67.

73 — 80.

gl.

80 —142.

143—746.

147.

153—172.

162.



Datum
des

Gesetzes.
der

Ausgabe.
Inhalt. Stück. Num. Selte.

27. Juli

1. Aug.

21.

10. Sept.

13.

22.

30.
6. Oct.

10. Aug.

26. 2

17. Sept.

26. Aug.

2. Ott.

17. Sept.

2. Oct.

R

— 8

—Wi — r—

Generale des Geheimen Finanz-Collegii an sämmtliche Ac-
ciscommissarien und Juftizbeamten, die Ausgangsabga-
ben betr. 4 * 9 4 6 · 4 * 0 4 rnU 4 0 4 r“ 4

Bekanntmachung der alterbländischen Stände von Ritter=
schaft und Stadten, den Tilgungsfonds der neuen Jpro--
centigen standischen Anleihe berrr.

Erklärung wegen der, zwischen der Königl. Sächs. und
Großherzogl. Sachsen-Weimar-Eisenachischen Regicrung,
verabredelen Aufhebung der gegenseitigen Kostenverg-
kung in Criminal-Untersuchungs-Sachen wider unvermb-
gende Personen brrrrrrr.

Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budisssn, die
Anzeigen von den Veränderungen bei geistlichen und
Schulstellen in der Oberlausitz bettr.

Verordnung der Landesregierung, die Erläuterung des
Publicand## vom öten Februar 1814. wegen Abschaffung
der Singeumgange der Schuljugend btr.

Valvationstabelle der in den Königl. Sächs. Landen Cours
habenden Münzsorten, wornach sich von jetzt an, bis zu
ergehender anderer Anordnung, Jedermann, Inhalts
des Munzedicts vom 1#ten Mai 1763., zu richten hat.

Bekanntmachung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,
die Befreiung der milden Stiftungen und böffentlichen
Cassen von der Ouittung-Stempel-Steuer betr.

Rescript der Landesregierung an den Beamten zu Nochlitz,
die Auslegung des §5. 25. in dem, wegen der in ver-
schiedenen Gegenständen der Gerichtsverfassung und des
Proceßverfahrens beschlossenen Abänderungen und Ein-
richtungen, unterm rzten März 1822. erlassenen Man-
date bbtbrreer.

Verordnung der Landesregierung, die Aufnahme der aus
den klinischen Anstalten zu Dresden und Leipzig entlasse-
nen Kranken btrtrtrtrtrrr.

Steuerausschreiben auf die Jahre 1825. bis mit 183o.

Verordnung der Landesregierung, die Abkürzung der, zu
Erlassung von Sdictalien, wegen verloren gegangener
Staatspapiere, erforderlichen Verjährungszeit betr.

15.

17.

18.

I7.

10.

18.

21.

21.

21.

25.

24.

27.

29.

30.

*

32.

33.

140— 151.

174- 175.-

177-178.

173.

183—184.

170. 182.

185.—

186.

187188.
1890 104.

105—105.



(VI.)

Datum
des

Gesetzes.
der

Ausgabe.
Inhalt(. Stück. Num. Seite.

20. Oct.

23.

10. Nov.

7. Dec.

Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin, die
Gültigkeit innenbenannter gesetzichen Vorschriften in derOberlausstzbetr. . ......

Rescript der Landesregierung an den Rath zu Leipzig, den
angeordneten Wegfall der Succumbenzgelder in Concur-
sen beim Leipziger Handelsgerichte betr...

Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin, die
Ausstellung des testimonü iniegritatis bei sich verehe-lichenden Geistlichen bett.. . .. —..

Nachricht uber die Verhandlungen des im Jahre 1824 im
Königreiche Sachsen gehaltenen Landtagee

Gencralverordnung des Ober-Steuer-Collegiü, den Struer
erlaß wegen des durch Froffschaden veranlaßten Wein-mißwachses berr. .... ..

Rescript der Landesregierung an das Oberhofeericht zu
Leipzig, die dem Oberhofgerichte, in Absicht auf die
Aemter und Patrimonialgerichte des Stifts Wurzen,
beizulegende Competenz br.

22.

23.

-

24.

24.

34.

35.

36.

37.

38

1

l

3197—198.

199.

200— 201.

Beil. zum 23sten Stück.

203 205

206.



(VVI.)

Repertorium
der Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen

vom Jahre 1824.

III in alphabetischer Ordnung.

Seitentahleitenzahl-

Abgaben, s. Ausgangsabgaben.
— obvom (teipziger Handel, s. Leipzig.

Academie, s. Akademie. . -

Accise, stadtische,s.General-Accis-Ordnung.
— aauf dem platten Lande, s. General-Accis-Ordnung.

Accis-Ordnung, keipziger, s. Leipzig.
— — allgemeine, K. General-Accis-Ordnung. *

Aerzte —deren Prufung, Praxis 2c. — f. Akademie,medicinisch -chirurgische — Heil-
kunde, innere.

Akademie,chirurgisch=medicinische,in Dresden — eine aus selbiger bestellte Deputation
bat die zeither dem Sanitäts-Collegio obgelegene Prüfung der Aerzte,
Wundarzte, Apotheker und Hebammen zu verrichten. . 66.

— — — und Thierarzneischule sind künftig der Landesre=
gierung subordinrt. ..«.... .- . .- . . 66.

Anleihe, neue, 4procentige ständische — deren Tilgungsfonds— .. . 1745175-
— s. Obligationen, landschaftliche — Staatspapiere.

Apotheker — deren Prufung, s. Akademie, medicinisch-chirurgische.
Appellationen, s. LeuterungenundAppellationen.
Ausgangsabgaben von gewissen inlandischen Erzeugnissen — deren resp. Aufhebung und

Beibehaltugs.. 140— IAr.
— deren Wegfall bei den nach Leipzig oder von Leipzig ins Ausland zu ver-

sendenden Flachs, Werg und Schafwolle. .·.-- «» 50.
—. von verschiedenen inländischen Erzeugnissen, finden in der Oberlaufitz

nicht Statt — .........-.z-.-.-..s 150.

Beweisfristen in devolvirten Rechtssachen — deren Anfag 35—356
— das deshalb unterm isten April 1824. ergangene Mandat soll auch in der

Oberlausitz gelten —. .....». . .-.-. 55.

Braunsdorf, Land-Waisen--Erziehungs-Anstalt, s. Land-Waisen-Versorgung.
Brandschaden — Erlauterung der Generalien vom 23sten December 1872. und rotem

Marz 1817. binsichtlich der deshalb zu erstattenden Anzeigen—— 0Or-
Bußtage —deren Feier im Jahr 1824 5 ... .·..,» k,

C.
Cassen, öffentliche, s. Quittung-Stempel-Steuer.
Chirurgen, zur aussern Praxis berechtigte — inwiefern ihnen die innere gestattet sei,

s. Heilkunde, innere.



(VIII)

Chirurgisch-medicinische Akademie, s. Akademie.
Colditz — dasige, mit Schule versehene Correctionsanstalt, s. band= Waisen-Versorgung.
Compromisse, s. Nothfristen.
Concurse, s. Succumbenzgelder.
Criminal' Untersuchungs-Sachen wider Unvermögende —Vereinigung mit

der Großherzogl. Sachsen-Weimar-Eisenachischen Regierung wegen
Aufhebung der dießfallssgen gegenseitigen Kostenvergütung.

D.
Dienste und Frohnen — Bestimmungen wegen Begünstigung und Erleichterung der Ab-

lösung derselben — . . . . . . . .

Dorfacctse,sGeneral-Acris Ordnung ’

Dorf= Feuer"Ordnung vom Jahr 1775. — deren Erluterung binsichtlich des gefähr=lichen Zusammenbauens— . .. .«. .

s. Feuerordnung.
Dresden, s. Industrie-Ausstellung — Kranke.

E.
Edictalien, s. Staatspapiere.
Eingangsacsise, f. General-Aceis-Ordnung.

F.
Facultät, medieinische „in Leipzig —deren zeitherige polizeiliche Obliegenheiten und Be-

sfugnisse sollen aufhören —

derselben sou ferner die Prüfung der Medicinalper-sonen zustehen- . . .
Fatalien, s. Beweisfristen — Nothfrifsten — Proceßfatalien.
Feuerordnung, oberlausitzische, vom Jahre 17 — deren Erläuterung hinsichtlich

des gefahrlichen Zusammenbauens — . .
s. Brandschäden — Dorf-Feuer," Hrdnung.

Feuersbrünste, ( Brandschäden,
Flachs, f. Ausgangsabgaben.
Forstverbrecher — die wegen deren gegenseitiger Geckellung ad forum delicti commissi

mit der Fürstl. Reußischen der * Vern Linie Regierung getroffene Uiber-
einkunft — . . . .

Fristen im Civilprocesse — deren Verechnung —.
Fristen, s. Beweisfristen — Nothfristen — Proceßfataliern.
Erohnen, Dienste und Frohnen.

G.
Geistliche,sich verehelichende — Bestimmungen hinsichtlich der Ausstellung des testimiomiintegritatis bei selbigen —

Bestimmungen deshalb in der Oberlaufttitz —
Geistliche- und Schul-Stellen in der Oberlausitz — von den Veränderungen bei

selbigen ist Anzcige zur Ober-Amts-Regierung zu erstatten — .
General-Accis-Ordnung, allgemeine, «
General-Consumtions-Accise in Stadten, s. General, Accis-Hrdnung.
Gerichtliches Verfahren, s(. Proceßverfahren.

-

*

—.. — e——

Seitemzahl.

I77—778.

157 —58-

65—66.

147.

2 —6.

186.

152.
200 [ 201.

173.
80 142



(IX )
. —--—--- ---—-c’L-——.

--.-—-.

Gerichtsverfassung und Proceßverfahren.— Auslegung des 25. F. in dem, wegen
der in verschiedenen, dieselben betreffenden Gegenständen beschlossenen Abän=
derungen, unterm #gten März 1822. erlassenen Mandate, die Verech nung
der gesetzlichen Fristen im Civilprocesse betr. . .

Gewerbsacctse,s.GeneralAcctsOrdnung
Grenzaccise, s. Tranksteuer.

Handelsabgaben, Leipziger, s. Leipzig.
Hebammen —deren Prüfung, s. Akademie, chirurgisch-medicinische.
Heilkunde, innere — Mandat wegen deren Ausübung — . . .

außere, s. Heilkunde, innere.
Hof- und Medicinal— Rathe —deren Beisitz und Birkungstreis in der Landesre—

gierung —

sollen mit den Hof- und Jusiizräthen' gleichen Rang' in
der Hofordnung haben und mit ihnen nach der Anciennctät der Anstellung
im Collegio rouliren —.

Hofordnung — Nachtrage dazu, f. Hof= und Medicinal= Räthe — Medicinalrath.

J.
Industrie-Ausstellung zu Dresden — Einladung zur Theilnahme an selbiger— .

—

Klinische Anstalten, s. Kranke.
Kranke, aus den klinischen Anstalten zu Dresden und Leipzig entlassene —deren Aufnabmeund Versorgung in ihrer Heimath —

daß die deshalbige Verordnung auch in der Oberlausitz gellen soile — .
Kunst= und Gewerbfleiß, f. Industric-Ausstellung.

L.
Landaccise vom Ausgang — deren Wegfall—.

von ausländischen Waaren, f. General= Aceis: Ordnung.
Landesregierung, s. Hof= und Medicinal-Räthe.
kandtag, im Jahr 1824. gehaltener — Nachricht über die Verhandlungen auf selbigem —

Beilage zu Stuck 23. nach S.
band-Waisen-Versorgung —wie bei Anbringung der Gesuche um Ausnahme ver-

waiseter Kinder vom Civilstande in selbige zu verfahren sei —
Leipzig — Erläuterung des die dasigen H andelsabgaben betreffenden bublleandh vom

18ten März 1820. — . . . . .

revidirter Waarentarif für selbige — « — « - —
AcusordnungfvrdæSAWk-. .. . . . . . .

und zwar, hinsichtlich der
Eingangsaccife, .
Gewerbeaccise, . .

Nutzvtehacctse,
Accissteuern von Grundstucken,
Accisbefreiungen,
des Fortbestehens der Hüdaischen Gewmmunalanlagen unddesesMablgroschens,Accisctarif, . . . «

Gesetzsammlung 1824. 2

—

.—
1

[llllll 1111111

Seitenzahl.

186.

7380.

66.

Zr.

61 — 63.

18—188.
197.

150.

201.

8388.

7- 30.
I1-3o0.
(53-172.

154—155.
156 —158.

158.
158.

158—150.
159- 160.
161-172.



*z..
..............—--....=

Leipzig — dasige medicinische Facultät, s. Facultät, medieinische.
— dasiges Clinicum, s. Kranke.

Leuterungen und Appellationen — was wegen derselben kunftig in der Oberlau—
sitz Rechtens seyn solle 4 . .

und zwar
wegen der Leuterungen, . . . . . . . ..

—-—Proceßfatalicn, . . . . . . . .

— — Appellationen, . . . . . . .

M.
Mahlgroschen, f. General-Accis-Ordnung — teipzig.
Malzsteuer, f. Steuerausschreiben.
Medicinalpersonen, deren Prüfung — f. Facultät, medicinicsche..

Medicinal-Polizei-Pflege — Abanderung der zeither deshalb bestandenen Einrichtungen
Medicinalrath bei der Ober-Amts-Regierung zu Budissin — dessen Wirkungekreis —

— — dessen Rang in der Hofordnung, . . . . . .

MedicinischeFacultåt,s.Fakultät,mcdicinische.
Meissen, Stift, s. Oberhofgericht.
Militärchirurgen —deren Civilpraxis, s. Heilkunde, innere.
Munzen, s. Valvationstabellen.

N.
Nothfristen — Bestimmungen hinsichtlich der Compromisse auf deren Verlänger-

ung, oder auf Sistirung des Processes wahrend derselben —
— das deshalb unterm isten Äpril 1824. ergangene Mandat soll auch in der

Oberlausitz gelten — ...-.....«
Nutzvieh-Accise, s. General-Accis-Ordnung.

O.
Ober-Amts-Regierung, s. Medicinalrath.
Oberhofgericht — dessen Competenz in Ansehung der Justizämter und Patrimonialge-

richte des Stifts Wurzen — . . . . . . . .

Oberlausitz, s. Ausgangsabgaben — Beweisfristen — Feuerordnung —
Geistliche — Geistliche- und Schul-Stellen — Kranke —Leu—
terungen und Appellationen — Medicinalrath — Nothfristen
— Proceßfatalien — Proceßgesetze — Ouittung" Stempel=
Steuer — Singeumgänge — Staatspapiere.

Obligationen, dreiprocentige, landschaftliche, im J. 1807. bis zur Höhe von 4 Millionen
Thalern ausgefertigte — daß von selbigen 1,123,000 Thlr. eingelößt worden,

— s. Anleihe — Staatspapiere.

W.
Personensteuer, s. Steuerausschreiben.
Physici — deren Aufsicht über Aerzte und Chirurgen — f. Heilkunde, innere.
Polizei, s. Medicinalpolizei:
Polizeifachen —gerichtliches Verfahren in selbigen, s. Proceßverfahren.
Proceß, f. Beweisfristen — Nothfristen.
Proceßfatalien — Bestimmungen deshalb in der Oberlausiss----

1 Seitenzahl.

43 53.

43-44.40.
445.
4050.

65 57.
66.
gi.

36- 37.

55.—

206.



( XI )

Proceßgesetze, alterbländische — Erläuterung des, wegen deren Einführung in der
- Oberlausitz,untetmjstenMarz1821.ergangenenMandats,insbesondere

hinsichtlich der Leuterungen und Appellationen — .
— — dDaß die zu deren Erläuterung und Verbesserung publicirten

Mandate, Generalien und Specialrescripte auch in der Oberlausitz Gül-
tigkeit haben sollen —— " "“ " o o 9 o « . «

Proceßverfahren in Polizei“ und andern dahin gehörigen Sachen — Mandat wegen
näherer Bestimmung der deshalb bereits bestehenden gesetzlichen Vorschriften,

— — in der Oberlausitz, s. Leuterungen und Appellationen.
— — s. Gerichtsverfafsung.

Publications" und Schwörungstermin, (. Fristen im Civilprocesse.

O.
Quatembersteuer, f. Steuerausschreiben.
Quittung-Stempel-Steuer —davon sollen die Oberlausttzischen milden Stiftungen

und öffentlichen Cassen frei seyon — ..

R.
Rechtssachen, devolvirte, s. Beweisfristen. -
NeihcschankaufdcmLande-Bestimmungenwegendessanusübung-—..
Reuß, s. Forstverbrecher.

S.
Sanitätscollegium —dessen Aufhebung — . -R½1 „:„ 4

Schafwolle, f. Ausgangsabgaben.
Schank, (. Reiheschank.
Schock= und Quatember-Steuern, (. Steuerausschreiben.
Schulstellen, (. Geistliche= und Schul-Stellen.
Singeumgange der Schuljugend — Erläuterung des, wegen deren Abschaffung, un-

term öten Februar 1814. ergangenen Publicandi —
— — — Gültigkeit dieser Erläuterung auch in der Oberlaufitz,

Sonnenstein, Heilanstalt, #. Land-Waisen-Versorgung.
Staatspapiere — die Abkürzung der zu Erlassung von Edictalien wegen verloren ges

gangner = erferderlichen Verjährungszet
— — BGBultigkeit dieser Anordnung in der Oberlausitz.
— — (. Anleihe — Obligationen, landschaftliche.

Stempelimpost von Papier, Spielkarken und Kalendern, f. Steuerausschreiben.

Stemesteuer . Quittung-Stempel-Steuer.ler eiden auf die Jahr 25. bis mit1830.. . .Steuererlaß, s. elhn ahre i8es. bis mit 1830
Steuerscheinc, s. Staatspapiere.
Stiftungen, milde, (. Quittung-Stempel= Steuer.
Succumbenzgelder in Concursen beim Leipziger Handelsgerichte — deren Wegfall!

fur die Zukunft —... . .

T.
Termine, s. Fristen. tei sTestimonium integritatis bei sich verehelichenden Geistlichen, s. Geistliche.Thierarzneischule, . Akademie, chirurgisch medieinische. ch / s. st ch

· 4 r' * **l i

Seitenzahl.

43 53

50 53.

50 60.

185.

31-33.

65 67.

183-184-
107.

—
198

189-194.

100.



(AXll)

Tranksteuer vom ausländischen Getränke — deren Vereinigung mit der Grenzaccise —
Tranksteuer, f. Steuerausschreiben.

U.
V.

Valvationstabelle der in den Konigl. Sachs. Landen Cours habenden Munzsorten, vom
22Esten Apri, . . . . . . . . « .

— — — — vom loten September, .

Verjährung, s. Staatspapiere.
Vieh, s. Nutzvieh-Accise.

W.
Waisenversorgung, s. Land-Waisen-Versorgung.
Waldheim, dasige Waisen-Versorgungs-Anstalt, s. Land-Waisen-Versorgung.
Weinmißwachs, durch Frostschaden veranlaßter — Bestimmung wegen diesfallsigen

Steuererlasses — . - . . . . .

Werg, s. Ausgangsabgaben.
Wundärzte — deren Prufung, s. Akademie, chirurgisch-medicinische
Wurzen, Stift — s. Oberhofgericht.

Z.
Zusammenbauen, s. Dorf-Feuer-Ordnung — Feuerordnung.
Zwickau, Versorgungs-Anstalt, s. kand-Waisen-Versorgung.

Anmerkung.

Seitenzahl.
143—146.

30 42.
170—182.

203-205.

Hochster Anordnung zufolge, wird hierdurch die bereits in der eipziger Zeitung 1820. No. J2. ab-
gedruckte Bekanntmachung wiederholt, daß Erganzungen angeblich nicht eingegangener Stücke der Ge-
setzsammlung für das Königreich Sachsen künftig nicht Statt finden konnen, wenn dergleichen Defecte der
umterzcichneten Redaction nicht spätestens vier Wochen nach dem jedesmaligen, in der Leipziger Zeitung
angekündigten Erscheinen eines Stückes gedachter Gesetzsammlung angezeigt worden sind. Nach Adblauf
des bemerkten Termins hat man sich einzig an die hiesige Königl. Hofbuchdruckerei zu wenden.

Dresden, am 15ten Januar 7825.

Redaction der Gesetzsammlung für das Kdnigreich Sachsen.



Gesetzsammlung
Königrenn Sachsen.

1.
—

—

1.) ekanntmachung.
Auf Hochsten Befehl sollen auch in dem heurigen Jahre drei Bußtage, und zwar

den zwolften Marz, den achtzehnten Junius und den zwolften Novem—

ber, in hiesigen Landen gefeiert werden.

Wegen der an diesen Bußtagen in den Kirchen abzulesenden und zu erklarenden

biblischen Abschnitte und Texte, ingleichen wie es mit Begehung derselben, gleich den

hochsten Festen, und sonst dießfalls zu halten ist, daruber geben die gewohnlichen,
besonders abgedruckten Ausschreiben vom heutigen Tage die nahere Vorschrift.

Dresden, am 16ten Januar 1824.

Konigl. Sachs. Kirchenrath und Oberconsistorium.

Gesetsammlung 1324. (1)
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2.) Verordnung der Landesregierung,
die mitder Flrstlich Reussischen der jungern Cinie Regierung, wegen gegen-

seitiger Gestellung der Forstverbrecher ad for#m delicti commissi,
getroffene Ulbereinkunft betreffend,

vom 1 ten Januar 1321.

à . -

Ven GOTTEs Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. . 2c.

giebe gecreue. Mir der Fürstlich Reussischen der jüngern Linie Regierung ist, wegen
gegenseitiger Gestellung der Forstverbrecher ad kor#om delicti commissi, eine Uiber-
einkunfe getroffen und darüber die nachstehend abgedruckte, mie  bezeichnete Erklärung
unterm heutigen Dato ausgestelle und gegen eine, Fürstlich Reussischer Seits deshalb aus-
gefertigee, gleiche Erklärung vom 18éen December vorigen Jahres ausgewechselc worden.

Sämmtliche Behörden und Unterthanen, denen gegenwärtige Verordnung, nach Vor-
schrife des Generalis vom 13kcen Juli 1706. und des Mandats vom oken März 1318.,

zu. publiciren ist, haben daher in vorkommenden Fällen sich biernach zu achten und daran
Unsern Willen und Meinung zu vollbringen.

Gegeben zu Dresden, am 17ten Januar 1824.

Freiherr von Werthern.

Heinrich August Morgenstern, 5.
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Jwischen der Königlich Sichsischen Landesregierung und der Fürstlich Reussischen der

jüungern tinie gemeinschaftlichen kandesregierung in Gera, ist, wegen gegenseiriger Gestel-

lung der Jagd-- und Forstverbrecher in das Gericht, in dessen Bezirke der Jagd= und

Forstfrevel begangen ward, folgende Uibereinkunft getroffen worden.

F. 1.

Wenn sich der Fall ereignet, daß ein Königlich Saächsischer Unterthan im Fürstlich
Reussischen der jüngern tinie Terriorio, oder ein Fürstlich Reussischer Unkerrhan im Kö-
niglich Sächsischen Gebiece, ein Jagdverbrechen innerhalb oder außerhalb des Waldes ver-

üben, oder auf unstreitigem Waldgrund und Boden, es mag derselbe im landesherr-

lichen oder Privateigenthume sich befinden, eines Vergehens durch Holzentwendung, Be-
schädigung der Hölzer, Grasen, Hüchen, Moosscharren und Srreureissen sich schuldig
mochen sollte; so soll ein solcher, es sei eine Pfändung erfolgt oder niche, gehalten seyn,
sich auf die an ihn ergehende tadung, in welcher er, nach der bei der vorladenden Be-
börde geltenden gesetzlichen Vorschrift, mit Einräumung einer blos vierzehntägigen Frist,
zu citiren ist, vor dem Amte oder Gerichtee, unter dessen Gerichtsbarkeic er sich des Verbre-

chens schuldig gemacht hac, zu stellen, und es sollen daselbst die begangenen Jagd= und
Waldfrevel sowohl, als die bei Gelegenheie derselben und uno aciu continuo mit die-

sen begangenen andern Ercesse, z. B. Widersetzlichkeit bei der Pfändung, untersucht und
bestraft werden.

K. 2.

Damite dergleichen Verbrechen, besonders Holzdeuben, desto leichter entdecke werden
können, soll den Forstbedienten oder den bestohlnen Eigenthümern nachgelassen bleiben,

 Kc 1•° )
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lediglich auf Anmelden bei den Dorfgerichten, oder, wenn der Verbrecher an dem Orte
sich befindet, an welchem die Amts- oder Gerichtsexpedition wesentlich ist und der

Beamte oder Justitiar wohnt, auf Anmelden beim Amte eder Gerichtsverwalter, ohne

besondere Requisition, jedoch unter Theilnahme wenigstens einer verpflichteten Gerichts-
person, Haussuchung zu thun.

6. 3. *

Die Insinuation der an den Verbrecher zu erlassenden Cieationen solk, ohne besondere

Regquisition, nur gegen Vorzeigung der schrifrlichen offenen tadung, bei demjenigen Amte

oder Gerichte, unter dessen Gerichtsbarkeit der Verbrecher wohnt, und auf mündliche

Meldung, daß solche insinuirt werden solle, gestattet, und dieses auf die Citation ange-
merkt werden.

l 7.

Was die Bestrasung der Verbrecher betriffe, so sollen zwar die im Konigreiche

Sachsen sich vergehenden Fürstlich Reussischen Unterthanen nach den Königlich Sächsi-
schen tandesgeseben, bingegen die Königlich Sächsischen Unterthanen, welche in den
Fürstlich Reussischen der jüngern Linie Landen Forstverbrechen begehen, nach den Fürstlich
Reussischen Gesehen, in der Regel bestraft werden; es soll jedoch bei einer etwa Scate

findenden bedeurenden Verschiedenbeic der in beiden landen auf dieselben Vergehen stehen-
den Sterafen, da, wo die härtere Serafe eintrite, ein angemessenes Verhäleniß zu der
gelindern Serase, welche den Verbrecher, bei gleichem Vergehen, nach den Gesetzen
seines Wohnorts getroffen härce, beobachtet werden.

G. 5.

Nach beendigeer Untersuchung wider die Jagd= und Forstverbrecher, und fofore nach
Eingang der deshalb, mie Beifügung des constleuirten Liquicki, zu erlassenden Requl-
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sirion resp. zu Einbringung der Serafe, insofern folche in Gelde besteht, des Ersatzes
und der Kosten, soll mie schleunigster Erecution verfahren, und Strafe, Ersaßt und

Kostenbetrag an das forum delicti commisst abgegeben werden; die Verbrecher aber,

welche mie andern, als Geldstrasen belege werden, sollen gehalten seyn, zu deren Ver-
büßung auf die unmittelbar, jedoch unter Beobachtung der 9. S. vorgeschriebenen An-
zeige und Meldung, an sie erlassene Aufforderung des Richters, der die Untersuchung ge-

führt hat, ad forum delicli Ccommiss! sich zu stellen.

6. 6.

Es soll anch, wenn praevia causae coganione sich ergiebt, daß der Verbrecher etwas

nicht im Vermögen habe, von dem requirirten Richter ein gewöhnliches Attestat deshalb
ertheilc, und in Ansehung der Einbringung der Kosten von Unvermögenden überhaupt eine

größere Strenge, als gegen die eignen Unterthanen beobachter zu werden pflege, von der

requirirenden auswärtigen Behörde niche verlangk, auch sollen die Obrigkeiten der Forstver-
brecher nicht durch Requisitionen um executivische Beitreibung ohne Noth bebellige, und
dadurch Kosten auf Kosten niche fruchtlos gehäufe werden.

G. 7.

Hiernächst soll den dies= und jenseitigen Forstbedienten zur Pfliche gemacht werden,
diejenigen Verbrecher, die sie bei Verrichtungen auf ihrem Reviere in dies= oder jenseiti-

gen Waldungen über Begehung von Waldfreveln betreffen dürften, bei demNichter, unter
dessen Jurisdiction die Waldung gelegen ist, anzuzeigen.

. 8.

Diese Uibereinkunft soll vom Tage der in beiderseitigen Landen zu bewirkenden Pub-

lication in Krase treten, und bis auf Widerruf, weshalb jedem Theile die Aufkundigung
ein halbes Jahr voraus freisteht, gelten.
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Nachdem nun Se. Königliche Majestse von Sachsen, unser allergnädigster Herr,

vorstehende Vereinigung allenthalben genehmigt haben; so ist hierüber gegenwartige Er-
klärung ausgefertigt und auf allerhochslen Befehl vollzogen worden.

Dresden, am 17#en Januar 1324.

Königlich Sächsische Landesregierung.

Freiherr von Werthern.

Heinrich August Mergenstern, 5
Ausgegeben zu Dresden, am 31sten Januar 1324.



Gesetzsammlung
Königrenn Sachsen.

2.

3.) II. Publicandum,
die Leipziger Handelsabgaben betreffend,

vom Süsten Januar 1324.

S. Königl. Majestät von Sachsen 2c. 2. c., baben, nach
der, in Gemäsheit des 2ten §. des Publicandi vom 186en März 1820. erfolgten Re-
vision des teipziger Handels-Abgaben-Tarifs, Sich allergnädigst bewogen gefunden, so-
wohl durch größere Vereinfachung des Tarifs und sonst, mehrere Abgabensäße noch weiter
zu vermindern, als auch, zu Beförderung der Spedition, verschiedene erleichternde Einriche-
ungen im Betreff der durchgehenden Güker, nach vorgängiger Vernehmung mie dem
Staderathe und vorherigem Gehör der Kaufmannschaft, treffen zu lassen.

Auf Allerhöchst Dero Besehl werden daher folgende, dem angezogenen Publi-
cendo gegebene gesetzliche Erläuterungen, welche vom ersten April 1824, an in Aus-
übung gebracht werden sollen, bekannt gemacht.

Zum 2#en . des Publicandi.
Unter Aufhebung des dem Pablicando beigesügeen Tarifs unter C). foll die ver-

einigte Handelsabgabe nunmehr nach dem unter 5. bier angefügten Tarif erhoben
werden. l

Zum 7ien §9.
Wegen des freien Durchgangs der Waaren wird, unter Aufhebung der in diesem §.

enehaltenen Beschränkung, Folgendes verordnet:
Gesetzsammlung 1824. ( 2)
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1.) Es wird gestaktet, von einem durch Leipzig gehenden Frachteransporte, unter
fortwährender Regileaussiche, sowohl einen Theil der tadung ab= als auch demselben ein-
zelne und mehrere Frachtstücke zuzuladen.

2.) In beiden Fällen wird das auf der Achse bleibende Gut mie Erhebung der
Handelsabgaben Königlicher und städtischer Seits verschont.

3.) Die in teipzig abgeladenen einzelnen Frachestücke unterliegen der Vernehmung
mit den teipziger Handelsabgaben.

4) Es wird gestattet, ganze Wagen mie durchgehenden Gütern abgabenfrei in teipzig
umzuladen, es mag nun die tadung mit Frachtbriefen auf teipziger Handelshäuser, oder
mie solchen, die unmiteelbar auf einen andern Ore gerichtet worden, versehen seyn.

Dafern aber das umzuladende Frachtgut niche beisammen bleibe, sondern zerstreuc in
einzelnen Frachtstücken nach verschiedenen Seraßenricheungen weiter verladen wird, so höre
obige Befreiung auf und es muß der Betrag der teipziger Handelsabgaben von der gan-
zen tadung, jedoch Königlicher Seies uncer Zurechnung der etwa berelés erlegten Grenz-
accise, entrichtet werden. .

5.)SämmtlicheAb-,Um-undZuladungenmüssenaufdemAcciseplatze,undnoch
an demselben Tage, an welchem der Fuhrmann auf den Platz gelangt ist, oder spatestens
an dem darauf folgenden Tage geschehen; jedoch werden in beiden Fällen die Sonn= und
Feierkage niche gerechner. Hat man obigen Zeitraum vorbei streichen lassen, so müssen
die tarifmäßigen Handelsabgaben von der ganzen tadung erlege werden.

60.) Das Umladen ganzer Frachten, so wie das Zuladen einzelner Colli, kann in
der Börccher= und der dieser vorhergehenden Woche der jährlichen drei Messen, niche
Statt finden.

7.) Inwiefern von den, auf diese Weise durch Leipzig auf einer Achse, oder mit
Umladung der ganzen Fracht gehenden Waaren die Grenzaccise noch nicht zur Erhebung
gekommen seyn sollte, ist mit letzterer bei der Konigl. Obereinnahme in Leipzig nach den
Vorschriften des Grenz-. Accise-Mandats vom 26sten März 1822. zu verfahren.

B.) Von den nach §. 4., in ganzen Frachten umgeladenen durchgehenden Gürern ist
eine Abgabe von einem Groschen —= für jeden Cenener Brutto zur städtischen Handels-
Abgaben-Casse zu enerichten.

0.) Hunsichtlich der mie der ordinären Post eingehenden Durchgangsgüter verbleibe
es bei der Vorschrife dieses Tten F.

Zum 12ten g.
Wenn Wein und Branntwein jeder Art, von dem die Leipziger Handelsabgabe erlegt

worden, von Leipzig in das Inland versendet wird, so werden, auf Verlangen von Seiten
der Tranksteuer- und General-Accise= Einnahme, hierauf Passirzectek ertheilt.; es muß aber
beim Empfange derlelben die geordnete Tranksteuer von dem Versender nachenrrichter



69)

werben; jedoch wird ihm davon, wegen der bereits erlegten obigen Handelsabgabe, an
dem Eimer Wein ein Thaler —. —= und an dem Eimer Branntwein sechzehn Gro-
schen — erlassen. Bei dem Einbringen in accisbare Städee ist daselbst die Nachschuß-
accise mic vier Groschen —., vom Brutto-Cenener Wein, und zwölf Groschen —., vom
Brul#to-Centner Brannewein, Arrack und Rum zu bezahlen.

Zum 45ten g.
Außer dem Frachtbriefe des Fuhrmanns muß jeder für teipzig bestimmte Waaren-

transport mit der, in dem Grenz-Accise-Mandate vom 25sten März 1822. 9. 23. vor-
geschriebenen Waarendesignation versehen, und in dieser der Name und Wohnort des Ab-
senders, des Fuhrmanns, des Empfängers der Waare, so wie jedes einzelne Frachtstück
nach seinem Zeichen und Gewichte und mie Angabe seines Inhales, nach den in dem Tarif
aufgenommenen Waarengateungen, enthalten seyn.

Zum 48ten 56.
1.) Wofern der Waarenempfänger, wegen nachgesuchter Resticution der nach dem

böchsten Saß bezahlten Abgaben, die Untersuchung der Frachrstücke verlangen würde, so soll
zwar solche, in Gemäßheit dieser geseßlichen Vorschrifc, nicht verweigere, jedoch die Uncer-
suchung nicht eher vorgenommen werden, als bis die mit vollständigen Declararionen ver-
sehenen Güter abgefertiget sind.

2.) Wenn mehrere Waarenartikel in einem Frachtstücke, ohne genaue Angabe des
Gewichts von jedem einzelnen Waarenartikel, zusammengepackt werden, so soll das Frache-
stück nach dem höchsten Abgabensatze, mit welchem eine der darin befindlichen Waaren be-
lege ist, vernommen werden.

Zum 20fsten H.
Reisende, welche in ihren Wagen kleine Quantitäten solcher Waaren, so der Handels-

abgabe unterworfen sind, bei sich führen, sollen künftig nicht unbedingt auf den Accise-
plat verwiesen, sondern können sofort im äußern Schlage mit Entrichtung der Handels-
abgabe bei den dasigen Königl. Thor-Accise-Einnahmen vernommen werden.

Zum 20sten §.
kusterproben von Schnittwaaren, welche mit der ordinären Post eingehen, sollen von

der Handelsabgabe scei gelassen werden.

Zum 35sten 9.
1.) Bei Vollstreckung der hier geordneten Confiscation wird die Ausfluche, als habe

man nicht die Absiche gehabt, die Abgabe zu hinterziehen, niche beachtec.
2.) Bei Untersuchung der Waaren wird die von dem Waarenabsender dem Waaren-

-
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transpork beizufügende Designation (zum 1 5ten §.), keinesweges aber der Ansagezettel des
Empfängers (S. 25.) zur Richeschnur angenommen, dergestalt, daß die in der Designation
enhaltene falsche Angabe der Waaren die gesetzliche Strafe nach sich zieht.

Zum 40sten §.
Zu genauerer Unterscheidung der mie der Handelsabgabe und der mie den Verbrauchs-

abgaben belegten Gegenstände wird festgesest, daß von der Handelsaccife befreic, dagegen
mic der Generalaccise und den noch bestehenden städtischen Consumttonsanlagen betroffen
werden sollen,

a) alle Gegenstände, welche in dem Handels-Abgaben-Tarif niche aufgeführe sind,
oder, im Zweifelsfalle, von Unserm Geheimen-Flnanz-Collegio als dahin niche gehörig
erkläré werden,

b) diejenigen gemeinen tebensmietel, welche zwar in dem Tarif genanne sind, aber
für den Verbrauch der teipziger Einwohner und zum freien öffenelichen Verkauf im Klei-
nen oder zur Höckerei in teipzig eingebrache werden,

T) solche in dem Handels-Abgaben-Tarif aufgeführte Gegenstände, welche der teipzi-
ger Einwohner mie der Generalaccise verrechten will, dafern sie offenkundig zu seinem
eignen Gebrauch dienen.

Gegeben unker des Königl. Sächs. Geheimen Finanz-Collegie Insiegel, zu Dresden,
den 31sten Januar 1824.

Wilhelm Freiherr von Gutschmid.

Carl August Wilcken, S.
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BP
Revidirter Waaren-Tarif

für die

Leipziger Handelsabgaben
vom Jahr 1824

 —— — ——

ro Brutto- Centner*——Benennung der Gegenstande. zur zur
Konigl. J stadtischen
Casse. Casse.

Th# gr.pf. IThlgr. [t.
———..—-—————————-.“———.——

A.

Agath und ihm gleich zu achtende Sceine, ungeschlifffe— 2——2
geschliffener und dergleichen Waaren, wie kurze Waaren. I

Alabaster und Marmor, behauen und unbehauen, 2— 2—
O„ Statuen und Busten, — 12——12
O’ Waaren, wie kurze Waaren.

Alaun, gemeiner, Feder-Alaun, . . ..-—-« 2«—»—4 2—
Anis, (. Sämereien.
Aneimonium, wie Mineralien.
Apothekerwaaren, s. ODrogueriewagre.
Arrak, s. Wein.
Arsenik, wie Mineralien.
Arzneien, . Drogueriewaare.
Asche, gemeine, frei.
 Doc-= und Waidasche, Blei-, Kupfer= und Zinnasche, 1—2—

Auripigmentum, wie Mineralien. #



Abgabe
pro Brutto-Ceniner

Benennung der Gegenstände. zur zur
Königl.städeischen
Casse. 1 Casse.

—u- ..— —u
*5 — » — —

B. H
Band, nach dem Urstoff.
Barchene, k4 — 4 4—
Bastmatten und Sericke, . . —2
Battist und inon, # . . . 1 6— 1 6—

Baumwolle, . . 1-4 4—
Baumwollene und halbbaumwollene Wogren aller Art und

dergleichen Garne, mic Ausnahme von Spißen, Frauen-
puß, Barchent und der besonders cariffirten Sorcen
Shawls, . 88H

Beeren, als Kreuz-, Wocholder- , Lorbeeren und dergleichen
Blätter, k 3—— 5|

Bernstein, roher, dergleichen Salz und Abfall, wieieDroguerie=
waaren. 1

- Waaren, wie feine kurze Waare.

Figuren, s. Kunstsachen.
Betten, neue, wie Federn.
Beuteltuch, s. wollene Waare.
Bier, Englisches, Braunschweiger Mumme und Mech, 12 18—

Andere ausländische und Doppelbiere bezahlen die be-
stehenden Consumcionsabgaben.

Bijouteriewaaren, . . . I6—-th6»"-—
Bilderbogen, ordinare, . 3123

Rahmen, —12 —— 12.—
Blech von Eisen, . . . —2 -"--,—— 2 —

Blei in Blocken, Bleierde, Bleischrot, Hagel, ½2é
Bleiwaaren, grobe, Bleiröhren und dergleichen, "„ — 3—83- feine, lakirte, s. kurze Waaren.

Bleiweis und Bleizucker, s. Farbewaaren.
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Benennung der. Gegenstände.

–——. "

Blumen, künkstliche, #f. Galanceriewaaren.,
- getrocknete, s. Drogueriewaaren.

Zwiebeln, . .-«.
Bohmische Steine, rohe und gefaßte,
Börtcherarbeit, f.Holzwaaren.
Boraxr, s. Drogueriewaaren.

Borsten, . . .

Branntwein, Arrak, Run, s. Wein.
Bro nzewaaren, meralIne, s. kurze Waaren.

# *

- von Holz, s. Holzwaaren.

Buchbinderwaaren, grobe, . .- feine, s. kurze Waaren.
Bücher, Musikalien

- mit zugehorigen Kupferstichen und Landcharten verpackt,
gleich andern Buchern.

Burstenbinderwaare, Maurerpinsel, s. kurze Waare.
Busten und Statuen aller Art, s. Kunstsachen.
Butter, Schmelzbutter, .

C.
Cacao, s. Colonialwaaren.
Caffee, s. Colonialwaaren.
Calmus, roher, . .

« uberzogener, s. Conditoreiwaaren.
Camillen, s. Drogueriewaaren.
Candis, s. Colonialwaaren.
Cantharides, spanische Fliegen, s. Drogueriewaaren.
Capern, s. Italienerwaaren.
Caput mortuum, s. Farbewaaren.

4

Abgabe
Ppro Brutto-Cent#n#er

zur
Königl.

Casse.

zur
stadeischen

Casse.
HIHblI1r.(o.gr.14The#/gr.Jpf.——

J
——“

"——
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Benennung der Gegenstande.

Cardebollen, Weberdisteln,
Carobi, s. Drogueriewaaren.
Castor= oder biberhaarne Waaren,
Caviar,
Champignons,
Charten, tandcharten, so besonders und niche mie Büchern

verpacke sind, .

Chocolade, s. Conditoreiwaaren.
Cicherien wurzel und dergl. Caffee, .
Citronat, s. Condikoreiwaaren.
Cochenille, . . . . . I

Colonialwagaren, als: Cacgo, Caffee, Zucker, Candis, Fa-
rin, Reis, Sago, Rosinen, Corinchen und dergleichen,

Conditoreiwaaren aller Art und Devisen,

s. Italtenerwaaren.

* *

Corallen, chte, . . «

 voun Glas, s. Glas.

- von Bernstein, s. kurze Waaten.
Coriander, s. Samereien.
Corinthen, s. Colonialwaaren.
Cubeben, s . Drogueriewaaren.
Curcumei, s. Farbewaaren.

D.
Damast, leinener, s. Leinwand.

seidener,
Datteln, s. Fruchte.

- o *

Abgabe
Pro Brutto-Centner

zur
Konigl.
Casse.

—NENWV/II ,

Degen, (. Gewehre.
Devisen, (. Condikoreiwaaren.

6
zur

ddtischen
Casse.

D

—
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Abgabe

Ppro Brulftto-Ceniner
—

Benennung der Gegenstande. zur zur
Königl.städeischen

Ga Casse. Casse.
ü— — —— ———— —— — —

Drath, Gold= und Silber, auch teonischer, s. Gold— und Sil-
berwaaren.
Messingdrath, .

Eisendrac, 12Drechslerwaare, ordinärebölerne, Sonnenberger, —
feine, s. kurze Waare.

Droguerie= und Apotheker-Waaren, als: aller Arec
Balsam, Essenzen, präparirte Medicamente, Extracte,
ätherische Oele aller Ark, alle Blüchen, Kräuter, Wur-
zeln, Rinden, Stängel, Schaalen, alle Gummata,
Harz= und Weispech, Salze und Spirituosa zum Me-
dicinalgebrauche, Salpeter, Quecksilber, Ambra, Bisam,
Borar, Campher, Carmin, Cubeben, Dincenpulver,
Fischbäute, Isländlsches Moos, Spanischer Pfeffer, #er-
chenschwamm, Magnesia, Manna, Moschus, Ossa
sepiae, Opium, Phosphorus, Rhabarber, Räucherkerzen,
Tberiak, Witriolöl, Carobi oder Johmnisbrod, Cassia
Üstula und alle in dieses Fach einschlagende Areikel,

auch alle Sämereien zum Medicinalgebrauchet —
Deruckerschwärze, —

E.
Sdelsteine, s. Juwelen.
Elderdunen, . — 3 k4
Eisen und grobe Eisenwaaren, als: Guß-, Stab-- und Reif—-

eisen, Ofen und Platten, alles grobe gegossene und ge-
schmiedete Eisen, Ambose, grobe Wagebalken, Aexte
und Beile, Sägeblätter, Sensen, Sicheln, Futkerklin-
gen, roher Stahl, Eisen-- und Sturzblech, schwarzes

Gesetzsammlung 1824. (3.)

—
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Abgabe

* Brutto-Ceniner
1 4Z zur zurBenennung der Gegenstände Knal.läkgen

Casse. Casse.
Thl gr. #. Tol g. Ul.

und weißes, ordinäre Blechwaoren, Drath, eiserne Nä-
gel, grobe Kecten, Hemmschuhe und dergleichen, offen
oder in Strohpakten, auch altes Brucheisen zum Handel, .

Eisenwaare, andere, s. kurze Waaren. ’.
Eisenfarbe,Ofenschwarze, . . —2—-—-«——2
Eiserne Busten, Vasen und Statüen, k — 4— 4—
Elfenbein und Elephancenzähne, . . 8 —

Elfenbeinkunstsachen, s. Kunstsachen. 1
Elsenbeinwaaren, (. kurze Waaren. 1

Erde, Köllnische, gelbe, braune, grüne, rothe, Bolus, Ocher,
Umbra, .

Essig, ausländischer Bier= und Weinessig zum Handel, . 1
 feiner, destillirter, zum Gebrauch,

« Französischer und anderer,

Farbewaaren, ordinäre, als: blaue Farbe, Bergblau, grüne,
Berliner Blau und Roth, Bremer und Braunschwei-
ger Grün, Bleiweiß, Bleizucker, Bleigelb, Schütegelb,
Cremserweiß, Curcumei, takmus, alle Mahler= und
Waschfarben, Orlean, Grünspan, Opermenk, Farbe-
röthe, Grapp, Schmack, Schmalce, Scharte, Zaffra0—

— feine, als: Miniakur-Pastel- und Compositi-
onsfarben in Gläsern, Täfelchen und Kästchen, auch
Tusche, s. kurze Waaren, außer Indigo und Cochenille.

Farbenholz, (. Holz.
Fayence und Steinguth,
Federn, Bettfedern, Federbekten und Federposen,
Federnputz, s. Galanteriewaaren.
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Benennung der Gegenstände.

 — — —....— —— — ——

Feuer= und Flintensteine, "„ . .
Feuerwerkssachen, "6„ .
Filzschube, . . . .

Fischbarden, .
Fischbein, 3 "

Fische, getrocknete, Seeßsche aller Art, Stockfisch,
gesalzene, geraucherte und marinirte, außer Heringe und

Pocklinge, s. Italienerwaaren.
Flachs und Flachsheede, Hanf,
Flanell, s. wollene Waare.
Fleisch, gesalzenes, gerauchertes, Speck und Wurste,

Anmerk. Das zum Handel aus dem Auslande in Leipzig
eingehende geräucherte Fleisch bleibe von der Fleisch=
steuer befreit.

Fließen, . . . .

Flor, seidner, Milch— und Kreppflor,
Fries, s. wollene Waare.
Früchte, als Apfelsinen, Cieronen oder Limonien, Datteln, Oran-

gen, Maronen, Feigen, Pomeranzen, Nose, fürfrdund getrocknet, .

Fruchte, eingemachte,
Fußtapeten und Teppiche, nach dem Stoff.

G.

Galancerie- und Putzwaaren, als: alle Putzmacherwaaren
und Frauenpußhz, Hauben, Frauenhüte, Pupfedern, künst-
liche Blumen, Handschuhe, feine Schuhe und dergl.

Gallus, f. Drogueriewaaren.
Gallme i, o 0 .

Abgabe
pro Brutto Cecotner

zur zur
Konigl. stadtischen

Casse. Casse.
Tpegr. s Isthl #

Dv 1 5548’U— 2 2—

8SS
—2 .

 2 — 2

1 —
1 1
6

Ü
— 1 4—

11u0.— 1 6.—

— *—
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1
1

5– —

— 4 5 4—



( 16)

Benennung der Gegenstände.

Abgabe

Körigl.

pro Brutto-Ceutner
 ––. ——

zur
stadtischen

Casse. Casse.

zur

Garn, baumwollnes und wollnes, weißes und gefarbtes, Ca-
meelgarn und Twist, .

 leinenes und Zwirn, s. Leinwand.
Gemälde und Kupferstiche, wenn sie niche mie Büchern ver-

packe sind, 4
Gewehre aller Arc, als: Bajonets, Buchsen, Flinten, Degen, "

Hirschfänger, Pistolen, Rappiere, Säbel und Klingen,
Gewürze, feine, als: Cardomom, großer und kleiner, Macis.

blumen und Nüsse, Nelken, Vanille, Zimme und der-
gleichen Rinde, oder Cassia Lignea und Zimmtblüthen,

- ordinare, Pfeffer, Piment, Ingber,
Gips und Gipswaaren aller Art,
Glas, ordinäres, grünes und weißes, Hohl= undTafelglas, ge-

schliffenes und Behänge, Uhrgläser, Kronleuchter,
Glaswaaren, Englische und Französische, Glasglocken, Glas

perlen und Schmelz, . .
Glas,Spiegelglas,belegtunbelegr,. . . .-

Glatte,
Gold= und Silberwaaren. aller Art, mit Inbegriff der Leo-

nischen Waaren, als Tressen und Epaulets, Gold= und
Silberdrath, ächt und unäche, auch Goldschlägergold
und Silberlahn, . . .

Gries und Grutze, Graupen, Hirse,

Thil gr. —. #

Gürtlerwagren, (. kurze Waaren.

H.
Haare, feine, als: Biber-, Cameel-, Kaninchen= und Ha-

senhaare, Angora-.Ziegenpaare,Wickelwolle,

l

88|
I

1 5 6 —
I

—

— 8 81—
— 2 2—

——%
 &amp;
—I 2—

— 98—
— 8 — 8.—

— 2— 2—

116— 1 66—

. **o 2.—

1

— 8—
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Benennung der Gegenstände.

——— ——

Haare, ordinare zum Ausstopfen, als: Roß- Kuh- Reh- Och-
sen- Kälber= Bock. Ziegen- und andere ordinäre Haare,

Menschenhaare, . . . .

Haarkuch, s. wollene Waare.
Häute und Felle,

a) rohe, als Ochsen= und Kuhhäure, .
b) Bock- Ziegen= Kalb= Schaffelle, auch halbgare und

gebeiste Schaffelle, trockne Hirsch= Wild= Elends= und
Seehundshäute, « . . .

Hanf, . . . .. . .

Hasenfelle, s. Rauchwaare.
Hausenblase, s. Drogueriewaare.
Heringe, pro Tonne,
Hirschhorn,
Holz, a) zum Färben, als: Blau-Roth- und Gelbholz, San-

del-Queercitron= Bimas= Japan-Fernambuck= und
Visetholz, .

b) Fournier- und außereuropaische Tischlerbolzer, Cedern,
Ebenholz, Mahagoni und dergleichen,

Holzwaaren, a) grobe Kisten- und Schachtelwaaren, .
b) Holzbronce, .
) Tischlerwaaren, .

d) Drechsler- und gemalte bwe
Honig, 4“ " ½ "

Hopfen, "

Horn, als Hirschhorn, Geweihe / Klauen, rohe Hornspitzen,
Ochsen= und Kuhhörner, Klauen und Knochen,

Hornwaare, als gepreßtes und taternenhorn, auch Hornkämme,
wie kurze Waaren.

Hüce von Filz, Castor= und Fischbeinhüre, Z .

Abgabe
Dro Brutto-Ceniner

zur

Casse.

zur
städtischen

Casse.
Königl.

 eK Ee

·7NWNN331
4
10—10

#
2——5 —

#

4
2— 2—

4%2———2—

-2—–2—

88—
4
3—+3—
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Benennung der Gegenstände.

"

|
1

6
6

—— —

Hüte von Bast, Spahn und Strohhüte, se wie alles deglihen
Geflechte, .

.Italienische undFranzosische Stroh- auch seldene Hüte,„s.
Galanteriewaaren.

J.
Indigo,Instrumente aller Art, als astronomische, chirurgische, mufstka-

lische, mechanische, mathematische und optische,
Johannisbrod, (. Drogueriewaaren.
Italienerwaaren und Oelicakessen, als: Austern, Muscheln,

Kapern, Caviar, Macaroni, Trüffeln, Champignons,
Oliven, Pistazien, Sardellen, gesalzene, geräucherte
und marinirte Fische, mit Ausnahme der Heringe und
Pöcklinge

Juwelen. Die Juweliere erlegen, wie zeither, ein Fixum.

K.
Kammmacherwaaren, (. kurze Waaren.
Kämme, Tuchmacher= und Weberkämme, von Nohr oder Schilf,

Käse, Schweizer= Französischer- Jealienischer, Englischer- Hol
ländischer= Limburger- und dergl.

Karden fur Tuchbereiter, .

Kardätschen, s. Krempeln.
Karten, Spielkarten, .

- Visitenkarten, s. kurze Waaren.
Kirschsaft,. . .

Kirschmus, s. Mus.
Kleider, neue und alte zum Handel; nach den Stoffen, insofern

sie nicht zu den Galanteriewaaren gehoren.

 +—

–
7—.—.— ———

Abgabe
„pro Bruto-Centner

zur zur
Königl. stadtischen
Casse. Casse.

Thl gl.|pf. Thisai. *
i
—6— 6 —

I
sc
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..«».-i»..-1»8s..

— 4 — 4—

1
1

— 2 — 2 —
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Benennung der Gegenstände.

—...———AIAS—.

Klempnerwaaren von Eisenblech,
- -messingene n

" "O lackirte, s. kurze Waaren.
Knoppern, . "U„ . . .

Korbmacherarbeit, ordinare, .feine, s. kurze Waaren.
Korkstopfel und Korkholz, . . .

Kreide, weiße, . . .

. schwarze und andere bunte, s. Farbewaaren.
Krempeln, oder Kardatschen, s. ordinare kurze Waaren.
Kunstsachen, mit Ausnahme derer, so aus Gold oder Silber

gefertigt sind, . . .

Kupferstiche und Steindrucke, wenn sie besonders und nicht
mit Buchern verpackt sind,

Kupfer, Garkupfer, altes Bruchkupfer und Kupferfelle
" Drath, geschmiedetes, gewalzkes, geschlagenes Blech,

Kessel und Kupferschmidswaaren,
übrigens s. kurze Wcaren.

4 r

Kurze Waaren, ordinäre, so unter der Benennung von grober
Eisenwaare nicht aufgeführt sind, als alle Schlosser-
arbeit, grobe und seine, Caffeemühlen, Stiefeleisen
und Schrauben, Schlirtschube, feine Wagebalken
und Schaalen, alle Schmalkaldner, Sohlinger und
Remscheidter Waaren und Nadlerwaaren, in Eisen,

Stahl, Messing, Kupfer, Zinn, Papler und Holz,Spielzeug, Nadeln u. s. w. .
feine, als Englische, Franzosische, unb andere feine

kurze Waaren von Eisen, Stahl, Bronce und plat-
tirte, dergleichen Briefraschen, Etuls, alle lackirce
Waaren, Feder-Rasir= Tisch- und Taschenmesser,

—
— r—

—...——

Abgabe
pro Brutto- Ceniner

zur zzur
Königl. städtischen
Casse.] Casse.

Toi pf.—
— 2— — 2—

— 5 56
1
— 2—— 2—

– 35.——3—

6 2 —— 2—

— ––x 12—
1 6M—0|

6

 4 — 4—
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Benennung der Gegenstände.

Abgabe

ScheerenundSchnalien Beschläge von Messing
und Metall vergolder, Brillen und Brenngläser, Ho-
senträger, Zahnbürsten, Finger- und Nähringe, von
Stahl, Messing und Metall, Perlmuceer= und ver-
goldete Knöpfe, und alle andere dergl. von
und Mectall, tichtputzen und Sporen aller Ark, tinien-und Reisfedern, Schreibeafeln, auch “
Schildkrbten= und Bernsteinwaaren, Schminke,
Parfümerie, feine Seife, alle Arten Chignonkämme,
Masken und Wachsperlen, ingleichen andere unächte
und Serickperleen

Kutschen oder Stadewagen und Batarden, .pro St.
Chaisen, ganz bedeckte, . .-.

.- -halbbedeckke,. . .--

- Whiskys und Troschken, .---
- Stuhlwagen mit Z und 4 Sitzen, .--

« - 2 Sihßhen, k „ „

L.
gack, als: Gummi= Kugel. Schellack, Florentiner-Mund= und

Siegellack, s. Drogueriewaare.
Lackirte Waare, (. kurze Waaren.
teder, insgemein und Jucheen, . ’ .

. gefärbees, Saffian, Corduan undMoroqun, .

tederwaaren, als ordinäre Schuhmacher= Sateler= Beutler-
und Riemerwaaren, . . .

Leim und Leimleder, . .

Leinwand, a) leinene Waaren, Zwirn, Garn und Bander,
Damast und Zwillicht, Wachsleinwand, .

b) Packleinwand und Segeltuch, .
) Spitzen, 0 0 -

I

proBruuo—Centne-s
zur zur

Casse.Casse.

TIG. pf. Ö|4—1 [((i’

1

— 8—
212| 20

2—— –
1 12— 1.12—

1— —/ 1–

%
—

— 14 5—
88

 G
— 2
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zurvurtrer urptCasse. Casse.
——— pf.P.Le g.

Benennung der Gegenstände.

 Abgabe

4 Brutto-*
Lettern, Buchdruckerlettern, . . 6— –6%

" - alte, t —. 3— — 3—

btichte, s. Talg und Wachs.
tinon, (. Battist.

6Maccaronl, (. Italienerwaaren,
Macis, s. feine Gewürze.
Makulatur, s. Papier.
Mandeln, süße und bictere, " 4 — 1 G

Marly oder Gaze von Seide, „ 4% · 116 6—
 von teinen, O4 . 3—2 3—

Medicamenee, präparirte, s. Drogueriewaaren.
Meerschaumklumpen und Köpfe, "6„ „ 81 381
Meerschaumabgang, . . —àà

Mennig, (. ordinäre Farbewaaren.
Messing, rohes, Bruchmessing und Glockengu, . ...4-...4—

« gewalztes, gehammertes, Bleche, Drath und Gelb—
gießerwaaren, s. kurze Waaren.

Metb, O 2——2--

Mineralien, rohe Ecze, Fossilien, Aesenle,
Wismuth und dergl. * 6“ 6“ " — 2— — 2—

Möhren, getrocknete und Caffee, . . . -2-.. — 2—

Norgeln, U„ . —3N3
Most, wie Wein.
Muß, als Flieder-Kirsch= Pflaumenmuß, Möhrensast, 3 % —.——u—
Musikalien, s. Bucher. 3

N.

Nadeln und Nadlerwaaren, (. kurze Waaren. 1
4Gesetzsammlung 1824.
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Benennung der Gegenstände.

i“’'’
——..— — — — — — —— ——

Naturalien, ausgestopfte Thiere, Conchilien,
Neße, als Fischer-Wogel- Jagd- und Pferdenetze, wie leinene

Waaren.
Nudeln, 3 .

Nurnberger Kramw aare, insgemein, mie Inbegriff der
mit ihnen zusammen verpackten kleinen Holz Papter= und
größern Spiegel, belegtes und unbelegtes Spiegelglas,

O.
Oblaten;: . . .

Obst, gebackenes und getrockneres aller Art, Prunellen und
Hageburten, .

 eingemachtes, s Conditoreiwaare.
Oel, Hanf= lein= Rüböl und Thran,

Sepeiseöl, als: Baumöl, Provenzer- Mohn. und Nußdl,
 anderes, als Drogueriewauaren.

Ofenschwärze, (. Eisenfarbe.

# 3 ordinäre Farbewaare.

Palmen zweige, p .
Papier, Packpapier, ordinare Pappen, Preßspane und Ma—

kulatur,
 sammttliches Duuck. und Schreibe- Velin— und buntes

Papier,
Papiertapeten, . .

Papiermachéundandere feine Papparbeiten,s.feinekurzeWaaren.
Papparbeic, ordinäre, f. Buchbinderwaare.
Parfümerieen aller Arc, wohlriechende Wässer und Seife, in-

gleichen Pomade, s. feine kurze Waaren.

 ———.—r

Abgabe
 Brutto-Cenlner

zur 1 zur

Konigl. städtischen
Casse.] Casee.

—mm— i r.
— 4 — 4—

 661mD
It

«. 3 – 3. —
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Abgabe
# Lro Brulio- Centber.

Benennung der Gegenstände zur zur
Konigl. städeischen
Casse. J Casse.

E » of.—pf.
.—— — ......J. — .. ——

Pech, Colophonium, Pechfackeln, . . —2—–— 2—
PDergamenc, . . . . —8 --—»s·-—- 8 —

Perlen, ordinare, von Glas, Glas.
feine von dergleichen, Wachs, und Strickperlen, u. s. M. #

s. Galanterie= und feine kurze Waaren. 1 «
PerlsmukkersundSchildkrökfchalen, . . — 3——3—
Perlmutcerwaaren, (. feine kurze Waaren.
Pfeffer- lteb= und Honigkuchen, 4 — 4 4—
Pfeifen, Tabakspfeifen, irdene, —2—
Pfeifen-Köpfe, Röhre und Spiten aller Art von Holz, J

Horn, Fayence, Steingut, Meerschaum und dergl. — 8 — — 8.—
"n und Stiefel von Porzellan, s. Porzellan. J

Pfeifenröhre, Ruhlaer, ordinäre Holzröhre, s. ordinäre )
Drechslerwaare. (

Pferde, mit Wegfall des zeitherigen Standgeldes, pr. Srack, 1–
Pinsel, für Mäurer, f. ordinäre Bürstenbinderwaare.

x. seine, f. kurze Waaren.
Döcklinge, unterliegen der Generalaccise. ——
Porzellan, ausländisches, . . 6 —1 6.—

" inländisches, ist ganz frei. i111

Posamentierwaaren, insgemein, mit Ausnahme der seidenen
und balbseidenen Bänder und Spitzen, 121 — 1Potasche, s. Asche. +

Puder, 4% % „ s1 — 24—

Pulver, Schießpuloer, . ·E 3 3Pumpernickel, . . —2’.........2—
Puppen und Puppenlarven, s. kurze Woren. 1

«

Quecksilber, s. Droguetiewaare.
Queercitron, s. Farbehelz.

(„ 4°“)
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Benennung der Gegenstände.

—

R.
Rauchwaaren, Pelzwerk und Kurschnerarbeit von Bären,

Canin, Dachs, Fischotter, Fuchs und Hamster, Hasen
und Hermelin, Iltis, Katen, tuchs, Marder, Murmel-
thier, Ottern, Schmaschen, Schuppen= Tyger= Ukrai- 64
ner= und Zobelfelle, . . .

Raucherkerzen, s. feine kurze Waaren.
Regen- und Sonnenschirme, s. feine kurze Waaren.
Reis, s. Colonialwaaren.
Rohr, Stuhlrohr und Bindrattings. I ·
Rohrstocke, Spanische und Bambus, Zuckerrohr,
Rosinen, wie Colonialwaaren.
Rum, (. Wein.
Ruß und Rußburten, . o

Sämereien, als Anis, Corlander, Fenchel, Hanf- tein= und
Kleesaamen, Schwaden, Senf und Holzsaamen, Kümmel,
Möhren und andere dergl. Feld- und Gartensämereien,

Anmerkung. Der an Leipziger Stadtmüller eingehende Rübsen
und Raps wird, statt der Handelsabgabe, ferner nur

mit der Accise vernommen.

Sofflor, (. ordinäre Farbewaare.
Saffrean

Sago, . . .

Saicen, Darmsaiten, · «

- Claviersaiten, s. Drath.
Salz, Kochsalz, weißes, gelbes und schwarzes, Steinsalz,

Düngesalz, darf für Privatrechnung zum Handel niche
eingebrache werden.

 Siuren, Glaubersalz, Salpeter, Salmiak, wie Dro-
gueriewaaren.

Abgabe
pro Bruttio-Ceniner

Konigl.
Casse.

zur zur

Casse.
stadtischen

OO

Thlla#. ##### #otl.— —

 11

111



(K

Abgabe
Dro Brutto-Ceniner

Benennung der Gegenstände.

Thlal.
Sartler= und Riemerwaare, (. #Lederwaare.
Schafdärme,
Schafwolle,
Schalen, (rockene, von Pomeranzen, Zitronen, Orangen,

· 4

ri

Schachrelhalm, . .

Scheidewasser,
Schlefersteinwaaren, gemeine,
Schildkrötschalen,
Schlitten, Renn= und andere felne, pr. Stuch,

Bauerschlitten,

0 ·

·

·

4

Schmack oder Sumack und Schmalte, . ordinare Farbe-
waaren.

Schmelzbutter, s. Butter.
Schmelztiegel,
Schmirgel,
Schuhe und Schuhmacherwaaren, s. tederwaaren.
Schwamm, wie Drogueriewaaren.
Schwefel, gelber, grauer, rother und Schwefelholzer,
Schwefelsäure, s. Drogueriewaare. 1
Seide, alle seidene und halbseidene Waaren und Bändrr

balbseidene Waaren sind nur solche, deren Kette oder

 0d

—
Durchschuß von Seide ist, nicht aber solche, die nur l
einzelne seidene Faden enthalten.

Seegras, .
Seife, ordinare Waschscife, schwarze, grüne, Marseiller und

Venetianische. . . —

Seife, feine und wohlriechende, s. feine kurze Woare.
Seilerwaaren, —

· ·Serpentinsteinwaaren,
Senf, präparirter, Senfpulver, (. Jrallenerwacren.
Sbawls, Englische, Französische, Wiener und Türkische,

—

zur
Königl.
Casse.
l

ADOVOVOAA
II

1

zur
stadtischen
Casse.

HEI

—2
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1— Abgabe
J. pro Bruito- Ceiner

Benennung der Gegenskände. zur zur
Konigl.städtischen
Crasse. asse.

* Thi al. s- —.1Pe.
Siebmacherwaaren, — Dö*°ö“ — ————#—
Siegellack, (. kack. Z 1Silberwaaren, (. Goldwaaren.
Syrup, . . .- 2 — u —
Soda, 4 4 . . . L-—2--,F--

Sonnenberger Holzdrechslerwaaren, s. ordinare
Drechslerwaare. #

Spanischer Saft, (. Drogueriewaaren. ° **-
Spatcteriewaaren, . .«——-6—-- — 6—
Speck, (. geräuchertes Fleisch. 1
Spiegel und Spiegelglas, (. Glas. ·
Spiritus, Spritt, von Wein und Branntwein, s. Wein.
Spirituosa aus Mineralien, s. Drogueriewaaren. «
Spitzen aller Art, gekloppelte, gestrickte, gewebte, goldene und s

silberne, ingleichen Blonden, Kanten undPerinetspihen, 1 6 — 1 61 —
Stärke, Puder und Krafemehl, . — % 2—
Stahl, (. Eisen.
Steckrübchen, . . . — 2— 23—

Steingutwaare, Fayence, (. kurze Waaren.
Stöcke, von Rohr und Bambus, und lackirte, 881

- ordinare holzerne, s. ordinäre kurze Waare. *-.
Strohhüce und Geflechte, . . . ·——,6—-p....6k—

Strohteppiche, . + 2— — —
Steinplatcen zum Duuck, . , . — — 2

Seickereien in Gold und Silber, 6 1 6 — 1 6—
T. is «

Tabak, ordinarer, Landtabak, Pfaiger, Ungarischer und Wa-
sunger, ingleichen Tabaksstengel, 64 5—3

" seiner, als: alle außereuropische, “h[nZ „ Ci.
garren, Schnupftabak und Carotten, . J—————äschnerwaaren, grobe und feine, ê E — — 6

v
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Abgabe
 Brulto-Centner

» . « zur zur

Benennung der Gegenstände. . sic (hen
Casse. Casse.

 N—————————.—— —— — —— —.. ...... —

Talg, JFc, Schmeer, v –— 2—2—
· T chte, — 3 ! 3—

Tapeten, Paplertapeten, . Popier. .
Oé andere, nach den Stoffen. 6

Teppiche aller Arc, nach den Stoffen.
Thee, . . . — 8-12 81

Theer, s. Pech.
Thran, s. Oel.
Tischlerarbeit, . . 4—4— 4—

Töpferwaaren, gemeine, . — 2—|2—

Tressen, s. Gold= und Silberwoaaren.
Truffeln, (. Italienerwaaren.
Tuche, insgemein, mit Ausnahme der nachfolgenden, 6 –— 6 —

 Englische, Franzosische, Niederlandische- Riederebeint- Dsche, Casimire, 6T
Tuchabgang oder Trümmer und Scheerhaare — 2—— 2
Tusche, (. fseine Farbewaare.
Twiste, s. Garn.

u. **-Uhren, Seuß-- und Pendel. auch Taschenuhren, 6 H
- Schwarzwälder Holz= und Wanduhren, 56—— 60—

Uhrenfournituren und Uhrmacherwerkzeug, auch Spieluhe. ·
werke, — 121 -I— „—

B. .«-
Vanille, s. feine Gewurze. «
Vitriol, o . . — 2 21—

Vogelleim, " — 4

W.
Wachholderbeeren, s. Beeren.
Wachs, rohes und gelbes, 4% — 3 HE 3—

é"-weißes, tichte und Wachsstocke, — – 5—



Abgabe
pro Bruito-Centner

Benennung der Gegenstande. gur zur« Konigk stadkisches
Casse. Casse.

 ———— ———rl.pf.Thl.—b#.
Wachs-teinwand, wie teinwand.

Taffet, wle seidene Waare.
Wagen, Rüst= und teiterwagen, pr. Srück, " „ 12——

übrigens f. Kutschen. 6
Wallrath, f. Drogueriewaare.

« Lichte, wie Wachslichte.
Wallroßzähne, wie Elfenbein.
Wasserblei, . . 2—1112.—

Wallfischbarden, (. Fischbarden.
Waid und Waun, (. ordinäre Farbewaare.
Wasser, mineralische, 6 in 2 W2 2.—OJ wohlriechende, s. feine kurze Waaren. J
Wein, Branntwein, Rum und Most, Sprit, auch alle

gebrannte Wasser zum eigenen Gebrauch- 1 — —1
 zum Handel, . 1— 1—

Weßsteine, 2– *Wollene Waare, insgemein, inglelchen Tuffel, Ceaeings und #
Callmuck. — 8— —8—

 MWeaaren, Flanell, Fries, Molton, und derglelchen
Decken, auch ordinare Strumpfstrickerwaare, — —4 4—

Zimmt, (. feine Gewürze. 1
Zink, roher, in Blöcken und Plakken, — 3

Bleche i
Zinn, in Stangen, Blechen und Blocken, auch altes, — 4— — 4—
Zinneber, s. Farbewaaren.
Zinnwaaren, (. kurze Waaren. 1
Jucker, s. Colonialwaaren. 1

Zuckerwerk, s. Condicoreiwaaren. 6Zwirn, (. leinenes Garn. ½

Ausgegeben zu Dresden, am 13ten Februar 1323.



Gesetzsammlung
für das

Königreich Sach sen.
3.

4.) Verordnung der Landesregierung,
die Ausubung des sogenannten Reiheschankes auf dem Lande betreffend,

vom 14ten Febtuar 1824.

Von GOLTZEES Gnaden, Friedrich August, Kdnig von Sachsen 2c. v. u.

tiebe getreue. Wir finden Uns bewogen, über die Ausübung des sogenannten Reihe-

schankes auf dem tande folgende Bestimmungen zu ercheilen.

1.

In einem Dorfe, in welchem ein Gasthof oder eine andere Schenkstäcce vorhanden
ist, soll ein Reiheschank nur gestattet werden, wenn derselbe entweder auf einer landes-

herrlichen Concession beruher, oder durch eine rechtskräftige Entscheidung anerkanne, oder
durch unvordenkliche Verjährung besonders bergebracht worden ist.

2.

In keinem Dorfe darf ein Reiheschank an mehreren Orten zu gleicher Zeit ausgeübe,

auch hiervon um deswillen, weil dessen Einwohner unter mehrere Gerichtsbarkeiten ge-
SEesetzsammlung 1824. ( 53)
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bören, oder die Wohnungen derfelben, z. B. durch einen Fluß, von einander getrenne
sind, oder aus irgend einem andern Grunde, eine Ausnahme, ohne Genehmigung Unserer
tandesregierung, niche nachgesehen werden.

Demjenigen, welcher einen Reitzeschank ausübt, ist nicht erlaube, ein Zeichen des
Schanks auszuhängen, zu beherbergen oder Ausspannung aufzunehmen, Tanz und Musik
zu halten, zu speisen und Gäste zu sehen; und es mag sich bierbei darauf, daß das eine
oder andere dieser Besugnisse seie undenklichen Zeiten ungehinderc ausgeübe worden sei,
mit Erfolg niche bezogen werdenz dagegen bewendec es, wenn diesfalls eine von Unserer
tandesregierung ertheilte Erlaubniß, oder eine, vor Publicatlon dieser gesetzlichen Vor-
schrife erfolgte, rechtskräftige Enescheidung beigebracht wird, bei densrlben, so wie auch in
denjenigen Dörfern, wo ein Gasthof oder eine andere Schenkstätte sich nicht besinder, den

Einwohnern des Dorfs nachzulassen ist, das Bier in Gesellschaft bei Demjenigen, welcher
den Reiheschank ausübt, zu genießen, und tetzterer solchen Falls an die Gäste auch zu-

gleich Brannewein ineinzelnen. Gläsern verkaufen darf.

Der Reiheschank kann von einer Dorsgemeinde einem Micgliede derselben, vermöge
eines Pacht, oder andern Contracts, zur alleinigen Ausübung überlassen werden, wenn
nicht ein, durch eine frühere rechtskraftige Entscheidung, oder sonst begründetes Ver-

bietungsreche eines Dricten entgegen stehet; es bleibt jedoch auch außerdem Unserer landes-
regierung ferner vorbehalten, in einzelnen Fällen, auf deshalbige Beschwerden, oder aus
polizeilichen Gründen, die alleinige Ausübung des Reiheschanks durch das dazu berechtigte
Indiolduum zu jeder Zeic, unerwartet der Beendigung des Rechesverhälenisses, mirteltt

dessen die alleinige Ausubung des Reiheschanks einem bestimmten Individnum übercragen
worden ist, untersagen zu lassen.
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Nach dieser, in Gemäßheit des Generalis vom 13ten Julius 1706. und des
Mandats vom oten März 1818. den Oorfgemeinden besonders bekannt zu machenden

Verordnung haben sich sämmtliche Gerichtsobrigkeiten auf dem tande, niche nur bei Enc-

scheidung der wegen Ausübung eines Reiheschankes etwa vorkommenden Srreitigkeiten,
gehorsamst zu achten, sondern auch selbst Aussiche zu sühren ,damite deren Bestlmmungen
nicht entgegen gehandele werde.

Gegeben zu Dresden, am 14ten Februar 1824.

Freiherr von Werkhern.

Friedrich Moßdorf, 8.

Ausgegeben zu Dresden, am zten Marz 1824.
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Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.
4.

5.) Mua un da t,
über den Anfang der Beweisfrist in devoloirten Rechtssachen, und über

Compromisse auf Verlängerung der Nothfristen, oder auf Sistirung des
Processes während derselben,

vom üsten April 1824.

. .-WJR Friedrich August, von GOTTES Gnaden, Konig von
Sachsen rc. c. c. finden Uns bewogen, Folgendes gesetzlich zu bestimmen:

J.

Uiber den Anfang der Beweisfristen in devolvirten Rechtssachen.

. 1.

Bei den in der Appellationinstanz zu fällenden Erkennknissen, worin entweder auf

Beweis gesprochen, oder ein früheres Erkenntniß auf Beweis wiederhergestelle oder be-
stärigt wird, ist es dem richcerlichen Ermessen überlassen, zugleich mie zu bestimmen, daß
die Beweisfrist erst von der beim Richter erster Instanz erfolgten Publication der Re-

missorialien, oder deren abschriftlichen Zufertigung anfangen solle.

 . 2.

Eine solche Bestimmung soll insonderheit dann geschehen, wenndurch den frühern
Eintritt der Beweisfrist eine gründliche Ausarbeicung des Beweises für die Sachwaller,

Gesetzsammlung 1824. (6)
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vegenderzubesorgendenfpäternWiedereinlangungderActenbeiderUnterinstaiiz,un-
moglich gemacht, oder doch bedeutend erschwert werden wurde.

. 3.

Ist in dem in der Appellationinstanz gesprochenen Urthel über den Anfang der
Beweisfrist niches erkannt; so gehet diese Frist von der Zeit an, wenn das gedachte

Erkenntniß in Rechtskrafe übergegangen ist.

II.

Uiber Compromisse auf Verlängerung der Nothfristen, oder auf
Sistirung des Processes während derselben.

. 4.

Compromisse, wodurch die Parkheien Nothfristen verlängern, oder, während des
hlaufes solcher Fristen, den Proceß sistiren, sind für gültig und was, dem entgegen, zeither
gesehlich verordnet gewesen, ist für aufgehoben zu achten.

G. 5.

Nur in Ansehung der, zu Einwendung eines Rechtsmittels, geordnecen zehntägigen
Frist sollen dergleichen Compromisse beiderlei Arc nicht güleig seyn; auch soll es bei den,
in Ansehung des rechtlichen Einbringens des Haupt-Justifications= und Prosecutions-Ver-
fahrens, in der erläuterten Proceßordnung ad Tit. III. §. 3. ad Tit. XXIX. 9. 2. ad
Tit. XLI. &amp;C. 3. und in Unstem, verschiedene Einrichtungen und Abänderungen in der

Gerichtsverfassung und dem Proceßverfahren betreffenden Mandate vom 13cen März

1822 5. 54. 36. sed. enthaltenen Verboten der Compromisse verbleiben.

C. 6.
In den Fällen, wo, außer den in Rechtsstreiten sich zunächst gegenüberstehenden

Partheien, noch andere Personen als Miegläubiger, Intervenienken, Lgicisdenunciaren u.
 . w. beim Aufenthalte der Enescheidung der Sache interessirt sind, ilt deren Zustimmung
zu den in §. 4. erwähnten Compromissen erforderlich und beizubringen.
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. 7.

Es müssen aber die Pareheien und übrige bei einem solchen Compromisse interessirte
Personen dasselbe entweder selbst in Person vor dem Richter, wo die Sache anhängig

ist, wöhrend der Frist, welche ausgenommen oder verlängere werden soll, schließen und
zu den Acten registriren , oder ihre Zustimmung zu einem von ihren Anwälden unter ein-

ander geschlossenen Compromiß, durch eine von ihnen gerichtlich erfolgte, oder gerichtlich

recognoscirte, und ebenfalls noch binnen der Nothfrist einzureichende Erklärung, dem
Richter anzelgen lassen.

Ist keines von beiden vor dem Ablaufe der Nothfrist erfolge, so creten die wegen

der Versäumnisse an Fatalien geltenden rechtlichen Grundsätze und Vorschriften ein.

Urkundlich haben Wir dieses Mandat, nach welchem sich Alle, die es angehet, ge-
borsamst zu achten haben, eigenhändig uncerschrieben, und das Canzleisiegel vordrucken lassen.

So geschehen zu Dresden, am üsten April 1824.

Friedrich August.

Ernst Friedrich Carl Aemilius Freiherr von Werkhern.

Christian tebrecht Noßky, 8.
Ausgegeben zu Dresden, am ten Aprll 182.
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Königreich Sachsen.
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6.) Valvatious = Tabelle
der

Gesetsammlung

in den Kdniglich Sächsischen Canden Cours habenden Münzsorten, wornach sich von
jebt an, bis zu ergehender anderer Anordnung, Jedermann,) Inhalts des Münz-

Edicts vom 14ten May 1763. zu richten hat.

A. Der Silber-Münzsorten.
I. Conventionsmößige, gleich den Churfürstl. und Kbnigl. Sächs.

conventionsmäßig ausgeprägten.
a) Conventionsmäßige Speciesthaler.

K##. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Königl. Preußische, mit der Umschrift: Zehn eine feine Mark, von 1704 und 170“,
Churfürstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl. Churfürstl. und Königl. Würtembergische,
Königl. Westphälische,
Fürstl. und Churfürstl. Salzburgische,
Fürstl. und Großherzogl. Würzburgische,
Großberzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen-Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg= Saalfeldischevon 1764 und 176),
Markgräfl. Anspachische,
Fürstl. Schwarzburg= Sondershausensche von 1764,
Bischsff. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg= Augsburg= und Nürnbergische.

Desetzsammlung 1824.

X1

7

thl. gr. pf.
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b) Conventionsmäßige Gulden oder 2 Süäcke.
Kaiserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Königl. Baliersche,
Herzogl. Churfürstl. und Königl. Würtembergische,
Konigl. Westiphälische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachlsche,
Herzogl. Sachsen-Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 176),
Herzogl. Braunschweigische,
Markgräfl. Anspachische, seit 1760 ausgeprägte,
Färstl. Schwarzburg-Sondershausensche von 1764,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stolkbergische,
Stadt Regensburg= Augsburg= und Nürnbergische.

c) Conventionsmäßige halbe Gulden oder 1 Sücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Markgräfl. Anspachische 50 Kreuzerftücke.

d) Conventionsmäßige Zwanzig-Kreuzer= oder Kopfstücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oefkerreichssche,
Churfürstl. und Königl. Balersche,
Herzogl. Churfürstl. und Königl. Würtembergische,
Fürstl. und Churfürstl. Salzburgische,
Markgräfl. Anspachische, seit 1700 ausgeprägte,
Stadt Regensburg= Augsburg= und Nürnbergische.

e) Siebzehn-Kreuzerstücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. XVII. Kreuzer, " "°

f) Conventionsmäßige 3 Süeücke.
Königl. Westphälische, " " , ·

g)ConventionsmäßigeZehn-Kreuzekstücke.
Sämmtliche oben sub d) wegen der 3wanzig-Kreuzerstücke bemerkte Gepräge.

thl.—

16

#

0

1



(41))

Ferner den conventionsmäßigen gleich.

Nach dem eipziger Fuß bis zum Jahre 1770 ausgeprigte Churfärstl. Braunschweig-
Luneburgische Stucke. - -

dergl. Churfürsil. Sächs.3Skücke, - - -
dergl. Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgische7Gulden, - -
dergl. Churfurstl. Sachs. und Braunschweig-Lüneburgische Stucke, -
dergl. Churfürstl. Sächs, -# Stucke. - - -

Hieruber
Kaiserl. Konigl., auch Kaiserl. Oesterreichische Brabanter Kronenthaler, ingl.
Konigl. Baiersche Kronenthaler.

II. Geringer, als conventionsmäßig.

Churfürstl. Sächs. seit 1750 und vor dem Münzedict vom 14ten May 1765. in Dres-
den ausgeprägte, J, 4 und Nz Stücke.

(Auf diese drei Sorten, welche 4 15 Thlr. 0 Gr. — die Mark ausgeprägt
worden, sollen auf 100 Thaler — 7 Gr. 6 P. zugelegt werden.)

Ein Königl. Preußischer Thaler, von 1764 bis und mit 1769, -
- â 1770 -- s " 1770, -

- - - - " 1780 -Ê— " 1700,

und 16810 „ - 132

- - - - von 1800 · 213809, -

excl. 1804.
- 3— * 1760, 1730 und 1701, 4

- - - - *" 1272, 1775, 1776, 1778 und 1770,
 "% 4 „ 1302 und 1300, " -
 . . 1764 bis und mik 1768, "

"n 4 "  1770, 1772, 1775, 1776, 1777 und 1778,

- - - " „" *" 1706, 1707, 1700, "

- - - It -1800bisulldml«k1818- -

- - - F " - 1764 - ". - 1768, -

 gr.

11

22

22

22

22

MX&amp;—

On

ILIEII
pf.

1—.

 JPAAC.c:
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B. Der goldenen Munzsorten,
bei welchen, in Ansehung des Gewichts, durchgehends das Collnische Mark- und hiesige
Dukaten-Gewicht zum Grunde gesetzet wird, dergestalt, daß 67 Ducaten praecise eine Cöll-
nische Mark wiegen mussen, und ein dergleichen vollwichtiger Dukaten 66 hiesige As halt,

welche 727. Assen Troyschen Gewiches, und 60 Graens Wiener Mändel- Gewichts
gleich kemmen.

Scück auf dies Thlr. gl. spf. Tblr. sal. spf.
rauhe Collni-

sche Mark.
67 Reschs-Constitutions- und Conventions- mäßige Kai-

serl., Kaiserl. Königl. und andere zuverläßig 25 1
1 Kr. 8 Gr. fein haltende Dukaten, 2 1181 8lbisl 2 20

67 Cremnitzer Dukaten, Florentinische Gisliari und Vene-
tianische Zechinen, - 2 110 -I1 2 1201 6

67 Königlich-Preußische und * Dukaten, 218—— 2 20
21 Souverains, - - 842121 19
421Halbe Souyerains, - - - 4— 4

57 Alte Französische Louisd’or, - 4 20—— –—
174 Alte Französische doppelte Louischor, - 160110—
704 Alte Französische halbe Louisckor, - 2110 —2 1
54Sgpanische einfache Pistolen, - 420 8lAT 5 ——

174 panische doppelte Pstolen oderDoppien, - 110
8 Spanische Quadrupel, " "% 10106 —

60Spanische halbe Pistolen, - - 2 10 44 l12—

57 Konigl. Preußische Banco- kegiementemäßge Fréderics ’«
d'or, 420—— JV.2

57 Braunschweigische Pistolen oder 5 KThaler- Stücke, 420|——— 51—
17#. Braunschweigische doppelte Pisiolen oder 10 Thaler-

Stücke, - - - 9 116 - H10 —

702Braunschweigische halbe Pistolen oder 24 Thaler=
Stücke. - - - 2 110 — — 2112—

Dresden, am 22ster April 1824.

Ausgegeben zu Dresden am 2 sten April 1824.
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Gesetsammlung
E—

7.) Mandat,
das processualische Verfahren in der Oberlausicz, insbesondere die Leuterungen

und Appellationen betreffend,
bom Sten April 1324.

Wag Friedrich August, von GOITGES##Gnaden, König von
Sachsen 2c. 2c. 2c. haben Uns in dem, wegen Einführung der alterbländischen Proceß-
gesetze, sammt was dem anhängig, in der Oberlausiq, unterm 15ten März 1821. er-
gangenen Mandate §. 7. vorbehalten, in Rücksicht der Rechtesmittel der teucerung und
Appellation, so wie der dabei zu beobachtenden Formalien, besondere Verordnung annoch
zu erlassen.

Nachdem nun seitdem das Dafürhaltcen Unserer getreuen Stände hierüber vernom-
men, auch in den Erblanden ein hierauf mie gerichteces Geset unterm 1ten März 1322.
bereits bekannt gemacht worden; so finden Wir Uns, um sowohl hierunter, als wegen eini-
ger andern hiermit in Verbindung stehenden Gegenstände, thunlichste Gleichsörmigkeit im
Rechtsgange Statt finden zu lassen, bewogen, Folgendes zu bestimmen und anzuordnen:

 . 1.

Vom ü1sten September dieses Jahres an, soll bei den Oberlausitzischen Rechtesachen 1.) Was wegen
das Rechtsmittel der Leucerung in den untern Instanzen nicht weiter zulässig seyn. der Leurerungen

künfeig Rechtens
Wird, von diesem Tage an, gegen ein in unterer Instanz gesprochenes Erkenneniß seyn solle;

a) in den untern
dennoch Leuterung eingewendec, so wird dadurch die Rechtskrafe niche gehemme. Instanzen.

Gesetzsammlung 18324. („ 6 )
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. 2.

Minder Appe In der Appellationinstanz bleibe zwar die Leuterung den Partheien, gegen die von
oninstanz. ihnen für beschwerend erachteten Appellation= Geriches = Urehel, oder wegen einzelner, sie

gravirenden Punkte derselben, ferner gestateet; allein durch zwei in dieser Instanz gleich-
förmig gesprochene Sentenzen, es mögen nun solche unmittelbar auf einander gefolgk, oder
abändernde Erkenntnisse dazwischen gekommen seyn, soll künftig jede Appellationsache, die
nach dem im H. 1. bestimmten Zeitpunkte zur Justisication gelangt, sowohl überhaupt,
als in Ansehung der einzelnen, in dieser Maße abgeurthelten Punkte beschlossen werden.

. 5.

2.) Die Proceß= Alle in Ansehung des Proceßverfahrens vorgeschriebenen Fristen, miehin auch die zur
*i“U bet. Einwendung der Rechtsmittel geordnece zehntägige Frist, sollen künftig bis Nachmittags

5r Wn um fünf Uhr, als dem Ende der Gerichtszeir desjenigen Tages laufen, an welchem sie zu
Fristen lm Cioll= Ende gehen.
processe. ". 4.

b) Beschrank- Dem Appellanten bleibt zwar nachgelassen, in der innerhalb dieser zehntagigen Frist
ung und ander einzureichenden Uppellationschedel, oder bei einer mündlich eingewendeten Appellation, bei
ung der Appe= der Anzeige derselben ad Prolocollum, die An- und Ausführung mehrerer Beschwerde-
lationfatalien, punkte sich vorzubehalten; jedoch ist eine ohne Anführung irgend einer Beschwerde einge-
lammt waödem wendete Appellation für versäume zu achten; auch soll zu der An= und Ausführung meh-
anhanglg: , , , ·

rerer Beschwerden eine längere Frist, als von vierzehn Tagen, vom Ablaufe des Decen-
P, d dil an zu rechnen, und wenn wider ein Locationurthel appellire worden, von vier Wo-
appellationis; chen, von der nämlichen Zeic an gerechner, fürohin nicht gestatrer seyn.

Alle diejenigen Punkte des Urehels, wogegen weder bei Einlegung der Appellation,
noch, wenn dabei die Aufstellung mehrerer Beschwerden vorbehalten worden, in der einge-
reichten anderweiten Deduction ausdrücklich Beschwerden gerichtet worden sind, werden
für rechtskräftig geachtet.

Die Appellationschedel sowohl, als die Deduction, hat der Appellanc binnen den
geordneten Fristen, bei fünf Thalern Serase, in doppelten Exemplarien bei demjenigen
Richter, von welchem der Rechtsspruch publicirt worden ist, einzureichen, dieser aber bin-
nen drei Tagen, von deren Einreichung an gerechnec, das eine Exemplar dieser Schrifeen,
und resp. bei mündlich eingelegten Appellationen eine Abschrift des darüber aufgenomme-
nen Protocolls, dem Appellaten zuzufercigen, oder, wenn mehrere Partheien dem Appel-
laten gegenüber stehen, einem an selbige zu erlassenden Patente beizufügen, auch denselben
zu eröffnen, daß ihnen, auf ihr Anmelden, das zu den Acten genommene Exemplar oder
resp. das Originalprorocoll zur Durchsiche werde vorgelegt werden.
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Bel dieser Zufertigung har der Richter den Gegnern des Appellanten frei zu stellen,
ob sie binnen vierzehn Tagen, von Nachmictags fünf Uhr des Empfangscages an , mit
einer Refutationschrift dagegen einkommen wollen.

Nach Verlauf der sowohl fur den Appellanten, als dessen Gegner, bestimmten Fri-
sten hat der Richeer, bei welchem die Appellation eingewendet worden, weder von dem
einen, noch von dem andern Theile eine auf die fernere Unterstütung der Beschwerden
oder deren Widerlegung Bezug habende Schrift an- und zu den Acten zu nehmen.

K. 5.

Daß der Appellaone um Bericht auf die Appellakion biete, soll künftig niche erforder- db) des K#-
lich seyn, und die Appellation wegen dessen Uncerlassung niche für erloschen geacheee wer= is petendorum
den. Vielmehr bat der Richter binnen acht Tagen, vom Ablaufe der vierzehntägigen, #abostolorum;
dem Gegner des Appellanten eingeräumceen Frist an gerechnec, einen Anzeigeberiche über
46#6½c gegen ein Erkenntniß eingewendete Appellation, mie sämmtlichen zugehörigen Acten,
bei funf Thalern Strafe, an die vorgesetzte Appellationbehörde abzusenden.

Sind in einem Processe von mehrern Personen wider einen und denselben Rechtes-
spruch Appellationen eingewendet worden, so ist uber sämmtliche Appellationen nur ein
Anzeigebericht zu erstatten.

In dem Anzeigeberichte mag der Richeer blos auf das Folium der Acten, wo sich
der durch Appellarion von seiner Rechtskraft suspendirte Rechtsspruch befinder, hinweisen,
und die von dem Appellanten aufgeführten Beschwerdepunkee anführen; jedoch bleibt ihm
unbenommen, dasjenige, was er zu deren Widerlegung, oder sonst zu Aufklärung der
Sache, anzuführen für nöthig findet, kürzlich zu erwähnen.

6.
Dem Richter bleibe zwar nachgelassen, dem Appellanten, mie einer Notification von ee) des lalall

dem Abgange des Berichts, die tiquidation der, wegen dieser Notification und der Be. vecimendorum
richtserstattung, erwachsenen Gebühren zuzufertigen und denselben zu bedeuten, daß er den apostolorum.
Betrag dieser Liquibation an dem zu dem Abgange des Berichts bestimmten Tage, bei
Vermeidung rechtlicher Zwangsmittel, bezahlen solle. Die Appellation ist aber, wenn
die Bezahlung nicht erfolgt, deshalb nicht fur erloschen zu achten.

Das bisher geordnet gewesene Fatale der Berichtsablosung wird also aufgehoben.
Jedoch kann der Richter, wenn die Bezahlung der liquidirten Kosten nicht langstens bin-
nen drei Tagen nach dem Abgange des Berichts erfolgt, selbige durch Execution einbringen.

( 686“)
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' 5.7’.

FtJdeHakatssAuchdasfrüherhkngeordnetgeweseneFatalewegenderszvondemAppemnitenzobesi
werkstelligenden Introduction der Appellarion findee nicht weiter Seate, und wird vielmehr,
auf den zur Ober-Amts-Regierung einzusendenden Bericht der Untergerichten, so wie bei den
gegen die eigenen Erkenntnisse der Erstern in unmittelbar vor derselben rechtshängigen
Sachen eingewendeken Rechtsmitteln, die Ober-Ames-Regierung, wegen der vom Appellation-
gerichte einzuholenden Entscheidung, das Erforderliche besorgen.

 B.

3.) Wenn und Wenn in den zum Appellaciongerichee devolvlrten größern Rechessachen dle eingewen-

aot ass die Ap- deten Appellationen rejlcirt werden; so soll gegen die deshalb ergehenden Rejectionre-
kuusenn Sbar- scripte und resp. Verordnungen nur eine Appellacion den Parcheien annoch nachgelassen
onsachen künf. seyn, bei demjenigen aber, was hierauf von dem Appellkationgerichte anderweit decidir?
eig ergehenden wird, es schlechterdings sein Bewenden haben, auch der Unterricheer auf eine dagegen
Rejectlon= oder " Aopell keiDecisioreserlpte eingelegte fernere Appellation keinen Bericht erstatten.

2
gestattet sey Das Namliche soll in dem Falle gelten, wenn das Appellationgericht auf eine in sol—

rn ens chen Sachen einkommende Appellation das Erkenntniß erster Instanz sofore zu erläutern
!““ coeder abzuändern, als welches ihm bei unzweifelhafter Nothwendigkeit einer Erläuterung

oder Abänderung, ohne vorgängiges Justificationverfahren, zu thun frei stehen soll, sich
bewogen findet.

Wird eine solche gegen die gefaßte und bekannt gemachte Eneschließung des Appella-
tiongerichts eingewendete anderweite Appellation zur Justificacion angenommen, und fälle
das Urthel über die justisicir= Appellation dennoch confirmatorisch aus, so mag eine Leu-
terung gegen letzteres nicht zugelassen werden.

 0.

5) IGering. In geringfügigen Sachen foll wider die, auf eine, gegen das von dem Unterrichter
guigen Sachen gefällre Decisum eingewendete Appellation, aus dem Appellationgerichte künstig ergehende

und durch die Ober-Amts-Regierung bekanne zu machende Rejection gar keine Appellation
zulässig seyn, auch, im Fall eine solche dennoch eingewendee würde, kein Beriche darauf
erstattet werden, und sindet dieses auf die bei der Ober-Amts-Regierun unmittelbar vorkom.
menden geringfügigen Sachen ebenfalls Anwendung.

Wider eine in solchen Sachen ertheilee declarakorischeoderreformakerischeEneschei-
dung mag zwar von dem dadurch beschwercen Theile appellirt werden; allein bei der hier-
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auf erfölgenden anderweicen Derisién des Appellackongeeiches fell es, ohne Uneerschied der
Fälle, sein Bewenden haben, und eine weitere Appellarion dawider ist niche zu attendiren.

 #. 10

Deoas Verfahren über die zur Justisicarion angenommenen Appellacionen wird vor der 4.) Wie aufan-
Ober-Amts-Regierung,, dafern aber die Rechtssache vor den Scadträthen zu Budissin und gemommene Up-
Zittau in erster Instanz anhängig, und von daselbst publicirten Erkennenissen Appellation Führe EW5
eingewendct worden ist, vor den dortigen Gerichtsstellen abgehalten. werden soll, m

Hinsicht
Nach deshalb elngekangeer Entschließung des Appellationgeriches ist von Seiten der .) aukden Der

Ober-Ames. Regierung ein Inhibitienrescript an den Unterrichter zu erlassen, und den Par= und die zu tref-
theien der Appellationproceß bei diesen dreien Behörden, ohne daß es der Anberaumung sende Einlett=
eines besondern Justiftcationcermins bedarf, mieccelst vorhin gewöhnlicher Verfügung o
fore zu eröffnen.

Auswärts wohnende Sachwalker haben hierauf alsbald einen Nachbevollmächtigken
am Orte zur Annahme, Ablösung und Einreichung der Satschriften, so wie zu sonstiger
Wahrnehmung alles dessen, was vor diesen Behörden hierbei zu besorgen vorkommt, bei
fünf Thalern Strafse zu bestellen. «

Bd 11.

Der Appellank hat seinen Justificationsaß binnen vier Wochen, bei dessen Verlust, d) des Einbrin-
einzureichen, und ist den Partheien niche gestattet, immictelst mit Vorstellungen einzukom- dens es ggete
men, welche auf Unterstutzung der Beschwerden, oder auf deren Widerlegung Bezug ha- un

.. · nachgelassenen

ben, oder um Communication des zur Ober-Amts-Regierung erstatteten Berichts zu bitten. Fristen;

Beim Justificationverfahren aber mag jede Parthei mie zwei Säßen gehöre werden,
von welchen der Einlassungssatz binnen drei Wochen, die beiden lebren Säße aber, die
Replik und Duplik, jede binnen vierzehn Tagen, ebenfalls bei deren Verlust, in der Rein-
schrife einzureichen sind.

Diefe Fristen, in welche auch die Sonn= und Feiertage einzurechnen sind, sollen bef
dem Justiffcationsaße von Nachmirtags fünf Uhr des Tages, an welchem die Verfügung
wegen Annahme der Appellation bekanne gemacht werden, bei jedem der übrigen Säte.
aber von Nachmittags fünf Uhe desjenigen Tages laufen, wo die Parthei, oder ihr Be-
vollmächtigter, die Abschrist des vorhergehenden gegentheiligen Sates von der Gerichts-
behörde zugefertigt erhalten Hat.
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Fälle das Endederverordneken Fristen auf einem Sonntag oder Feiertag, so hat die
Einreichung der Säte an dem nächsten auf diesen Sonn= oder Feiertag fallenden Werkel-
cage zu geschehen.

Dilationen in Ansehung dieser Fristen können nicht ertheile, auch selbst durch Com-
promiß der Partheien niche verstattet werden; vielmehr haben diese, wenn sie wegen Ver-
gleichsunterhandlungen, oder aus andern Ursachen, die Sistirung des Processes wünschen,
solches erst nach beendigtem Verfahren anzuzeigen und um Aussetzung des Verspruchs
zu bitten.

6. 12.

. Folgen der Wenn sich der Appellant an der Einreichung des Justificationsaßes versäume, so
sabe Sus soll dieß den Verlust der Appellarion selbst nicht zur Folge haben, sondern über die Ma-
nisse. terialien der Appeklation, so wie die Sache liege, gesprochen werden.

Ist bei dem Justisicationverfahren der Einlassungssaß oder ein Schlußsaß versäumet,
so ist um deshalb das Verfahren nicht für geschlossen zu achten, vielmehr soll den Par-
theien gestactec seyn, auch nach Versäumniß des ersten von ihnen einzureichenden Sates,
dennoch den zweiten, und, im Falle eines von dem Gegner hierunter begangenen Ver-
säumnisses, die ihnen selbst nachgelassenen Säße, innerhalb der gehörigen Frist, zu übergeben.

Die in Appellationsachen nach erfolgter Devolution gerichtlich oder außergerichtlich
getroffenen Vergleiche sind, wenn nur eine Appellation eingewendet worden ist, von dem
Appellanten, wenn aber mehrere Parcheien Appellationen eingewendet haben, von dem
Kläger, selbst wenn er sich nicht mic unter den Appellantcen befinden sollte, der Ober-
Amts-Regierung binnen vierzehn Tagen, vom Abschlusse derselben an gerechnet, unker Bei-
bringung des Beitrittes der übrigen Interessenten, bei zwanzig Thalern Strase anzuzeigen.

. 15.

Was von der Bei der Zufertigung des vorletzten Satzes an den Gegenth'il wird zugleich ein
*9 Inrokulationtermin angeseb, und nachdessen Ablauf die Einsendung der Acten zum

den Scadträ= Verspruch bei dem Appellationgerichte bewerkstelligt. Ebendasselbe geschieher ex oflicio,
then zu Budissin wenn der eine oder auch beide Theile an dem Einbringen der Säte sich versäume baben,
W’*“ 7 und die hierzu bestimmeen Zeitfristen unbenußzt geblieben sind.
eenis Das darauf einlangende Urthel ist von derjenigen Gerichesbehörde, bei welcher das

Appellationverfahren abzuhalten gewesen, nach vorgängiger tadung zu publiciren. Die
dafür zu entrichtenden Kosten sind von den Parthelen einzubringen, und resp. an die
Canzlei der Ober. Amts-Regierung zur weitern Beförderung einzuschicken.
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4 14.

Wird gegen das eröffnete Urthel teurerung eingewendee; so findet alles dasjenige, dei elngewand.
was im 6. 4. wegen An-- und Ausführung der Beschwerdeursachen, so wie wegen deren tenbeuterungen.
nachgelassener Widerlegung vom Gegner, vorgeschrieben worden, gleichmäßige Anwendung,
und ist künftig in jedem Falle, folglich auch dann, wenn dadurch ein Endurthel von der
Recheskrast suspendirt, oder das vorhergegangene Erkenntniß erster Instanz in der Haupe-
sache reformiret worden, die Annahme oder Rejection der Entschließung des Appellation-
gerichts anheimzugeben.

. 15.

Nach erfolgker Annahme wird das Prosecutionverfahren ebenfalls vor den §F. 10. Profecution.
genannten Behörden abgehalten, und ergehet deshalb, ohne daß es der Ansehung eines berfahren.
Prosecurionkermins bedarf, Bekannemachung an die Partheien.

Der Prosecutionsaß ist sodann binnen vier Wochen, vom Tage der deshalb zuge-
fertigt erhaltenen Verfügung an gerechnek, bei Verlust desselben, einzubringen. Zu Ein-
reichung des Einlassungssaßes wird dem Gegner eine dreiwöchentliche Frist gestarter,
welche von Insinuation der an ihn ergehenden Zufertigung des Prosecutionsaßes zu
rechnen ist.

Auf diese beiden Säße soll das Prosecutsonverfahren binfüro eingeschränkt seyn,
und übrigens was im Worherigen (66 11. und 12.)) wegen des Justisicationverfahrens
bestimmt worden ist, auch in Ansehung des Prosecurionverfahrens beobachtet, sowohl von
Seiten der richterlichen Behörde der 9. 13. enthaltenen Vorschrift in gleicher Maße
nachgegangen werden.

—

. 10.

Hat der teuterant in der, innerhalb der zehntäglgen Frist einzureichenden Leuterungs= Wie es mir de-
Schedel keine Beschwerdepunkte angegeben; so ist die Leuterung eben so, wie solches von l gewordenen
der Appellation 9. 4. bemerkt worden, für desert zu achten, und in beiden Fällen die m
Entschließung des Appellationgerichts, ohne daß es einer besondern Anregung des Gegen= en zu halten.
theils deshalb bedarf, darüber einzuholen, damit der resp. Appellanc und teuteranc, oder
dessen Advocak, nach Befinden, in die vergeblich verursachten Unkosten verurtheile, oder
auch mit Serafe belege werden möge.

Die Seadträthe von Budissin und Zittau haben in solchen Fällen binnen ache Ta-
gen, nach Ablauf obiger Zei#frist, ex ollicio Bericht zur Ober-Ames-Regierung zu erstatten.
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. 17;

Nemission der Nach eingeeretener Rechtskrafe der vom Appellationgeeichte auf angenommene Appel-
Aeten erster In-lationen und keuterungen gesprochenen Urthel, welche in der Ober-Amts-Regierung publicire
Kank. worden, werden von letzterer die Acten erster Instanz, mit Beifügung der Urtbel in be-

glaubter Abschrist, an den Unterrichter zum fernern, den Rechten gemäßen Verfahren
remittirt.

6. 18.

Die zu Erläute= Da übrigens das Absehen hierunker auf möglichste Gleichförmigkeit des Rechegangs
ungun Der- in Unsern alten Erblanden und dem Markgrafrthum Oberlausic gerichtee, und zu ebenerung der
alterbländischen diesem Behufe die im Jahre 1022 bekanne gemachte Chursächsische Proceßhordnung, nebst

Procebgesetze deren im Jahre 1724 erfolgeen Erläuterung und Verbesserung, ingleichen das unter dem
publleireen 23sten November 1753 publicirte Mandac wegen Abstellung processualischer Weitläuftig-

Ge keiten in geringsugigen Sachen, uncer der im Sten §. des Mandaks vom 1 26en März
Speclalre, 1821 enthaltenen Ausnahme, bei letterm nunmehr eingeführet ist; so sollen auch alle

Hrer Erbalten nachstehende, zur fernern Erläurerung und Verbesserung dieser vorbenannten Gesetze er-
sta gleichmäßige gangenen Verordnungen, namentlich:
Gültigkett. nQ

1.) Das Rescripe vom 3ten März 1725 zur Erlämerung über den 4ren und Oien F.
Tu. XXV. der erläuterten Proceßordnung, die dffessionem juralam bei doau-
mentis alienis betr. (Cod. Aug. I. Forts. Th. 1. S. 200.)

2.) Das Rescripe vom 24sten Mai 1725, den Wegfall des öffenclichen Aufrufs von
14 Tagen zu 14 Tagen bei Subhastationen von Rittergütern beer. (Ebendaselbst
S. 271.)

3) Das Reseript vom 15/en December 1725, die Caution Dro reconventione er
expensis in causis minuris betr. (Ebendaselbst S. 275.)

4.) Das Rescripe vom 10t6en August 1720, das Verfahren bei Subhastationen,
wenn im tcitationstermine nur ein ticitant erscheint, betr. (Cod. Aug. III. Fortf.
Th. I. S. 137.)

5.) Das Resecript vom isten October 1727, daß die Klagen nicht zu vervielfälelgen,
auch die Sonn= und Festcage nicht unter das Sepltichum zu rechnen. (Ebenda-
selbst S. 187.)

0) Das Rescript vom 14cen Juni 1723, den in der erläuferten Proceßordnung
I. XII. 9. 2. 5. den in Concursen auszufertigenden Edictaleitarionen beigelegten
R#gorem betr. (Cod. Aug. 1. Fores. Th. I. S. 270.)



(31 )

7) Das Mandat vom 22sten April 1729, die Commmnication der im Koniglichen
Namen aus Coilegiis ergehenden Commissorialien an die ordentliche Gerichtsob-
rigkeit durch Extract, in so weit es denselben zu wissen nothig, betr. (Eben-
daselbst S. 232.)

3.) Das Reseript vem 25sten April 1720, zur Erlämerung des 5ten 9J. Tir. XVIII.
der erläurerten Proceßordnung, daß solcher von allen Eiden ohne Ausnahme zu
verstehen. (Ebendaselbst S. 283.)

0.) Das Reseript vom 18een März 1732, zur Eeläuterung §. 4. Tu. XKX. ber er-
läuterten Proceßordnung, daß diejenigen, welchen das benelicium restitutionis in
inlegrum zustehet, wenn sie die drikte Frist unter der vorigen Verwarnung nichr
ausgebracht, desselben und des zuerkanmen Beweises keineswegs für verlustig zu
achten. (Ebendaselbst S. 201.)

10.) Das Mandae vom 26xfsten August 1752, wie es mit den Subhastarlonen der
Ritcer= und anderer Güter, auch Erlegung des Liciti darauf, und was dem an-
hängig, künftig gehalten werden soll. (Ebendaselbst S. 205.u. f.)

11.) Das Mandak vom Zien August 1755, wegen des Justizwesens, zu Einschär-
fung genauerer Beobachtung der deshalb ergangenen Verordnungen, und insonder-
beic der erläuterten und verbesserten Gerichtsordnung, wie auch zur Exaction der
auf die Contravenienten vorhin gesebten Strafen. (Ebendaselbst S. 303. u. ).

12.) Das Resecript vom Sten Februar 1738, daß die Pöônaldisposirion der erläuterten
Proceßerdnung Tn. XXXIX. d. 17. auf suhbhastationes voluntarias niche zu
erstrecken. (Im Cod. Aug. II. Forts. Th. 1. S. 325. u. f.)

13.) Das Rescript vom 22sten März 1758, daß die Disposicion der neuen Proceß=
ordnung, wegen gänzlicher Entbrechung der Convencion vor Anstellung der Wider-
klage auf die geschwornen Armen nicht zu appliciren. (Im Cod. Aug# I. Forcs.
Tb. I. S. 310. u. f.)

14) Das Rescript vom 25sten April 1730, die Moderatien der Gerichesgebühren
betr. (Ebendaselbst S. 489.)

15.) Das Rescripe vom 2 Zsten Mai 1743, die Interprekarion der erläuterten Pro-
ceßordnung Fr. XVIII. §. 5. wegen der von Gemeinden abzulegenden Eide betr.
(Ebendaselbst S. 564.)

160.) Das Reseript vom 10°en April 1745, daß bei consentirten Schulden, vor der
Gesetzlammlung 1824. 9 )
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Subhastation, mit der Execution in das verpfändete Grundstück zu verfahren.
(Ebendaselbst S. 344. u. f.)

17.) Das Generale vom 1 5ten März 1747, wegen der Vico-Aciuariorum und Rc-
gistratorum. (Sbendaselbst S. 506.)

13.) Das Rescript vom ötcen Mai 1751, die Moderation der Unkosten betr.
(Ebendaselbst S. 404.)

19.) Das Rescript vom 1 2ten November 1755, die testes domeslicos und deren
Admissibilität beer. (Ebendaselbst S. 307.)

20.) Das Rescript vom 15t(en Rovember 1780, daß das Mandat, wegen Abstel-
lung processualischer Weitläuftigkeiten in geringfügigen Sachen, vom 23sten Novem-
ber 1753, auch in processu exccutivo attendirt werden solle. (Im Cod. Aug. II.
Forts. Th. I. S. 370.)

21.) Das Rescript vom P#ten November 1787, das Einbringen der rechtlichen Ge-
sägze von Mund aus in die Feder beer. (Ebendaselbst S. 40 5. u. f.)

22.) Das Rescripe vom #ten Rovember 1737, die in contumaciam zu ertheilenden
Erkennenisse beir. (Ebendaselbst S. 407.)

23.) Das Reseripe vom 25sten Ockober 18305, die tiquidirung der Gerichtskosten in
geringfügigen Sachen betr. (Cod. Aung. III. Forts. Th. I. S. 201.)

24.) Die Generalverordnung vom 7ten October 1814, uber die Legitimation der
Sachwalter vor Gerichte bei burgerlichen Rechtsstreitigkeiten. (Cod. Aug. III.
Forts. Th. I. S. 201.)

25.) Das Rescript vom 22 sten November 1321, die Rechtsfrage betreffend: ob
nach Ablauf der Beweisfrist die Benennung und Abhörung neu aufgesundener Zeu-
gen zulässig sey? (Gesetsammlung vom Jahre 1821 St. 21. Nr. 34.)

nach Verfluß zweier Monate, von der Publlcation dieses Mandates an gerechnet, in der
Oberlausit, als Nerm für das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, gelten.

Dabingegen werden die hiervon abweichenden Vorschriften der in der Oberlausis
vormals publicirten Mandate und Ober-Amés-Patente hiermit aufgehoben.

Nach vorstehenden Anordnungen haben sich Unsere Collegia und die Olcasterien,
wie auch alle Obrigkeiten und Uncerchanen, und Jedermann, den es sonst angeber,
gebührendzu achten.
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Urkundlich haben Wir dieses Mandarc, welches, in Gemäßheit des Generalis vom
13ten Juli 1790, und des Mandats vom Oten März 1818 F. 4. zu publiciren ist,
eigenhändig unterschrieben, und Unser Königliches Siegel vordrucken lassen.

So geschehen zu Dresden, am Zcen April 1824.

Friedrich August.

! Hanns Ernst von Globig.

D. Carl August Ticemann.
Aukegegeben zu Dresden, am 27steo April 1824.

V
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
7.

—————t

8.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,
die Anwendung des unterm 1sten April 1824. erlassenen Mandats über die
Beweiöfrist in devolvirten Rechtssachen, und über Compromisse auf Verlänge-

rung der Nothfristen, oder auf Sistirung des Prozesses während
derselben, in der Oberlausitz betreffend,

vom 1 4ten April 1324.

Ven GOTTES Gnaden, Friedrich August,, König von Sachsen 2c. 2c. rc

hiebe gekreue. Da das im vierten Seücke der Gesetzsammlung jetzigen Jahres ent-
baltene, unterm 1sten April 1824 erlassene, bei Unserer Landesregierung ausgefercigee
Mandat über den Anfang der Beweisfrist in devolvirten Rechtssachen, und über Com-
promisse auf Verlängerung der Nochfristen , oder auf Sistirung des Prozesses während
derselben, auch für das Markgrafthum Oberlausig Gultigkeit hat; so wird solches
sämmtlichen Gerichtsobrigkeiren, Behörden und Unterthanen zur Nachachcung andurch
bebanne gemacht.

Gegeben zu Budissin, am 14ten April 1824.

Herrmann.

. Ernst Friedrich Harz,
Ausgegeben zu Dresden am isten Mai 1827.

Gesetzsammlung 182.. (10 )





Gesetzsammlung
Königreng Sachsen.

8.

9.) Reseript der Landesregierung an das Oberhofgericht zu Leipzig,
die Abldsung der Dienste und Frohnen betreffend,

vom 2 ästen Februar 1324.

Vor GOTTES Gnaden, Friedrich August, Kdnig von Sachsen 2c. 2c. 4c.

Wohlgeborner, Veste, Hochgelahrte, Räthe, liebe getreue. Zur Begünstigung und
Erleichterung der Ablösung der Dienste und Frohnen, wollen Wir niche allein die

Bestätigung der, über die Aushebung der zeitherigen Frohn= und Dienstverhälenisse,
zwischen Gursherren und Unterthanen geschlossenen Verträge, wegen Unfres darunter
versirenden lehnsherrlichen Interesse, niche aufhalten oder behindern lassen, sondern es
soll auch ein Widerspruchsrecht der Mitbelehnren, der Fideicommiß= oder Wiederkaufs-
Interessenten und der Realgläubiger dagegen nur in soweic anerkanne und in Obache

genommen werden, daß durch das von dem dienstberechtigeen Gute für die aufzuhe-
benden Dienste und Frohnen zu empfangende Aequivalent und die demselben anzuwei-

sende Bestimmung, die unveränderte Erhaltung des vorherigen Gurswerths völlständig
zu sichern sei. Auch' soll im Falle der in Frage stehenden Ablösung solcher Dienste,
welche ganze Gemeinden, oder ganze Klassen ihrer Mitglieder in gleicher Arc
und auf gleiche Weise zu leisten haben, bei desfalls unter ihnen enestehenden

Gesetzsammlung 1324. (11 )
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Streitigkeiten, nach den Erklärungen der Mehrzahl derselben die Enescheidung getrof-
sen werden.

Zu eurer Nachricht und Nachachtung lassen Wir euch solches hiermit unver-

halten seyn.
Dresden, am 24sten Februar 1324.

Freiherr von Wertbern.

Christian Lebrecht Noßky, 8.

Anmerkung.

Unter demselben Tage ist gleichlautend an den Schöppenstuhl und die Juristen-
facultät zu teipzig rescribirt worden.
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10.) Nandat,
das gerichtliche Verfahren in Polizei= und andern dahin gehdrigen Sachen

betreffend,
vom 10ten Mai 1824.

Wa# Friedrich August, von GOX—LE# Gnaden, König von
Sachsen rc. 2c. 2c. tbun kund und zu wissen, daß Wir, in BVeziehung auf die,
wegen des Verfahrens in Polizei= und andern dahin gehörigen Sachen, in der erläu-
terten Proceßordnung ad Tu. I. 6. 6. und deren Anhange §b. 2., so wie im Man-
date vom 23sten November 1753. J. 2. und sonst ertheilten Vorschriften „Nachfol-
gendes zu verordnen fur nothig befunden haben.

In allen Bau- Gesinde= Dienstboten= Commercien= Handwerks= und andern
Polizeisachen, ohne Ausnahme, wohin, dem zufolge, namentlich auch Straßenbausachen,
so wie die Schank= und Gasthofsgerechtigkeiten betreffenden, und die zwischen zwei
Handwerken über ein Befugniß entstandenen Streitigkeiten gehören, ist fernerhin
schlechterdings nur summarisch, in der durch das Mandat vom 28sten November 1253.
vorgeschriebenen Maße, zu verfahren.

Alle Behörden, welche dem entgegen proceßualische Weicerungen in dergleichen
Sachen verhängen oder gestatten, sollen deshalb nachdrücklich bestrast werden.

Zum Behufe der Entscheidung in allen diesen Fällen haben die Unterobrigkeicen
in der Regel selbst einen Bescheid abzufassen, oder auch, nach Befinden, sofor: zur
bandes= oder Ober-Amts-Regierung, oder respective an die ihnen sonst zunächst vorge-
seczte Instanz zu berichten, in keinem Falle aber rechtliches Erkenneniß einzuholen.

Unserer tandes= und respective Ober-Amés-Regierung allein bleibe es hierbel über-
lassen, auf die an sie gelangenden Berichte entweder noch eine anderweice Erörterung
anzuordnen, oder die Sache sofort hauptsächlich, oder auch, wie diesen Behörden
andurch allein gestattet wird, wenn es deren Beschaffenheit nothwendig erfordere, nur
interimistisch, und mit Vorbehalt der rechtlichen Ausführung für den einen oder andern
Theil, zu entscheiden.

Jedenfalls hat es indeß bei deren Eneschließung in der Sache auch sernerhin
schlechterdings sein Bewenden.
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Hiernach haben sich alle, welche es angehe, gebührend zu achten.
Urkundlich haben Wir gegenwärtciges Mandat eigenhändig unterschrieben und mie

Unserm Kniglichen Insiegel bedrucken lassen.
Dresden, den 1060en Mal 1324.

Friedrich August.

Hauns Ernst von Globig.

D. Johann Daniel Merbach.

Ausgegeben zu Dresden am 17ten Mai 1324.



Gesetzsammlung
Köniareng Sachsen.

9.
————1“““

11.) NVvertissemenk,
die Einladung zur Theilnahme an der Dresdner Indusiie= Ausstellung

betreffend,

vom 26sdten Mai 1324.

Se. Königl. Majestät zu Sachsen rtct. c. c., baben anzu—
befehlen allergnadigst geruhet, daß mit der zu Dresden jahrlich gehaltenen offentlichen
Ausstellung der zu den bildenden Kunsten gehorigen Arbeiten, auch eine ahnliche Ausstel—
lung von Erzeugnissen des inlandischen gesammten Gewerbfleißes verbunden werden soll.

Es werden daher alle inlandische Kunstler, Fabrikanten und Handwerker eingeladen,
diese zu Beforderung des vaterlandischen Kunstfleißes gereichende Anordnung, durch Ein—
sendung der hierzu geeigneten Gegenstande, thatigst zu befordern, sich hierbei aber nach
folgenden Vorschriften genau zu richten.

5. 1.

Zur öffentlichen Ausstellung eignen sich alle Erzeugnisse und Erfindungen aus dem
ganzen Gebiece des inländischen Kunst= und Gewerbfleißes, so wie der tandwirhhschafe,
welche sich durch Neuhelt oder durch vorzügliche und verbesserte Gestaltung auszelchnen,
und deshalb zur öffentlichen Kenntniß und Anschauung gebracht zu werden verdienen;
dahin gehören auch Maschinen, Modelle oder Zeichnungen, Werkzeuge, Geräehschaften,
so wie Proben von veredelten in= und auch ausländischen roben Narurerzeugnissen.

Gesetzsammlung 1824. (.12 )
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. 2.

Die Ausstellung geschiehe hier in Dresden, zugleich mit der Ausstellung der Arbeicen
aus den bildenden Künsten, in einem damit verbundenen tocal, und wird mie dieser jedes
Jahr am 3en August eröffnet.

G. 5.

Die auszustellenden Gegenstände sind unter der Addresse der Koniglichen #andes-
Oeconomie-Manufacctur und Commerzlen-Deputation einzusenden, und müssen spärestens
am Zosten Juli jeden Jahres eingegangen seyn, um sie, wenn solche nach dem Srmessen
der Deputacion, und der, nach Befinden, von ihr zuzuziehenden Sachverständigen, zur
öffentlichen Ausstellung für geeignee befunden werden, in den hierüber in Druck zu geben-
den Katalog einrücken zu können; was als ungeeignet darin nicht aufgenommen worden,
wird an den Einsender sofore, auf dessen Kosten, zurückgeschickt.

Die Depucacion wünsche jedoch, daß ihr, einige Wochen vor der Einsendung, die
hlerzu gewählten Gegenstände kürzlich gemeldet werden.

K. 4.

Der Einsender hae eine deutliche Beschreibung des eingeschickten Gegenstandes, mie
Angabe alles dessen, was er hierüber zur Kenntniß des Publici gebrache, oder binsccht-
lich der Ausstellung selbst, beobachtet zu sehen wünsche, jedoch mie ehunlichster Kürze,
unter Angabe seines Namens und Wohnorés, belzufügen; auch insbesondere den Preis,
wenn es ein Verkaufsgegenstand ist, zu bemerken.

K. 5.

Die Rücksendung geschiehe mit dem Schluß der Ausstellung im Anfange des Octo-
bers; jedoch wird auf den Wunsch einer frühern Rücksendung in einzelnen Fällen aller
Bedache genommen werden.

S. 6.

Für die Sicherheic der eingesandten Gegenstände, und gegen jede Beschädigung der-
selben während der Auostellung und bei der Rücksendung, wird Seicen der Anstale die
größee Sorgfale getragen und die genaueste Aufsicht geführt werden.

8. 7.

Die Einsender haben fur die Ausstellung und fur die Verpackung der zuruckgehenden
Gegenstande einige Unkosten, Spesen oder Geschenke nicht zu entrichten; hieruber bleiben
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sie, bei der Ein= und Rücksendung, nicht nur von Entrichtung der Accise befreit, sondern
es haben auch Se. Königliche Mojestät denjenigen Gegenständen, so unter der
Addresse der unterzeichneten Depukcacion mie der Post eingehen, oder mie dieser zurückge-
sendet werden, so wie der deshalb zwischen der Depuracien und dem Einsender Seakt fin-
denden Correspondenz, die Porcofrelbelt bei den inländischen Posten zugestanden; nur bei
der vor der Ausstellung, nach der Bestimmung im . 3., erfolgenden Zurücksendung findet
keine Porcofreiheit Starc.

Die unterzeichnete Depucation begt daher die gewisse Erwarcung, daß auch diese
Gelegenheie von dem Sachsischen Handels= und Gewerbsstande niche unbenutßt gelassen
werden wird, um dem vaterländischen Kunstfleiß und seiner sortschreitenden Vervollkomm-
nung ein neues erfreuliches Auerkenneniß zu verschaffen.

Dresden, den 28sten Mal 1324.

Königlich Sächsische Landes-Oeconomie-Mannfactur-
und Commerzien-Deputation.

Ansgegeben zu Dresden am 3ecen Juni 1324.
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Gesetzsammlung
Königreng Sacsen.

10.

12) Mandat,
die -Aufhebung des Sanitats-Collegii, und die, in deren Folge, zur Besorgung

der Medicinal-Polizei-Pflege im Lande getroffenen Einrichtungen betreffend,
vom üsten Juni 1824.

Wag# Friedrich August, von GTTOES Gnaden, Konig von
Sachsen c. c. c. haben zu bemerken gehabt, daß bei den, in Absicht auf die Besorg-
ung der Medicinal-Polizei-Pflege in oberer Instanz, in den hiesigen Landen bisher
bestandenen, durch das unterm 15ten September 1768, wegen Errichtung eines Sani-
täts-Collegii, zur Verbesserung des Medicinalwesens ergangene Mandat, bestimmeen Einrich-
tungen, theils die Regierungs-Colletzia des, bei den dahin Bezug babenden Berathungen
und Beschlüssen nöthigen, arzneiwissenschaftlichen Beirathes großentheils entbehret haben,
tbeils es den Sanitätsbehörden an der erforderlichen Krafe, um in den Angelegenheiten

der Gesundheitspflege eine zweckmäßige Wirksamkeic zu beweisen, oftmals ermangele hat.

In dessen Betracht sehen Wir die Abänderung der vorgedacheen Einrichtungen für
nothwendig an, und haben deshalb Nachstehendes festgesetzt und angeordner:

1.

Das zeitherige Sanitätscollegium wird mit dem Schlusse des Monates Juni dieses

Jahres ganzlich aufgehoben; mit dem namlichen Zeitpunkte horen auch die polizeilichen
Gesetzsammlung 1824. ( 15 )
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Obliegenheiten und Befugnisse auf, welche die medicinische Facultät in telpzig, nach
Vorschrife des Mandats vom 1 3ten September 17608, und der in solcher Beziehung
ertheilten spätern Anordnungen, bisher zu erfüllen und auszuüben hatte.

Dahingegen haben Wir der hiesigen andesregierung einige Hof= und Medicinal-
Räthe, der Ober-Ames. Regierung zu Budissin aber einen Medicinalrath, zu ärztlichen
Beisitern zugeordnet, und es werden diese, vom üsten Juli dieses Jahres an, führohin

bei allen auf die Medicinal-Polizei-Pflege Bezug habenden Gesetzgebungs= und Ver-
walcungs. Sachen, welche bei den genannten Collegiis zur Berathung und Eneschließung
gelangen, wie nicht weniger, nach dem Ermessen des Canzlers und der ODepartements-
Direckoren, so wie resp. des Ober-Amtés-Regierungs-Präsidenten, bei den über andere

Gegenstände, bei welchen medicinische Rücksichten einschlagen, zu fassenden Beschlüssen
zugezogen werden.

Die Beameen, auch sonstige Obrigkeiten, ingleichen die Physici, haben, von dem
bemerkeen Tage an, ihre wegen medicinalpolizeilicher Gegenstände zu erstattenden Anzeigen
und Berichte lediglich zur Landesregierung, und resp. zur Ober-Amts-Regierung, einzureichen.

2.

In Ansehung der bei der medicinischen Facultäat zu Leipzig vorzunehmenden Prufun—
gen der Medicinalpersonen bewendet es bei der bisherigen Verfassung.

Die dem Sanitats-Collogio zeither obgelegenen Prufungen der Aerzte, Wundarzte,
Apotheker und Hebammen aber werden, vom üsten Juli dieses Jahres an, durch eine aus

dem Mittel der chirurgisch-medicinischen Academie allhier bestellte Deputation verrichtet
werden, und es ist in allen, diese Prüfungen betreffenden Angelegenheiten an die Direc-
tion der Academie sich hinführo zu wenden.

3.

Die chirurgisch-medicinische Academie, und die mit ihr verbundene Thierarzneischule
sind, von dem ofr erwähnten Zeitpunkte an, in allen bei ihnen vorkommenden Bezlehungen
der tandesregierung subordiniret.
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Damit nun solches alles zu Jedermanns Wissenschaft gebracht, und von denen,

die es angehet, genau befolgt werden moge, haben Wir daruber gegenwärtiges
Mandat «

abfassen, und ins Land ergehen zu lassen, fur gut befunden, auch dasselbe eigenhandig
unterschrieben und mit Unserm Koniglichen Insiegel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben zu Dresden, am 1sten Juni 1824.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Carl August Tittmann.
Ausgegeben zu Dresden, am Ften Junl 1824.
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Gesetzsammlung
Königrenng Sachsen.

11.
— —

13.) Verordnung der Landesregierung,
die Erläuterung der Dorf-Feuer-Ordnung vom Jahre 1775. rucksichtlich des

gefährlichen Zusammenbauens betreffend;
vom 14ten Mal 1324.

Vor OTIES Gnaden, Friedrich August, Kdnig von Sachsen 2c. 2c. 1c.
htiebe getreue. In der Dorf-- Feuer-Ordnung vom 18en Februar 1775. Cap.

I. . 1. (Cod. Aus. Ilte Forts. Abth. 1 S. 711.) ist zwar den kocalobrigkeiten
bereits zur Pflicht gemacht, darauf Bedache zu nehmen, daß die aufzuführenden Gebäude,
soviel möglich, von einander entfernt werden.

Wir befinden jedoch für nöthig, diese Anordnung dahin zu erläutern, daß künftig
die Obrigkeiten, bei eigner Verantworkung, die Bauenden direce dazu anhalten sollen,
die Gebäude, besonders wo Feuersbrünste gewesen, niche wieder an einander, sondern
in Zwischenräumen aufzuführen.

Es haben sich daher sämmrliche Obrigkeiten hiernach gebührend zu achten.
Gegeben zu Dresden, am 14ten Mai 1324. «

Freiherr von Werthern.

Wilhelm Ludwig Ackermann, S.
Gesetzsammlung 1824. (614 )
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14.) Verordnung der Landesregierung,
die Erlauterung der Generalien vom 23sten December 1812, und 19ten März

4817. rücksichtlich der über vorgefallene Brandschäden zu erstattenden
Anzeigen betreffend;

vom 1#4ten Mai 1824.

Ven GOT#E# Gnaden, Friedrich August, König von Sachsen 2c. 2. 1.

Liebe getreue. Die Befolgung der in dem Generali vom 23 sten December 1312.

6. 1. (Cod. Aug. IIl#e Fores. Abth. I. S. 503.) enthaltenen Vorschrift, daß die

Obrigkeic eines Abgebrannten, binnen der ersten vierzehn Tage nach dem Brande, über
den Immobiliarverlust ausführlichen bestimmten Bericht, bei zwanzig Thalern Strase,
zu Unserer Brand-Versicherungs= Commission zu erstatten habe, hat hin und wieder um
deswillen, weil nach dem Generali vom 10°6en März 1817. 8. 2. (ibid. S. 540.)

die Anzeigen und Anschläge über das bei Feuersbrünsten verloren gegangene, völlig

ruinirte, oder nur zum Theil beschädigte Feuergeräth von den Eigenthümern desselben,
binnen vier Wochen, von Zeit des Brandes an gerechnet, übergeben, von der Obrigkeit

aber, unter deren Jurisdiction der Brandschaden entstanden, ebenfalls bei zwanzig Tha-
lern Strafe, zugleich mie dem über die Brandschäden zu erstattenden Hauptberichte, bei

Unserer Brand-Versicherungs-Commission eingereicht werden sollen, Anstand gefunden.

Wir finden Uns dadurch bewogen, diese Vorschriften dahin zu erläutern, daß die
Obrigkeiten künstig den Hauptberiche über vorgefallene Brandschäáden jedesmal binnen
vierzehen. Tagen, von Zeie des entstandenen Brandes an gerechnet, und ohne auf die

von den Eigenthümern der beschädigeen Feuergerächschaften deshalb zu machende Agnzeige

zu warten, an Unsere Brand-Versicherungs=Commissionzuerstacten,verbunden
seyn sollen, und dagegen wegen des Verlust's an Feuergeräth, nach Besinden, beson-
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dere Anzeige erstakten mögen; jedoch hat es bei der den säumigen Obrizkeiten in den
gedacheen Generalien angedroheten Geldbuße von zwanzig Thalern duch sernerhin
sein Bewenden. "3

Hiernach haben sich sämmtliche Obrigkeiten gebührend zu achten.
Gegeben zu Dresden, am 14ten Mai 1824.

Freiherr von Werthern.

Wilhelm Ludwig Ackermann, S.

Ausgegeben zu Dresden, am 10ten Juni 1324.
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Gesesammlung
Königrennt Sachsen.

12.

die Ausübung der innern Heilkunde betreffend;
vom 1 Ken Juni 1824.

Wag# Friedrich August, von GOTTES Gnaden, Konig von
Sachsen c. c. c. thun hiermit kund und fügen zu wissen, daß Wir, zu desto meb-
rerer Sicherstellung Unserer Unterchanen gegen die, bei dem Gebrauche ärzelicher Hülfe,
für das Leben und die Gesundheic derselben zu befürchtenden Gefahren, nachfolgende allge-
meine Vorschrisc, wegen Ausübung der innern Heilkunde in Unsern anden, in Gnaden
zu erlassen beschlossen haben.

8. 1.

Das Recht zur Ausubung der innern Heilkunde in den hiesigen Landen ist fur die
Folge an die nachstehenden Bedingungen gebunden.

Diese Bedingungensind verschieden, je nachdem ein Arzt entweder
A. auf Unserer Universitat zu Leipzig, oder auf einer auswartigen die Heilwissen-

schaft studirt, und hierauf die Doctorwurde erlangt, oder
B. sich auf der chirurgisch-medicinischen Academie allhier, oder auf auslandischen

dergleichen Academieen, oder auch auf Universitaten, ohne zu promoviren, zur
Ausubung der innern Heilkunde gebildet hat.

5. 2.

Die auf der Universicäc zu geipzig zu Doctoren creircen Aerzee sind auch künfelg, durch
die von der medicinischen Facultät daselbst erlangee Promocion allein, zur innern Praxis
berechtige.

Die im Auslande promovirten haben, um diese Berechtigung zu erlangen, zuvor ihre
dießfallsige Tuchtigkeit in nachstehender Maße zu bewahren.

Gesetzsammlung 1824. (14)
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. .

Sie haben zuvörderst, resbective bei der medicinischen Facultät zu teipzig, oder bei
derchlrurgisch-medicknischen Academie zu Dresden, glaubhaft nachzuweisen, daß sie,

a) vor Beziehung einer Universität, die nöthige wissenschaftliche Vorbereitung erhal-
ten, und sodann

b) auf einer solchen die innere Heilkunde wenigstens drei Jahre lang studirt haben.

C. 4.

Zum Behufe der nähern Prüfung haben dieselben hiernächst
a) lateinische Theses auszuarbeiten und deren Selbstverfereigung eidlich zu bestärken;
b) in einem vierwöchenclichen klinischen Cursus zwei chronische und eine ocute Krank-

beit ärztlich zu behandeln, und über den Verlauf derselben lateinische Kcank-
beitsgeschichten, mic einer Beurtheilung der Fälle, abzufassen;

c) eine anatomische Demonstration zu halcen;
d) einem dreistündigen Examen vor wenigstens zwei Erxaminakoren und einem Vor-

sicenden sich zu unterwerfen, und
e) einen deutschen, oder, nach ihrem Willen, auch latelnischen Aufsatz über einen

medicinischen Gegenstand bei verschlossenen Thüren niederzuschreiben.
Wollen sich dieselben zugleich zur Wundarzneikunde und Geburkshülfe legitimiren, so

sind vorstehende Prüfungen, sowohl in theoretischer, als practischer Hinsiche, hierauf zugleich
zu richten; auch ist solches in dem Zeugnisse, welches den Tücheigbefundenen auszustellen.
ist, jedesmal ausdrücklich zu bemerken.

G. 5.

Diejenigen, welche bei der Prüfung (§. 3.) nicht besteben, oder dazu, nach S. 5.,
gar nicht gelassen werden mögen, können nur in der Eigenschaft und mir den Rechten der
. 1. sub B. bemerkten Klasse von Aerzeen, falls sie hierzu nach §. 7. geeignet sind, zur
ärztlichen Praris gelangen.

.6

Die Vorschrift des Mandats vom 13cen September 1768. F. 7., daß alle promo-
virte Aerzte in den ersten zwei Jahren ihrer Praxis wichtige Curen, ohne Zuzlehung
oder Beirath eines Pbysici, oder andern erfahrnen Arzres, außer dem Nochfalle und
außer denen Orten, wo andere Aerzte nicht zu erlangen sind, niche unternehmen sollen,
wird andurch nochmals eingeschärft und es haben die, so dieser Vorschrift entgegen han-
deln, nach Besinden, Remotion a Praxi, auch, bei vorgekommenen Versehen, bierüber
noch andere empfindliche Bestrasung zu gewarten.



5. 7.
Den 8. 1. unter B. bemerkten Aerzten wird bie innere Praris inführo lebiglich un-

ter folgenden Einschränkungen verstarcet:
a) an Orten, an welchen und in deren Nähe es an promovirten Aerzken mangelt;
5) unter der allgemeinen Aufsiche des Bezuks- Physici, in der §. 10. bestimmcen

Maße, so wie
J) unter der auedrücklichen Verpflichtung, nicht allein bei wichtigen Krankheiesfäl-

len, und in den ersten zwei Jahren ihrer ärztlichen Praxis, sondern auch fer-
nerhin, so oft sie der Behandlung eines Kranken nicht hinlänglich gewachsen
zu seyn glauben, einen Physicus oder andern erfahrenen Arzt zu Rathe zu ziehen.

C. 3.
Dieselben haben die s. 11. des Mandats vom 30sten Januar 1810. vorgeschriebene

besondere Erlaubniß zur Praxis, unter der Beibringung der daselbst bemerkten Erforder-

nisse, künftig bei Unferer Landesregierung, oder especiwe der Ober- Amts- R gierung zu
Budissin, zu suchen.

Diese wird hierauf, nach erfolgter Erkundigungseinziehung, so wie, nach vorgangiger,
bei Auswartsunterrichteten jedesmal, bei den von einer inlandischen Prufungsbehorde mit
einem empfehlenden Zeugnisse entlassenen Candidaten aber nur im Falle besonderer Be-
denken, 1c# ie#live anderweit zu veranstaltenden Prüfung, Eneschließung fassen.

Falls diese beifällig erfolge, wird die WVerpflicheung der solchergestalt legieimirten
Aerzte, im Beiseyn des Physici, nach dem sub C beigefügten Formular, angeordnet
werden.

S. .
Bei Veränderungen des Aufenthalts darf die innere Praxis von den Aerzten dieser

Klasse gleichfalls nur an einem, nach §. 7. a) hierzu geeigneten, und von Unserer landes-
regierung, oder der Ober-Ames-Regierung zu Budissin, vorher ausdrücklich genehmigten
Wohnorte und in dessen Bereiche forrgesetzt werden.

 . 10.

Zum Behufe der von den Pbysicis auf dergleichen Aerzke zu führenden Aussicht Ha-
ben die laßtern

a) über sämmtliche von ihnen behandelte innere Krankheitsfälle ein genaues und
vollständiges Tagebuch zu füpren, und solches dem ihnen vorgesehten Physico,
auf Ve langen, vorzulegen oder einzusenden, nicht minder

1) vie teljährlich Tabellen über alle dergleichen Kranke, nach dem sub 2 beiliegen-
den Schema, an solchen einzureichen.

( 15°)
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6. 11.

Im Berreff der Civilpraris der Militairchirurgen bewendet es allenthalben bei der
Vorschrife des zweiten Abschnitts des Mandats vom Zosten Januar 1810., außer, daß
die den Physicis in dieser Beziehung aufgegebenen Berichtserstattungen künftig an die
Kandesregierung, oder respective an die Ober-Amts. Regierung zu Budissin, zu richten sind.

Zu näherer Bestimmung des fernern Verhälenisses derselben zu den ihnen diesfalls,
nach §. 21. gedachten Gesetzes, vorgesehten Phyy'sicis, wird jedoch festgesetzt, daß

die Regimentschirurgen und Bataillonschirurgen erster Klasse den promovirten
Aerzten,

die Bataillonschirurgen zweiter Klasse aber den §. 1. B. dieses Mandats bemerk.
#en practischen Aerzten gleich geachtee werden, und insbesondere den Worschriften §. 7. b)
und 10. durchaus unterworfen seyn sollen.

Während ihrer Militairdienstzeit stehe den Bataillonschirurgen zweiter Klasse
zwar die innere Civilpraris an jedem Orte ihres Dienstaufenthalts frei, nach ihrem
Abgange haben dieselben jedoch die fernere Erlaubniß hierzu, wie solches auch den Com-
pagniechirurgen, in dem §. 15. und 18. des Mandaks vom Sosten Januar 1310.
bemerkeen Falle obliege, bei Unserer Landesregierung, oder respecuve der Ober-Ames.
Reglerung zu Budissin, zu suchen, welche darauf nach 9. 7. a) und sonst Entschließung
fassen wird.

. 12.

Allen, sowohl nach §. 11. und 14., als, gegenwärtig noch, nach §. S. des Man-
daes vom Sosten Januar 1810. zur äußern Praxis berechtigten Chirurgen, wird die
Behandlung

Ka) innerlicher Uibel, welche sich zu äußeren, als Folgen, oder Sympkome derselben
gesellen, so lange solche leichterer Arc sind, so wie,

b) in Ermangelung und bis zu Ankunft eines legitimirten Arzkes, aller plötzlich
einfallenden innern Krankheiten, bei welchen Gefahr im Verzuge ist, gestatter;
auch bleibe

c) allen Aerzten unbenommen, die Beobochtung der ihrer Cur anvertraueken, und
von ihnen selbst bereics besuchten Kranken, soweie die Natur des Uibels de-
ren fortwährende eigne Untersuchung niche erfordert, einem legitimirten Chirurg,
zur weitern Berichtserstattung an sie, dergestale zu überkragen, daß der Arze
selbst für die Behandlung des Kranken allenthalben verankwortlich bleibt.

 1.
Allen, nach 9. 11. des Mandaks vom Zosten Januar 1810. zu Ausübung der

Wundarzneikunde berecheigten Chirurgen, wied überdieß an Orten, wo ein Arze, ohne
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wesentlichen Nachtheil, oder erhebliche Beschwerde fur den Kranken, nicht zu erlangen
ist, die Besorgung innerer Curen in der Maße gestattet, daß sie

a) binnen moglichst kurzer, nach Beschaffenheit des Uibels zu beurtheilender Frist,
ibrem Bezirks-Physico, oder, mie Zustimmung des Kranken, einem andern,
gelegener wohnenden promovirken Arzee und, in dessen Ermangelung, selbst
einem practischen Arzee der zweiten Klasse von dem Befunde der Krankheir,
unter Bemerkung des angewandten und weiter beabsichtigten Heilverfahrens,
vollständige Nachriche geben, und

b) die fernere Cur lediglich unter dessen zeitung forcseßen. Der Arze ist sodann
für die Behandlung verantwortlich und soll den Kranken ohnfeblbar selbst be-
suchen, wenn ihm im Berichte des Wundarzkes etwas dunkel ist, die Krank.
beie bedeurender, oder gar lebensgefährlich wird.

6. 14.

Aerzke, welche durch Vernachlässigung, oder absichtliche Hincerziehung dieser Vor-
schrifrcen, die unbesugee innere Praxis der Chirurgen begünstigen, sollen, nach Befinden,
mit zwanzig bis funfzig Thalern Geldbuße oder Gesängnißstrafe, auch wohl Remotion von
der Praxis, belege werden.

¾. 1n.
Die Physici haben die über die Chirurgen überhaupe zu führende Obsiche, vorzüg-

lich auch auf die, diesen lehkern andurch nachgelassene, innere Prayis zu richten, weshalb
die Wundärzee

a) über die von ihnen nach §. 12. b) und 13. behandelten Krankheitsfälle ein ge-
naues Tagebuch zu halten, und dem Physico, auf Verlangen, vorzulegen, oder
einzusenden, nicht minder

b) vierteljährlich Tabellen über solche, nach dem Schema sub 5, an ihn einzureichen
baben.

S. 16.
Jede unbefugte Ausübung der innern und äußern Heilkunde soll mie nachdrücklicher,

im Wiederholungsfalle zu schärfender Geld= oder Gefängniß., auch wohl, nach Befinden,
Zuchehausstrase, geahnder werden.

Die Kreis= und Amtshaupeleute, auch sämmtliche Obrigkeiten und die angestellten
Pbhysici, haben über die strackliche Handhabung des diesfallsigen Verbots sorgfäleig zu
wachen, und alle Orksbehörden insbesondere, sogleich bei der ersten Nachricht von der
beabsichtigten Niederlassung eines Arztes oder Wundargtes in ihrem Gerichtsbezirke, des-
sen Berechtigung zur Ausübung seines Berufs, sowohl überhaupc, als in Beziehung auf
gedachten Orc (§. 0.) genau zu untersuchen, und bei ermangelnder tegitimation, auch
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gegründetem Verdacht einer bezweckeen unbefugeen Proris, nach Befinden, dessen Auf-
nahme am Orte ganz zu verweigern. *: 3

Jede Versäumnit der diesfallsigen Obliegenheit, Seicen der Obrigkelten, wird mit
verhältnißmäßiger Geldbuße und, nach Befinden, noch härter geahnret werden.

Hiernach hat sich ein jeder gebührend zu achten und daran Unsern Willen und Mei-
nung zu vollbringen.

Gegeben zu Dresden, am isten Juni 13234.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Johann Daniel Merbach.
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O
Formular.

J% N. N. gelobe und verspreche hiermit, die Medicinalgesetze des tandes pür ktlich zu
befolgen, der obern Medicinalbehörde und dem mir vorgesetzten Physico in allen Dingen
den schuldigen Gehorfam zu leisten,— die mir als Arzt und Wundarzt obliegenden
Geschäfte mit Fleiß, Gewissenhaftigkeit, gründlicher Uiberlegung und möglichster Schon-
ung der Kranken zu verrichten, — die Patienten nicht zu übertheuern, und mir gleichem
Eiser Armen und VermögendeninKrankheiten,zu jeder Stunde und ohne Zeitverlust, zu
rathen und beizustehen, — stets nüchtern, verschwiegen, mit meinen Kunstgenossen verträg-
lich und, bei weiblichen Kranken, ehrbar und sittsam zu seyn, — mich der Zuziehung eines
andern Arztes oder Wundarztkes niemals zu widersetzen, vielmehr in den §. ö. und 7.)
des Mandats vom 1sten Juni 1824. bemerkten Fällen selbst darauf anzutragen, der sol-
chenfalls mit dem mir vorgesetzten, oder zugezogenen Arzte, nach reiflicher Uiberlegung ge-
croffenen Abrede aber jedesmal pünktlichst nachzukommen, im Falle der Veränderung mei-
nes Wohnorks die mir verstattete ärztliche Praxis, ohne aufs neue erhaltene Allerhöchste
Erlaubniß, anderwärts nicht fortzusehen, — keine Versuche auf Gefahr des lebens mei-
ner Patienten anzustellen, — bei Scheintodten die Erweckungsmittel mic größter Sorg-
falt und anhaltender Mühe anzuwenden, — auch des Dievpensirens von Argneimitteln,
außer etwa bei meiner Anwesenheit auf dem Lande, wo die Entsernung von der nächsten
Scade das Erholen derselben erschweren würde, oder sonst in bedenklichen Fällen, da der
schleunige Bedarf das Verschreiben aus der Apocheke ohne Gefahr nicht verstattet, oder
bei Versendung an auswärtige Orte, wo keine Aporheken vorhanden sind, oder zur unent-
geldlichen Reichung an Arme, mich zu enthalten, — alles, was auf das allgemeine Ge-
sundheitswohl Einfluß haben könnte, genau zu beobachten und Mängel in der öffentlichen
Medicinalpflege zeitig bei der Behörde anzuzeigen, — endlich aber über Krankheiten und
gerichtliche, medicinisch-chirurgische Besichtigungen und teichenöffnungen, nach bestem Wis-
sen und Gewissen, Zeugniß zu geben, und Berichte zu sertigen.

E i d.
Alles, was mir anjetzt vorgelesen, auch von mir wohl verstkanden worden, solches will

ich sters fest und unverbrüchlich, auch getreulich und ohne Gefährde halten; so wahr mir
Gote belfe durch Jesum Christum, seinen Sohn,, unsern Herrn!!

) Diese ##. sind dem zu. Verpflichtenden vorher vorzuleseht.
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2
Der praktische Arzt (Wundarzt) zu
hat von dem 18 bis zu dem 18

an innern Krankheiten besorgt.

Name und Wohnort
des Arztes (Wundarztes), Neme Zahl Ungeheile Vemerkungen
anter dellen gestung er der der Genesen.Gestorben. entlalen über vorzüglich wich#ge

n Krankhelten. Fälle. " älle.
die Kranken behandelt

hat.

T

Dlese tüste muß mir dem Tagebuche des Arzees (Wundarzees) genan übereineresen, i#
Namen den Kranken zu finden find.welchem auch die
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16.) Bekanntmachung.
N../% Se. Königl. Majestät Sich allergnädigst bewogen gefunden haben, der biesi-
gen tandesregierung sowohl, als der Ober-Ames-Regierung zu Budissin, ärztliche Bei-
siqzer beizugeben, und denen bei dem erstgenannten Collegio den Character als Hof= und

Medicinalräche, dem der Ober- Amts-Regierung zugeordneten Arzee aber den Titel
eines Medicinalraths beizulegen, auch denen Hof= und Medicinalräthen gleichen Rang
mie den Hof= und Justizräthen, als mit welchen sie nach der Anciennität der im Collegio

erhaltenen Anstellung rouliren sollen, in der dricten Klasse der Hofordnung, dem Ober-

lausitzischen Medicinalrache aber den Rang nach dem dortigen Kirchen= und Schulrathe
in der nämlichen Klasse zu ertheilen;

Als wird solches hiermie nacheräglich zu der, unterm 28fsten December 1813, be-

kannt gemachten Hof-Rang-Ordnung, zur öffentlichen Kenneniß gebracht.

Dresden, am 10ten Juni 1824.

Königl. Sächs. Ober-Hof-Marschall-Amt.

Ausgegeben zu Dresden, am 1 4ten Juni 1324.
 16 IH
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
16.

7.) Bekanntmachung,
das, bei Anbringung der Gesuche um Aufnahme verwaiseter Kinder vom Cidil-

stande in die Cand-Waisen-Versorgung, zu beobachtende Verfahren betreffend,

vom 1s8ten Mai 1824.

U. die auf Versorgung verwaiseter Kinder vom Ciilstande gerichteten Gesuche geßörig
beurtheilen, und den jedesmaligen Umständen angemessene, von gleichen Grundsäßen aus-
gehende Beschlüsse darauf fassen zu können, sindet die Königliche, wegen der allgemeinen
Straf= und Versorgungs= Anstalten verordnete Commission sich bewogen, über die An-
bringung und Bescheinigung dieser Gesuche Folgendes festzusetzen.

1.
Zur Versorgung durch Veranstaltung und unter Beihülfe des Seaaks (fand-Waisen-

Verforgung) sind
a) nur solche Kinder geeignee, welche der erforderlichen Pflege und Erziehung durch Welche Kinder

den Tod ibrer in Armuth verstorbenen Aeltern, oder Derjenigen, denen, nach dem Ableben zur Land-Wal-
n-Vihrer Aeltern, die Sorge fur dieselben gesetzlich oblag, beraubt worden sind. lemimerl t-

b) Den Waisen werden zwar ausnahmeweise auch solche Kinder beigezähle, wel-
chen, nach Ableben Eines der Aeltern, noch der Vater oder die Mutter verblieben ist; in
diesem Falle bedarf es jedoch der bei dem Aufnahmegesuche beizubringenden, auf besondere
Erörterung begründeten Bescheinigung darüber: daß der annoch lebende Vater, oder die
Mutter, dem Kinde die erforderliche Pflege und Erziehung zu verschaffen, durchaus niche
vermag, auch andre Mittel bierzu nicht vorhanden sind.

Gesetzsammlung 1824. (617)
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Jc) Die nach vorstehenden Bestimmungen zur Versorgung geeigneten Kinder können
nur dann Aufnahme in der allgemeinen tand-Waisen-Verpflegung finden, wenn sie das
vierzebnee Jahr noch niche erreicht haben.

d) Es bleibt allenthalben vorausgeseht, daß eben erwähnte Aufnahme nur dann ein-
tritt, wenn in den einzelnen tandesdistricten und deren Städten oder Ortschaften keine
besondere Waisenanstalten bestehen, in welchen dergleichen verlassene Kinder vorzugsweise
aufzunehmen sind.

2.

Die Versorgung und Erziehung derselben wird, nach Maßgabe der einzelnen Fälle,
bewerkstelliget:

Verschiedene aà) theils, wenn die Kinder krank sind, bis zu ihrer Genesung, in der besonders ein-
ouis ean gerichteten Waisen-Kranken-Anstalt zu Waldheim;

und Erzlehung. b) tbeils, wenn dieselben zwar gesund, jedoch in Folge früherer nachlässiger Erziehung
verwilderk, und zur Unehätigkeic, oder zu einem unsteten Leben gewöhne, oder mit Fehlern
behaftet sind, von welchen zu befürchten ist, daß sie auf die unverdorbenen Gemüther guc-
gearketer Kinder, in dem Zusammenleben mit denselben, nachtheiligen Einfluß haben könn-
ten, in der mie einer Schule versehenen Correctionanstalt des Landarbeitshauses zu Colditz;

I) theils, wenn die verwaiseten Kinder gesund sind, jedoch das sechste tebensjahr noch
niche erreicht haben, gegen Bezahlung bestimmter Verpflegungsgelder aus den allgemeinen
Fonds, bei erprobten Pflegeältern auf dem tande, oder in kleinen Städten, unter unmit-
telbarer Aufsicht und Besorgung der bei den allgemeinen tandesanstalten zu Waldheim,
Sonnenstein, Bräunsdorf, Zwickau und Coldiß desfalls besonders bestimmcen, aus den
Hausverwaltern, Hausärzeen und Hausgeistlichen bestehenden Specialcommissionen;

d) tbeils, wenn die Kinder gesund und gutgearket sind, auch das sechste Lebensjahr
zurückgelegt haben, oder wenn deren phystscher und sicclicher Zustand verbessert worden ist,
in der am 5ten März dieses Jahres eröfneten tand-Waisen-Erziehungsanstalt zu Bräuns-
dorf bei Freiberg.

Unterhaltungs- Die Versorgung und Erziehung dieser Kinder geschiehet in der Regel auf Kosten der
kosten. Armenhaus-Haupt-Casse, doch werden diejenigen Familienglieder oder Gemeinden, wel—

chen deren Versorgung, in Ermangelung der Vorsorge des Staats, rechtlicher oder billi—
ger Weise zuzumuthen seyn wurde, zu einem verhälenißmäsigen, die Summe von vier-
zig Thalern — —jährlich nie überschreitenden Uncerhaltungsbeicrage, insoweic sie sol-
chen aus ihrem Vermögen, oder von ihrer jährlichen Einnahme ganz oder tbeilweise zu

7 leisten vermögen, billig gezogen, um dadurch die Mitcel zu gewinnen, die Vorsorge des
Scaats auf eine größere Zahl verwaiseker und bedürftiger Kinder auszudehnen.
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4.

Zu dem Ende, und um jeden Fall nach den jedesmaligen, vollständig erörcerken Um- Die Gesucheum
ständen sorgfältig prüfen, und genau beurtheilen zu können, sind alle und jede Gesuche Aufnahme sind
um Versorgung verwaiseter, oder Safür zu achtender Kinder (J. 1.) nie von den dabei kurchrte Obrt-
interessirten Personen unmierelbar anzubringen, sondern es sind solche der Königlichen gen.
Commission durch die Obrigkeiten, in deren Bezirk sich solche Kinder besinden, mittelst
Berichts, und mit Beifügung der über die Erörterung der einschlagenden Umstände ge-
haltenen Acten, anzuzeigen.

5.
Um den von den Obrigkeiten deshalb zu erstattenden Anzeigen die erforderliche Voll= Beanewortung

ständigkeit zu verschaffen, sind jedesmal die, in der dieser Bekanntmachung beigesügten, mie dercborheschre,ragen.- bezeichneten Fragepunkte, genau, vollständig und gewissenhaft zu beantworten.
Dresden, am 1sten Mai 1324. A

Königlich Sccchsische wegen der allgemeinen Straf= und
Versorgungs-Anstalten verordnete Commission.

Goktlob Adolf Ernst Nostitz und Jänckendorf.

Friedrich Wilhelm Schlesier, 8.
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OO
Fragepunkte,

welche, zu Begründung der Aufnahmegesuche, ins Gebrochene geschrieben, auf
der gegenüberstehenden Seite zu beantworten sind.

I. In Hinsicht auf die besonderen tebensverhälenisse der zur
Versorgung empfohlnen Kinder, und der lebensumstände ihrer

Aeltern und Angeherigen.

1.) Wer die Aeltern der zur Waisenversorgung verbetenen Kinder gewesen, und wie
sie geheißen?

2.) Ob Beide, oder nur der Vater oder die Mutter derselben gestorben?
3.) In welchen Vermögensverhälenissen dieselben zur Zeic ihres Ablebens sich befunden?
&amp;4.) Ob, wenn die Aeltern noch am teben wären, andre, und welche Ursachen vor-

banden sind, welche den Aeltern, oder dem den andern Uiberlebenden, die Unterhaltung
und Erziehung ihrer Kinder unmöglich machen?

5.) Ob Verwandte in aufsteigender tinie vorhanden sind, denen die Pflicht, für solche
verlassene Kinder zu sorgen, rechtlicherweise obliegen würde, und wie deren Vermögens-
verhältnisse beschaffen sind?

6.) Oder ob Verwandte in den Rebenlinien vorhanden sind, von denen die Erfüllung
dieser Pflicht billigerweise erwartet werden kann; auch in welchen Vermögensverhältnissen
dieselben sich befinden?

Zu bemerken: Bei den Nummern 5. und 6. sind die Namen, das Geschleche, das
Alter, der Wohnore, und insonderheit bei Nummer 6. der Grad der Ver-
wandtschaft, auch ob und wie viel eigne, der Erziehung noch bedürftige Kinder
dieselben haben? genau anzugeben.

7.) Wie groß die Zahl der Kinder, welche eneweder durch den Tod ihrer Aeltern,
oder eines derselben (Fragepunke 2.), oder durch andre Ursachen (Fragepunkt 4.) der älter-
lichen Vorsorge beraubt worden sind?

Zu bemerken: Hier ist jedes Kind, mit Erwähnung der Geschlechter, der Vor= und
Zunamen, und des Alcers genau anzugeben; von denjenigen Kindern insbe-
sondere, um deren Aufnahme gebeten wird, sind die Taufzeugnisse beizufügen;
sind sämmtliche Hincerlassene, oder der Versorgung sonst bedürfeige Kinder, in
einer und derselben Kirche gecaust worden, so sind die Taufzeugnisse auf diese
gesammten Kinder ohne Unterschied zu erstrecken.

8.) Ob den zur Versorgung empfohlnen Kindern, oder deren Geschwistern, irgend
ein Erbtheil zugefallen, oder ob sie künfeig, und von wem sie solches zu erwarten haben?
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worinnen solches, oder ihr etwaiges schon erlangtes, oder künftiges Eigenthum bestehe?
und in wessen Verwahrung sich dasselbe befinde?

.) Ob den zur Versorgung empfohlnen Kindern Vormünder bestellt worden? wie
dieselben heißen? welchen Standes dieselben sind und wo sie sich aufbalten?

II. In Hinsicht auf den sittlichen und intellectuellen Zustand
der Kinder.

10.) Ob die Aelkern, oder die bisherigen Erzieher der zur Versorgung empfohlnen
Kinder, selbst ein frommes, gottesfürchtiges, sictliches und chäciges teben geführe haben,
und denselben mit einem guten Beispiele vorgegangen sind? oder welche Fehler oder son-
stige üble Angewohnheiten an den Aeltern oder Erziehern derselben zu bemerken gewesen sind?

11.) Ob die Kinder durch Beispiel und Ermahnung ihrer Aeltern oder Erzieher zur
Gottesfurcht, Sittlichkeit, Ordnung und einer ihrem Alreer angemessenen Thätigkeic ange-
führe worden sind, oder ob sie, Iin Folge vernachlässigter Erziehung, verwildere, und zur
Gottlosigkeic, Unehäcigkeit und Unordnung, oder schon zu einem unsteten teben gewöhnr,
oder sonst mie Fehlern behaftet sind, welche in einer geschlossenen Waisen-Erziehungs-
Anstalt, auf andre gurgeartete Kinder durch Beispiel nachthellig wirken können, auch
worinnen diese Fehler bestehen?

12.) Ob die Kinder fleißig zur Schule angehalten worden sind?
13.) Ob und welche Fähigkeiten die Kinder bereits gezeigt haben? und wie weie

diese Fähigkeiten schon ausgebildet worden?
14.) Welche Kenncnisse die Kinder bereits erlangk haben, auch
15.) welche Fertigkeicen dieselben schon etwa besihen?
10.) Ob an den Kindern ein offenes kindliches Gemüth zu bemerken gewesen ist, oder

ob ein verstockter Sinn der ErziehungderselbenHindernisse bisher in den Weg gelegt hat?
Zu bemerken: Uiber die Fragen von Nummer 10. bis Nummer 16. haben die

Obrigkeiten insonderheit auf die, zu den Acken zu bringenden, Zeugnisse der Geist-
lichen und Lehrer Rücksicht zu nehmen, und darauf ihre Urtheile zu grüunden.

III. In Hinsiche auf den Gesundheitszustand der Kinder.
17.) Ob die Kinder einer festen Gesundheic genießen, oder
18.) ob dieselben schwächlich, oder mit chronischen Uibeln oder sonstigen Narurfehlern,

namentlich mie
Skrophelkrankheie,
Epilepsie,
Nervenschwäche,
Erbgrind,
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unregelmaßigem Wuchs,
gestortem Gebrauche der außern Sinneswerkzeuge,
fehlerhaften Sprachorganen,
Unfahigkeit im Gebrauche der Arme, Hande und Fuße,
Kurzathmigkeit und dergleichen

behaftet sind?.
10.) Welche Mittel zu Beseitigung dieser Uibel und Naturfehler, und mit welchem

Erfolge, auch wie lange solche bereits angewender worden sind?
20.) Ob die Kinder bereics vaccinirt worden? und
21.) ob und welche Kinderkrankheiten, namentlich die natürlichen Blattern, das

Scharlachsieber, die Masern, die häutige Halsbräune und dergleichen, dieselben schon
überstanden haben?

Zu bemerken: Uiber die Fragen von Nummer 17. bis Nummer 21. sind der Amts-
ober Seadephysicus, oder die Aerzee, welche die Kinder oder deren Aelktern be-
bandele haben, oder andre legitimirte Aerzte zu Rarhe zu ziehen, und es ist
deren schriftliches Gucachten, eneweder mittelst unmiccelbarer Beantwortung die-
ser Fragen, oder als eine, die Aneworten der Obrigkeiten begründende Unter-
lage zu den Acten zu bringen.

Hierüber ist
22.) am Schlusse jedesmal gewissenhafe anzuzeigen: ob in dem Kreise, oder an dem

Orte, wo das zur Versorgung empfoblne Kind sich befinder, Anstalten, Seiftungen oder
sonstige Einrichtungen zur Uncerhaltung und Erziehung verwatseter Kinder vorhanden sind?
Wem die Oirection über solche zustehet? und wodurch die Versorgung des Kindes, mit,
relst dieser Kreis= und tocalanstalten und Einrichtungen, behindert wird?

Ausgegeben zu Dresden, am 25sten Juni 1824.
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Gesehsammlung
für das

Königreich Sachsen.
14.

— · — —

18.) Allgemeine General-Accis-Ordnung;
vom 12ten Juni 1824.

Wa# Friedrich August, von GIOES# Gnaden, Kdnig don
Sachsen rc. w. 2c. khun hiermic kund und fügen zu wissen, wie Wir, auf die, von den
getreuen Ständen Unserer alten Erblande, auf Vereinfachung des Systems der indirecten
Abgaben gerichteten Anträge, die Vereinigung der verschiedenen, zum Theil auf ständi-
scher Bewilligung beruhenden Verbrauchs= und Handelsabgaben in eine Einzige, und die
bierunker festzustellenden Grundsätze, von einer hierzu verordneten Commission, unter Con-
currenz ständischer Depurirten, haben bearbeiten lassen.

Nachdem auch, beim vorigen allgemeinen tandtage, der Beirach der gesammeen ale-
erbländischen Stände an Ritterschaft und Scädten, in der Sache und deren Erklärung, in
Absicht der unter der allgemeinen Abgabe mie zu begreifenden Tranksteuer vom ausländi-
schen Getränke und des Mahlgroschens, vernommen worden ist: Als ergehet wegen künf-
tiger Erhebung der gedachten Tranksteuer mit der Grenzaccise dalo besondere Verfügung;
im Uibrigen erlassen Wir aber gegenwärtige allgemeine

Accisordnung
und wollen und befehlen, daß selbiger, von dem unten bestimmten Zeitpunkte an, schuldige
und genaue Folge geleistet werde.

§. 1.
. Verbindung der

Nachstehende einzelne Abgaben, als: Landaceise und
1.) die tandaccise von inländischen Waaren, nach der and-Accis. Ordnung vom üsten des Mahlgro-

. schens mit der
November 1788; Generalaceise.

Gesetzlammlung 1824. (18 )
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2.) die General-Consumtions-Accise in Städten, nach der Acclsordnung vom Füsten
August 1707;

S.) die Dorfaccise, nach der Accisordnung vom 1 3cen November 1705;
4.) der Mahlgroschen in den Scädcen, nach dem Ausschreiben vom 106en Decem=

ber 1706;
werden, unter dem Namen der

Generalaccise,
in eine einzige Abgabe vereiniget und unter Eine Regzie gestellt.

". 2.

Eintheilung der Die vereinigte Generalaccise ebellt sich ein: in die
Generalareise. I. Accise in accisbaren Städten, und die

II. Accise auf dem platten tande.

. 1. Accise in accisboren Stäbten.
Städtische

Generalacise. . 3.
Die städcische Accise begreife von den zeieherigen obengenannten Abgaben in sich:

die Landaccife,
die General. Consumtions- Accise, und
den an das Steuer-Aerarium zu berechnenden Mahlgroschen.

6. 4.
Gegenstände Die städeische Accise wird erlege:

derselben. A. von allen Sachen, so zum Handel oder Verbrauch in die Scadt eingebracht
werden, (Eingangsaccise)

B. vom Gewerbe in der Seade, (Gewerbeccise)
C. von allem Zug- und Zuchevieh, so in der Seade gehalten wird, (Nutzviehaccise)
D. von Grundstücken. (Accissteuern)

A. Eingangs- . 5.

kreirt A. Die Eingangsccife
i ist von Jedem zu enerichten, welcher einen accisbaren Gegenstand in die Seadt einbringe.

. . 6.

wovon und wie Die accisbaren Gegenstände und die davon zu enericheende Eingangsaceise sind in
viel, dem beigefugten Tarif derzeichnet.
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G. 7.
Sie ist bel dem Einbringen in die Stade zu erlegen, weshalb sich der Elnbringer wann und wo-

sofore bei dem Thorschreiber, oder, wenn ein solcher in einer offenen Srade niche vorhan= bin-
den ist, bei dee Acciseinnahme zu melden, die eingebracheen acclsbaren Gegenstände da-

selbst anzugeben, und, wenn die Richeigkeie der Angabe untersucht worden ist, die Accise
entweber sofort in der Thoreinnahme, oder, wenn er damit durch Ereheilung eines Thor-
zettels auf die Acciselnnahme verwiesen wird, an leteere zu erlegen hat.

9 6. Negievorschrif-
Kaufleure und die ihnen gleich zu achtenden Händler haben ein, von ihnen eigenhän- *

dig unterschriebenes, genaues Verzeichniß der einzubringenden oder eingehenden Gücer, vor znr ise,
deren Auspackung und Untersuchung, an die Acciselnnahme einzureichen.

Andern Personen ist zwar nachgelassen, die eingebrachten Waaren blos mündlich b.) für andere
anzuzeigen; wenn sie jedoch ebenfalls ein schrifrliches, von ihnen mie Angabe ihres Na- Personen,
mens, Standes und Wohnortes versehenes Verzeichniß der einzubringenden accisbaren
Gegenstände übergeben, so wird dadurch die Accisuntersuchung abgekurzt und erleichtert;
auch in vielen Follen die Vernehmung sofort am Thore, und ohne Verweisung auf die
Acciseinnahme, erfolgen können. "

. 9.
Fubrleute müssen ihren mie accisbaren Waaren beladenen Wagen vor die Wage, —.) für Fuhr-

oder„ wo diese niche vorhanden, vor die Acciseinnahme bringen, und dürfen, ohne vor= leute,
bergegangene Meldung und Visication, ekwas, bei 10 Thalern, und, wenn es nach Son-
nenuntergang geschieht, bei 20 Thalern Serafe, nicht abladen. Der hierbei etwa began-
gene Uccisunterschleif wird von den Serafbaren besonders verbüße.

6. 10.
Reisende, welche mie der ordinären Post ankommen, haben die miceingebracheen, d.) für Reifende

in der Sradt bleibenden, accisbaren Gegenstände niche in den Thoren, sondern auf der mit der Post.
Post, an den dasigen Accisofficianten, anzugeben. Alle mic der Post ankommenden Sa-
chen darf die Postbehorde nicht eher ausgeben und verabfolgen lassen, bis solches Seiten
der Accise gestattet worden.

Bei Extraposten findet obige Vorschrift nicht Statt, sondern es sind die mit solchen
ankommenden, und in der Stadt bleibenden, accisbaren Sachen sofort, nach der allgemei—
nen Vorschrift des 7ten und ZBten H., zu verrechten.

G. 11.  Befrelung der
Waaren, welche durch eine accisbare Stade nur durchgehen, sind frei von der Ein= durchgehenden

Langsaccise, wenn sie Waaren,
( 18° )
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Ga.) soforé, ohne Aufenthalt und Umladung, durch die Seade hindurch gehen; jedoch
bat sich der Fuhrmann, sowohl beim Ein= als beim Ausgang aus der Scade, bei den Thor-
schreibern, oder, wo diese niche vorhanden sind, bei der Acciseinnahme zu melden.

b.) Daferne der Fuhrmann von solchen Durchgangsgücern ecwas abladen, oder
sich auch nur in der Skade verhalten will, so muß der Wagen vor die Wage oder Accis=
einnahme gefahren werden, und daselbst bis zum Abfahren aus der Stadt bleiben.

. 12.
Waaren, so in der Stade zur western Versendung blos niedergelege werden, sollen

nur unter folgenden, zusammen zu erfüllenden Bedingungen, als durchgehend angesehen,
und mite der Eingangsaccise verschonet werden, wenn

a.) von dem städeischen Empfänger soforé durch glaubwürdige Avisbriefe nachgewie-
sen werden kann, daß solche Waaren einem außerhalb des Orts wohnhaften Eigenehümer
gehören, und an diesen blos abgesendeck werden sollen;

b.) wenn sie, nach gehöriger Meldung beim Einbringen, niche in die Verwahrung
des Eigenehümers oder Versenders kommen, sondern sofore nach der Abladung unter
Accisbeschluß, auf Kosten des Versenders, genommen, und wenn sie

c.) binnen 4 Wochen, von Zeik der Niederlegung an, wieder aus der Seadt ver-
sendet werden,

Wenn triftige Ursachen, welche den Versender an der Absendung der Waaren bin-
nen jener Frist behindern, nachgewiesen werden, so bleibe der Accisinspection des Orts
nachgelassen, die Frist, nach ihrem Ablauf, noch bis auf acht Wochen zu verlängern.
Außerdem ist die Eingangsaccise sofore zu erheben, und sich deshalb an die Waare zu halten.

 15.

Wenn eine in einer accisbaren Seade bereies veraccisirte Sache in eine andere accis-
bare Seade, an einen neuen Eigenehümer, eingebrache, und die in jener Scadt erfolgte
Veraccisirung, durch einen von der dasigen Einnahme ausgestellten Passirzetcel, und darauf
gebrachtes Ausgangsattestat, nachgewiesen wird, so ist davon als Nachschuß blos der
vierte Theil der carifmäßigen Eingangsaccise zu entrichten, insofern bei gewissen Gegen-
ständen dieser Nachschuß im Tarife nicht anders bestimme ist.

6. 14.
Waaren und Fabrikate, welche, mie obgedachten Passirzerteln versehen, aus einer

accisbaren Stadr in die andere zum öffentlichen Verkauf auf Jahrmärkee gebracht werden,
sind beim Einbringen von diesem Nachschuß befreie.
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. 15.
Wenn solche Waaren und Fabrikake aus der Meßstade teipzig in andere accisbare Leipziger Mes-

Stäbte eingehen, von denen daselbst die Handelsabgabe bescheinigeermaßen enrrichtet güter.
worden, so ist davon die volle Eingangsaccise, jedoch nur nach dem Sabe für inländische
Waaren, zu erbeben. Sind sie aber mie teipziger General-Accis-Passirzecteln begleiter,
und daher dort mie der Generalaccise vernommen worden, so findec bei ihnen die Vor-
schrift des 1 3ten und 14ten F. Statt.

. 16.
Restitution dEine Zurückgabe der Eingangsaccise findek nicht Seate, wenn auch die zum Verkauf Gesfitution der

bestimme gewesene Sache niche verkaufe, sondern wieder aus der Seadt gebracht wird. fäindet nicht
Statt.

S. 17. Die auf dem
; Lande erlegte

Die von einer accisbaren Sache auf dem tande, nach den daselbst bestehenden Aeise befreit
Séten, erlegee Accise befreic in der Regel niche von der Nachzahlung der Eingangsaccisfe, nicht ron der
wenn jene Sache zur Scadt gebrache wird. städtischen Ein-

gangsacciife.

s. 18.
Das Gettreide und alle andere Fruchte und Erzeugnisse, welche auf den zum Stadt—- Befreiung der

Steuer-Quanto (G. 50.) gehörigen Grundstücken erbaut und gewonnen werden, sind, in- 1
soweit sie zum eignen Häuslichen Verbrauch, oder zur Fücterung und Mast für eignes Geundst Pro-
Mastvieh verbraucht werden, frei von der Eingangsaccisez werden sie aber von dem Er= dakte.
bauer verkauft, so hae der Käufer (er wohne in der Stade oder auf dem tande) die
Eingangsaccise zu erlegen, und der Verkäufer darf, bei eigner WVertretung, sie nicht
eher verabfolgen lassen, bis die Erlegung der Accise ihm von dem Käufer nachgewiesen
worden ist.

K. 10.
Das Mezgetreide der Müller wird dem auf eignem Grunde und Boden erbaucen Metzetreide

Getreide gleich behandelé. der Müller.

3 B. Gewerbe-
8. Gewerbeaccise. creise

Allgemeine
.. 20. Grundsätze.

Innerhalb der Scade wird vom Verkauf oder Tausch einer Sache, so eneweder #.) Der Handel
selbst, oder durch die Macerialien, aus denen sie in der Scade gefertige worden, beim innerhab 4½%
Eingange bereics veraccisire worden, eine besondere Accise niche erhoben; wenn auch die * 7
Sachein eine andere, damie Handel creibende Hand gelangt.
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. 21.
b.) Die 2 Von den in einer accisbaren Stadt gefertigten Fabrikaten und Hanbwerkswaaren hat
schen Fabrikatesnd dureh Ver-der Fabrikanc oder Werferciger eine Accise niche zu erlegen, indem die hierzu verbrauch-
accistrung der ten Materialien veraccisire werden müssen.
Materialien ac- Beim Sinbringen solcher Fabrikak#e in andere accisbare Städee ist die 9. 13. geord-
cisftei. nete Nachschußaccise davon zu enerlcheen.

Generalaceise: d. 22.
I.) der Grosso- Händler, welche im Lande verfertigee, oder auch ausländische Waaren zusammen
händler: kaufen, um sie außer tandes zu verführen, oder auf die teipziger Messen zu versenden,

oder damit sonst im Ganzen zu handeln, haben von diesen Waaren an Eingangsaccise
nur den vierten Theil des tarlfmäßigen Ansatzes zu erlegen.

6 23.
wo und wenn Diese Accise ist am Wohnorte des Grossisten, beim Einbringen der zum Grossohandel
solche zu erle= bestimmten Waaren, zu erlegen, und es findet eine Rückzahlung nicht Stark, wenn auch
gen. die Waare aus der Stadt oder ins Ausland geht.

F. 24.
Befreiung der Fabrikverleger, welche inländische Manufakturwaaren zum Grossohandel einkaufen,
Fobrikverleger. bleiben, wenn sie solche an ihrem Wohnorte einbringen, von der Eingangsaccise gänz-

lich befreit.
6. 25.

Beschränkung Grossohändler dürfen niche uncer 1. Faß, # Tonne und unter 1 Cenkner verkaufen.
doDandels inn Bei Waaren, welche nicht nach den Flüsstgkeirsmaaßen, oder nach bem Gewichte verkaufe

werden, ist der in den Instructionen der Grossohändler, nach Verschiedenheic der Waaren
und Umstände, bestimmte Grossosatz in Obache zu nehmen.

9. 20.
Fortsetzung. Grossohändler haben sich, vor Eröffnung ihres Grossohandels, bei dem Geheimen Fi-

nanz-Collegio anzumelden, damic, nach Verschiedenheit der tocalumstände und des Han-
dels, die nähern Bedingungen desselben regulirt werden.

#. 27.
Nachzahlung Der städtische Einwohner und der Händler auf dem tande har von dem, was er von

der, Eingben einem Grossehändler, der die uncer 6. 22. 24. bemerkee Befreiung genieft, zu seinem
Fibtischen Käu- Bedarf oder Kleinhandel erkauft, die volle städtische Eingangsaccise zu entrichten; der
fer. Grossohändler aber, unter eigener Vertretung, die Waare nicht eher verabfolgen zu laffen,

bis die Accisverrechtung Seiten des Käufers beigebrache worden ist.
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. 2.
Fabrikauten und Handwerker haben von den zum Betrieb ihrer Fabrik oder ibres ? er,Pabr-

Handwerkes nöthigen Materialien, ste mögen sich noch in rohem oder bearbeiterem Zustan Diese ent-
de befinden, beim Einbringen in die Seadt, die Eingangsaccise nach den in dem Tarif richten die
enthaltenen Säteen zu erlegen. Erholen sie solche jedoch aus einer accisbaren Seade mit binzangsareii
Passirzecteln, so sollen sie von Bezahlung der Nachschußaccife befreic bleiben. rialien: die Fa-

Das von ihnen gefertigte Fabrikar selbst soll an dem Fabrikationsorte accisfrei seyn. ltareund ue
. 20. dagegen frei.

Beim Einbringen solcher Fabrikate und Handwerkswaaren in andere accisbare Städee Bei Versen-

sind die Vorschriften des 21sten §. zu befolgen. bngen in u
6. S0. Städte.

Fabrikate und Handwerkswaaren, welche auf dem ande gefertige werden, geben beim Geim Einbrin-
Einbringen in die accisbare Seade die volle, auf inländische Waaren gelegte Eingangs- denm- Leraus!
accise; gelangen selbige aber an elnen Grossohändler, so findee die Vorschrife des 2Isten fereigren Fa-
. Saate. mrinenn-

. 31. händler,
Wenn ein städtischer Fabrikverleger seinen auf dem tande wohnenden Arbeicern die h) an Fabrik-

bereies veraccisirten Materialien zu den Fabrikaten liefere, so sind die daraus gefertigten verleger,
Fabrikate, wenn sie an den Fabrikverleger abgeliesere werden, gegen des letztern Beschei-
nigung, von der Eingangsaccife befreic.

S. 32.
Von den auf dem stande geferrigeen, oder sonst ohne städtische Accis. Passir-Zettel ein- .) auf Jahr-

kommenden Waaren, wird, wenn sie auf einen städelschen Jahrmarke gebrache werden, blos märkte.
diejenige Quantitäc mie der Eingangsaccise vernommen, welche auf dem Markte verkauft,
oder auch unverkauft in der Jahrmarktsstade zurückgelassen worden ist.

6 35.
Die landkrämer haben daher die Quantität der zum Markte eingebrachten Waaren Forisetzng.

beim Einbringen durch ein scheistliches Verzeichniß anzugeben, nach geendigkem Markte das
davon verkaufte Quantum anzuzeigen und, wenn solche Angabe, durch Uncersuchung der
wieder ausgehenden Waaren, für richeig befunden wird, hiernach die Eingangsaccdse zu
entrichten.

K. 34.
Ausländische Kaufleuce, Fabrikanren und Handwerker, welche Wgaren aus dem Aus- Fortsetzung.

lande auf inländische Märkte bringen, baben, außer der von ihnen zu erlegenden Grenz-
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accise, auch an dem Jahrmarktsorte, wenigstens den dritten Theil ihrer eingebrachten Waa-
ren, obne Rücksicht auf den wirklichen Absatz derselben, mie der Eingangsaccise zu verrechten.

Daferne sie jedoch von den zum Markte gebrachten Waaren ekwas nicht zurückführen,
oder ihr Absaßtz jenes Dritteheil auffallend überstiegen hat, so ist die Eingangsaccise von
der ganzen verkauften, oder sonst in der Stade zurückgebliebenenWaarenquantität, zu erheben.

6 35.
Befreiung der ¶ Inlandische Fabrikanten und Handwerker, welche ihre Fabrikate auf die Leipziger Mes—
Retourguter. sen oder ins Ausland versendet haben, sind von dem, so sie erweislich als unverkauft zu-

ruckbringen, eine Eingangsaccise zu erlegen nicht schuldig.

G. 36.
Besondere Ge- Außer der vom Eingang der Materialien zu enkrichtenden Eingangsaccise wird noch
werbegceise, eine besondere Gewerbeaccise

a.) vom Backen aus Getreide,
b.) vom Bierbrauen,
c.) vom Branntweinbrennen und Essigbrauen, und
d.) vom Wiehschlachten

erhoben.
Der sogenannte Höckerimpost findee niche weicer Stakk.

6. 57.
a)vom Backen, Wom Vetvbacken des Getreides, es geschehe zum öffenelichen Verkaufe und zur Bank,

oder zum häuslichen Verbrauche, ist, nach der Menge des bierzu bestimmeen Getreides, eine be-
sondere Backaccise alsdann zu enerichten, wenn das Getrelde zur Mühle gebracht werden soll.

Die Bäcker haben auch von dem, was sie zu ihrem eignen häuslichen Verbrauche, so
wie vonibrem selbst erbauten Geereide, verbacken, die Backaccise zu entrichten.

Die Höbe dieser Abgabe weiser der Tarif unterm Worce: Getreide I. B. 1. nach.

# 38.
Von demjenigen Weitzen, Gerste, Hafer, Heidekorn, auch rohen Hirse, welcher zu

Fertigung von Grutzen, Graupen und dergleichen Zugemußen zur Muhle gebracht wird,
ist die in dem Tarif unter: Getreide I. B. 3. b. bemerkte Accise zu entrichten.

. 30.
6) vom Bier- Von dem zum Bierbrauen kommenden Getreide ist die in dem Tarif unter: Geerei-

brauen, de I. B. 2, angesetzte Malzaccise, vor dem UnterzündendesGebräudes,zuentricheen, auch
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der dazu nörhige Hopfen, das Pech und das Feuerungsmaterial mie der Eingangsaccisfe
gehörig zu verrechten, wogegen das Brauen, Verschrocen und Verschenken des Bieres, so
wie die Hefen, einer Accisabgabe niche mehr unterliegen,

. 40.
Ven dem für das Branntweinbrennen und Essigbrauen zum Schroten auf die Mühle „) vom

kommenden Getreide (auch wenn solches der Branntweinbrenner und Essigbraucr auf eig= Branntwein-
. q. W : 6 . I. B. brennen undnen Feldern erbaut hat) ist die in dem Tarif unterm orte: ekreide I. B. O. 2. be- Essigbrauen,

merkte Accise zu erlegen.

6. 41.

Von dem in der Stadt zur Bank, oder zum eignen Verbrauche geschlacheeten Viehe, 3) vom
ingleichen von dem von tandfleischern in die Scadr zum Verkaufe gebrachten Fleische, ist Schlachten.
die Schlachtaccise nach dem Tarif uncerm Worte: Viehschlachren, von dem Eigenehü-
mer des Viehes zu erlegen. *-

g. 42.
Solche Personen, welche bei Betreibung ihres Gewerbes Materlallen, welche der Ac= Nahrungsgeld;

cise unterliegen, gar nicht, oder deren nur wenige bedurfen, haben von ihrem Verdienste
ein Nahrungsgeld, bis zum Eintritt in das 6oste Jahr ihres Alters, zu bezahlen.

J. 43.
Diese Personen sind in dem Tarif unter dem Worte: Nahrungsgeld, verzeichnet. wer solches zu

erlegen;

G. 44.
Die Höhe des Nahrungsgeldes ist für jeden Einzelnen von der Accisinspection des Betraz desel-

Orks jährlich anzusetzen, wobel selbiger die Regel vorgeschrieben wird, daß der jährliche ben;
Betrog dem gewöhnlichen Verdienste-von vier Arbeirstagen gleich komme.

6. 45.
Es wird in vierteljährigen Lerminen, Ende März, Juni, September und December Verfallzeit

erboben.
¾ 40. 6 I

Personen, welche ein berumziehendes Gewerbe ereiben, wohin auch Comäödianten, von Gewerben
Gaukler, teute, die Kunst- und Natur- Seleenheiten zeigen, herumziehende Musikanten ohne seten
und dergleichen zu rechnen sind, entrichten, wegen ihres Aufenthalts in der Seade, das in Wohnort.
dem Tarif angegebene tägliche Nahrungsgeld.

Gesetzsammlung 1821. (10 )
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C. Nutzvieh- C. Nutzoieh= Aceife.
Aceise.

. 47.

Bettag. Von Pferden, Rindvieh, Schafen und Ziegen, welche in einer accisbaren Stade ge-
balten werden, ist die in dem Tarif unterm Worce: Nutvieh--Accife angesetzte Ac-
cisabgabe zu entrichten.

K. 48.
Befrelung. Befreic sind hiervon:

1.) Pferde, so niche zum Verleihen oder im Acker, sondern blos zum eignen Gebrauche
gehalten werden; ingleichen so viel Postpferde, als der Posthalter nach seiner Instruction
zu halten verbunden ist,

2.) Kühe, so lange sie noch niche melkbar sind,
3.) tämmer und ausgemerzte Hammel und Schafe,
4.) das von Pächeern der Parrgücer in Städeen gehalcene Vieh, jedoch nur in so

weie, als es zum Inventario der Pfarre gehöre,
5.) das auf Rittergütern, so innerhalb einer Accisstade liegen, gehaltene Vieh,

wenn auch das Rittergut der städtischen Accise sonst unterworfen ist,
6.) die Mühlesel und Mühlpferde.

—

. 0.
Sahkungster- Das Vieh wird halbjährig, im Frühlinge und gegen den Winter, durchgezählet und

mine. nach dessen Befund die Accise fur das folgende halbe Jahr bezahlt, ohne Rucksicht auf
den inzwischen eingetretenen Ab- oder Zugang.

D. Aceissteu- D. Accissteuern von Grundstücken.
ern.

 . 50.
Uibertrauung Ir gccisbaren Städten werden die auf den Grundstücken liegenden Steuern an Schok-

verporbinen ken und Quatembern aus dem Acciseinkommen übertragen und bezahlt, und zwar von
durch die Ac= allen zum Stadt= Steuer-Ouamo gehörigen Grundstücken, jedoch nur in ordinären tand-

gise. Pfennig= und Quarember-Steuern, wie solche zur Zeit der vormals eingeführten General=
Consumtions-Accise jeden Orts wirklich gangbar gewesen und von den Concribuenren da-
mals erhoben worden, oder erhoben werden können und sollen, nach Maßgabe der deshalb
zeither bestandenen und ferner bestehenden gesetglichen Worschriften.

. 51.
Volle Uiber- Die Einwohner elner Acclsstade sind von den §. 50. angegebenen ordinären Sceuern

tragung. gänzlich befreie:
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a) wegen der ihnen eigenehümlich zustehenden, in der Seade und Worstade befindll-
chen Häuser,

b.) wegen der bei selbigen an- oder elngebauren Scheunen, wenn letztere mie dem
Wohngebäude unter Einem Sceuer-Quanto begriffen und niche besonders mie Sceuern
belege sind,

J.) wegen der an den Häusern befindlichen Gärken, wenn sie in dem Steuercataster
nicht ausdrucklich benannt sind und keinen halben Scheffel, oder 3 Acker (den Acker zu 500
landublichen Quadratruthen gerechnet) ausmachen.

. 32. "

Von andern zum Seadk-Seuer= Quanto gehbrigen Grundstücken, an Aeckern, Wie= Dheilveise
sen, Gärten, Welnbergen und wie sie sonst Namen haben mögen, ingleichen von Mühlen Uibertragung.
und Scheunen, insofern letztere besonders mit Sceuern belegt sind, muß der in dieser, oder
in einer andern arcisbaren Stadc wohnende Einwohner die Hälfte der darauf haftenden
und gangbaren ordinären (F. 50.) Steuern an Schocken und Quarembern zur Acciscasse
jährlich abführen. —

S. 53.

Der Besihber von Häusern und Grundstücken in der Accisstadt, welcher innerhalb Fortsetzung.
andes auf dem Oorfe, oder an einem Orte, wo die Arcise niche eingeführe ist, beständig
wohnt, oder welcher zwar in einer accisbaren Scadt wohnt, aber daselbst, der Verfassung
gemäß, Befreiung von der Accise oder deren Zurückgabe genieße, giebt vom Hause die
balben, und von den eben (§. 52.) genannken andern Grundstücken die völligen darauf haf-
tenden ordindren Steuern zur Acciscasse derselben Seade.

5. 54.
Gleiche Worschrife findet auch bei den Eheweibern solcher Personen Scaek, welche Ac. Decgleichen.

cisrestitution genießen, wegen derjenigen Grundstücke, so sie eigenehümlich besisen.

# 5
Die Bezahlung der gedachten ordinären Steuern zur Acciscasse geschieht halbjahrig, Zahlungster-

zu Ende des Marz und Septembers. mine.

G. 56.

Als ein beständiger Stadreinwohner wird auch derjenige angesehen, welcher erweislich Wer als
sich des Jahres über wenigstens2.Jahr lang, wenn auch nichc in einer ununterbrochenen 3
Zeitfolge, in der fraglichen Stade aufgehalten und zur Accise beigetragen hat, «

(10“ )
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6. 57.
Wer sich wesentlich außer Landes aufhält, muß von seinen in einer Acclsstade besien-

den Häusern und andern Grundstücken die völligen darauf haftenden ordinären Seeuern
zur Acciscasse entrichten.

Desgleichen.

Dezegleichen.

Pchter.

Per sonen, so
Aceisrestitu=

tion genießen.

Besißverände-
rungen.

—

. 56.
Ausgenommen bleiben hiervon
1.) die in Unsern Diensten stehenden Civil- und Militärpersonen, welche von Amts-

und Dienstwegen sich im Auslande aufzuhalten verbunden sind,
2.) Personen, welche, ihrer wissenschaftlichen Steudlen wegen, sich auf Reisen oder aus-

wärtigen tehranstalten befinden, jedoch nur auf 4 Jahre lang,
3.) die auf Wanderschaft befindlichen Handwerksbursche, auf die Zeic ihrer in den In-

nungsartikeln bestimmten Wanderjahre oder, in Ermangelung einer solchen Bestimmung,
auf 2 Jahre.

Obige Abwesende werden diese Zeic über als beständige Seadteinwohner angesehen.

. 50.
Wenn von mehrern Mitbesibern eines städtischen Grundstücks auch nur ein Einziger

in der Accisstad# wohnt und zur Accise beiträge, so soll angenommen werden, als ob auch
die übrigen Mitbesiher beständige Stadteinwohner wären.

6. 60.
Wenn städtische Grundstücke an einen auf dem lande, oder sonst außer der Städeischen

Accie, sich authaltenden Einwohner verpachtet werden, so sind dem Pachker zwar die auf
solchem Grandstücke erbaucen, oder gewonnenen Früchte acciefrei aus der Stadt verae folgen
zu lassen, der Verpachter muß aber die Pachtzelt uber die vollen darauf haftenden ordinä-
ren Seeuern zur Acciscasse bezahlen.

 . 01.
Allen Personen, welche Restieucion oder Aequivalente der Accise genießen, stehe srei,

dem Genusse derselben, durch verbindliche Erklärung vor der Accisinspection, zu enrsagen
und dagegen, wegen ihrer besitenden städtischen Grundstücke, in die oben 9. 31. verzeichne-
ten Steuerbefreiungen, gleich andern stadtischen Einwohnern, zu treten.

&amp;. 62.
Die Stadtrathe oder stadtischen Steuereinnahmen bleiben ferner gehalten, die bei den

stadtischen Grundstucken vorfallenden Veranderungen ihrer Besitzer jedesmal dem Accis-
einnehmer bekannt zu machen.
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Befreiungen von der städkischen Aceise überhaupc:
 . 65.

Von Erlegung derAccise ist, ohne Unterschied der Person, Nlemand befreie, wenn ihm Beftekungen
niche für selne Person besondere Conceesskon aus Unserm GeheimenFinanz. Collegio erthelle W a-
worden. Es verbleiben jedoch die, gewissen Ortschaften oder einzelnen Personen, zeither er- überhaupt;
tbeileen Begnadigungen und Ermäßigungen, nach Maßgabe Unserer besondern Anordnun= auf besondere

in i ultigkei Coneession,

gen, in ihrer Gültigkeit. oncess

6. 64.
Die bei der Veraccisirung gewisser Waaren und Gegenstände einerecenden, besondern

Befrelungen sind in dem Tarif verzeichnet. et Kark.
. 65.

Dagegen erhalcen die von ihnen erlegte Aceise, jedoch mit Ausnahme des darunter Arelsrestitn-
tion.

begriffenen Mahlgroschens, zurückgezahle:
1.) Unsre Hofämter, von der für dle an selbige gelangten Hofstaacsbedürfnisse, aus

dem Unterhaltungsfonds des Hofames bezahlten Accise,
2.) Geistliche, Kirchen= und Schulbediente, (worunter auch Glöckner, Küster und

Organisten zu verstehen) von allen christlichen Confessionen, daferne sie durch Consirmation
der Consistorien, oder Bestallung zu Kirchen= und Schuldiensten verordnet sind, jedoch nur
von den zu ihrem häuslichen Bedarfe eingebrachten Consumtibilien, mit Ausnahme aller
ausländischen seidenen, wollenen oder leinenen Waaren und des ausländischen Getränkes,
auch nach Abzug dessen, was auf die in Kostgeld genommenen Tischgänger zu rechnen ist;

5.) Die Wittwen der ad 2. genannten Personen genießen die gleiche Resticution, so
lange sie den Witcewenstuhl niche verrücken, sie mögen zuvor schon in einer Seade gewohne
haben, oder vom tande dahin gezogen seyn;

4.) Wegen der Professoren und Universitätsmitglieder zu geipzig ist das Nähere in
der teipziger besondernAccisordnungverordnet; "4

5.) Spikäler, Waisenhäuser und Armenanstalten für ihren Bedarf und unter gleicher
Einschränkung, wie die Geistlichen;

6.) die Königlichen Postmeister und Posthaleer, von der Füccerung, so wie vom Er-
und Werkauf ihrer Poslpferde, so viel sie deren nach ihrer Instruction halten müssen.

. 66.

Alle zum Bergbau benöehigten Makerialsen bleiben, gezen Bescheinigung des betref- Desreling sr
senden Bergamtes, accisfrei. riallen.
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g. 67.
Bergmodera- In Stadten, wo Bergfreiheit ist, findet eine Ermaßigung der Accise beim Getranke,
tion. Getreide, Schlachten, einigen Viccualien und Holz State, und ist solche bei jedem befreie-

ten Gegenstande in dem Tarif näher angegeben.
Um diese Befrelung zu genleßen, müssen aber die Einwohner solcher Orte, welche

nicht an sich schon zu den Berg= und Hüttenarbeitern gehören, als bauende Gewerken,
Bergbau nach folgenden Vorschriften treiben:

a5) jeder Hausconsumenc hat für sich und seine Familkie einen Kux zu bauen,
b.) ein Brauberecheigter zwei Kuxe,
.) ein Bäcker, Brannrweinbrenner und Schlächter, für jede Professton einen Kur,

außer dem, so für die Consumtion (a) bestimme ist.
d.) Es ist gleichviel, auf welchem Berggebäude, in oder außer dem Scadeweichbilde,

gebaut wird, und ob die Kuxe in Ausbeute, resticuirtem Verlage oder Zubuße ste-
ben, oder auf welche Metalle gebaue wird; nur muß von einem solchen Berggebäude der
landesherrliche Zehende entrichtee werden, und der Kux darf nicht in Retardat stehen.

S. 68.
Befreiung der Eine Befreiung von der Eingangsaccise genießen alle gemeine Baumatkerialien an
nenumateria- Steinen, Ziegeln, Schiefer, Kalb, Bauholz, Bretern und tatten, welche zum Aufbau und

zur Reparatur offentlicher und Privakgebäude bestimme sind und verwendec werden, insofern
der Einbringer damie keinen Handel treibe. Sie erstreckt sich auch auf diejenigen, welche
einen solchen Bau ins Gedinge übernommen haben.

6. 0.
Befreiung der Abgebrannte Haus= und Grundbesißer in Seädren sollen, vom Tage des Brandes an,
Abgebrannten, eine Befreiung genießen von der Eingangsaccise aller zu ihrem häuslichen Bedarfegehört-

gen Verbrauchsgegenstände, ingleichen von der Nutzvieh-Accise, den Grundsteuern und

Nahrungsgeldern, und zwar bei einem abgebrannten Wohnhause auf ein ganzes, bei einer
Scheune aber auf ein halbes Jahr.

Hlerüber soll Kaufleuren und Fabrikaneen, wegen gänzlichen Verlusts ihrer Waaren,
der einjährige Accisbetrag, den sie in den letzten drei Jahren vor dem Brande, nach einem
gezogenen Gemeinjahre, bezahle haben, zurückgezahlt werden; bei einem theilweisen Waa-
renverluste hat das Geheime Finanz-Collegiu.n# die Höbe dleser Accisrestiturion verhäleniß.
mäßig zu bestimmen. Handwerkern soll, so viel als ihnen an Waaren, Materialien und
Handwerksgeräthen verbranne ist, bei dem Elnbringen binnen balbjähriger Frist accisfrei
passiren.



(103)

Hausgenossen, welche bei einem Brande ihr Mobiliare verloren haben, sollen obige
Befreiung von ihrer Consumtion, Nutzvieh- und Nahrungsgeldern auf ein balbes Jahr
zu genießen haben.

II. Accise auf dem platten Lande.

S. 70.
Die Accise auf dem tande begreise die zeitherige I. Aceise auf

tandaccise von inländischen Waaren, und dem Lande.
die Generalaccise vom Dorfhandel

in sich.
S. 71.

Dle Accise ist auf dem tande zu enerichten: Handelsareise,
A. vom Handel,

B. vom Gewerbe,
C. von Handwerkern.

. 72.

A. Die Accise vom Handel wird wegen des Einkaufs oder Vertauschens der zum!4.vom Haud—
Handel bestimmten Gegenstände von dem Händler als Einkaufer erlegt.

Die zum eignen Gebrauche eingekauften Gegenstände unterliegen daher der Handels-
accise nicht.

ß. 75.
Fur einen Handler wird derjenige geachtet, welcher Gegenstande aller Art, sie mogen wer dafur zu

sich noch in naturlichem oder bearbeitetem Zustande befinden, einkauft, um sie wiederum achten
zu verkaufen.

. 74.
Sie wird entrichtet an dem Orte, wo der Einkauf gemachte worden ist, oder, wenn Ort, wo sie

daselbst eine besondere Acciseinnahme sch nicht befinden sollte, an diejenige Acciseinnahme, entrichten;
zu welcher der Ort geschlagen ist; bei Waaren, so in dem Ausland gekauft worden, an
dem Wohnorte des Handlers, sobald er die Waare dahin bringt, oder wo ersie an den
Kaufer abliefert.

. 75.
Den Betrag der von jedem Handeksgegenstande auf dem tande zu entrichtenden Ac= Betrag;

cise weiset der Tarif nach.
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Diejenigen Waaren, womit auf dem tande, nach Vorschrife des Mandacs vom osten
Januar 1767., Handel zu treiben verboten ist, Haben deshalb keine besondern Vernehmungs-
satze erhalten konnen. Im erlaubten Falle sind sie mit dem stadtischen Accissatze zu verrechten.

. 76.
Concefsiontrte Krämer auf dem tande, welchen Concession ertheilt ist, die, nach dem Mandate vom
Krämer; 2osten Januar 1767., auf dem tande zum Handel' verbotenen Waaren aus acciöbaren

Städren zu erholen, haben von selbigen keine Handelsaccise zu enkrichten, wenn sie den
in der accisbaren Stadt geschehenen Einkauf derselben durch Accis-Passir-Zektel der städ-
cischen Einnahme nachweisen können.

Solche Krämer, welchen durch besondere Concession gestactet ist, diese Waarcn aus
der Meßstadt keipzig, oder aus dem Auslande zu crholen, haben davon die H#ndelsaccise
nach den städtischen Tarissätzen an ibrem Wohnorte, oder an die Acciseinnahme, wohin
sie deshalb besonders gewiesen worden, zu erlegen.

S. 77.
Hausirer; Personen, welchen das Hausiren mit Waaren auf dem lande gestattet ist, werden wie

Krämer angesehen und haben, wenn sie ihre Waaren erweislich aus arcisbaren Städten
erholt baben, weiter eine Handelsaccise auf dem tande niche zu entrichten, im entgegenge-
setzten Falle aber nach §. 74. die Handelsaccise am Orte des Einkaufs zu erlegen.

S. 76.
Ausländer: Ausländer, welche im Inlande einkaufen, oder erlaubterweise verkaufen, haben die

Handelsaccise ohne Unterschied zu enerichten, die Waare mag zum eignen Bedarfe oder
zum Handel bestimme seyn, im tande bleiben oder aus selbigem geschafft werden.

 . 70. « -

beoeeen Die Handelsaccise ist so oft zu entricheen, als mie der eingekauften Waare wiederum
MWasch ein neuer Handel gecrieben wird.

8. 80.
Verkauf im Den Derfkrämern ist blos der Verkauf der Waaren im Einzelnen und Kleinen ge-

Kleige. stattet. Uncer dem Verkaufe im Kleinen wird verstanden, wenn die verkaufte Waare von
einerlei Gattung weniger als # Cenener, z. Eimer oder # Tonne becrägt. Bei Waaren,
welche nicht nach den Flüssigkeicsmaaßen oder nach dem Gewichte verkauft werden, ist das

in den Instructionen der Dorfhändler, in Absiche des Kleinhandels mic solchen Waaren,
vorgeschriebene Maaß in Obache zu nehmen.
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· s 81.

B. Personen, welche mit den von ihnen bearbeiteten Gegenstanden Gewerbe und off- B. Von Gewer—
nen Handel treiben, haben die Accise von den Materialien, welche sie zu Bearbeitung der Wln reibender
Gegenstände ihres Gewerbes brauchen, auch wenn sie solche auf eignem Grund und Bo= von den Mate-
den erbaut oder gewonnen haben, zu entrichcen, dahingegen das Fabrikat selbst accisfrei rialien ihres
bleibt; bierbei finden die gleichen Vorschriften, wie bei den Händlern, Scatt. - ist

6. 82. frei.
Von den auf dem Lande gefertigten leinenen, baum- und schafwollenen, auch seidenen Fabrikanten.

Manufacturwaaren hat daher der Fabrikant in der Regel, und wenn in der ihm zu Anle-
gung einer Fabrik auf dem Lande nachzusuchenden Concession nicht eln anderes bestimmt
ist, Accise nicht zu entrichten; er ist jedoch schuldig, von den hierzu eingekauften Materia-
lien (sie mogen sich entweder noch in ihrem rohen, oder einem bereits bearbeiteten Zustande
befinden) die Handelsaccise zu erlegen.

Sind jedoch diese Materialien in einer accisbaren Stadt erkauft, und daselbst, nach

Ausweis der Passirzettel, mit der stadtischen Accise verrechter worden, so fällt obige Han-
delsaceise auf dem tande binweg.

S. 35.
Wenn die Materialien von einem Fabrikverleger an die. in seinem tohne stehenden Fortsetzung.

Fabrikarbeiter abgeliefert werden, so haben lehtere davon so wenig, als von den Fabrika-
ten, Handelsaccise zu erlegen, vorausgeseczt, daß solche der Fabrikverleger von jenen Ma-
terialien bereits bezahlt hat.

. 44.
Die Befreiung der Fabrikate von der Handelsaccise indet aber nur so lange Statt, Fortsetzung.

als sie von dem Fabrikanten oder Fabrikverleger selbst verkauft werden, dahingegen der
Händler, welcher weitern Handel auf dem tande oder in einer Stade damie treibt, davon
resp. die Handels= oder Eingangsaccise entrichten muß.

. 35.
Diejenigen inländischen Fabrikwaaren, welche Fabrikanten und Fabrikverleger, oder Fortsetzung.

Grossohändler auf die teipziger Messe senden, genießen die, in dem, wegen der Leipziger
Handelsabgaben erlassenen, unterm Zusten Januar dieses Jahres erläucerten Pablicando
vom 181ten März 1320., den inländischen Fabrikancen zugestandene Begünstigung.

G. 86.
Instruction der

Jeder, der einen Handel oder ein sonstiges, mit einem Handel verbundenes Gewerbe Gewerbeteei=
auf dem tande treiben will, hat sich dieserhalb zuvörderst bei der Accisinspection zu mel- benden Perlo-

Gesetzsammlung 1824. ( 20 )
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den, und erhalt ven dieser, an die Stelle der ehemaligen eidlichen Verpflichtung, eine
schriftliche Instruction uber die von ihm zu beobachtenden Regievorschriften.

# 87.
Gewerbe ohne Von teucen, welche ein herumziehendes Gewerbe creiben, und in dem Tarif zub

festen Wohnort. voce: Rahrungsgeld, besonders genannt sind, ist die daselbst bemerkte Aceisabgabe
an dem Orte, wo sie sich jedesmal befinden, zu erlegen.

. 38.
C. Handwerker. C. Die auf dem tande gestakteten Handwerker haben von ihrer, enkweder auf Be-

stellung, oder zum Handel gefertigten neuen Arbeit, die Handelsaccise mit 6 Pfenni-
gen vom Thaler des vollen Werthes der gefertigten Gegenstände zu enericheen.

F. 30.
Vortsetzung. Bei bestelleen Arbeiten ist sie bei Uibergabe derselben an den Käufer zu erlegen.

Bei den zum Handel gefertigten Arbeicen sind die gleichen Vorschristen, wie bei den
Händlern, zu befolgen.

. 00.
Fortsetzung. Solche Handwerker, welche ohne Handel, blos um das Tagelohn arbeiten, oder die

vom Besteller erhaltenen Materialien gegen Lohn verarbeiten, sind von der Handels-
accise befreit.

Ur.

Allgemeine III. Allgemeine Vorschriften für die Accise in der Stade und
Vorschriften

für die Accife in auf dem tande.
der Stadt und
auf dem Lande. - Hot.

Erlegung der Die Accisabgabe ist baar in conventionmäßigen Munzsorten, wenn selbige aber
Wnbe in eon ü über 2 Thaler beträge, zur Hälfte des vollen Betrages in Cassenbillets zu erlegen.

gen Munz-
forten; 6. 02.

zur Verfallzeit Sie ist binnen 24 Stunden zu bezahlen, auch findet eine Gestundung nicht Statt.
m“ Versäumt der Accispflichtige obgedachte Zahlungszeit, ohne jedoch einen Unterschleif

lung. bierbei bezweckt zu haben, und überhaupt gültige Eneschuldigungsgründe nachweisen zu
können, so ist er schuldig, den doppelten Betrag der Accise zu erlegen.

Die Waare haf- . 03.

serbsr pirran- Der accisbare Gegenstand hafter, ohne Rücksicht auf den Eigenchümer, für die Ac-
und Kosten. cisabgabe sowohl, als auch für die verwirkte Strase und Kosten.
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F. 94. Wegfall der
Bruchtheile von Pfennigen in dem Accisbetrage gehen dem Accisanten zu gute. Bruch tailpfen-

9. 95.

Die von auslandischen Waaren, nach Vorschrift des Mandats vom 23sten Marz ee der ie
1322, bezahlte Grengaccise befreict weder im Ganzen, noch zum Theil von gegenwärtiger belegten aus-
Generalaccise, sondern letztere ist neben jener, sowohl in der Stade, als auf dem tande, lüddicchen
zu erbeben. aaren.

. 06.
Wegen der in telpzig bezahlten Handelsabgabe findet die Vorschrift des vorstehenden Wegender Leip-

e - . - 195 Gu

6. ebenfalls Statt, jedoch wegen der stadtischen Accise mit der im 1Sten H. enthaltenen ziger Guter
Beschrankung.

§. 07.
Die auf dem tande bezahlte Accise befreit niche von Nacherlegung der städeischen Die Erlegung

"] .. . . der Aceise
Accise, wenn der accisbare Gegenstand in eine accisbare Stadt gebracht wird; es werden ise auf

» dem Lande be-
daher auch von den Acciseinnahmen auf dem tande keine Passirzettel in die Städte aus= freit mcht von
gestelle, insofern sie nicht blos zum Beweis der inländischen Eigenschaft der Waaren ver, der städtischen.
langt werden.

Behandlung
. 08. ver Schönbur-% ischen R -Die Schonburgischen Receßherrschaften und die Herrschaft Wildenfels werden, gichen ereszur herrschaften

Zeit durchgangig, bei der Generalaccise als Ausland, Unser Antheil der Oberlausitz aber und der Herr-
nunmehr als Inland angesehen und behandelt. soeft a sber

land.
S. 0.

Da die Accisverfassung in der Stadt Leipzig, wegen des dasigen Meßhandels, von Besondere Ac-
der allgemeinen abweicht: so wird eine besondere Accisordnung für die Stadt teipzig deisbersalsun. . ’ " er Stadt Leip-

erlassen werden, welche zugleich mic der gegenwärtigen allgemeinen Accisordnung in Kraft 9 p
treten soll.

8. 100.

Lieferanten, Commissionairs und Mäckler sind den Händlern gleich zu halten; der Wegen der Lie-
Auftraggeber und der Beauftragte haften einer fur den andern fur die Erlegung der feremen und
Accise, Strafe und Kosten. · MM

Fabrikanten und Fabrikverleger konnen denen, welchen sie Auftrag zum Einkauf von
Fabrikmaterialien ertheilen, Commissionscheine ausstellen, gegen deren Vorzeigung sie auf
dem Lande von Entrichtung der Handelsaccise frei gelassen werden sollen; es mussen sel—

(20·)
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bige aber unter der Namensunterschrift und dem Siegel des Fabrikherrn ausgestellt, sein
Wohnort und die Quantitat der einzukaufenden Gegenstande darin ausgedruckt, und von
der Acciseinnahme des Wohnorts des Fabrikverlegers gestempelt seyn.

Letzterer hat aber beim Einbringen der eingekauften Fabrikmaterialien die Handels—
accise, oder in Stadten die Eingangsaccise, zu entrichten.

J. 101.

Vertretung der Dienstherren haben die von Personen, so in ihrem Lohn und Bred stehen, bei Ver-
Dienstboten richtung ihres Dienstes begangenen Accisunterschleife und Vergehungen, hinsichtlich der

von n Dieus- Abgaben sowohl, als der Strase und Unkosten, zu vertreten.

5. 102.

Bestrafung der Jeder Unterschleif der Accisabgabe, er bestehe in unterlassener Meldung, oder un-
Accisunter= richtiger Angabe der accisbaren Sache, oder Uibertrecung der obigen gesetzlichen Vor-

schleife. schriften, wird bestraft mit Bezahlung des zwolffachen Betrags der hinterzogenen oder zu
hinterziehen gesuchten Accise; letztere ist nebst den Unkosten noch besonders zu erlegen.

9. 105.
Instruction= Die Handel- und Gewerbe treibenden Personen erbalten über die von ihnen hierbei zu

strasen. beobachtenden Vorschriften besondere Instructionen, in denen zugleich die auf die Uiber-
tretung derselben gesetzten Strafen enthalten sind.

h. 104.
Contrebandi- Wenn der Strafbetrag den Wereh der Sache, wovon die Accise unterschlagen wer-
rung. den wollen, übersteigt, oder der Eigenehümer sich von selbiger lossage, so erfolge die

Contrebandirung der Sache. Dafern aus deren öffentlichem Verkaufe die zwölffache Accise
als Strafe auch nicht zu erlangen ist, so soll dennoch, von dem Defraudancen, eine weitere
Nachzahlung von Accise und Kosten nicht verlange werden.

. 10.

Verschärfung Wenn neben dem beabsichtigten Accisuncerschleise zugleich Verfälschungen, Wiberset=
der Strase. lichkeiten gegen die Officianten, und sonstige strafbare Vergehungen verübt werden, so

sollen diese, nach dem Erachten des Geheimen Finanz-Collegzi#, willkührlich mie Gefäng-
niß oder Geldstrasen besonders geahndec werden.

. 1060.
Verfahren in Wegen der in Aceis-Rugen-Sachen zu fuhrenden Untersuchungen, ingleichen wegen
Accin ensa— des Gerichtsstandes in Accissachen, sind das, wegen des Verfahrens in General-Aceis=
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Rügen uncerm 1 2ten März 1733, erlassene Generale, und die zu dessen Erläuterung
gegebene Instruction vor eben diesem Tage, so wie dle sonst hieruncer erlassenen General.
reseripte, auch für die nunmehr vereinigee Accife zu beobachten.

G. 107.

Diese ganze vereinigte Abgabe, und mithin auch der Mahlgroschen, stehe uncer der Directton der
Direction des Geheimen Finanz-Collegii, welches hierbei, in Gemäßheie der ihm bei der gesammten Ab-
zeitherigen General-Consumcion-Accise gegebenen Vorschriften, zu verfahren hat. gabe.

6. 108.

Wegen Präsencation und Vertrekung der Dorf-Accis-Einnehmer, durch die Geriches-Bestellung der
obrigkeiten, bewendet es zwar bei der zeltherigen Verfassung, jedoch bleibe es dem Gehei. Dorfeinneh-
men Finanz-Collegio unbenommen, auf wichtigen Seellen in den Dörfern dile Einnehmer
selbst zu bestellen, deren Vercrecung aber sodann der Gerichtsobrigkeie niche oblieget.

# 100. Aufhebung der
eirti frühern Aeeis=

Durch gegenwärtige neue Accisordnung werden die in dem §. 1. angeführten ältern gesetze, so weit
Gesetze, und die zu deren Erläuterung gegebenen Verordnungen, in so weit, als solche sie die Aceis-

i. D·t« be-
die Obliegenheiten der Accispflichtigen berreffen, gänzlich aufgehoben. sestte

 . 110.
Dagegen bleiben die bestehenden, allgemeinen und besondern Worschriften, welche die Beibehaltung

Regie und das Rechnungswerk betreffen, und zur Nachacheung der hierbei angestellten ber leitherinen
Finanzofficlanten und Bescheidung der Contribuenten ergangen sind, so lange bei Kräf- Fechnungsorr=
ken, bis die Regieobliegenheiten durch besondere neue Instructionen zusammengefaße und, (chriften.
so weit es nöthig, zur öffentlichen Kenntniß gebrache werden.

6. 111.
Der der gegenwärtigen Accisordnung beigefügte Tarif, und die in selbigem enthalte- Gesetzliche

nen speciellen Bestimmungen haben gleiche gesetzliche Kraft, als wenn sie in das Gesetz Krast des Ta—
selbst eingeruckt waren. rifs.

g. 112.

Die mehrern Communen, Gewerben und Individuen zeither zugestandenen Accis- Accisfira.
firationen sollen, bis zu deren bedungenem Ablaufe, ohne Aenderung sortdauern, wenn schon
in der Accisverrechtung der firirken Gegenstände wesentliche Aenderungen durch diese Accis-
ordnung eintreten sollten.
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9 1 13.

cnn - ge— Die gesetzliche Kraft obiger gesammten Vorschriften soll mit demsetzlichen Kraftdieser Accisord 1sten Januar 1825
nung. eintreten.

Ukundlich haben Wir diese Accisordnung eigenhändig unrerschrieben, und mit Un-
serm Königlichen Insiegel bedrucken lassen.

So geschehen zu Dresden, am 12cen Juni 1324.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Marimilian Günther
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Benennung der Gegenstände (Waaren).

Apotheker= und Droguerie-Waaren, roh und zube-
reitet, Sauern, Salze, Oele, Säfte, Harze, Kräuter, .
Rinden, Wurzeln, Blüthen, Saamen, Moose, Mine-
ralien und alle andere officinelle, einfache oder zusam-
mengesetzte Arzneimietel, mit Ausnahme der besonders
benanneeen

Asche, s) gemelne Aschess
Ausladenl

b) Potasche, Weidassse
c) Düngeasche ist acciofrei.

Austern, Muscheln, Schnecken, Hummern, Schild.
kröten, rrEEs . · 5

B.
Bäume, Sträucher, Holzpflankckzde

Baumwolle, 1.) rohe Baumwollel

2.) baumwollnes Garn, weißes und gefärbtes,

—

Bestimmung
vom

Thaler, Centner,
Stück rc.

vom Centner Brutto
bom Pfund Jetto
vom Scheffell
vom Scheffel
vom Cenener

vom Cenkner Brutto
vom Mund Netto

vom Thaler

vom Centner Brutto
bom Pfund Netto
vom Centner Brutto
bon 2 Pund Netto

in der

Stadt.

#

16

12

—

((#n

[lesm
S

—

—

a
Accisabgabde sAccisabgabe

uf den
Dorfern.

thl. gr. pf. Ithl. gr. pf.
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—

Benennung der Gegenstande (Waaren).
—

Bestimmnung
vom

Thaler, Centner,
Stück 2e.

———

5.) baumwollne Manufactur-Waaren, weiße
und farbige, ingleichen halbbaumwollene, mit
Wolle, Haaren und Leinen gemischte, gedruckte,
gestickte, Mousseline, Cattune, Watte, Strumpf.

waare, Bänder, ausländische

inländissse

Beeren, als Heidel. Preißels= Erd- Arls, und dergleichen
Beeren,

a) grün sfind sie frei,
b) getrocknet, ingleichen Wachholderbeeren

Beutlerwaaren, f. Lederwaaren.
Bienenstöcke oder Korbe mit Bienen

Bier. I. in der Stadt:
a) ausländisches, ohne Unterschedd

b) aus einer Accisstadt mit Passirzetteln eingebrach-
tes, eiasaches und Doppelbker

c) von Orfern in die Stadt eingebrachtes
a) Ooppelbeeierrrr
b) einfaches irr

d) auf Landgütern gebrauenes, von deren Besitzern
zu ihrem Hausverbrauche eingebrachtes

a) Doppelbier..
b) einfaches ..

Die vom Brauen des Bieres zu entrichtende Malz-
accise, fs. Getreide.

II. auf Dörfern:
1.)

Der Bierbrauende ist accisfrei, sowohl von
den zum Brauen nothigen inlandischen Materialien
an Getreide, Malz, Hopfen, Holz und Kohlen, als
auch von dem gefertigten Biere, Hefen und Trebern;

—*

Accioabgabe Accisabgabe
in der auf den

Stadt. Deefern.

vom Centner Brutto
vom Pfund Netto
vom Centner Brutto

vom Pfund Netto

vom Centner

vom Stück

vom Faß · ·

von der Kanne

vom GSui ....

vaom Tag
vom Ia
von der Kanne

vom Faß ...

VomFaß...

ichlzhgr. ththtpf
—.—

e l l

W 12———————-

— — A
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Bestimmung Accisabgabe Aceisabgabe
. vom auf der

Benennung der Gegenstande (Waaren). Thaler, Centner, Dörfern.
Stück rc. . gr. pf.#hl. gr. pf.

· ——— ——T

wenn auch das Bier nicht blos zu seinem Hausver-
branche dient, sondern von ihm damie Handel im
Ganzen getrieben wird.

2
Vom Ausschanke des Bieres hat der Bierschenke

zu entrichten: .

A. innerhalb der Viertelmeile von einer accisbaren
Stadt:

a) wenn er einem Bierzwange nicht unterwor-
fen ist, oder das Bier selbst brauet,

wegen einfachen Bieres.... . . vom Faß ...
wegen Doppelbieree,s. . . . vom Faß . .. 28

d) wenn von dem, aus der mit dem Bierzwange
berechtigten Stadt, erholten Biere die Malz-
accise entrichtet worden, ist solches accisfrei;

c) außerdem wegen einfachen Bieresss .. .dom Faß. ..
wegen Doppelbieres... . . .vom Sa

4) wenn er dem städtischen Bierzwange zwar
unterworfen ist, aber demohngeachtet das
Bier, in Folge besonderer Concesston, aus
andern Orten erholet,

wegen einfachen Bierses vom Sa
wegen Doppelbiereses pvom Fa ..

e) vom ausländischen Bierer.vo FaT.
An Orten, welche Bergfreiheit genießen, wird nur

die Hälfte dieser Schankarcise entrichtet, jedoch muß
der Schenke die erforderliche Anzahl Kuxe bauen.
I. Außerhalb der Viertelmeile ist eine Schankaccife

blos in dem Falle zu entrichten, wenn der
Bierschenke dem städtischen Bierzwange zwar
unterworfen ist, aber das Bier, in Folge be-
sonderer Concessson, aus andern Orten erholet,
ingleichen vom ausländischen einfachen und Dop-
pelbtere, und wa HHoom Fa

1 11 14 —

s
l 11 1

12
12111 111 I OUD

Gesetzsammlnng1824. · ( 21 )
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Bestimmung Acciêabgabe Accisabgabe
1 e vom in der auf den

Benennung der Gegenstände (Waaren). Chaler, Centner, Stadt. Dörfern.
Stück rc. cthl. gr. pf. thl. gr. kt.

3.)
Der Consument, jedoch nur in dem Falle, wenn

er in eine Stadt mit der Biererholung gezwungen
ist, in Folge besonderer Concession aber das Bier
aus andern Orten bezieht, hat zu entrichten,. . . vom ba.–12——

Die Accise muß sofort beim Einlegen des Bie—
res, und vor dessen Ausschanke, entrichtet
werden.

Kofent, Halb- oder Nachbier, bempes ist
accisfrei.

Halbbier vom Doppelblere wilrdwie einfa-
ches Bier angesehen.

Branntwein. I. in der Stadk.
1)) vom Eingange:

A. aus dem Auslande; oder aus Dörfern, außer-
halb der Viertelmeile,

a) ungbgezogener Korn= Wein= oder Blerhefen-
Branntwienn LHLiom Eimier 3—

von der Kannne.r-—1
b) dergleichen abgezogener, ingleichen Arak, #

Rum, Cogna Lvom Eimer ——
von der KanBeälSlülll

E. aus accisbaren Städten mit Passirzetteln, oder 6
aus Doörfern innerhalb der Viertelmeile, wenn
die entrichkete Schrotaccise nachgewiesen wird,
als Nachschht. dom Eimer .. –1

 .von der Kanne — 31C. aus Obst, Erdbirnen und dergleichen gefertigter
Branntwein, ohne Unterschied des Orts, wo.
her er eingehehheett LLHLo#n Eimierr 1—

von der Kaune62
2.) vom Handel und Ausschanke:

a) der Verkäufer hat zu entrichten beim Ver- 1kaufe im Großen über : Eimer, auch wenn
der Groffohändler den Branntwein selbst



Bestimmung Accisabgabe s Accisabgabe
vom in der auf den

Thaler, Centner, Stabdt. D orfern.
Stuck c. ehl. gr. pf. hl. gr. pf.

brennt, und über die von dem auswärks
erkauften Branntwein zu erligende Accise, dom Eimier—3

b) der Ausschank im Kleinen ist, nach Entrich=
tung der Eingangs= oder Schrotaccife, frei.

II. in Dörfern.

A. Vom Brennen des Branntweins.
a) Von dem zum Brennen des Brannkweins ge-

schrotenen Getrekde, esmag solches von de
Brenner selbst erbaut, oder erkauft sepn, ist
die Schrokaccise, nach den beim Worte: Ge-
kreide, angegebenen Sätzen, zu entrichten:

b) vor bem aus Obst, Erdäpfeln und andern
ahnlichen Erzeugnissen gefertigten Brannewein,

1.) innerhalb der Viertelmeilllee vm Eimier—— 4
2) außerhalb derselbben. .... v, Eimienr———12

B. Vom Verkaufe und Ausschanke des Brannt-
weins, sowohl innerhalb, als augerhalb der

Vlertelmeile, «

1.) beim Verkaufe im Großen über 4 Eimer, veom Eimer.—3
2.) der Ausschank im Kleinen #### frei.

C. Vom Einbringen ausländischen Branntweins
wird, außer der Grenzaccise, annoch beim
Einbringen am Wohnorte des Käufers ent-
richtet:

1.) innerhalb der Viertelmeile,
a) unabgezogener Branntwernn...vm Eimerr—3

von der Kane———11—
b) abgezogener, ingleichen Rum, Cognak, Arak,, vom Eimenr—4

von der Kanen—1
2.) außerhalb der Viertelmeile, ·

a)·uuabgczog·ener,.»..........vomEimer..——"--—----8·..-
b)-qbgezogenet,............VomEimer. «

WennvonDörfernaußerhalbderViertelmeite
BranntweininDörferinnerhalbderselbengebracht,
wird, so ist die stadtische Eingangsaccise (1. 1. A)
von dem Empfanger zu erlegen.
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Benennung der Gegenstände (Waaren).

———-ö.#.ä.l.......—

Bücher und Musikalien, rohe und geheftete, wenn sie
an Buchhändler eingehen ....

dergleichen zum Privatgebrauche bestimmie find
accisfrei.

Kalender sind, wegen des besondern Stempel-
gelde, accisfrei.

Bukter,

in Bergstädten

Caffee, 0 · o s s 2 ·

Caffeefurrogate

Chocolade, f. Juckerwaaren.
Corallen, geschliffne und rohe,. . .,.

D.
Delicatessen und Italienerwaaren, welche nicht be-

sonders benennet und angesetzt sind ..
Drogueriewaaren, s. Apothekerwaaren.

E.
Eier, Hühnereier

Kibitzeier, .2

Ameisenelleer
Erdiepofe.

als Mehl, . « «

Essig. Von dem zur Essi gfabricationgeschrorenen Gerreide
is, die beim Worte: Getreide, angegebene Schrot-
accise in der Stadt und auf dem Lande zu entrich-
ten; übrigens

· r' ri ri“ · ri

Bestimmung
vom

Thaler, Centner,
Stück 2c.

—— —

—

4

vom Cenkner Brutto
von der Kanne
vom Centner Brutto
von der Kanne

vom Centner Bratto

vom Pfund Netto
vom Centner Bratto

vom Pfund Netto

vom Pfund

vom Thaler

von 2 Mandeln
von der Mandel
von der Metze
vom Scheffel
vom Scheffel.

Accissbgabe Accisabgabe
in der #uf den

Stadt. DObrfern.
thl. gr. pf. hl. gr. pf.

——d

 —i—-.o-
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 ½·
3
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Benennung der Gegenstände (Waaren),

I. Iin. Städten.
Vom Eingange.

a) ausländischer Weinessig, -....

b)ausländischerBier-,Weizen-undcndrergp
meinerEssig-........

c) Essig, welcher aus einer accisbaren Stadt, oder
von in der Viertelmeile gelegenen Dorfern
mit Passirzetteln eingeht,

a) Wein- und andrer Obstessig. ..
b) Bier- Weizen- und andrer gemeiner Essig,

d) von außerhalb der Viertelmeile gelegnen Dor-
fern eingebracht:

1.) Wein- und andrer Obstessig. ..

2.) Bier-, Weizen= oder andrer gemeiner Essig,

II. in Dorfern.
Vom Wein., Bier-, Obst= und dergleichen, nicht

aus Getreideschrot gefertigten Essig encrichtet
a) der Essigbrauer, innerhalb der Viertelmeile,

außerhalb der Viertelmeillel
b) der Händllen

F.
Farben. Mineral- und Lackfarben, als:

a) Auripigment, Bergblau, Grun, Gelb, Berlinerblau,
Braunschweigergrun, Bremergrun, Casslergelb,
Grunspan, Königsblau, Kugellack, Orlean, Or-
seille, Neapelgelb, Pariserblau, Safkgrün, Schmal-
#c, Zinnober, Ultramarin, Carmin, Tusche, Indigo,
Cochenille, Sepia, Saftfarben

b) Bolus, Kreide, Ocker, Umbra und gemelne Far-
beerden

Bestimmung
vom

Thaler, Centner,
Stuck c.

in der

Stadt. Dorfern.
thl. gr. pf. Ithl. ge: ef.

« . —

Accisabgabes Accisabgabe
auf den

vom Eimer
von der Kauns

vdbom Eimer
von der Kaunz

—.—))
vom Eimienr

vom Eimer
von der Kanne

vom Eimer
von 2 Kannen

dom Eimer
vom Eimer
vom Eimer

vom Ceniner Brutto
vom Pfund Netto

dom Centner ZBrutto

Q

—.

"
—½ —

1

11I

iin
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Benennung der Gegenstände (Waaren).

 —T—

immung

——1886.1
—..— — ——

e) Lackmus, Mennige, Saflor, Schüttgesb, Bleiweiß,
d) Farbenkräuter, Waid, Schmack, Röthe, Krapp,
e) Farbeholzer und Rinden, als:

a) Fernambuck, Quercitcon
b) gemeine Farbeholzer und Rinden

f) Ruß, Kirnruß in Butten, Beinschwarttz
Federn, Bettfedern, Flaumen, TLunen
Federposen, (Spuhlenenn.

Federvieh, 1.) Pfauen, Papageien, Schwäne und dergl.
2)) Capaune, Perl. und Trutbühner, Gänse,
5.) zahme Enten, alte Hühner, ...
4)jungeHühner, ......

5)2-auben,........
Federwildpret und Vogel,

a) wilde Ganse, Enten, Fasane, Rebhuhner, Aner-
hähne, Trappen, Birkhühner, Schnepfen, Stein
und Haselhuhner..

b) Lerchen, Ortolane, Zixpen, Ziemer, Dtoseln, A m-
seln, Kramsvögel, Wachteln, Brachbögek

ch andere kleine Vaoee ...

d) Singevoöogel
Feldgewächse, f. Garten= und Geldgewüchse.
Fett, s. Talg.
Fischbein, . .

Fische, a) geraucherte, marinirke, getrocknete und gelalzene
Fische, Sardellen, Anchois, Bricken, Stkockfisch,
Lachse, Salzhechte, ZaeeH

b) Häringe, die Tonne zu 3 Centner gerechnet,
) Pocklinge, 6 6 6 " o s s

d) frische Fische, welche gewogen werden

e) Fische, welche weter gewogen, noch kannenweise,
sondern nach der Hand verkaufe werden,

vom

vom

vom
vom

vom

vom

vom

Centner
Centner

Centner
Centner Brutto

vom Centner

Pfund
vom Centner Brutto
von 100 Stuck
vom Stuck

Stuck
vom Stuck
vom Stuck

vom Paar

vom Stuck

dom Pfund

vom Thaler

Thaler, Centner,
Stuck 2c.

Brutto
Brutto

Brutto

Brutto

don der Mandel
von der Mandel
bom Stück

bom Centner Brutto
vom Pfund Netto

die Tonne
vom Centner

vom Centner
vom Stein
von der Kanne

Aecisabgabe Accisabgabe
in der auf den

Stadt. Dörfern.
thl. gr. pf.ehl. gr. pf.
—–12
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Ss Accisabgabe] Accisabgabe
2 vom in der auf den

Benennung der Gegenstande (Waaren). Chaler, entnuer, sStadt. Dorfern.
thl. gr. pf. thl. gr. pf.

S—.####——.—U’Ä — —— —. P

f) Fischrogen, Kaviarxr... Lbtbom Pfund— 1— –— —
Flschthraan . . ..von Centner. . —4——4
Flachs, Hanf, Werg, Heede, rl 6 l " " " vom Centner "“ · v 4 —.— 2 –

Früchte, a) ausländische, "
1.) Cacao, Kapern, Ananas, Datteln, Feigen, vom Pfund Netto-—— 16— 68
2.) Citronen, Kastanien, Pomeranzen, Limo=

nien, Oliven, Pomesinen, Granatäpfel,
Cocosnäsee HPPo90%4 Centner Brutto1—.————

vom Pfund Nettoc-—15———

—

3.) Citronen= und Pomeranzenschalen, Johan-
nisbrod, Rosinen, Mandeln mit und ohne
Schalen, Prünellen, trockue Pomeranzen, vom Centner Brutto— 12

b) inländische, f. Obst, auch Garten- und
Feldgewächse. °

G.
Galanterse= und Putzwaaren, ingleichen feine kurze

Waaren, wenn sie zum Theil oder ganz in Gold
und Silber, oder Bronze gearbeitet und belegt fund, #
dergleichen Arbelten aus Elfenbein, Bernstein, Perl-
mutter, Schildpatt, Meerschaum, unächte Perlen und
Steeine; Schmuckfedern, künstliche Blumen, Arbeiten
von Spitzen, Hauben, feine Basthüte, Stickereien,
Anzüge für Frauen aus Seide und Baumwolle und
andere zum Putz gehörige Dinge, Parfümerieen, Schmin-
ke, Larven, wohlriechende Seise, Uhren und Uhrge-
bäuse von Metall aller Art, Regen- und Sonnen- "
schirme, ausländisches feines Strohgeflechte und ähn-
liche kuxusartiklklel.. toom Thaleer2—

Sallen, 1.) Gallspffel. poon Ceniner Bruttol—
— vomPfundNerto----Z-—————

2.) Knoppern, .... vonm Centner Brutto — sgi-- – —

Garten,- md Feldgewächse,
1.) feine, als: Artischocken, Melonen, Spargel, Wein- #

trauben, Ananas vom Handkorbel. i16
2.) gemeine, als: Salar, Gurken, Krauc, Kobl, «



(120 )
ô— — —— ———. — — —— — — — —

Benemung der Gegenstände (Waaren).
Bestimmung

vom

Thaler, Centner,
Stück 2rc.

——

Mohten, Ruben, grune Erbsen, Bohnen, Zwi-.
beln, Wurzeln, Kräuter und dergleichen, grün,

getrocknet,
5.) Sauerkraüüt

In Bergstädten wird nur bie Halfte obiger
Säte unter 1. 2. und 3. entrichtet.

4.) Blumensiöcke, Blumenzwiebeln und dergleichen,
5.) Karden, Weberdisteln, Schachtelhar

Gemälde, Kupferstiche, Zeichnungen, Landkarten,
Getrelde und trockne Gemüse.

I. In Städten.
A. Vom Eingange.

1.) in Körnern.
Wa) Weizen, Dinkel, Korn, Wicken, roher Hirse,

# in Bergstädten

b) Gerste, Hafer, Heidekorn,. .
in Bergstadten,

c) Erbsen, « o · « «

in Bergstadten,
2.) als Mehl.

a) Mehl, so vom Lande zum frelen Verkaufe
eingebracht, oder von Mullern und
Mehlhandlern verkauft wird, mit In—
schluß des Mahlgroschens:

Weizen- und Dinkelmehl. . ..
Kornmehll.. ...1

Gersten= und Heldekornmeel
in Bergstädten:

Weizen= und Dinkelmehl)
Koenmehl, ... .

Gerstemund Heidekornmehl, ..
b) Mehl, so nicht zum Handel, sondern zum
 eignen Verbrauche eingebracht wird,
Weizen- und Dinkelmehl,
Korumehl,
Gersten- und Heidekörnmehl

—

vom Tragkorbe
vom Centner
voam Centuner

bom Thaler
vom Cemuer
vom Thaler

vom Scheffel.
vom Schessel.
vom Scheffel
vom Scheffel
vom Scheffel.
vom Scheffel.

vom Scheffel.
vom Scheffel.
vom Scheffel

vom Scheffel
vom Scheffel.
vom Scheffel.

vom Sfteffel
vom Scheffel
vom Scheffel.

in

Stadt.

sthl. gr. pf. sehl.

der
Aceiscbgse Accisabgade

auf den

*

-—
1 1I

+CL. 11 1

gr.
7#J—— ii4’"

Dorfern.
vf.

2

HI

*

I
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Benennung der Gegenstände (Wagaren).
7——""""“"“"

 ——

in Bergstadten:
Weizen-- und Dinkelmehl,.
Ko
Ge

c) Klele,
rsten- und Heidekornmehl,
rnmehl, · s · ·

3) als Backwerk.
a) Semmel, Kuchen und dergleichen Backwerk,

einschließlich— — 2 pf. Mahlsteuer,

in Bergstädten,
b) Brod, einschließlich— — 1 pf. Mahlsteuer,

c) Macaroni, Nudellnn.
in Bergstädten,

4.) als Gemüse, und zwar:
Grütze, Bohnen, Einsen, Spelz, Graupen, Hirse,

Gries,

5) als Stärke und Puder,

in Bergstädten,

Anmerkung:

bestimmt ist, ingleichen
a) Das Gekreide, welches erweislich zu Saamen

b) das Getreide, so von den unterthanen selbst,
und nicht von Lieferanten, in die Koniglichen
Magazine und Rentämter abgeliefert wird,
ist fr ei von der Eingangsaccife, sie muß
aber von dem nachentrichtet werden, was
aus dem Magazine an Stadteinwohner ver.
kauft, oder als Dienstdeputat abgegeben wird.

Verbrauche bestimmten Getreide.
B. Von dem zur Mühle gebrachten, zum siädtischen

1.) Vom Backen, mit Inschluß des Mahlgro-
schens an — 2 Gr. — vom Scheffel Wei.

zen und — 1 Gr. — vom Scheffel ande-
ren Getreides.

Gesetzsammlung 1824. („ 22)

Bestimmun g Accisabgabe] Accisabgabe
vom in der auf den

Thaler, Centnert, Stadt. Dörfern.
Stück rc. thl. gr. pf. thl. gr. pf.

-

vom Scheffe. — 4— ——1

vom Scheffe— 3———
vom Schesffsfe.1– –—

vom Schefffe..+—1 –

von 12 Pfundd—6 – —

von 12 Pfund. —3 — — —
vom Centner Brutto. 121—

vom Pfund Nerto—2— ——

vom Schefffe5—
vom Scheffe.. — 6—95
vom Schefffe. —20— — — —
von 2 Pfund—— 3 – –

vom Centtel—8—
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— — Bestimmung AccisabgabeAcclsabgabe
. vom in der auf den

Benennung der Gegenstande (Waaren). Thaler, Centner, Stadt. PDorfern.
Stück 2c. sthl. gr. pf.#hl. gr. pf.

— — — — —— — ..—

a)
zum Hausbacken:

Weizen, Dinkelll. . . . . vom Schefffe.——5————

Korn,. . .. .. . . oonm Scheffel. .I4—

Gerste, Hafer, Leidekorn, LFLpvom Schefsfel+5————
in Bergstädten: D—

Weizen, Dinkell.. voem Schefssel
Korn btbnLpoom Schefssfe.+0——
Gerste, Hafer, Heidekorn, Huo0om Scheffel——

b)
zum Bankbacken:

Weizen, Dinkel.. pbom Schefffe8———
Korn, .. . . . lvom Scheffel. .I- 6 4— ——

Gerste, Hafer, Heidelorn, Hom Scheffe. 2——
in Bergstädten:

Weizen, Dinkel... Lpom Schessel.. +6 2———
Korn, .. . . . .vom Scheffel. . - 310 —1

Gerste, Hafer, Heidekorn, . vLom Scheffe. — —

2.) Vom Bierbrauen.
VonjedemScheffel Malz 10O

in Bergstädten vom Scheffe.— 6—W–0—
Es ist aber den Dorfschaften, außerhalb der
Viertelmeile; welche ihr Bier in der Stadt
zu erholen gezwungen sind, das einfache
Bier um — 16 Gr. — und das Doppel-

bier um 1 Thlr. 8 Gr. —in Bergstädten
aber um resp. — 10 Gr. — und —

20 Gr. — vom Faß wohlfeiler, als die
zeordnete Blertaxe in der Stadt bestimmt,
zu erkassen.

3.) Vom Schroten, mit Inschluß des Mahl-
groschens.

) Branntwein= und Esigschoorr. vom Scheffel + ———in Bergstadten. . . vom Scheffe.

b) Schrot zu Grütze, Graupen und dergleichen «
Gemüse, · o · · vom Scheffel 0 0 — 3 4 —.

1
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Bestimmung Aceisabgabe Accisadgade
e vom in der auf den

Benennung der Gegenstande (Waaren). Thaler, Centner, Stadt. PDörfern.
Stück 2c. Lehl.- gr. pf. rhl. gr. pf.

in Bergstädtenn vom Schefffe.— 2 4——
c) zu Starke, Puder.. . . .I vom Scheffel. .7 8 — —

(n Bergstädten vom Scheffe — 52—–——
d) Getreide und Hülsenfrüchte zu Vieh schrot

und zum Gerben für Kürschner, ingleichen
Steinoß, Staubmehl,. . . . vom Scheffel. . I- 2 .

in Bergstadten die Halfte.
C. Vom Getreidehandel. ·

Weizen,Dinkel,........vomSchessel.’.—2-—-—.-.
Korn,Wicken-Ekbsen,toherundgcstampster

Hirsc,Stütze,Graupdn,Linsen-Bohnen,..vomScheffet.-s.—16——.-
Gersie,...--........vomScheffec..—1... — — —

Haser, Heidekorn.. tnmoom Schefffe6
II. in Dorfern. «

A. Vom Handel. «

Der Getreidehändler
a) vom Getreide: vl

Weizen, Dinke vom Scheffel. . 2
Korn. novom Scheffel – 16
Gerste, Hafer, Heidekon bpvom Scheffel—1
Erbsen, Hirse, Bohnen, Linsen Wicken, . vomScheffel«-.——...—16

b) vom Mehl, nach gleichen Satzen, wie vom
Getreide.

Anmerkung.
Der Handel mit Getreide, Mehl und Brod

ist in nachstehenden Aemtern des Erzgebirgischen
Kreises, als: Altenberg, Freiberg, Frauenstein,
Lauterstein, Wolkenstein, Chemnitz, Frankenberg,
Stollberg, Grünhain, Schwarzenberg, Augustus-
burg und Zwickau, ferner außer diesem Kreise an
solchen Orten, wo Bergwerke gebauet und Berg-
freiheiten darauf genossen werden, von der Han-
delsaccise befreiet.

Diese Befreiung erstrecket sich jedoch nicht auf
das zum Branntweinbrennen erkaufte Getreide,
auch nicht auf solche Ortschaften des Erzgebirgs.

(22°)
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Benennung der Gegenstande (Waaren).
1

schen Kreises, welche in andern Kreisen liegen
und eingeschlossen sind.

c) Vom Handel mit aus Getreide gefertigten trock-
nen Gemusen und andern Hulsenfruchten.
Graupen.
Gries, . „ ½% ½% 6 6 6%

Erutze, 6% 6“ 6“ 6 6. 6 - 6

Gräupchen, pohlnischer Grüe .
B. Vom Bankbacken in- und außerhalb der Vier-

telmeile, vom Getreide oder vom Mehl.
Weizen, Diunkel
Knrn
Gersst
Erbsen:
Heidekorn, ..

1.) Den Bankbäckern passtten zu brem häusli=
chen Gebrauche, jährlich auf jede Person ih-
res Hauswesens, über 12 Jahre alt, 4 Schef.
fel Korn, und für jede Person von 6 bis
12 Jahren, 2 Scheffel Korn, Bankacciöfrei.
Bankbäcker auf dem Lande, welche zugleich
Mehlhandel treiben, haben auch von dem zum
Handel bestimmten Getreide die Bankaccise zu
entrichten; bringen sie das Mehl in die Stadt
und konnen durch Dorf-Accis-Zektel beweisen,
daß die Bankaccise davon entrichtet worden,
so wird ihnen solche an der stadtischen Ein—
gangsaccise vom Mehl abgerechnet.

C. Vom Schrot.
Der Branntweinbrenner und Essigbrauer

1.) innerhalb der Viertelmeile vom Branntwein.
und Essigscrtrttos

2.) außerhalb der Viertelmeile.
Anmerkung.

Der eigne Juwachs an Früchten zum Brannt=

2.)

———““''“''sss"s8-s
————————.—1

I

Bestimmung
vom

haler, Centner,
Stück rc.

in der
Stadt. D#s

Accis abgabe Accisabgabe
auf den
rfern.

thl gr. pf. thl. gr. pf.

vom Scheffel
vom Scheffel
von 2 Pfund
vom Scheffel

vom Pfund

vom Scheffel
vom Scheffel.
vom Scheffel.
vom Scheffel.
vom Scheffel

vom Scheffel.
vom Scheffel.

— —. –

——

00

-

———
10 8
6—
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Benennung der Gegenstände (Waaren).

wein und Essig, mit dem resp. Handel und Aus.
schank gerrleben wird, ist nicht accisfrei.

Die Rictergüter entrichten vom Branntwein-
und Essigschrot, aus selbst erbautem Getreide,
aus erkauftem Gekreide:

Weigen
Krnn
Gerste und Haser

Gewehr. Schleß= und Seitengewher
Gewürze, a) feine: Relken, Zimmer, Muskaten, Vanille,

Mmenk, Cardemomen, Cubeben, Peffer, Ingber,
Safenr

b) gemelne: Kümmel, Anis, Coriander, Fenchel, Lor-
beeren und Lorbeerblätter, Senf oder Moutarde,
Calmus, Hopopfens::

Glas. a) Hohl- und Tafelglas, unbelegkes Spiegelglas und
gemeine Glaswanrnen

b) Spiegel, Cristall- und feine Glaswaaren, Glas-
perlen, Schmelz, · · ri# · 0 ·

1.) Menschenhaare, roh und bearbestek, ..
2.)Roß-,Kuh-,Reh-,Kälber-, Ziegen-, Wilds.,

Hasen-, Caninchen. Hare

Haare.

3.) Biber-, Kameel-, Angora-Jiegen-Haare, „

4.) Schweinsborsten, 0 " "6 · ¾l · · rli

Haarwaaren und dergleichen Zeuge,
a) seine, Hutmacherwaaren

Bestimmung
vom

Thaler, Centner,
Stück 2c.

vom Scheffel

vom Scheffel
vom Scheffel
vom Scheffel-
vom Thaler

vom Centner Brutto
vom Pfund Netto

vom Centner Brutto
vom Pfund Netto

vbom Centner Brutto
bom Pund TNerto

vom Cenkner Bruütto

vom Pfund Netto

bom Pfund

vom Centner Brutto
vom Pfund Netto
vom Centner Bratto
vom Pfund Netto
vom Cenener

vom Centner Brutto

vom Pfund Netto

thl. gr. pf.

Accisabgabe]Aecisabgabe
in der guf den

Stadt. Dorfern
thl. gr. pf.

——— 218

—5
— ——— 3—
— — ——210

2—————
— — 6 — —

— 12 —— 8—

— —21—— —

—

55%%“
———

s

— — 6

1—16—
——32
2— — —– —

—S6.
16·BH

— — 66



Bestimmung Accisabgabes Aceisabgabs
vom « in der aufden

Thaler, Centner, JStadt. PDorfern.

Stuck c. thl. gr. pf. thi. gt.Lt «

Benennung der Gegenstande (Waaren).

——— — — — ———

b) grobe, als: Haarstrange, Matratzen, Decken,
Burstenbinderwaaren.. .. . . von Centner. . 11 —

Hadern, Lumpen, fur Papiermuhlen... . . vom Centner. . I1 I 1—

Hanf, Flachs.
Harz, gemeines, ..- . .. .vomCentnerBrutto-—6————1G

Pech, Colophonium, dergleichen Fackeln, Terpemtin, vom Centner Netto—18—
SiegellckkKKKK . .. vom Pfund Netto—ä6—

Häute, rohe und gegerbte,
Roß- / Hirsch-, Wilds-, Esels-, Rindshäute, "6% 6% vom Stück 6% 6% — 131 —13
Rehhäute, Fuchsbälggeg . vom Etuck — 6———6
Siegen-, Kalbs- und dergleichen kleine Häute, vom Stück –— 3— — 3

Schaffelle, mit und ohne Wolle.. . .vom Stuck. ——11
Hasen- Lamm- und Zickelfelle... von 2 Stü———— 1

Abdecker, so unter der Klädtischen Accife wohnen,
haben von den Häuten des abgedeckten, vom Lande
hereinzebrachten Viehes, die Eingangsaccise zu
entrichten.

Heede, f. Flachs.
Hefen. Wein-, Bier= und dergleichen Hefen,. . . von 2 Kannen . —— 1 11

HKeen LFbLom Centner 6——
Holz. a) alle außereuropäische Tischlerhöhzer, bbvom Cenlner—56————

b) Bau-- und Nutzholz:
1.) Masten tpoom Stüük.6—8|
2.) Wellen, Bretbäume, von 20 Zoll Stärke und

darüter am untern Durchmesserrr vom Stükk– 8U
3.) Bretkletzer und andere größere Nutzstückei, vom Stück— 1———6
4.) Baustamme aller Artt. . Hbvom StücTkk —————6
5.) Pfosten, Spunde- und Tischlerbreter. . vom Schock. . — 8 I—4—
6.) Schlagbreter, Schwarten, Lattern vom Schock—-— 1
7.) Stabholz, Pipen, Oxthof, Bodenstäbe und ver- «

gleichen-.........vomSchock..— 5— — 44
8.) leere Fässr vom Stuck. . s—3 —— 1
9.) Schindeln, . . . . . vom Schock. . — 1— ——2
10.) Dachspchnen von 6 Schock—— 3——1
11.) Stangen, Pfähle, Reissab., Rchren, pvom Schock.— 2— 1—
12.) Besen sind frei.

,
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— — Bestimmung Acclsabgabe] Aceisabgabe
"„ vom in der aufden

Benennung der Gegenstände (Waaren). Thaler, Centner,, Stadt. Orfern-
Stuck rc. sthl. gr. pf. Ithl. gr. pf.

— — — — — —

c) Brennholz und Holzkohlen:
1.) weiches Scheitholz aller Ark, Lell. und darüber, von der Klafter1——1

in Bergstädten on der Klafter——8—
2.) dergleichen unter 2e700. Pbon der Klafter——6—6

in Bergstädten. bon der Klaster-— 41—
5.) hartes Scheitholz Sell. und darüberr . Jvon der Klafter . J-161116

in Bergsiädten pbeon der Klaste-ll11———
4.) hartes Scheitholz unter 2elel. vpon der Klafter——9—9

in Bergskädten, bpon der Klalter—46———
5.) Reißig aller . vbvo Schock————3

in Bergstättenn vm Schock.——2—
6. Seccke, Skockholz, Wurzeln, .. . .lvon der Klafter . 6 6

Iin Bergstädten von der Klafter——4—
7.) Rinden, Kien, Tannzapfen, Lohe und Loh—

kuchen vom Cenenr—3—63
(n Vergstädter, vom Centter.—— 2———

8.) Holzkohlen, .. vom Centner——38—
9.) Leseholz, welches Schiedebockweise eingebracht

wird, ingleichen
10.) Torf, ist accisfrei.

Holzpflanzen, s. Baume.
Holzwaaren, Boöltcher-, Drechsler-, Stellmacher,, Tisch-

ler-, Wagner-, Korbmacher-Arbeit, s hölzerneUben: pvom Thale..444
Honninnnnngg vom Centner Brutto—M12——6—

ne6—6Horn, s Knochen. von der Kanne

Hummern, s. Austern.

J.
Instrumence, mathematische, physische, optische? chirurgi,

sche und musfkalischee Lbpbbom Thaller——6%6
Italienerwagaren, (. Delicatessen.

 I
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Benennung der Gegenstände (Waaren).

K.
Käse. Englischer, Schweizer-, Holländischer, Parmesan= und

dergleichen Kssseeeee

gemeiner Kase jeder Att.. .
in Berastädten vom gemeinen inländischen Käse,

Klauen, (. Knochen.
Kleider und Wasche, neue, nach dem Stoffe, dergleichen

alte, wenn solche zum Handel oder zur Auction ein,
geen:

Für Berichtigung dieser Accise hat, nach beendig-
ter Auct on, der Auctionator, unter elgner Ver-
tretung, zu sorgen,

Knochen, Klauen, Horn.
a) gemeines Hon . .
b) rohes Elfenbein, Perlmutterschaalen, Schildkrot,
c) Hirschen:
d) beinerne Waarenn.

Kramer-Materialisten-Waaren, so im Tarif nicht
benennet sind, .........

Krebse,gemeine,........,..
Kupferstiche, s. Gemalde.
Kurze Waaren,

a) feine, in Gold, Silber, Elfenbein c. s. Galan—
terie= und Putzwaaren.

b) sogenannre Nürnberger Waaren, feine Ar-
beiten aus Messing, Kupfer, Blel, Zinn, Stahl
und künstlichen Metallen; ingleichen in Horn, Leder,
Holz, Pappe; Spielzeug, Blei= und Rothsiifte,
lackirte Waaren, Steck-, Näh-, Stricknadeln,
Knopfwaaren, Schnallen, Beschläge, Saiten, Bril-
len, Pfeifenrchre und andere zum Handel der Nad-
ler gehorige Waaren, wenn sie nicht besonders
aufgeführet sind,

1.)) im Einzelllen

Besiimmung
vom

Thaler, Centner,
Stück 2c.

vom Cenkner Brutto
vom Pfund Netto
vom Pfundg
von 2 Pfund

bom Thaler

vom Cenkner

vom Pfund
vom Centner
vom Thaler

vom Thaler
vom Schock

vom Thaler

Accisabgade! Accisabgabe
aus denin der

Stadt.

|

–#

————

fr

Dorfern.
thl. gr. pf. thl. gr. pf.
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Benennung der Gegenstände (Wagaren).
Bestlmmung

vom

Thaler, Centner,
Seück rc.

Accisabgabe s Accisabgabe

2.) wenn solche im Ganzen und verpackt an Händler
und Nadler zum Verkauf im Detail eingehen,

ausländische,
inländische,

L.
Landkarten, f. Gemälde.
Leder. 1.) Corduan, Saffian, Maroqusn, lackirke und ge.

färbte Leder, «

auslandisch,

dergleichen inlandisch,

2.) Juchten, Sohlleder, Pergament, und geringe
Leder aller Art, .......

Leder-Beutler-undSchuhmacherwaaren aller Art,

Leim, Vogelleim, Fischleim c.. . ......

Leinene Waaren, gewebte, gewurkte und gestrickte,
1.) feine: Damaste, Spitzen,

auslandisch,

inlandisch,

2.) mittlere: Bänder, Garn, Jwirn, Leinwand, ge-
bleicht, gefärbe oder gedruckt,

ausländisch

inländisch,

Garne, so an inländische Fabrikanten zum Behuf
ibrer Manufactur gelangen, ohne Unterschied,

3.) grobe: Packleinwand, Segeltuch,
ausländisch,

Gesetzsammlung 1824.

vom Centner Brutto
vom Centner Brutto

Centner Erutto
Pfund Netto
Centner Brutto
Pfund Netto

bom

vom

vom

vom

vom Centner Brutto
vom Pfund Netto
vom Centner Brutto
vom Pfund Netto
vom Centner Brutto

vom Pfund Netto

vom Centner Brutto
vom Pfund Netto
vom Centner Brutto
vom Pfund Netto

vom Cenktner Brutto
vom Pfund Netto
vom Centner Brutto
vom Pfund Netto

vom Centiner Brutto

vom Centner Brutto
vom Pfund Netto

(2e)

in der auf den

Stadt. Dörfern.

tbl. ar. pf. thl. ar. pf.

4—— —

118——–

112——
—— 44
1—— —

— — 3—-

— 16 ————

— — 31——
1 — —— — —

— — 31——

 S8– ——
— — 1———

10 — — — — —

— 2 61 — —

212———
——9

212————
— 81——— —

—12
— —2———

— — —

14—–—— —— — —
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Benennung der Gegenstande (Waaren).

inlandisch,

Lettern, zum Buchdrucken, Matrizen

M.
Materialistenwaaren, f. Kramerwaaren.
Meecrschaum, roh in Kluppren

Milch und Buttermilch, .......
Rahm, 0 · · · · · · · s o

Mineralien und Metalle.
1.) Arsetttzz
2.) Antimonium, ........
3.) Bernstein, Agtstein, roh, ....
4)Blct,Ble-glatte,.. .

grobe Bleiwaaren, Vleischrot, Platten, Röhren
und dergleihen

5.) Braunstetin. .

6.) Eisen:
a) Gußeisen, Roheisen, altes Brucheisen,
b.) Stab. Schien= Zain-Reifeisen,
c.) Blech, schwarzes und weißße
d.) Drath, Nägel und grobe Eisenwaaren,
e.) seinere Eisenwaaren, an Schlosser- Sporer.

Zirkel, Messerschmids Arbeit, Nadeln, Stahl,
Stahl- und Blechwaarrnen

f.) roher Eisenstein ist accisfrei.
Ausländer,

7.) Galmei, Jink, roh, .. ..
in Tafeln, Blechen, ..

8.) Gold, Silber, Platina,
a.) als Massiv-Geschirre, Medalllen
b.) roh, auch ausgebranne und Blättchengold,
ck) Gespinnste, als: Tressen, Schnüren, Drath

und dergleichen

Bestimmung

Thaler, Centner,
Stück 2c.

vom

vom Centner Brutto

vom Pfund Netto
Centner Bruttovom

vom

vom

von

von

vom
vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

Centner Brutto
Pfund Netto
4 Kannen
2 Kannen

Centner
Centner
Centner
Centner

Centner
Centner

Centner
Centner
Centner
Centner

Centner
Fuder
Centner
Centner

vom Koth Netto
vom Loth Netto

vom Loth Netto

in der
Tceisabgqabe

Stadt.

thl. ar. of#

Accisabgabe
auf den

Dorfe rn.

pf.thl. ar.

–5P
12

—

oel

–

!

4
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Bestimmung AccisabgabeAccisabgabe
vom in der auf den

Benennung der Gegenstände (Waaren). Thaler, Centner, Stadt. Drfern.
Stück re. thl. gr. pf. hl. gr. pf.

9.) Kupfer, Messing, Domback, Bronce, und ähn-
liche künstliche Metallll vom Cenener—2— — —

a.) unächte leonische Gold= und Silberwaaren, vom Centner Brutto 2 — —— — —

vom Pfund Netto. — — 61 — — —

b.) Kupfer- und Rothgießerwaaren aller Art, vom Cenieer15—
10) Mineralien, Fossilien, Stufen und dergleichen vom Thale. 6—
11.) Queckfflber, ....... VomCentnekBrutt02-——————

· vom Pfund Netto— 6–

12.) Schwefel, ganz und gezogen, .-.. vomCentner..—8-——4...
13.) Steinkohlen, Braunkohlen 24. vom Schefffe.2—1
14.) Wismuth. ..... vom Centger14
15.) Zinn,
 a ..-.... vomCentner.-4.——..-

b.) dergleichen Waaren, ..... vomCentner..-8—.....—
c)8mnasche,....... vomCentner..—2-....-—·

Mobilien, alte, gebrauchte, wenn sie zum Handel oder zur «
Auctwncmgehen,........ VomThaler..-.—6 frei. —

Morcheln, (. Pilze.
Muscheln, (. Austern.
Musikalien, f. Bücher.

N.
ahrungsgeld entrichten

1. in der Stadt,
A. in Gemäßheit #. 42. der Accisordnung:

Bader,
Barblere,
ordentliche Bothen,
Brauer, d. i. Lohnbrauer und Knechite,
Buchdrucker,
Gastwirehe, Traiteurs, Billarbhalter,
Grabe= und Hochzeltbitter,
Handarbeiter,
Hausschlächter,
Höcker von Victualien und Holj,
Kalkbrenner,
Koche und Kochinnen, die nicht in wirklichen Olen.

( 23“.)
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Be Accisabgabe Accisabgabe« stvom g in der auf den

Benennung der Gegenstande (Waaren). Thaler, Centner,,Stadt. Dörfern.
Stück re. thl. gr. pf. thl. gr. pf.

— —.———-—-—-—

sten stehen, sondern fur sich, gegen Bezahlung,
ihre Kunst betreiben,

Maler, d. i. Stubenmaler und Anstreicher,
Malzer,
Mauermeister,
Musikanten, Spielleute,
Pflastersetzer,

Polirer,
Rohrmeister,
Scheerenschleifer,
Schieferdecker,
Schiff- Fahr- und Steuerleute,
Schneider,

Schornsteinfeger,
Todtengraber,
Trodler und Antiquare,
Ziegel-Decker und Streicher, Zimmermeister.

B. in Genaßheit des 46. F. der Accisordnung:
1.) Schauspieler, nach Beschaffenheit der Vorstellun-

gen und des Verdiensts, Seiltanzer, Kunstreiter,
Marionettenspieler, Aussteller von Sehenswurdig-
keiten, Menagerieen und dergleichen, nach Maß-
gabe des Verdiensts vom Privatunternehmer, täglich . . 1 ———

2.) herumziehende fremde Musikanten, Scheerenschlei-
fer und ähnliche erlaubte Gewerbe täglich —2

II. in Dörfern,
nach Vorschrift des 87. §. der Accisordnung:

1.) Seiltänzer, Kunstreiter, Marionektenspieler, Aus-
steller von Sehenswürdigkeiten, Menagerieen und
dergleichen, nach Beschaffenheit des Verdienstes, täglich ..·.

2.) Scheerenschleifer, herumziehende Musikanten, Ra-
ritatenkasten und dergleichen erlaubte Gewerbe, tagliig 11—
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Benennung der Gegenstande (Waaren).
Bestimmung

vom

Thaler, Centner,

 — ——
Accisabgabe Aeccisabgabe

in der auf den
Stadt. Oörfern.

Scück 2c. thl. gr. pf. thl. ar. pf.

Naturalien zum Privatgebrauche und in Sammlungen find
accisfrei;

zum Haneee vom Thale-–56–
Nutzvieh- Accife von einem Miethwagenpferde monatligg — — — —

von einem Fuhrmanns- und von einem Mieth-
Reitpferde. .. . Imonatlich.. .— 2—

von einem Ackerpferden menatli—16—–
von einem Zugochen monatli5
von einer Zuchtkdaryryryggg monatli——
von einer Zigeeee monatlihg–—55— –

von einem Schafe oder DammeiiimonatliiHH–

O.
Obst, 1.) grünes:

a.) Aprikosen, Aepfel, Birnen, Kirschen, Pfir-
schen, Pflaumen, Quitten, Mispeln und der—
gleichen.. ..... vom Scheffe.1 — — 6

b.) Welsche. Hasel. und dergleichen RNüs, vom Schefffe.—6——3
2 gebacknes, ohne Unkerschede.vo Centner Brutto2

vom Scheffel Netto—6——3—
in Bergstädten, die Hälfte obiger Säge
unter 1. und 2.

5.) Obstmus,
a) PMlaumen-Kirsch= Birnen- Aepfel-Mus und

Saft, Möhrensaft:t:t: bom Centner Brutto— 8J1—
vom Pfund Netto— —1— —1

b.) Holunder- Wacholder Muspom Centner Brutto— 8
 ... –—— —1

4) Obstwein, Obstmof von Sun 5 e *5*5 5—
Oel, 1.) köstliches: Rosen- Lavendel= Bergamotten.

Mandel- und anderes wohlriechendes Oel vom Pfund Brutto— —–

2.) feines: Speise-Baum. Mohn- Nuß.Oel, vom Pfund Brutto—6–
5.) gemelnes: Hanf- Lein- Rübsen- Buchecker-
Kien Terpenein. und anderes Brennol, Theer, vom Cenener Brutto—58—— —

4.) Firniß, HLHLHLpALoom Pfund Brutt—2 —

5.) Oelkuchen. HPpoom Centner — 26—s 2, 6
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Bestimmung Accisabgabe sAceisabgabe
 vom in der auf den

Benennung der Gegenstande (Waaren). Thaler, Centner, sOStadt. PDrfern.
Stück rc.

thl. gr. pf. thl. gr. pf. ***
P.

Papier. 1.) Schrelbe= und Druckpapier, vom Ballenrn—.... 4-.—...-..

2.) buntes Papier, ....... vomThaler..-—1————..-
3.) Tapeten, auslandische, .·.... vomThaler..-2—-—.—

inländische,.·..·... VomThaler..-1———..-...
4.) Pappen und Papparbeit, LHovvom Centter— 2——

Perlen, schtte .. .- vom Thaler —2
Pilze, getrocknete Morcheln, , Trüffeln, bbvom Centner Brutto — 12 —12—

vom Pfund Netto. -—21-2

grune Pilze sind accisfrei.
Porcellan, s. Topferwaare. ·
Putzwaaren, s. Galanteriewaaren.

4 „
Rauchwagaren °

und Kurschnerarbeit,
Rauchwerk,

1.) kostbares: von Hermelin, Jobel, Mard, Bären=
und Tigerhäuten, Luchs, schwarzem, blauem, weis.
sem, Creutz. Podolischem= und Gries-Fuchse, wels-
sem Wolfe, weißem Hasen, Barangen, Schmasen.
Feb. Mard-Schwänzen, Fischotter, englischem Ca.
nin und derglesichen vom CeneneBrutto-–—

« vomPfundNetto.«—-1.——...—

2·)gemeines,.......«.; vomCentnekBrutt01—-....——
vomPfundNetto.-—Z—.-

Reis, ...«......... vomCentnerBrutto-—12—.-———
vom Pfund Netto. — — 21 —1—

Rohr. Spanisches und Bambus-Rorr vom Thaler— 1 — —
Rohr zum Stuhlflechten und für dle Weber vom Cenener Brutt8——M—

« vomPfundNetto. ——!1—..

Schilfrohr, Q vom Centner Brutto— 3—



(1435)
—
AceisabgabeBessimm ung ebisaboabe auf den

Benennung der Gegenstände (Waaren). Thaler, Cenener, Dérfern.
Stück rc. thl. gr. pf.###hl. gr. pf.

S.
Sämereien, Gartensämereien, Kleesaamen, Mohn- und ande.

rer Saamen von Futter-- und Handelskräutern, dom Centner Brutto— 8 6–
Bucheckern, Eicheln und andere Holzsämereien, Pfirsch-

und Pflaumen-Kerne, ...... vomSchcffel..-——-6———3

Löinsaamn,Hanfkörner,Räbsaamem...«VOMSchDssEI-i—2———6
In Bergstadten, die Halfte obigerSatze. ESalz. 1.) Kochsaszs .... vom Schefffe. —[

in Bergstädten,m Schefffe. ———
2.) Stein= Glauber- Bitcer- Salz, Glasgalle, vom Centner Brutto—6———
3) Alaun, Vlfriol, Vltriolbb“ vom Centner Bruto—4——
4.) Salinen, Erzeugnisse zur Düngung, als: Pfannen.

stein, Dornstein, Dungererde, sind accisfrei.
5.) Salpeter, Soda, Alcali, Scheidewasser, .. vom Cenner —12 —
6.) Borax, ......... vomCentner,..2——-——·-

Schafwolle.
1.) rohe Schafwolle... . . . l vom Etein. . — 322

2.) schafwollne Gnn vom Centner Brutto--————
3.) schafwollne Waaren: Tuche, Zeuge, Bänder,

Strumpfwaaren und dergleichen, 6
auslandisch, vom Centner Brutto 9 — —

vom Pfund Netto——
Iinländisch, vom Centner Brutto —

vom Pfund Netto—6——
Schießhpulver und Feuerwerkssachen vom Centner Brutto12————

vom Pfund Netto——.— 2—1——
Schildkröten, (. Austern.
Schmalz, s. Talg.
Schmeer, s. Talg.
Schnecken, s. Austern.
Schuhmacherwaaren, s. Lederwaaren.
Schwamm. Wasch·und Feuerschhamm . . bom Cen#n Brutto—6——4
Seide, a.) rohe, offne, gezwirnte.. . vom Centner Brutt—

vbom Pfund Netto-1———
wenn sie der Fabrikant zum Behuf seiner Fabrik ein-
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Bestimmung Aceisabgabe TAccisabgabe
vom in der auf den

Benennung der Gegenstände (Waaren). Thaler, Cenkuer, Stadt. ODorfern.
Stuck re. thl. gr. pf ctbl. ar. pf.

bringt, und davon die Grenzaccise, oder Leipziger
Handelsabgabe entrichtet worden, so ist sie von der
Eingangs-Accise frei zu lassen.

b.) seidne und halbseidne Waaren aller Art,
glatte und durchwürkte, ingleichen seidnes Band,

ausländisch, vom Pfund Netto—8— —

inländisch, vom Pfund Netto 2——
Spielkarten sind frei, wegen des Stempelimposts. 3
Steine. a) Sdelsteine aller Art, roh, geschliffen und gefaßt, vom Thaler— ———

b.) Marmor, Alabaster, Gyps, Bimsstein und derglei- 1
chen, vo ........ vom Cenenne 4— — —

Bildhauerarbeiten aus obigen Steinsorten, Gyps. #
figuren und Formzmme. vom Centner 8 —

Serpentinsteinwaaren, . vom Centner . . 4— — — —
c.) Schiefersteine, Wetzfteine und bergleichen, roh, vom Centern,ß 1.— — 1—

bearbeitet, vom Centner — 2—— 2—
d.) roher Kalkstein, Gyps, Mergel zum Brennen, von 100 Cubikfuß – 8S—

gebrannter Kalk, GSEdds vom Scheffel— 6—— 6
dergleichen zum Düngen ist accisfrei. I

e.) Flintenstin vom Centner Brutto81
roher Feuerstein ist accisfrei. 1

t.) Mühl. und Schleifsteine, Quadern und andere bear- «
beitete Baustüken vom Thaler—— 9—6

g.) gemeine Feldsteine und rohes unbearbeitetes Stein-
werk, in Bruchen, Streusand, ist accisfrei.

h.) gebrannte Mauer. Dach. Heerdziegel und dergleichen, von 1000 Stück—–4—
Anmerkung: Dievon dem, aus eigenthümlichem

Grund und Boden, gegrabenen Lehm gebrannten
Ziegel sind frei von der Handelsaccife in der er-
sten Hand auf dem Lande, undvonder städtischen
Eingangsaccife.

Sträucher, f. Bäume.
Str-oh, ohne Unterschee LHpLom Schock— 6—-9
Strohwagaren, Strohgeflechte, Makten,

inländisse vom Thaler–— 66 —53
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— —

Benennung der Gegenstande (Waaren).

——

T.
1) Canaster, Ostindischer, Amerlkanischer, in Rollen,
Slattern und geschnitten, Cigarren, ingleichen Carotten-
Schnupftabak, gestoßen und rapprirt

Tabak.

2.) ordinairer, Berliner, Nürnberger, Päckeltaback,
Ungarischer, Pfälzerblätter und dergleichen Rippen
und Geetstss

3.) inländische Blätker, Rippen und Geiz

Talg, Fektt, Schmeer, Schmalz, Inseees
in Bergstädten

Licht

in Bergstädeen
Seife, 0 v · r 0 · I « « s i

Thu-ChinesscherundAmomen-Thet-.-.-..
Thon, 1.) gemeinen .....

2.) Trippel, Schmergel,Walkerde, ..
pferwaaren,1)gemeineGeschlrre,Fließen, Schmelztiegeh

2.) Steingut, Fayence, irdene Tabakspfeifen, ausländisch,
inländisch,

3.) Porcellan, Franzssisches, Englisches, Berliner und
anderes ausländischs.

inkändisches, von der Meißner Manufactur, ist
accisfrei.

Truffeln, s. Pilze.

u.

V.
Vieh, Fleischwerk, Schlachtaccise, in Gemähheit des

4s| Ken 0. der Accisordnung.
Gesetzsammlung 1321.

Bestimmung
vom

Thaler, Centkner,
Stück rc.

bom Centner Brutto

vom Pfund Nerto

dom Cenener Brotto
vom Pfund Netto-
vom Cenener Brutto
vom Pfund Netto
vom Centner Brutto
vom Centner Brutto
vom Centnet Brutto
vom Pfund Netto
vom Centner
vom Cenener Brutto
vom Pfund Netto
vom Pfund Netto
vom Fuder zu 10 Cené.
vom Centner . .
vom Centner
vom Cenkner Brutto
vom

vom Cenener Brutto

bom Mund Netto

 24.)

in der

Stadt.

Accisabgabe Acelsaögabe
aufden

Dörfern.
sihl. gr. pf. #thl. gr. pf.

Cenener

Ü

1

—..l.—.—..- ————————[[—..—-.———. lllllllll!



( 138 )

— — Besiimmung Accisabgabe AAccisabgabe

m in der auf den
Benennung der Gegenstande (Waaren). Thaler 4 Centner, Stade.Drfern.

— Stück re. thl. gr. pf. thl. gr. pf.

A. Vom Kauf oder Tausch.
Perde ppppHpHpoom Stück122— 1—

unter 50 Thaler — — am Werthh . vom Stück– 18—12—
Ochsen. HHoom Stüüükk 4——16—

Kuhee. pFFvvvom Stüük.–20———15—
Eseil. . . .vom Stuck. — 16 — — 12 —

jahrige Kalber oder Süheen, HHvom Stäck.—6— 4—
Schweinn. . LLvLom Stück—3—— 2—
Schafe, Kälber, Jiegen, voce, . . . . Jvom SEtuck. . 2——16

Lammer, Zickel, Spanferkel, Saugschweine, . vomStück..-——6———-6
B. Vom Schlachten, mit Inschluß des Vertaufs

von Haut und Inselt.
1.) Bankschlachten.

Pohlnische, Ungarische, Holsteiner, Schweizer und
andere große ausländische Ochsen, vLom Stük 1————|112—

in Bergstädten vom Stüiücks118—— —
inldndische Ochsen, Kühe und kkelnes ausländisches —

Rindvieh. boem Stäckk.16 0Ochsen
— 8 –

Kul
in Bergstadtenn.. . . Jvom Stück.10|—

Schweien . . Jvom Stücck—4—-—58—

Kalber, Hammel, Schafe, Ziegen, Bocke, vomm Stückk——1 6——1|—
Spanferkel, Saugschweine, kämmer, Zicekk vom Stüü—61——6

Anmerkung.
1.) Dem Bankschlächter wird das zu seinem eignen

Verbrauche geschlachtete Vleh, auch wenn er es bei
seiner eignen Feldwirthschaft aufgezogen, nicht
accisfeel gelassen.

2.) Wegen des Schlachtens verunglückten oder unreinen
Viehes sind die Vorschriften des Fleisch- Steuer
Mandats vom 13ken Juli 1818. §F. 3. auch bei
der Accise zu beobachten.

3.) Gast= und Schenkwirthe sind, wegen ihres geschlach.
teten Viehes, wenn sie Fleisch verspeisen oder ver-
kaufen, den Bankschlächtern gleich zu achten. E
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Bestlmmung Aceisabgabe Acclsabgabe
n vom in der auf den

Benennung der Gegenstände (Waaren). Thaler, Centnet, Stadt. Drfern.
Stuck c.

Iehl. gr. pf. thl. pf.— —— — —

4) Die Bankaccife ist zu gleicher Zeie mit der Fleisch-
steuer zu entrichten.

5.) Eine Ermäßigung der Accise, zur Hälfte obiger Ab-
gaben, kann nur in dem Falle eintreten, wenn durch
obrigkeitliches, oder sonst amtliches JZeugniß, sofort
glaubhaft erwiesen wird, daß durch Erkrankung
oder sonstige Unglückefälle des Vlehes, das Noth.
schlachten desselben und der Verkauf des Fleisches
davon unter der gewöhnlichen Taxe, mithin zum
Nachtheile des Bankschlächters, nicht zu umgehen
gewesen.

2.) Hausschlacheen.
Pohlnische, Ungarische, Holsteiner, Schweizer und

andere große ausländische Ochsen vom Stüäck—123———
inländische Ochsen und Kühe, auch kleineres aus-

ländisches Rindvriee. Lonm Stüchk—i81————
Schweine, . . lvom Stücic.——s—

Kälber, Hammel, Schafe, Jiegen, Beockke. bo#m Stück— 1——-10
Spanferkel, Saugschweine, Lammer, Zickel,. vom Stiück — — 61 —

Anmerkung.
1) Auf dem Lande ist das Schlachten zur Hauscon-

sumtion frei; sobald aber von dem zum Hausverbrauche
geschlachteten Viehe etwas verkauft wird, so ist die
Accise vom ganzen Viehe, den Dorf--Bank= Sätzen
gemäß, zu entrichten.

2.) Den Bankschlächtern auf dem Lande werden, für
ibren häuslichen Bedarf, jährlich ein Ochse und
zwei Schweine accisfrei gelassen.

3.) Wegen des Zusammenschlachtens, auch Schlachtens D
verunglückten und erkrankten Viehes, sind die Vor- .
schriften des Fleisch-Steuer-Mandats, 6 5. er 4.,
auch bei der Accise zu beobachten, und kann beim
Nothschlachten die hierbei in Städten zu erlegende,
auf die Hälfte der Hausschlachteacclse Statt findende 1

( 24)
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Benennung der Gegenstände (Waaren).
Bestimmung

vom

Thaler, Centner,
Stück 2c.

Accisabgabe Accisabgabe

S—

Moderatson, nur gegen hinlängliche Legitimation
elnes vom Fleischer oder Schlächter ausgestellten,
und von der resp. Ortsobrigkeit oder Gerichten zu
autorisirenden Zeugnisses erfolgen. 4

3.) Vom einzelnen Fleischwerke.
1.) In-- und ausländisches grünes Fleisch und inländl-

sches gerduchertes Fleisch, an Schinken, Würsten 2c.
2.) ausländisches geräuchertes Fleisch, ohne Unterschied,

Cervelat= und andere dergleschen Würste.
S.) Specck.
4.) Schaf- und andere Däime, ingleichen Schaffüge

zum Lesmsteden .;......

Vogel, s. Federwildpret.

W.
Wachs..6

Wachsarbelten ......
Wachslichte und Wachsstocke, ....·..

Wachstuch, ..-.-.
WagenKutschen,chacsen,Leiter- und andere fertige Wagen,
Wasche, s. Klelder.
Wasser, wohlriechende, Collner, Ungarisches 2e.

Mineralwasenes
Wein, und zwar:

I. in der Stadt.

1.) vom Eingange:
a) ausländischer Weln, ohne Unterschied der Sorten,
b) inländischer Wien
c) Most, · s 2 "· „ ½

2.) der Ausschank sst frei.

vom Pund 6“

vom Pfund
vom Pfund

bom Thalker
vom Centner Netto

vom Centner Brutto
vom Pfund Netto
vom Thaler
bvom Centner

vom Pfand Netto
vom Centner Brutto
vom Thaler

vom Centner Brutto

vom Pfund in Gläsern
vom Thaler

vom Centiner Brutto
vom Eimiern
vom Eimer ..

in der auf den
Stadt. Dorfern.

ihl.gt.gr.Pr. thl. gr. pf.

—— 1

—6 6
–– · 2—– 1

— – — 6

— 4—

— 12 ———112—

— — 21 — 2

— 1 61 — —

1-———223
— — 31 — — —

— 8———

1—
— 1–.

–– – 6– —

——.—
8
———. ———
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— — * Bestimmung.Aeclbabgabe Areisobgabe
 ’*’ vom in der gaufden

Benennung der Gegenstände (Waaren). Thaler, Centner, Sead'.Drfern.
* Stuck c. lebl gr. pf. Itht gt vf.

— —

3.) vom Handel: 1
im Großen, wo nicht unter 3 Elmer gehandele

wird, unter Wegfall ber Eingangsaccife, der
Grossohändllen bom Eimierrr8——

Wenn Wein als durchgehend und für Epedition.
gut angesehen und freigelassen werden soll, so
mussen, außer der Befolgung der allgemeinen
Vorschriften fur Spedition, solche Weine noch
in den nämlichen Gebinden, in denen sie an.
kommen, auch wlederum ausgehen.

II. in Dorfern.
a) Wein und Most zum elgnen Hausverbrauche 1#/ frel.
b) der Weinschenke:

vom ausländischen Ween vom Emierr— 1
vom inländischen WWinnn vom Emerr—
vom MNot # vom Eimiernrn—

Anmerkung. ·

1.) Der Eimer wird zu 13 Centner mit dem Gefäße
gerechnek.

2.) Futterfasser werden vor dem Verwiegen abge-
nommen.

5.) Bel Wein in Bouteillen und Kisten gepacke,
wird ein Drittel des Gewiches abgezogen. #

4.) Most gilt nur bis Ende des Erzeugungsjahres
als solcher.

5.) Die Accise ist sofort beim Einbringen und vor
dem Verkaufe, oder vor dem Anzapfen, zu erlegen.

Weinstein. ... . . . . vom Centner Brutto — 121 8.

vom Pfund Netto———2——11
Werg, s. Flachs.
Wildpret, einschließlich der Häute, und zwar: „ »

Hirschwild ..... vomStück..’-—10-——6...
Schmalthlere, Rehe, wilbe *2 .... vomSkück,·-6——4T--
Frischlinge 24. ...'.. VomStück..-—Z——-’-2....
Hasen ...... vomStück..-—1———-—8
dergleichen in eingelnen Stucken, LpLpoom Pfuand.——5——
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"% Bestimmung —2 Acchbabgabe
e vom in der auf den

Benennung der Gegenstande (Waaren). Thaler, Centner, Stadt. Dfern.
— Stuck rc. schl. gr. pf. ehl. gr. pff.

Zeichnungen, (. Gemälde.
Jucker, a) roher, raffinirter, aller Art, Candis, Farin vom Centner Bruttoo

vom Pfund Netto—— 6—— — —

b) Syrup.. ... . . J vom Centner Brutto — 6——
vom Pfund Netto——1.——

Juckerwaaren, Confituren, Conditorarbeit, Chocoladie vom Pfund6— —

Allgemelne Anmerkung.
1.) Waaren, welche im Großen, ingleichen an Kauf.

leute, Händler und Fabrikanten gelangen, oder ganz
verpackt sind, werden nach dem Brotto-Gewichte, mit
den hiernach bestimmten Accissätzen, vernommen.

2.) Wenn Waaren nach dem Netto-Gewichte zu verneh.
men sind, ihre Verpackung aber nicht füglich davon
zu trennen ist, so soll auf letztere, oder auf die Tara
abgerechnet werden:

bei gläsernen oder steinernen Gefäßen, 20. vom Hundert des Brutto- Gewichts.
bei halzernin Kisten, Fassern 24. 10. vom. Huadert des Brurto-Ge#chts.
bei Matten und Sicken., 3. vom,undert des Brurto-Vewichts

3) Bei der Accisvernehmung nach dem Geldwerthe der
Waare, ist sich nach dem Einkaufspreiße derselben, 1

mit Inschluß der Verpackung, zu richten.
4.) Die volle ladung eines einmännischen Schiebekarrns

oder Schiebebocks ist zu 4 Centner, die elnes der-
gleichen Korbs, Trage 2c. zu x. Centner anzunehmen;
ein Handkorb wird einem halben Tragekorbe gleich

geachtet. "
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19.) Mandat,
die Vereinigung der Tranksteuer vom ausländischen Getränke mit der

Grenzaccife betreffend,
vom 12ten IJInni 1824.

Wa# Friedrich August, von GOXTES#e Gnaden, Kbnig von
Sachsen 2c. 2c. 2c. thun hiermit kund und sügen zu wissen:

Nachdem, in Folge der mie Concurrenz und Beirath der getreuen aiterbländischen
Stände beschlossenen, mittelst der unkerm heueigen Dato publiciréen, allgemeinen Accis=
Ordnung zur öffentlichen Kenneniß gelangenden Vereinigung der verschiedenen, zeither ein-
geführren Verbrauchs= und Handelsabgaben in eine Einzige, die besondere Erhebung der
auf ständischer Bewilligung beruhenden Tranksteuer von ausländischem Geeränke binkünf-
tig cessiren soll:

Als wird deshalb und respecüve zur Erläuterung des Grenz-Accis-Mandats vom
25sten März 1822. Nachstehendes andurch anbesohlen und bekanne gemacht.

6. 1.

Die bisher von den Steuerbehörden erhobene Tranksteuer von ausländischem Wein, BVereinigung
Bier, Branntwein und Essig wird mit der von ausländischen Waaren, nach Vorschrist dereiurrme
des Mandats vom 256sten März 1322., zu erhebenden Grenzaccise vereiniget; derenderGrenzaceise-
Ertrag wird aber dem Steuer-Acrario, nach der deshalb getroffenen Uibereinkunft, ver-
gutet werden.

G. 2.

Es wird daher an Grenzaccise, anstact der in dem Tarife des Mandats vom 2östen Betragder bet
Marz 1822. enthaltenen Satze, nunmehr, mit Inschluß der Tranksteuer, und unter Auf.,,n Deesteuer u. Accise.

bebung der im Aten H. gedachten Mandats wegen der Tranksteuer enthaltenen besondern
Disposition, erhoben:
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2 Thlr. 16 Gr. — Pf. von einem Eimer Wein oder Most,
6 — . — „nvon einem dergleichen abgezogenen Brannewein, Arak,

1 Rum, ktlqueurs,
4 — — von einem dergleichen unabgezogenen Branntwein,

1 1 0O „ von einem dergleichen Weinessig,

5 2• — von einem Faß Bier zu 5 Eimer.

Einem Eimer sind an Gewicht 14 Cenener, mie Inschluß des Gefäßes, gleich zu rechnen.

G. 5.

Wachferh denvon Wenn dle genannten Getränke aus Unserm Ankheile der Oberlausis in die alten Erb-
Oberlausitz lande eingehen, so sind sie zwar, wenn sie dort mit dem Zolle vernommen worden, nach

behenden Ge. c. 4. des Oberlausitzischen Zollmandats vom 23sten März 1822., von der Grenzaccise
frei; es ist aber von ihnen auf der ersten erbländischen Acciseinnahme, so sie berühren,
anstatt der Tranksteuer, nachzuzahlen:

1 Tbhlr. 16 Gr. — von einem Eimer Wein eder Most,
— — — - von einem dergleichen abgezogenen Brannewein, Rum,

Arak, Liqueurs,
5.—. — — - von einem dergleichen unabgezogenen Branntwein,

— . 10 — „von einem dergleichen Weinessig,

2. 2 — von einem Faß Bier zu 57 Eimer.

*n

. d.

Anwendung der Die sonstigen Vorschrifeen des angezogenen Grenz- Accis-Mandats sinden auch bei
Grenz-Accis= »

Verschristemauf dieser mit der Grenzaccise vereinigten Tranksteuer ihre Anwendung.
die Tranksteuer.

X
Vom durch- Da von den durch das Land durchgehenden, auslandischen Getraänken eine Tranksteuer

d G - - s

ZZHUYM nicht erhoben wird, sondern es hierunter bei der tarifmaßigen Grenzaccise vom Durchgange
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und den deshalb in dem erwähnten Grenz-Accis-Mandate verordnecen Bestimmungen
verbleibk, so fälle auch die zeitherige Restieution der Tranksteuer von den ins Ausland ge-
gangenen Getränken hbinweg.

S. 6.

Diejenigen Rittergutsbesitzer und andere Personen, welche zeieher die Befreiung von Restltution
der alten Weinsteuer für ihren eignen Werbrauch zu genießen gehabe haben, solche aber der alten Wein-
nunmehr unter der Grenzaccise mit erlegen müssen, haben die Resticution berselben an
— 16 Gr. — für den Eimer zu erwarken, wenn sie mit diesem Gesuche, unter Bei-

bringung der nöthigen Bescheinigungen, bei Ablaufe jeden Jahres, und spätestens bis Ende
März des folgenden Jahres, bei der Accisinspeceion ibres Wohnorkes einkommen.

i

. 7.

Hinsichtlich der in Leipzig eingehenden auslandischen Getranke verbleibt es, wegen der Wegen der
davon zu erhebenden Tranksteuer, allenthalben bei den im 6. 11. des Publicandi vom W’-e gu
18ten Marz 1820., die Leipziger Handelsabgaben betreffend, und in der bei dessen tränke.
12ten 9. unkerm 51sten Januar dieses Jahres erfolgten Erlauterung desselben, enthaltenen
Bestimmungen.

C. 8.

Die Hinterziehung dieser vereinigten Abgabe wird, nach Worschrift des 32sten 9. Strafe des Un-
des Grenz-Accis-Mandats vom 23sten März 1322., mit dem zwölffachen Betrage der terschleiss.
Abgabe, wie sie in obigem 2ten 9. bestimmt ist, bestraft.

. a.

Von den eingebrachten Serafgeldern erhält jeder Angeber ein Deieeheil. Von den Bertheilung der
übrigen zwei Driktheilen wird die Hälfte dem Sceuer- Aerario überlassen und soll an die Strafe.
Trank. Steuer-Einnahme des Orts, wo die Unrersuchung geführe worden ist, abgegeben werden.

Gesetzsammlung 1823. 6 (25 )
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. 10.

Anfang det ge- Die gesetzliche Kraft obiger Vorschriften soll mit dem 1sten October 1824. eintreten.
setzlichen Kraft.

Urkundlich haben Wir dieses Mandat eigenhandig unterschrieben und mit Unserm
Koniglichen Insiegel bedrucken lassen.

So geschehen zu Dresden, am 12ten Juni 1824.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Maximilian Gunther.
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.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,
die Erlduterung der Oberlauss6ischen Feuerordnung vom Jahre 1777., in

Hinsicht des gefährlichen Zusammenbauens, betreffend,
vom 25sten Juni 1824.

Ven GOTTxE# Gnaden, Friedrich August, König von Sachsen 2c. c. .
gLiebe getreue. Die im eilscen Seücke der diesjährigen Gesetzsammlung unker Num-

mer 13. publicirte Verordnung Unsrer Landesregierung, zur Erläuterung der Dorf.Feuer-
Ordnung vom Jahre 1775., rücksichtlich des gefährlichen Zusammenbauens, hat auch
für das Markgrafehum Oberlausi, im Becracht, daß das Mandat wegen der in den
Landstädeen, Flecken und auf den Dörfern zu beobacheenden Feuerordnung vom Zten Fe-
bruar 1777. Cap. I. F. 1. (Collectionwerk Tom. III. Seice 352.) gleichmäßige Vor-

schrist enthält, Gültigkeit, und soll daselbst ebenfalls allenthalben befolgt werden.

Es haben sich daher sämmtliche Obrigkeiten hiernach gebührend zu achten.

Gegeben zu Budissin, am 23sten Juni 1824.

Herrmann. #

Eenst Friedrich Harz, 8.
Ausgegeben zu Dresden, am 8ten Juli 1624. - H-
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
15.

21.) Generale des Geheimen Finanz-Collegü,
an sämmtliche Acciscommissarien und Justizbeamten, die Ausgangsgbgaben

betreffend. v

vom 27sten Juli 1824.

Von GO:xTES## Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. c. c.
Liebe getreue. Wir finden für nöthig, wegen der Ausgangsabgaben, so zeither

von verschiedenen inländischen Erzeugnissen, wenn sie in das Ausland versender werden,
zu entrichten gewesen sind, Folgendes zu verordnen:

G. 1.
Die durch das Generale vom 1sten November 1788. auf Hanf, Häute und Felle, Ausfgehobene

Thon, Weber- und Wirkerstühle gelegten, ingleichen die, vermöge Generalis vom 15ten Ausgangsabga=
Juli 1807., in dem ihm beigefügten Verzeichnisse unrer J., 2. angeordneten, erhoheten ben.
Ausgangsabgaben auf gemeine Asche, Baumpfähle, Bauholz, Bohlen, Brecer, Buch-
binderspähne, Dachspähne, Nutz= und Brennholz, Hopfenstangen, Kien, Kohlen, tatten,
gLohe, Pech, Potasche, Baumrinden, Schindeln, Holzspähne, Tannzapfen, Theer,
Torf, Weinpfähle und Wachs, werden aufgehoben. Auch verbleibe es bei der, durch
Patent vom üisten Juli 1810., bereics verfügten Aufhebung der Ausgangsabgabe vom
Garn aller Art,

. 2.

Dagegen werden die durch das Generale vom 1sten November 17838. angeordne= Beibehaltene
ten Ausgangsabgaben von Flachs und Werg, so wie von der Schafwolle, noch ferner Ausgangsabga-

esetzsammlung 1824. ( 26 )-
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ben von Flachs beibehalten, und es sollen fernerhin bei der Ausfuhre ins Ausland, ohne Uneerschied
rc. und Wolle. des tandes,

vom Steine Flachs und Werg — 2 Groschen —
vom Sceine Schafwollel — 3 —

entrichtet werden.

. 3.
Wer und wo Die Enerichkung geschieht von dem Eigenthümer an dem Orte, von welchem dle

zache u ent= Versendung außer tandes geschieht, bei der dasigen Acciseinnahme, oder, wenn an
sotbanem Orte keine vorhanden, bei der zunächst belegenen dergleichen Einnahme. Der
Verkäufer hafeet für die Berichtigung der Ausgangsabgabe.

. 4.
Was unterAus- Uncer dem Auslande sind alle fremde Landesgeblete ohne Unterschied und Ausnahme
tunon zu ?7 zu verstehen. Ferner werden die Schönburgischen Receßberrschafeen und dse Herrschafe

Wildenfels auch in Hinsicht der Ausgangsabgaben als Ausland behandele; dagegen die
Behandlung der Oberlausitz, Königlich Sächsischen Antheils, als Ausland bereits durch
das Grenz-Accis-Mandac vom 256sten März 1822. aufgehoben ist.

G. 5.
Die Versendung der oben §. 2. genannten Gegenstände auf die Messe nach gelpzig

wird einer Versendung ins Ausland nicht gleich geachtee; auch wird von ihnen, wenn
sie aus der Meßstade teipzig in das Ausland versendee werden und mic teipziger Passir-
zetkeln, auf denen der Ausgang aus teipzig gehörig attestire ist, verseben sind, die Aus-
gangsabgabe niche erhoben.

Bei Versen-
dungen nach u.
von Leipzig.

S. 6.
Wegfall der .. .Landaerispwm DiedurchdasobenangezogeneGeneralevomtskenJulc1807qugeokdneke

Ausgang. Erlegung der Landaccise von den sonst davon befreiten, in dessen Beilage sub. L
1. und 3., verzeichneten Gegenständen, wenn selbige in das Ausland gehen, findet, in
Gemsheie der allgemeinen Accisordnung vom 1 2ten Juni 1824. und der im 73. J.
derselben enthaltenen Anordnung, niche weiter Seaté.

· 5.7.

In derOberlausitz findet die Erhebung dieser besondern Ausgangsabgaben nicht Statt,
indem solche, nach dem Zollmandace vom 23sten März 1822. w. 25. unter dem Aus-
gangszolle mic begriffen sind.
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g. 8.

Bei der Grenzeinnahme ist die uber die bezahlten Ausgangsabgaben erhaltene Belralun der— unte

Quittung vorzuzeigen. —
Kann dieses niche sofore geschehen, so ist, wenn die gehörige Meldung bei der Grenz= der Unter-

einnahme erfolgt ist, zur Serafe die doppelte Ausgangsabgabe zu erlegen und sofort von schleife.
dem Grenzeinnehmer zu erheben.

Dahingegen soll bei einem, durch heimliche Ausschaffung dieser belegten Waaren
oder deren gänzliche Verschweigung sowohl am Orce der Absendung, als bei der Grenz-
einnahme, sich veroffenbarten vorsätzlichen Unterschleise die Serasfe des zwölffachen Be-
trags der Abgabe und resp. der Confiscacion Statc sinden.

 0.
. Eintritt derDiese Verordnung erite vom 1sten Januar 1325. an in Wirkung Gesegeskraft.

Wir befehlen demnach, ihr wollek nicht nur eures Orts hiernach euch gehorsamst
achten, sondern auch sämmtliche euch uncergebene Gleicts= und Accisofficianten dem gemäß
anweisen, auch solches, nach Maßgabe der Generalverordnung vom 13ten Juli 1706.
und des Mandats vom Oten März 1813., zuröffentlichen Kenntniß bringen.

Daran geschiehee Unser Wille und Meinung:
Dresden, am 27sten Juli 1324.

Wilhelm Freiherr von Gukschmid.

Carl August Wilcken,§.
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22.) Rescript des Kirchenrathes an das Consistorium zu Leipzig,
die Ausstellung des testimonii integritatis bei sich verehelichenden Geist-

lichen betreffend,
vom 26sten Juli 1824.

Vo GOTTEs Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. 2c. 4c.
Wurdige, Hochgelahrte, liebe, andachtige und getreue. Unter den in eurem gehor—-

samsten Berichte vom 27sten Februar 1812. einberichteten zweifelhaften Rechtsfragen
war die dritte dahin gerichtet:

wer bei Geistlichen, welche ganz allein die Arbeiten eines Kirchspiels versehen,
wenn selbige, oder deren Kinder oder Enkel, sich verehelichen wollen, das tes-
limonium integritatis ausstellen solle?

Nachdem Wir über diesen Gegenstand die Gurachten der berreffenden Behörden ver-
nommen haben, halten Wir für genehm, daß das beregee Zeugniß in dem bemerkten
Falle, an der Stelle des Geistlichen, von dem Ephorus desselben gegeben werde, und daß
also Personen., welche an einen solchen Geistlichen oder dessen vorgedachte Angehörige elnen
Eheanspruch haben, sich damic an dessen Ephorus, bei Verlust ihres Rechts, zu wenden
haben sollen. Es ist jedoch diese Disposition auf die Anverwandten des Geistlichen in
der aufsteigenden und in der Seitenlinie niche zu erstrecken.

Hiernach woller ihr, wie Wir gnädigst begehren, euch gehorsamst achten, auch dem
gemäs die unter euch stehenden Superintendenten, und durch diese die ihnen unkergebenen
Geistlichen, mie Anweisung versehen.

Daran geschiehet Unsre Meinung.
Dresden, am 26s8en Juli 1824.

von Globig.

An das Consistorium zu Leipiig.

Friedrich Benjamin Schell, 8§.

In gleicher Maße ist aus dem Kiechenrathe an das Consistorium zu Glauchau, und aus dem
Ober-Consistorio an die Superintendenren in dem Ober- Consstorial- Sprengel
Verfügung ergangen.

Ausgegeben zu Oresden, am 10ten August 1324.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
16.
—

23.) Accisordnung für die Stadt Leipzig,
vom 24sten Juli 1824.

Wag Friedrich August, von GOTTES Gnaden, König von
Sachsen c. c. c. fugen zu wissen, daß, nachdem die in der, unterm 12ten Juni
dieses Jahres ergangenen, allgemeinen General-Accis--Ordnung enthaltenen Vorschriften auf
die Stadt teipzig, wegen der dem dasigen Handel ertheilten, besondern Befreiungen, auch
sonst, nicht allenehalben Anwendung leiden, Wir Uns bewogen gefunden haben, eine
besondere

General- Accis-Ordnung für die Srade teipzig,
unter Aufhebung der ebenfalls für die Stadt telpzig uncerm isten Juli 1705 ergange-
nen General-Accis-Ordnung, andurch zu erlassen; wollen und befehlen auch, daß solche
von dem unten gesehten Zeitpunkte an gebührend befolger, und sich biernach geacheec werde.

G. 1.

Die in dem 1sten und Zten F. der allgemeinen General-Accis-Ordnung ausgespro-Verbindung der
chene Verelnigung der tandaccise von inländischen Waaren, der General-Consumtion= Landaccise und
Acceise und des Mahlgroschens in eine einzige Abgabe, unter dem Namen der General- ded „Mlare
accise, findet auch in der Seade teipzig Srare. ·Generalaccise.

5.2.
Diese vereinigte Generalaccise wird in Leipzig erhoben: Gegenstandeder
A.) von den der Generalaccise unterworfenen Gegenständen, welche zum Verbrauche Aceiserhebung.

der Scadc in selbige eingebracht werden; (Eingangsaccisfe)
O.) vom Gewerbe in der Seade; (Gewerbeaccise)

Gesetzsammlung 1824. (27, -
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C.) vom Zug= und Zuchtvieh, das in der Stadt gebalten wird; (Nuswviehacise)
D.) von Grundstäcken. (Accissteuern)

. 3.

A. Einganss- A.)Die Eingangsaccise
accise. ist von Jedem zu entrichten, welcher einen accisbaren Gegenstand in die Stadt einbringt.

F. 4.
Accisbare Ge- Die accisbaren Gegenstände und die davon zu enerichtende Eingangsaccife sind in
gVensände. dem beigesügten Tarife verzeichnet.
— 6. 5.

Befreiung aller Waaren, welche zum Handel in Leipzig eingebracht werden, mit Ausnahme des
Handelsgüter. Weins, Bieres, Branneweins und Essigs, bleiben von der Generalaccise gänzlich be-

freie; wegen der von ihnen zu entrichtenden Handelsabgaben, der hierunter zwischen leß-
tern und der Generalaccise zu machenden Unterscheidungen, und wegen Ulbereragung der
Generalaccise vom ausländischen Getränke durch die Handelsabgabe, ist den Publicandis
vom 18ten März 1820 und 3üsten Januar 1824 J. 11. 12. und 42. nachzugehen.

G. 6.
Wenn sse zu er- Die Eingangsaccife ist bei dem Einbringen in die Stadt zu erlegen, weshalb sich der
legen. Einbringer sofort im dußern Thore bei dem Königlichen Thorschreiber zu melden, die einge-

brachten accisbaren Gegenstände mündlich oder schriftlich daselbst anzugeben, und, wenn
die Richtigkeie der Angabe untersucht worden ist, die Accise selbst entweder sofore in der
Thoreinnahme, oder, wenn er damit durch Ertheilung eines Thor-Ansage-Zettels auf die
Acciseinnahme verwiesen wird, an leßcere zu erlegen hat.

8. 7.
Anwendung des Die im gken und 10ten g. der allgemeinen Accisordnung, hinsichtlich der Fuhrleute
den10. und der mie der Post Reisenden, enthaltenen Vorschriften, sinden auch in der Stade
nen-Aceisord= Leipzig Statt.
nung. 6 3.

Befreiung der Accisbare Gegenstande, welche nur durch die Stadt durchgehen, sollen von der Ein—
gesirsten gangsaceise, jedoch nur unter folgenden, zusammen zu erfüllenden Bedingungen, freige-

lassen werden: wenn sie
a.) soforc beim Einbringen in der Thoreinnahme als durchgehend erklärc werden;
b.) wenn sie eneweder sofort und ohne Aufenthale durch die Scade hindurch geben,

oder auf den Wageplaß unter Accisaussicht gebrache werden, und bis zum Abfahren aus
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der Seadt, welches jedoch in den nächsten 24 Scunden erfolgen muß, daselbst ver-
bleiben, und

Zc.) wenn beim Einbringen, zu Sicherstellung der Accisabgaben, bei der Thorein-
nahme des Eingangs ein verhältenißmäßiges Gelddepositum erlege wird, welches bei der
Thoreinnahme des Ausgangs, nach erfolgtem richtigen Befunde, wieder zurückgegeben
werden soll. Wird die Anmeldung bei letzterer Einnahme unterlassen, oder über 24
Stunden seic der Zeic des Einbringens verspätige, so ist der Einbringer des sofore zur
Casse zu berechnenden Deposii verlustig.

. a.
Die in dem 13cen §. der allgemeinen Accisordnung vorgeschriebene Nachschußaccise Nachschuß-

von den aus einer accisbaren Stade nach teipzig mic Passirzecteln kommenden, und da areise.
selbst der Generalaccise unterworfenen Sachen, sindet auch in teipzig Seate, und wird
nach den Säßen des dasigen Acciskarifs berechnet.

6. 10.

Wenn eine solche Sache niche an einen neuen Eigenchümer in teipzig gelange, sondern Fortsetzung.
im Besiß des ersten Eigenthümers blelbe, so findet zwar eine Nachschußaccise niche Scatt.
Daferne aber die Accise von diesem Gegenstande nach dem teipziger Tarife mehr beträge,
als in dem allgemeinen Accistarife angeordnet ist, so hat auch der verbleibende Eigenehü-
mer von dieser Sache so viel zur Erfüllung der Accise beim Elnbringen in teipzig daselbst
nachzuerlegen, als der teipziger Tarifsah mehr beträgk, als der allgemeine.

*

11.
Ulb « s. ; Gultigkeit derer die Accisvernehmung der aus teipzig versendeten Güter disponirt der 15te F§. Leixziger Aceis=

der allgemeinen Accisordnung; so wie auch passiriettel.
Wegfall der Re-

stitution der
. 12. Eingangsaccife

und Entrichtung
der 16te und 17te 8. der allgemeinen Accisordnung fur Leipzig gultig ist. derselben von

den auf dem
Lande veracei-

. 13. sirten Gegen-
ständen.

Die in dem 13ten §. der allgemeinen Accisordnung enthaltene Befreiung der, auf Aeeisverrech-
den zum Stadt- Seeuer-Quanto gehörigen Grundstücken, erbauren Erzeugnisse von der tung ver auf
Eingangsaccise, sinder in teipzig, nach Maßgabe der zeitherigen Verfassung, niche Seatt; K
es sind vielmehr dergleichen Erzeugnisse, mit alleiniger Ausnahme des zur Fücterung selbst erbauren Er-
erbauten Hafers, ohne Uncerschied, ob sie außer= oder innerhalb der städeischen Vermach- zeugnisse.

( 27° )
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ung erzeugt werden, von den Elgenthümern mie der Eingangsaccise zu vergeben; es
werden jedoch, wie zeieher, an die Stelle der einzelnen Verrechtung, auf Ansuchen der
Grundstücksbesitzer, billige jährliche Fixa zugestanden werden.

B.) Gewerbe- .)Gewerbeaccise.
accise.

S. 14.
Wegfall einer Innerhalb der Stadt wird vom Verkaufe oder Tausche einer bereies bei dem Ein-
belndern Han= gange mit der Generalaccise, oder der teipziger Handelsabgabe vergebenen Sache, eine
delsact ise besondere Handelsaccise nicht erhoben, wenn auch die Sache in eine damit Handel

treibende Hand gelangt.

G. 15.
Befreiung der Gleiche Befreiung von der Generalaccise am Orte genießen alle in Leipzig gefertigten

Fabrikate. Fabrikate, gleich viel, ob die hierzu gebrauchten Materialien bei ihrem Einbringen mit
der Generalaccise, oder mit den Handelsabgaben verrechtet worden sind.

. 16.
Bei deren Ver- Bei Versendungen solcher Fabrikate in das Inland finder die WVorschrife des 1 é5ten
sendung in das F. der allgemeinen Accisordnung Statt. General-Accis-Passir-Zettel können daher über
Inland. Fabrikate, deren Materialien blos mit der Handelsabgabe verrechtet worden sind, in der

Regel nicht ertheilet werden, sondern sie durfen nur dann ausgestellt werden, wenn

a.) die Materialien solcher Fabrikate hauptsachlich, und nach ihrem großten Theil,
beim Einbringen mit der Generalaccise vergeben werden mussen, oder wenn

b.) der Fabrikant die von ihm verbraucht werdenden, bei der Handelsabgabe zur
Vernehmung kommenden Materialien, aus freiwilliger Entschließung, noch besonders mie
der General. Eingangs=Accise, entweder im Einzelnen oder durch ein bewilligtes jahrliches
Fixum, verrechtet.

. 17.
Wegfall der Da der Handel in teipzig der Generalaccise nicht unterliege, so finden auch die im

Grossoaecise. 2Zsten bis 20sten der allgemeinen Accisordnung enthalcenen Worschriften, wegen der
vom Grossohandel zu erlegenden Grossoaccise, und der im 27'sten §. geordneten Nachzah=
lung der Eingangsaccise Seiten des teipziger Einwohners, von den von dasigen Kaufleu-
ten erkauften Waaren, in teipzig keine Anwendung. Do jedoch die Einwohner teipzigs
die zu ihrem Verbrauch daselbst erkauften, kaufmännischen Fellschaftcen srei von der in an-
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dern accisbaren Stadten zu erlegenden General-Eingangs-Accise erlangen, so ist, an der
Stelle der einzelnen Verrechtung, von ihnen, nach der bereits bestehenden Einrichtung,
eine besondere General-Consumtion-Fix-Accisezuerlegen.

0. 18.
Da der Betrag dieser Firaccise dermalen von Uns bis auf ein, der Königl. Accis= Besondere Con-

casse vorbehaltenes bestimmees Quankum, dem Sradt--Schulden-Tilgungs--Fonds überlassen suntn Fip-
worden ist, so verbleibe es, so lange diese Verwilligung noch fortdauerc, bei der wegen 5
Erbebung dieser Fir-Accig. Beicräge getroffenen, und unterm 27 sten Oktober und 1 1ten
November 1818 von Uns genehmigten, besondern Einrichtung.

C. 10.
blandkrämer, denen die Erholung der Waaren aus teipzig in ihren Handelsconcessio= wegen der Waa-

nen nachgelassen ist, haben beim Einkaufe derselben in leipzig die Generalaccise, nach dem renerholungon
sl A d A s - Landkramern;allgemeinen Accistarif, an dasige Acciseinnahme zu entrichten, und, daß solches gesche-

ben, durch die erhaltenen Accisquittungen bei der Acciseinnahme ihres Wohnorts auszu-
weisen; die Unterlassung dieser Accisverrechtung in teipzig wird mic der für den Accisun-
terschleif, nach S. 102. der allgemeinen Accisordnung bestimmeen Strafe belege, wovon
die Nachentrichtung an die Einnahme des Wohnorts oder eines andern Orks niche befreit.

. 20.

Wenn in teipzig gefertigte Fabrikate# auf Jahrmärkee gebracht werden, so sind sie wegen der auf
binsichtlich der am Orte des Jahrmarkts zu entrichtenden Eingangsaccise, wenn sie nach Jahrmrkterer
vorstehendem 9. 16. nicht mit General-Accis-Passir-Zertel versehen sind, als auf dem eneeten *1“
Lande gefertigte Fabrikake, nach dem 3 2sten 9. der allgemeinen Accisordnung, zu behan-
deln. WVon dem, was als unverkauft von dem Jahrmarkte nach teipzig zurückkommt, ist
eine Eingangsaccise daselbst niche zu erheben.

. 21.

Uiber die vom Eingange der Materialien zu entricheende Eingangsaccise wird die im Besondere Ge-
36sten V. der allgemeinen Accisordnung geordnete, besondere Gewerbeaccise werbeaccisen.

a) vom Backen aus Getreide,

b)) vom Bierbrauen,
Ic.) vom Branntweinbrennen und Essigbrauen,
d.) vom Viehschlachten,

auch in der Sctade teipzig nach den allgemeinen Vorschriften, aber binsichtlich des Betrags
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der Abgabe, nach den in dem angefügten teipziger Tarife enthaltenen Säten und Bestim-
mungen, erhoben.

6. 22.

Nahrungsgeld. Das in dem 42., 45., 43., 45. und 4östen §. der allgemelnen Accisordnung
geordneke Nahrungsgeld findet in der Stade teipzig blos bei den, in dem beigefügten
Tarife, unter dem Wort: Nahrungsgeld, genannten Personen Statt.

C.) Nutzvieh- C.) Nu6 viehaccise.
Gceise.

. 23.

Nach den Be- Die im 47., 46. und Aosten §. der allgemeinen Acclsordnung enthaltene Nus-
simmaungen der viehaccise wird in der Stadt teipzig nach gleichen Vorschrifken, und nach den in dem
cisordnung. Tarife enthaltenen Säßen erhoben; die im 48sten F. unter 4., 5. und 6. bemerkten Be-

sceiungen finden jedoch keine Anwendung.

D.) Aceis- D.) Accissteuern von Grundstücken.
Grund-Scteu-

ern. ¾ 24.

Steuerübertraz Eine Uibertragung der ordinairen Seeuern aus dem Acciseinkommen findek, in Ge-
gung. mäsheie der im 50., 51., 52. und 5östen §. der allgemeinen Accisordnung ausge-

sprochenen, allgemeinen Grundsätze, in teipzig ebenfalls Seate, jeboch was die Höhe
des Uibertragungs-Quant##, und die Beschaffenheit und Einrichtung der Accissteuern selbst
anlange, und in so weit sie von den, in den andern accisbaren Städten bestehenden
Vorschriften abweiche, so verbleibt es zur Zeic noch durchgängig bei der durch besondere
Befehle bestimmten Verfassung.

 . 25.
Dagegen haben die im 54., 56., 57., 58., 50., 60., öisten §. der allgemeinen

Accisordnung enchaltenen Bestimmungen auch gleiche gesetzliche Krase für die Seade
teipzig.

G. 26.
Aecisbefrei- Die Befreiungen von der Generalaccise, so im 63., 64., 66sten §. der allgemeinen Ac-
ungen, cisordnung geordnet sind, sollen zwar in der Scade teipzig ebenfalls beobachtet werden,

es haben aber alle im Gösten K. genannten Personen, welche auf gedachte Befreiung An-
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spruch machen konnen, diesfalls, wie zeither, von Uns besondere Anordnung auszubrin-
gen, in welcher, ob sie eine gänzliche Befreiung von Erlegung der Accise, oder ein
Geldäquivalene, oder die Resticueion der erlegten Accise zu genießen haben sollen, jedes-
mal bestimme wird, so wie es in Bezug auf die, mit dieser Befreiung bereics begnadig-
cen Personen und milden Seiftungen, bei den ergangenen, besondern Anordnungen verbleibe.

. 27.
Von den ad 4. F. 65, der allgemeinen Accisordnung erwähneen Universicätsmicglie= der Univers-

dern genießen obgedachte Accisbefreiung: ttetemitglieder,
Ga.) die angestellcen und öffentliche Vorlesungen haltnden Professores ordinarü und

extraordinarn;
b.) der bei der Kunstakademie angestellte Direccor und sämmeliche Unterlehrer;
c.) der Universicätssyndicus, der Aceuarlus, der Probstei- Geriches-Verwalter und

die Pedelle.
6. 2.

Die Witewen der ordentlichen Professoren genießen ebenfalls die §. 65. ad 3. den der Wittwen,
Wittwen der Geistlichen bewilligee Befreiung.

. 20.
Die im 68sten §. der allgemeinen Accksordnung geordnete Besrelung der Baumateria-

lien, so wie die im osten 9. enthaltene der Abgebrannten, finden auch in Leipzig Statt,
jedoch was die lebztern anlange, blos von der Eingangsaccise aller zum häuslichen Bedarfe
gehörigen Verbrauchsgegenstände, von der Nucviehaccise und von den Grundsteuern.

s. 30.

Sämmtliche Accisbefreiungen, mie alleiniger Ausnahme der dem Convictorio zu mit Ausschlus
geipzig zustehenden, erstrecken sich nicht auf den unker den General-Accis= Säten mit —*
begriffenen Mahlgroschen.

. 61.

Die allgemeinen WVorschrifeen der Accisordnung §. o1., 02., 05., 0d., 05., 97., Vorschriftender
98., 10 1., 102., 103., 104., 105., 1060., 107., 111. und 112. haben Gasgemseinen
auch für die Seadr teipzig geseßliche Krafe.

# 32.
Bei Erhebung der für die Seade teipzig, zu Bezahlung ibrer Kriegsschulden, be= Sectische Con-

stimmten Anlagen von eingehenden Verbrauchsgegenständen, ingleichen eines besondern lumtsonanla-
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gen und Mahl- Mahlgroschens, verbleibt es bei der, durch Rescript vom Oten December 1819, geneh-
groschen. misten Einrichtung, und hinsichtlich des Mahlgroschens, bei den Rescripten vom 22sten

December 1707 und 15ten April 17603, bis auf weitere Anordnung.

S. 33.

Eintritt der ge- Die geseliche Kraft dleser teipziger Accisordnung hebe mie dem
setzlichen Kraft. 1sten Januar 1825

an.
Zu dessen Urkund haben Wir solche eigenhandig unterschrieben, und mit Unserm

Canzleiinsiegel bedrucken lassen.
So geschehen zu Dresden, den 24sten Juli 1824.

Friedrich August.

Wilhelm Freiherr von Gutschmid.

Christian August Gunther.
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Darif
für die

Generalaceise in der Stadt Leipzig.
7—O-B%/,6i-“•°/“..#
— ———— —. ———-

. Nach Accis.

Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner, abgabe.
- Stücken thlr gr. pf.

B.
Bäume, . . Siträucher, Holzoffanzen, . . lvom Thaler. . 11—

Beeren, . . Ja.) Heidel. Preißel- Erd- Himbeeren u. dergl. grun, .... 1—ffrei —
b.) Dergleichen getrockneit . . lvom Centner. . 1- 4—

Bienensiccke, oder Korbe mit Bienen, HpHpeuoom Stücks— 6

Bier A.) vom Brauen.

Wegen der vom Brauen des Bieres zu entrichtenden
Malzaccise, s. Getreide.

B.) vom Eingang in die Stadt und die
Dorfer innerhalb der 4 Meile.

1.) ausländisches ohne Unterschled lvom Faß ..
1 von der Kanemn–—

l

pl
mit Ausnahme des Englischen Bieres und der
Braunschweiger Mumme, so mit den Handelsabga-
ben vernommen werden,

2.) aus einer Accisstadt mit Passirzetteln eingebrach-
tes, einfaches und Doppelbiere.. . lvom Faß . .1112 —

3.) aus Dorfern in die Stadt eingebrachtes,
a.) Doppelbiere. .. lvom Faß ½ 12—
b.) einfaches Beeeer... H#om S .

Besetzsammlung 1824. ( 18 )
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Accis
abgabe.

Nach
Thaler,Centner,

Stück rc.
Benennung der Gegenstände.

thlr. gr. pf.

Kofent, Halb= oder Nachbier, Lempel ist accisfrei.
Halbbier vom Doppelbier wird wie einfaches Bier

angesehen.

A.) Vom Branntweinbrennen.
Branntwein, Von dem zum Brennen des Branntweins geschrote-

" nen Getreide, es mag solches vom Brenner selbst
erbaut, oder erkauft worden seyn, ist die Schrot-
accise nach den bei dem Worte: Getreide, an
gegebenen Sätzen zu entrichten.

8.) Vom Eingange.
a.) aus Dorfern außer der Viertelmeile . lvom Centner ..

von der Kanne . — —

—
—l

b.) aus accisbaren Stadten, oder aus Dorfern bin—
nen der Viertelmeile, wenn die Entrichtung der
Schrotaccise nachgewiesen wird, als Nachschus vo#m Ceniner0
 von der Kanei—

 Sy

Bc.) aus Obst, Erdbirnen und dergl., überhaupt nicht
aus Schrot gefertigten Branntwein, ohne Unter-
schied des Orts, woher er eingehtt. . lvom Centner. . -18—

C.) Vom Handel und Ausschanke.
a.) Der Branntweinbrenner und Grossohändler hat

bei dem Verkaufe des selbst gebrannten, oder aus-
wärts erkauften und vergebenen Branntweins, von
dem Verkaufe im Großen eine Accisabgabe nicht
zu entrichten.

b.) Vom Ausschanke im Kleinen, mit Inbegriff des
Destillirens und Abziehens vom Centnter 10

von der Kanne — 3

i

H
Die Accise muß jedoch sofort beim Einlegen des

Branntweins und vor dessen Ausschank entrichtet,
oder dafür von dem Ausschenkenden ein verhält-

— nißmaßiges Fixum ubernommen werden.



Nach Accis.
Benennung der Gegenstände. Thaler, ECentner, abgabe.

Stück rc. thlr. gr. pf.

Butter ........«...-.7 vom Centner Brutto—12—
von 1 Pfund 1

E.
Eyer, " Hühner, l- · "“ " 0 0 " " vom Schock i " — — 6

Kiebitzen, 0  — # r · ri rN 1 3 - · 2 —

Ameisen, rl o s o e "“ s o von der Metze — 1

Erdä p fel, 4 "“ 6 " o 0 " "“ l vom Scheffel . 6
2 ". "“ Mehl, 0 " 0 ¾lv 0 · l l · · · 7 - " " — 8 —

Essig A.) Von der Essig fabrication.
Von dem hierzu geschrotenen Getreide ist die bel dem

Worte: Getreide, angegebene Schrotaccise zu
entrichten.

B.) Vom Eingange.
1.) Essig, welcher aus einer accisbaren Stadt, oder

von in der Vlerkelmeile gelegenen Dorfern mit
Passirzetteln eingeht:

a.) Wein- und andrer Obstessig. . , lbvom Eimer . . 1 3—
b.) Bier- Weitzen- und gemeiner Essig,. . lvom Eimer . . 1-116

2.) Essig von außerhalb der Viectelmeile gelegenen
Dorfern eingebracht:

a.) Wein- und anderer Obstessigg. . . lvom Eimer . 5 12111

von der Kanne . ——2

b) Bier-, Weitzen= oder gemeiner Essig, . vom Eimien
von der Kanne.—17

F.
Federvieh, 1) Pfauen, Papageien, Schwäne und bergleichen, vom Stück2—

2.) Kapaune, Perl- und Truthüner, Ginse, m Stück6
3.) Jahme Ente, altes uhnpoom Stück —3
4.) Junges Huhn.. ..... vom Stuck. ——2
5.) Tauben, s s o s s o o . p- vom Paar . . — 2

(288)
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4% Nach
Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner,

Stück 2c.

.—

Federwildpree) Fasasasga . . lvom Stuck ..

und Vogel. 5.) Wilde Gans, Ente, Rebhuhn, Trappe, Schnepfe.

Fische„ 

Früchte

Garten= und

Feldgewächse.

#

Auerhahn, Birkhahn, Stein= und Haselhuhn,
I.) Lerchen, Ortolans, Jippen, Jiemer, Drosseln, Am-

seln, Krammetsvöogel, Wachteln, Brachböogel,
d.) andere kleine Vögel, ......—
e.) Singevogel, m lm o o rli r

1.) Im frischen Zustande.
a.) Lachs, Aal, Hecht, Forelle,
b.) Karpfen, Borse, Karauschen und andere ver,
gleicchen

c. Schmerlen, Ellritzen, Gründlinge und dergleichen,
so nach der Kanne verkauft werden, ..

d.) Fische, welche weder gewogen, noch kannenweise,
sondern nach der Hand verkauft werden

2.) Geräuchert.
Pocklinge zum feilen Verkouff

s. Obst= auch Gartengewächse.

G.
1.) feine, als:

a) Melonen, Ananasss
b.) Artischocken, Weintrauben, Spargel

2.) gemeine, als: Salat, Gurken, Kraur, Kohl,
Möhren, Rüben, grüne Erbsen, Bohnen, Jwiebeln, .

von dem Tragkorb
oder Flechte . .

Wurzeln, Kräucer und derglelchen

3.) Sauerkrau ...
4.) Blumen und Blumenstacke und dergl.

vom Stück

von der Mandel
is ·

vom Stück

vom Pfund

vom Cenner

vom Pfund

von der Kanne

vom CThaler ..

vom Centner

vom Stück
vom Tragkorb

vom Handkorb

vom Cenener
vom Thaler

8

Accis
abgabe.

thlr. ar. pf.

— 26

— — 6

— — 8

— — 2

— —6

— — 2

— 8 –

—1

— — 6

— 1 –

– 2 –

— — 53

— 2 —

— 1 —

— — 6

— 2 –

– 1 –.



(165)

Benennung der Gegenstande.

Getreide und
trockene Gemuse.

A.) Vom Eingang,
1.) in Kornern,

a.) Weitzen, Dinkel, Korn, Wicken, roher Hirse,
b.) Gerste, Hafer, Heidekkon
c) Ersen

2) als Mehl,
a.) vom, Mehl, so vom Lande zum feilen Verkaufe

eingebrache, oder von Müllern und Mehlhänd-
lern verkauft wird, mit Inschluß des Mahl.
groschens,

Weitzen- und Dinkelmehl,.. ...
Kornmehl. ....

Gerste= und Heidekornmeoehl
b) vom Mehl, so nicht zum Handel, sondern

zum eignen Verbrauche eingebracht wird,
Weitzen= und Dinkelmhheeel
Kornmel
Gerste= und Heidekornmbehee.

Jcc.) von Klekii
3.) als Backwerk,

a.) von Semmeln, Kuchen, und derglkeichen Back,
werk, einschließlich 2 pf. Mahlsteuerr

b.) vom Brddddee

im Einzellen
Zhc.) Macaroni, Nuden

4.) als Gemüse, und zwar von

1.) Gue Bohnen, Linsen, Spalz, Graupen,Hir e, r'o · r % r ·

2.) Inländischer Weitzengries

F§ — — ————

6

Nach
Thaler, Centner,

Stuck c.

Accis

vom Scheffel
vom Scheffel
vom Scheffel 4 ·

vom Scheffe.
vom Scheffeel
vom Scheffel.

vom Scheffel
vom Scheffel
vom Scheffel
vom Scheffel

 i·4h

von 12 Pfunden
vom Scheffel nach

144 Pfunden
von 12 Pfunden
vom Cenener Brutto
vom Pfund Netto

vom Scheffee
vom Scheffel

oder
2 Pfund

abgabe.
 cthlr. ar. vf.

1

— 1—

—E — 6

— 4 —

— 10 —

— 7 —

— 4 6

— 5 —

— 3 6

— 1 —

– 11—

— 7 —

— —

— t2 —

— — 2—

– 5.—

— 16 —

— 5
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Nach Accisß-=
Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner, abgabe.

Stuck c.
#——'—Einnm

—— — — —
thlr. gr. pf.

Anmerkung.
Frei von der Eingangsaccisfe ist,

a.) das Getreide, welches erweislich zu Saamen be-
stimmt ist,

b.) das Getreide, so von den Unterthanen selbst und
· nicht von Lieferanten, in das Konigl. Magazin,

das Zinsgetreide, so in das Konigl. Rent—
amt, auf den Raths-Korn. Boden und an das
Convictorium abgeliefert wird; die Eingangs-
accise muß aber von dem nachentrichtet werden,
was aus dem genannten Magazine an Stadt-
einwohner verkauft oder als Deputat abgege-
ben wird, i

c.) das Getreide, so Landbewohner in die Stadt—
muhlen zum Mahlen und das Mehl davon wie—
der auf das Land bringen.

.) Von dem zur Möhle gebrachten, zum Ktädt=
schen Verbrauche bestimmten Getreide.

I. Vom Backen;

mit Inschluß des Mahlgroschens an —2 gr.
— vom Scheffel Weitzen, — 1 gr. — vom

Scheffel Korn und — 1 gr. — vom Scheffel

anderen Getreides,
a.) zum Hausbacken,

Weitzen, Dinel Huoom Scheffel
Korn.. u PHouoom Schefffe.—

Gerste, Hafer, Heidekorn, Haoom Scheffe.—
b.) zum Bankbacken,

Weitzen, Dinkell. lvom Scheffe.+9198
Korn.. lvom Scheffel ..
Gerste, Hafer, Heidekorn... . lvom Scheffel. . 2 512

&amp;OO
l CI
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Nach Accig.
Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner, abgale

Stück re. thlr. at. 1.
“———“'4—

—— ——— — —

Anmerkung.
Die Inhaber der in der Stadt befindlichen Mahl-

mihlen haben das zu ihrem eignen Verbrauche
vermahlene, oder zur Fütterung für ihr Vieh ver-
schrotene, ingkeichen das Meßgetreide, welches ste
von dem, von Landbewohnern in ihren Mühlen
accisfrei abgemahlenen Getreide erhalten, mit der
resp. Back und Schrotaccise, wie zeither, auch fer-
nerhin durch ihnen zu bewilligende Fixa zu ver-
rechten.

II.) Vom Vierbrauen.

Von jedem Scheffel Rasz Hpo#Scheffel — 6
ohne Unterschied des Braun= und Weißbseres.

III!) Vom Schroten,

mit Inschluß des Mahlgroschens.
Ca.) Branntwein= und Essügschrot,

1.) vom Weiten . lovom Scheffel — 12·'—
2.) von Korn und Gerstee.. Ho Schefffe. 11|—

b.) Gerste zu Grutze, Graupen und dergleichen Ge.
museß. .. lvom Schefffe.—4

e.) zu Starke und Puder.. Huom Scheffel –7
d.) vom Getreide und von Hülsenfrüchten zu Vieh.

schrot und zum Gerben für Kürschner, in-
gleichen vom Steinoß, Staubmehl, . lvom Schefffe—

Anmerkung.
Eine Handelsaceise vom Handel mit Getreide findet

in Leipzig nicht Scatt.
#
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Nach Accis-—
Benennung der Gegenstande. Thaler, Centner, abgabe.

Stück rc. cblr.k..k42
v 1 — —

H
Hefen,. . . Wein-- Bier- und dergleichen. .. lvon der Tonne. 2—

« von4Kannen.-—1

Heu,...undGrummet,........vomCentner..-—6
Holz,...I«)«Bau-undNutzholz,wenneszumHandeleingei

. bracht wird:

1.) Masten. .. lvom Stuck. . 1- 16 —

2.) Wellen, Bretbaume von 20 Zoll Starke
und darüber am untern Durchmesser, dvom Stic—8—

3) Brekklotzer und andere größere Nutzstücke, vom Stüs— 1—
4.) Baustämme aller ÄAii v# Stükckhk1—

5.) Pfosten. Spinde. Tischler-Breter, vom Schock8—
6) Schlagbreter, Schwarten, Latten, vom Schck— 2—
7.) Stabholz, Ppen, Oxthoft, Bodenstäbe und
dergleichen Hom Schoakck——

4 8.) leere Fässess Haoom Stück.——3
9.) Schindeln, . lvom Schock . — 1—

10.) Dachspane, .. ....von6 Schocken -— —

11.) Stangen, Pfahle, Reifftäbe, Rohren, . svom Schock. . 1-2—
12.) Besen, . lvom Schubkarren. — —6

b.) Brennholz und Holzkohlen,
1.) weiches Scheitholz aller Art, auch Stocke,

Stockholz, 2i Hoon der Klaster— —

2.) hartes ScheithohhpHoon der Klafter— 1 6
3.) Reißholz aller Art, . lvom Schock. . 1- — 3

4.) Rinden, Kien, Tannenzapfen, Lohe und
Lohkuchen.. . . lvom Centner. . 1- —3

5.) Holzkohlen, ..... doonm Centner. . I—53

6.) Steinkohlen .. . . lvom Centner. . 1- +— 3

7.) Torf, auf Wagen eingebracht, vom Pfeddie—
cy) Holzwaaren, gemeine, Eisenberger und dergl., so

offentlich feil gehalten werden, . lvom Thaler. . -11—

Honig, . . zum feilen Verkaufe .. lvon der Kanne . — —16



A — — —— — —————— — .— —"

 -

Benennung der Gegenstände.

—......———.—

Käse
Krebse, ..

Milch, · · ·

Nahrungsgeld,

Gesesammlung, 1844.

K.
inldndische und gemeine Ksfe

und Schueesen

a.) Bukter= und andere Miicch,

M.

b.) Rahm oder Sahne, . . ....

B.)

C.)

N.
A.) Frende und solche Personen, so, auf erhaltene

Vergünstigung, in den Meßzeiten zu Leipzig
Schauspiele oder Vorstkellungen geben, inglei-
chen Seiltä—nzer, Kunstreiter, Marionettenspieler,
Aussteller von Sehenswürdigkeiten, Menagerieen
und dergleichen, nach Beschaffenheit der Vor-
stellungen und des Verdienstes von dem Pri-
vat-Unternhhmen

Fremde Hausirer, die über die Erlaubniß zum
Hausiren in den Metzzeiten sich ausweisen, ent-
richten nach Beschaffenheit ihres Handels

a.) Billard= und Kegelbahnhalter entrichten mo
natlich ri 9 rP ! r— r— ·# 6 riê ri

nach Beschaffenheit .....

Nach
Thaler, Centner,

Stuck 2c.

vom Schock

vom Schock

von 2 Kannen
von der Kanne

täglicg

überhaunt

bis

von jeder Billardta.
fel oder jedem Ke.
gelplatze

# 2 2 ·

(20)

—

—

khlr. gr. pf.
J. M—*

OS

Accis
abgabe.
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Benennung der Gegenstände.

Nutz-Vieh-Accife,

Obsst

Pilze:

Sämereien,

—

.
—

b.) Kaffeeschenken, nach Beschaffenheit ihres Ver-
dienstes, monatligg

von 1 Miethwagenpferde ...
von 1 Fuhrmanns- und von jedem Mieth. Nei.

Perde, 6 "“ 6“ - s

von 1 Ackerpfrden
von 1 Zugochen
von 1 Zuchtkuhß. ....
von 1 Ziegge ......
von 1 Schafe oder Hammel, .....

O.
1.) grunes,

a.) Aprikosen, Pfirsichen
b.) Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Weintrau-

ben, Quitten, Mispeln und dergleichen,
Jc.) Nüsse, welsche, Hasel- und dergl. Nüsse,

2.) gebackenes ohne Unterschied.
ohne Grenz-Accis-Zettel
mit solsen

z.) Obstmus zum feilen Verkaufe ohne Grenz-
Accis-Zettel, 0 · ## · " · ½

mit GrenzAccis-Nettel, ...

grune, 2 · 6 . . . ·4 · ·

getrocknhtee

Rübsaamen, ......

r–i2#1G#2

vom

vom

vom

vom

Nach

Stück 2c

monatlich

 ######rG

Scheffel.

Scheffel
Centner

vom Cenener#.

Scheffel

Thaler, Cenener,

vom Centner Brutto

—

III

—

+

 —1I0#

—*

frei
12

Accis.-
abgabe.

thlr. gr. pf.

— —

111

eslol
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Nach Accis-·
Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner, bgabe.

Stuck 2c. chlr. gr. pe
.......— ........--—

Bucheckern, Eicheln, Pfirsich= und Pflaumenkerne, ben Scheffle.—+—6
Strocoh böhre Unterschied, . .. vom Schock. . — 2—

T.

Thon .... 2 — vvom Fuder zu 10
Centnen- 3—

V.
; · Fleischwerk, Schlachtaccise.Vieh, - " -

A. vom Eingang in die Stadt.

Von geschlachtetem Fleisch und Fleischwerk, ge-
rauchert oder grun,

inlandisches. vdom Pfund. . 1

ausländisches vouom Pfund *i 2
3.) Vom Bank- und Hausschlachten,

ohne Unterschied von 1 Mund — 1
hieruber

von der Rindshaut vuvoon 1 Stüchk — 1 3

von allen andern Häuten und Fellen, von 1 Stäüüä——1
vom Talge... . . lvom Centor— 2—

« bon4Pfunden.«-—1

Anmerkung.
1.) Die Schlachtaccise ist zu gleicher Zeit mit der

Fleischsteuer zu entrichten. J
2.) Eine Ermaßigung der obigen Accisabgabe bis

zur Hälfte, kann nur eintreten, insofern durch
obrigkeitliches Zeugniß sofort glaubhaft erwiesen 1
ist, daß durch Erkrankung oder sonstige Un-
glücksfälle des Viehes, das Nothschlachten
nicht zu umgehen gewesen.

5.) Die Fleischer haben wegen ihrer eignen Consum-
tion keine Befreiung von der Schlachtaccif.
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Nach
Thaler, Centner,

Stück c.

W.
a.) Inländischer Wen:

b.) Most, " · · " O o ". "

Der Ausschank ist frei.
einschließlich der Haute und zwar:

a.) vom Hirschwild;
b.).) vom Schmalthier und Schwein, .

c.) vom Reh und risch ling, .
d) vom Hasen, . . .

e.) Wildpret aller Ar in einzelnen Stücken,
dergleichen Kochwildprersr

Anmerkun gen.
Die allgemeinen Anmerkungen ad 2. 3. und 4.

des allgemeinen Tarifs sind auch für Leipzig gülteig.

Ausgegeben zu Dresden am 2lsten August 1824.

 — — — — —

vom Eimer
von der Kanne
vom Eimer.

vom Stück
vom Stück
vom Stükf
vom Stück

vom Pfund
vom Vfund

#

l

Its-Imm-

l

ZFS

—...-.«—»

Accis.

H##

1..

abgabe.

thlr. gr. pf.—

5ö
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
17.

24.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,
die Anzeigen von den Veränderungen bei geistlichen und Schulstellen in der

Oberlausicz betreffend,
vom 1ten August 1324.

Voen GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen ec. c. c.
Liebe getreue. Wir finden fur nothig, die Einrichtung zu treffen, daß kunftig bei

allen und jeden Wiederbesetzungen erledigt gewesener geistlicher und Schulstellen in den
Stadten und Dorfschaften der Oberlausitz, mithin auch wegen solcher Personen, welche
zuvor schon an demselben Orte in einer dergleichen Function angestellt gewesen, wenn die
Berufenen das ubertragene Amt wirklich angetreten haben, diese Veranderung, mit Angabe
des Vor= und Zunamens der Person, so wie, ob der Berufene vorher im Candidaten-
stande sich besunden, oder bereits ein resp. geistliches oder Schulame anderwäres, und an
welchem Orte bekleidet hat; zu Unserer Ober-Ames--Regierung, längstens binnen vierzehn
Tagen von Zeic der Einweisung, bei Vermeidung fünf Thaler Serafe, angezeige werde.

Es haben daher sämmetliche Kirchenpatrone, Collatoren und Gerichtsobrigkeiken,
welche solches angehet, dieser Obliegenbele gebührend nachzukommen und daran Unsern

 WMillen zu vollbringen.
Gegeben zu Budissin, am 1 5ten August 1324.

Herrmann.

Ernst Friedrich Hers, 8
Sesetzsammlung 1324. (30 )
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25.) Bekanntmachung,
den Tilgungsfonds der neuen 4 procentigen ständischen Anleihe betreffend,

vom 27’sten Juli 1824,

D. von den Ständen der alten Erblande des Königreichs Sachsen, durch das unterm

3ZuUsten März 1821 erlassene Avertissement, angekündigte Tilgung der § procentigen
Landesschulden, an

6,700,000 Rthle. — —

ist in der Maße erfolgt, daß
550,650 Rehllr. — —

baar zurückgezahle worden sind, dagegen die Inhaber der übrigen
6,143,350 Rehlr.— —

von dem ihnen nachgelassenen Uibertricte in die 4 procentige Anleihe, dem 5ten und 10ten
6. des gedachten Avertissements gemäs, Gebrauch gemacht haben,

56,650 Rehllr.— —

aber durch das Handlungshaus Frege et Comp. in 4 proceneigen ständischen Obli-
gationen debitirt worden sind, so daß der Betrag der jehigen 4 procemigen ständischen
Obligacionen die Summe von

6,200,000 Rthlr.— —

ausmacht. Da nun im ?ten g. des gedachten Avertissements den Landesglaubigern die
Zusicherungertheilt worden ist, daß, nach gänzlicher Tilgung der gedachten 5 procentigen
Schulden, ein Tilgungsfonds von wenigstens 1 Procent für die neue 4 procentige Anleihe
gebildet und über dessen Verwendung bei der gegenwärtigen tandesversammlung nähere
Bestimmung getroffen werden solle; so sehen demnach die Stände der alten Erblande des
Königreichs Sachsen die Summe von

62,000 Rehtr. — —

aus den bereltesten und sichersten Steuereinkünften, als das gedachee Mioimun, derma-
len andurch fest, welches jährlich zur Ausloosung der 4 procentigen Anleihe, bis zu
vollständiger Tilgung derselben, sortlaufend als werbender Tilgungsfonds dergeskalt angewen-
det werden soll, daß jede Oster= und Michaelmesse die Summe von wenigstens
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berausgelooße werden, und die Auszahlung der berausgelooßeen Obligationen in den darauf
folgenden Michael= und Ostermessen, gegen Rückgabe der Obligationen, bei der Steuer-
Credie-Casse erfolgen wird.

Die erste dieser Ziehungen soll in der Michaelmesse dieses Jahres Statt finden, und
jede der nachfolgenden Ziehungen um die durch Tilgung der zurückgezahlten Capitalien
ersparten Zinsen erhöher werden.

Sollten übrigens die Umstände künftig gestatcen, den tandesgläubigern ihre Befrie-
digung schneller zu verschaffen, so wird das Behufige von den Sgcänden der alken Erb-
lande alsdann zur öffentlichen Kenncniß gebrache werden.

Zuglelch wird hierdurch annoch bekannt gemacht, daß von den im Jahre 1807,
laut des unrerm Oten September 1307erlassenen ständischen Averkissemenes, bis zur Hbe#
von 4 Millionen Thaler ausgefercigten landschaftlichen, dreiprocentigen Obligationen, welche
zur Zeit in das Publicum nicht gelang", sondern nur bei Negocirung der Fregeschen
Anleihe unkerpfändlich benutze worden sind, durch die am landrage 1811 zu Wiederbe--
zablung der ersten Fregeschen Anleihe geschehene ständische Bewilligung, die Summe von

1,123,000 Rehir.— — ·

der gedachten Obligationen, aus den Mitteln des fur die neuen und erhoheten Staats—
bedurfnisse bestimmten Fonds eingeloßt worden ist, und daß die in dieser Art eingeloßten
Scheine zu Michael dieses Jahres, im Beiseyn zweier zur Steuer-Credik-Casse verordneter
standischer Deputirten offentlich vernichtet werden sollen.

Der zu Vollfuhrung dieses Geschafts festzusetzende Tag, ingleichen die Litern und
Nummern der zu vernichtenden Scheine werden vorher von der ständischen Steuer-Credit-
Cassen-Deputation noch besonders bekannt gemacht werden.

Dresden, am 27 sten Juli 1324.

Unter Sr. Königlichen Majestät von Sachsen
allerböchster Genehmigung,

Sammtliche alterbländische Stände von Ritterschaft
und Städten.

Ausgegeben zu Dresden, am 26slleo August 1824.
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Gesetzsämmlung
fur das

Königreich Sachsen.
18.

26.) Erklärung,
wegen der, zwischen der Königl. Sächs. und Groß-Herzogl. Sachsen-Weimar-=
Eisenachischen Regierung, verabredeten Aufhebung der gegenseitigen Kostenver-

gütung in Criminal-Untersuchungs-Sachen wider unvermdgende Personen,

vom usten August 1324.

D. Königl. Sächsische und die Großherzogl. Sachsen-Weimar-Eisenachische Regie-

rung sind, im Betreff der Vergütung derjenigen Kosten, welche durch Requisicionen in
S(rafrechtsfällen bei den wechselseitigen Gerichtsstellen veranlaßt worden, dahin mie ein-
ander übereingekommen:

daß in allen strafrechtlichen Verhandlungen, wo die Kosten niedergeschlagen oder
auf die Casse des Staats, oder des Gerichtsherrn übernommen werden müssen, die

requirirende Stelle der requirirten lediglich die baaren Auslagen für Botenlohn und
Postgelder, für Verpflegungsgebühren, Transport und Bewachung der Gefangenen,
so wie für Copialien zu berechnen und zu erstatten haben soll, wogegen alle andere
Kosten für Protocollirung, so wie für die an die Gerichtspersonen, oder an die Cas-

sen sonst zu entrichtenden Sporkuln nicht aufgerechnee werden mögen.
Sesetzsammlung 1824. ('31 )
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Gegenwäreige Erklärung soll, nachdem sie in gleichlautenden Exemplarien von den
beiderseitigen Bevollmächtigeen vollzogen und ausgewechselt worden ist, durch öffentliche
Bekanntmachung in den beiderseitigen Landen Krafe erhalten, und vom üsten des künf-
tigen Monaks September an in Wirksamkeit creten.

Dresden, am isten August 1824.

Sr. Königlichen Majestät von Sachsen Cabinets-Minister und
Stgats-Secretair

Graf von Einsiedel.



27.) Valvations= Tabelle
der

in den Kdniglich Sächsischen CKanden Cours habenden Münzsorten, wornach sich von
jebzt an, bis zu ergehender anderer Anordnung, Jedermann) Inhalts des Münz-

Edicts vom r4ten May 1763., zu richten hat.

A. Der Silber-Münzsorken.

I. Condentionsmäßige, gleich den Churfurstl. und Kdnigl. Sächs.
conventionsmäßig ausgeprägten.

a) Conventionsmäßige Speciesthaler.
Kseerl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Konigl. Preußische, mit der Umschrift: Zehn eine feine Mark, von 1794 und 1795,
Churfurstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl. Churfurstl. und Konigl. Wurtembergische,
Konigl. Westphalische,
Furstl. und Churfurstl. Salzburgische,
Furstl. und Großherzogl. Wurzburgische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen-Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 1764 und 1767,

Markgräfl. Anspachische,
Fürstl. Schwarzburg= Sondershausensche von 1764,
Bischsfl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg. Augsburg= und Nürnbergische.

( 31)

thl. gr. pf.



( 180)

5) Conventionsmäßige Gulden oder 3 Süücke.
Kalserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Königl. Baiersche,
Herzogl. Churfürstl. und Konigl. Würtembergische,
Konigl. Westphälische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen-Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen -Coburg-Saalfeldischevon 1765,
Herzogl. Braunschweigische,
Markgräfl. Anspachische, seit 17600 ausgeprägee, "“
Fürstl. Schwarzburg-Sondershausensche von 1764,
Bischsfl. Bamberg= und MWürzburgische,
Gräfi. Stollbergische,
Stadt Regensburg= Augsburg= und Nürnbergische.

) Conventionsmäßige halbe Gulden oder 1 Süäcke.
Kaiserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Elsenachische,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Skollbergische,
Markgräft. Anspachische 50 Kreuzerstücke.

d) Conveneionsmäßige Zwanzig- Krenzer- oder Koofstäcke.
Kaiserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl. Churfürstl. und Königl. Würtemberglsche,
Fürstl. und Churfürsil. Salzburgssche,
Markgräfl. Anspachische, seit 1750 ausgeprägte,
Stadt Regensburg= Augsburg= und Nürnbergische.

e) Siebzehn-Kreuzerstucke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. XVII. Kreuzer, -

f)Conventionsmäßige : Srücke.
Konigl. Wesiphälische, - - - -

8) Conventionsmaßige Zehn-Kreuzerstücke.
Eammtliche oben sub d) wegen der Zwanzig-Kreuzerstucke bemerkte Geprage. —

sthi.

12

10.

6
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Ferner den conventionsmäßigen gleich.

Nach dem keipziger Fuß bis zum Jahre 17/0 ausgeprägte Wurfürl. Braunschweig
LüneburgischeJSücke. ·

dergl. Cburfürstl. Sachs. Stucke, - - - -
dergl. Churfurstl. Braunschweig- Luneburgische7Gulden, .
dergl. Churfürstl. Süchs. und Braunschweig-Läueburgische # Seück-, "]

dergl. Churfürftl. Sachs. #rnr Stücke. " - - -

Hieruber
Kaiserl. Konigl., auch Kaiserl. Oesterreichische Brabanter Kronenthaler, ingl.
Konigl. Baiersche Kronenthaler.

II. Geringer, als conventionsmäßig.

Chuefürstl. Sachs. seit 1770 und vor dem Münzedicee vom 14ten May 1763. in Dres-
den ausgeprägte, 1, 1 und uz Stücke.

(Auf diese drei Sorken, welche à 15 Thlr. 0 Gr. — dle Mark ausgeprägt
worden, sollen auf 100 Thaler — 7 Gr. 6 Pf. zugelegt werden.)

Ein Knigl Preußischer Thaler, von 1764 bis und mit 1769, -
- " 1770 " - - 1770, -

- - - - - 1780 -ß - - 1
und 1610 „ . 13818,

- - - - von 1800 „ „ . 1300, -

excl. 1804.
- - —-t 1760, 1730 und 1701, -

- - - * 1772, 1775, 17760, 1778 unb 1770,

- - - * 4 * 13802 und 1300, - -

- - 2 * - „ 1764 bis und mit 1763, -

- * * 1770, 1772, 1775, 1776, 1777 und 1778,
- - - " „ * 1796, 1707, 1700, -

- - -- -18006isundmit1818, -

- - - — " 1764 „ 17688, -

(hl.]
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B. Der goldenen Munzsorten,

welche 72 Assen Troyschen Gewichts, und 60 Graens Wiener Mändel-Gewiches

Stück auf die
rauhe Cöllni-

sche Mark.
Reichs= Constitutions- und Conventions- mäßige Kai-67

Souverains, - - -

Halbe Souverains, — - -

 Alte Franzosische Louisd'or, -
Alte Franzosische doppelte Louisd'or,
Alte Französische halbe Louisc'or, "Z
Spanische einfache Pistolen, "Ü "
Spanische doppelte Mstolen oder Doppien, -
Spanische Quadrupel,
Spanische halbe Pistolen, t -
Königl. Preußische Banco-Reglementsmaßige Fréderics

gleich kommen.
–

serl., Kaiserl. Komgl. und andere zuverläßig 25
Kr. 8 Gr. fein haltende Dukaten,

Cremnitzer Dukaten, Florentinische Gigliari und Vene-
ktianische Jechinen, - - -

Koniglich-Preußische und Holländische Dukaten,

d'or, - - - "

Braunschweigische Pisiolen oder § Thaler= Stücke,
Braunschweigische doppelte Pistolen oder 10 Thaler-

Stücke, - - -

Braunschweigische halbe Pistolen oder 27 Thaler=
Stücke, .

Dresden, am 1oten September 1324.

Ausgegeben zu Dresden, am 1 #en September 1824.

Thlr.

———————————*se
S

gl.

18

19
18

20—

10
10

20

17
10

10

20
20

16

10

of.

3bis

 2A

Thlr. gl.

O

t2 -S

 1
—

12

bei welchen, in Ansehung des Gewichts, durchgehends das Cällnische Mark= und biesige
Dukaten-Gewicht zum Grunde geseßbet wird, dergestale, daß 67 Ducaten praecise eine Cäöll-
nische Mark wiegen müssen, und ein dergleichen vollwichtiger Dukaten 66 hiesige As häle,

pf.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
19.

28.) Verordnung der Landesregierung,
die Erlauterung des Publicandi vom Zten Februar 1814. wegen Abschaffung

der Singeumgange der Schuljugend betreffend,

vom 2isten August 1824.

Von GOTTEsS Gnaden, Friedrich August, Kdnig von Sachsen 2c. 2c.c4.

tiebe getreue. In dem Publicando Unserer tandesregierung vom Zten Februar 1814.

(Gouvernementsblatt No. 20. S. 205.) ist §#. 2. die Anordnung enthalten, daß an

den Orten, wo die Singeumgänge der Schullehrer mie ihren Schulkindern annoch üblich
seien, die Gerichtsobrigkeiten, mit Zuziehung der Superintendenten, oder, nach Besinden,

der Ortsgeistlichen, sich bemühen sollen, dieselben durch gücliche Uibereinkunft zwischen den
Schullehrern und den Communen abzustellen.

Damit nun aber der bierbei beabsichtigte gemeinnützige Zweck desto eher erreicht wer-

den möge, so befinden Wir für zweckmäßig, die obgedachte Anordnung hiermie dahin zu

erläutern, daß künftig, wenn bei den mit den Kirchfahrten zu veranstaltenden gütlichen

Unterhandlungen sich die Mehrbeit der Mieglieder derselben, welche nach ihrer Gesammt-
zahl, ohne Rücksiche auf den Wohnort, in vorkommenden Fällen zu berechnen ist, für die

Gesetzsammlung 1824. (32)
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Abstellung der Singeumgänge und billigmäßige Entschädigung der Schullehrer, wo solche,
nach Maßgabe des sonstigen Einkommens jeder einzelnen Seelle, von der Kircheninspectlon
für nöthig befunden wird, erklärt hat, der Widerspruch der ubrigen Mitglieder die Aus-

fuhrung des Vorhabens nicht hindern solle.

Hiernach haben sich sämmeliche Obrigkeicen in vorkommenden Fällen gebuhrend zu

achten.

Gegeben zu Dresden, am 21sten August 1824.

Freiberr von Werkbern.

MWilbelm ludwig Ackermann, S.
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20.) Bekanntmachung,
die Befreiung der milden Stiftungen und dffentlichen Cassen von der Quit-

tung-Stempel-Steuer betreffend,
vom 13ten September 1824.

N. Se. Königl. Majestät von Sachsen rc. w. 2c. in dem dießjäh-

rigen tandtagsabschiede d. d. Dresden am üsten August 1824. ad §. XII. No. 5. die

von den Ständen gebetene Befreiung der oberlausitzischen milden Seifeungen und öffentli-

chen Cassen von der Qultcung- Seempel-Abgabe zu bewilligen, allergnädigst geruhet haben;
so wird solches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Budissin, am 16ten Sepkember 1324.

Königl. Sächs. Ober-Amts-Regierung des Markgrafthums
Oberlausiß.

ovon Gerßdorf.

tudwig Eduard Nour, 8.
v
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30.) Reseript an den Beamten zu Rochlitz,
die Auslegung des §. 25. in dem, wegen der in verschiedenen Gegenständen
der Gerichtsverfassung und des Prozeßverfahrens beschlossenen Abänderungen

und Einrichtungen, unterm 136en März 1822. erlassenen Mandate betr.

vom 22sbten September 1824.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. 2c. 2c.

Lieber getreuer. Uns ist vorgetragen worden, was an Uns du, wegen der uber die

Auslegung des g. 25. Unsers, die in verschiedenen Gegenständen der Gerichtsverfassung
und des Prozeßverfahrens beschlossenen Abänderungen und Einrichtungen betreffenden Man-
dats vom 1 5ten März 1822. dir beigegangenen Zweifel, mit Bezugnahme auf eine hier-

über zu teipzig erschienene Druckschrifte, unter dem 28sten Mai dieses Jahres gehorsamst
berichtet hast.

Wenn nun die in obangezogener Gesetzstelle, wegen der Berechnung der gesehlichen

Fristen im Civilprozesse, getroffene Disposirion von Terminen niche verstanden, und dar-
aus eine Abänderung der in der erläuterten Prozeßordnung ad Til. IV. F. ö. wegen der

Publications= und Schwörungstermine enthaltenen Anordnung niche gefolgert werden mag;
so lassen Wir dir solches zu deiner Nachachtung hiermit unverhalten seyn.

Gegeben zu Dresden, am 22 sten September 1824.

Freiberr von Werthern.

Heinrich Ferdinand Müller, S.

Ausgegeben zu Dresden, am 2ten October 1824.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
20.

31.) Verordnung der Landesregierung,
die Aufnahme der aus den klinischen Anstalten zu Dresden und Feipzig

entlassenen Kranken betreffend,

vom 25sten September 1824.

WVen GOTTES Gnaden, FriedrichAugust, Kdnig von Sachsen2c. 2c. 2c.

htiebe getreue. Zu Verhücung der Schwierigkeiten, welche die Aufnahme der aus

den klinischen Anstalten zu Dresden entlassenen Kranken bei den becreffenden Gemeinden

häusig gefunden hat, wird andurch verordnee:

Die unterm 23sten Mai 16822 erlassene Verordnung der handesregierung, wegen

der aus den Entbindungsinstituren zu Dreoöden und teipzig entlassenen Wöchnerinnen, wird

andurch allenthalben auch auf die aus den stehenden klinischen Anstalten in Oresden und

ceipzig abgehenden Kranken ausgedehne, und es sind solche demnach, ohne Uneerschied,

ob deren Genesung erfolgt sei, oder nich', an den Orten, welche als ihre Heimatb in

Gesetzsammlung 1324. (355 )



(188)

den ihnen mitgegebenen Passen bemerkt sind, unwelgerlich aufzunehmen, auch, so weit

nothig, mit Unterkommen und sonst zu versorgen.

Nach gegenwartiger Verordnung, deren Bekanntmachung, in Gemaßheit des Gene—

ralis vom 15ten Juli 1796 und des Mandats vom qten Marz 1818, zu bewirken

ist, haben sich Alle, die solche angeht, gebuhrend zu achten, und daran Unsern Willen

und Meinung zu vollbringen.

Gegeben zu Dresden, am 25sten September 1824.

Freiherr von Werthern.

Wilhelm ludwig Ackermann, S.
Ausgegeben zu Dresden, am öten October 1824. «



Gesetzsammlung
Königreng Sagsen.

21.

32.) Steuer-Ausschreiben,
guf die Jahre 1825. bis mit 1830.

vom S50sten September 1824.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Knig von Sachsen 2c. 2c. 1c.

Ntiebe getreue. Wir haben die, von den an dem jüngst beendigten tandcage allhter
versammelt gewesenen, getreuen Ständen Unserer alten Erblande, zu Bestreitung der
Staatsbedürfnisse, während der Dauer der neuen Bewilligungszeit, vom Jahre 1825.
an bis mit dem Jahre 1830,. allerunterthänigst erneuerte Bewilligung der Abgaben an
Land- Trank= Pfennig= Quatember= und Personen= Steuer, Mahlgroschen in Städren
und Stempelimposten von Papier, Spielkarten und Kalendern, in dem am 1sten Au-
gust dieses Jahres ertheilten landtagsabschiede, in Gnaden angenommen, und finden
Uns nunmehr bewogen, wegen der in den Jahren

1825. 1826. 1827. 1828. 1829. und 1830.

zu erbebenden Sceuerabgaben, Folgendes bekanne zu machen und zu verordnen:

1.

An Tranksteuer vom inländischen Biere ist in denjenigen Städeen, wo
dieselbe nicht firirt ist, ferner, wie zeither,

ein Thaler 8 gl. — vom Faße Braunbier,

Gesetzsammlung 1824. ('34 )
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ein Thaler 12 gl. — vom Faße Weißbier,
ein Thaler 16 gl. — vom Faße Doppelbier,

jedesmal vor dem Uncerzünden, zu encrichten.

2.

Bei den Ritcergurs= und übrigen tandbrauereien wird die Bier-Trank-Slteuer, auch
während der neuen Bewilligung, durch Fixa, welche in der Regel auf den Grund der
zeieher enkrichteten Malzsteuern regulire werden, jedoch nach Verfluß eines dreijährigen
Zeitraums revidirt werden sollen, erhoben.

Da die Erörterungen über die einzelnen, Hierbei einschlagenden Punkte noch nicht voll-
ständig beendige sind, so beholren Wir Uns vor, die dießfallsigen nähern Bestimmung-
en in einem besondern Ausschreiben des nächsten bekanne zu machen. Auch wird den
Besitzern der Ritterguts= und sonstigen kandbrauereien der Beccag des, vom 1sten Occo-
ber des beurigen Jahres an, von ihnen abzuführenden neuen Fixi, welcher dermalen bei
Unserm Ober-Steuer-Collegio ausgeworfen wird, durch die betreffenden Einnahmebehor-
den, zu seiner Zeie eröffnet werden.

3.

In Ansehung der Malzsteuer, welche neben den Bier-Trank. Steuer-Fixis fortbe-
steht, ba# es zwar dabei, daß jeder Scheffel Gerstenmalz mic sechs Pfennigen
versteuert wird, sein Bewenden; dagegen ist, vom 1 ten October dieses Jahres an, von
jedem Scheffel Weienmalz neun Pfennige an Malzsteuer zu erlegen.

4.
Den Seäbeen bleibe ferner nachgelassen, um Firation ihrer Bier-Trank= S#euer bei

Unserm Ober-Steuer-Collegio anzusuchen.

5.
Die Tranksteuer von ausländischem Wein, Bier, Brannewein und

Weinessig wird, in Gemäßheic des, in Verfolg der am vorletzten tandtage mit den
getreuen Ständen gepflogenen Vernehmung, nunmehr publicirten Mandats vom 1 2cen
Juni dieses Jahres, vom nächstkommenden 1sten October an, zugleich mic der Grenz-
accise von ausländischen Waaren, erhoben, und über den Ererog derselben zwischen Un-
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serm Gehelmen Finanz-Collegio und Unserm Ober-Seeuer-Collegio unmiteelbar Be-
rechnung gepflogen; miehin findee von dem gedachten Zeicpunkte an eine Erhebung und
Berechnung dieser Abgabe durch die untern Steuerbehörden niche weiter Saart,

6.
AnSchock= und Quarember-Steuern sind auf dem lande und wegen der nach

dem Landfuße zu verrechtenden Grundstücke, mie Inbegriff der unter den
Pfennigsteuern mie zu berechnenden sechszehen Pfennige tandsteuern, ache und
funfzig Pfennige von jedem gangbaren Schocke, ingleichen neun und
vierzig Quakember zu entrichten.

7.
Wegen der in accisbaren Stadten befindlichen und nach dem Stadtfuße zu ver-

steuernden Grundstucken sollen, wie zeither, sechs und dreißig und ein halber
Pfennig, und für dießmal wieder, statt drei und zwanzig und einem hal.
ben Quatember, noch ferner fünf und zwanzig und ein halber Qua-
cember, durch die General-Accis-Casse übereragen, demnächst der, nach Vorschrift der
neuen General-Accis-Ordnung vom 1 26ten Juni dieses Jahres und des zu demselben
gebörigen Tarifs, an die Accisbehörden abzuführende, und dem Steuer-Aerario im Ganzen
zu gewährende Mahlgroschen, als ein Surrogat für drei Pfennige und drei
Quatember angenommen werden, auch, für die Dauer der neuen Bewilligung, die
Erhebung des neun und vierzigsten Quarembers abermals ausgesetzt bleiben.
Die Besitzer der nach dem Scadtfuße zu versteuernden Grundstücke haben daher ache-
zehn und einen halben Pfennig von jedem gangbaren Schocke, und
neunzehn und einen halben Quatember wirklich abzuführen.

6.
Die Schock= und Ouatember= Steuern auf dem tande und in accisbaren Städten

sind von den Contribuenten, nach Maßgabe der unter O beigefügten Reparcieion auf
die einzelnen Monate des Jahres, und zwar am ersten Tage eines jeden Monats, oder,
wenn derselbe auf einen Sonntag oder Feiertag fälle, am nächskfolgenden Tage zu
bezahlen.

0.
Fär die Erhebung der bewilligeen Stempelimposten von Papier, Spiel-

karten und Kalendern enthalten die Mandate vom 1 1cen Januar 1819 und vom
Aten September 1822 ausschließend die erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.

(3#°) 3
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10.

Im Bezug auf die zu enkrichtenden Per sonensteuern wird gegenwärtig, nach vor-
bergegangener Vernehmung mit den gekreuen Seänden, ein revidirtes Ausschreiben bear-
beitet. Bis zu dem Zeirpunkte aber, wo das leßkere bekannc gemacht werden und in
Wikung kreken wird, ist den Vorschristen des Ausschreibens vom 31sten März 1767
und den, seic dessen Publication, zu verschiedenen Zeiten über einzelne Punkte desselben er-
lassenen Erläuterungsverfügungen, ferner gebührend nachzugehen.

11.

Die nach vorstehenden Anordnungen zu entrichtenden Steuern jeder Art sind, in so
weit sie durch die Steuerbehorden unmittelbar eingehoben und berechnet werden, von
denjenigen, welche das Einnahmegeschaft in unterer Instanz zu besorgen haben, zur
gehorigen Zeit, in mandatmaßigen Munzsorten und resp. Cassenbillets, in so weit letztere,
nach Maßgabe des Edices vom Isten Juli 1803, erforderlich sind, mit thunlichster
Vermeidung aller Reste, gebuhrend einzubringen, und die eingegangenen Gelder sind,
nebst doppelten Einrechnungsregistern und richtigen Belegen, an die Kreis-Steuer-Ein-
nahmen in den festgesetzten Einrechnungsterminen, bei Vermeidung der fur den Fall der
Verzogerung angedrohten und sofort einzubringenden Geldbuße von zwanzig Thalern,
unfehlbar einzuliefern.

12.

Hiernächst sind die Reste der abgelaufenen Bewilligung gebührend einzuziehen, auch
wegen Beitreibung der aus frühern Bewilligungen herrührenden Rückskände die nöthigen
Veranstaltungen, jedoch mic gehöriger Vorsiche, und ohne daß dadurch der Abführung
der currenten Steuern Einkrag geschehe, zu trefsen, in Tranksteuern aber, der bestehen-
den Verfassung nach, bei Vermeidung eigner Vercrekung, keine Reste zu gestatten, und
eben so wenig in Quakembersteuern, da die Communen die ihnen zugekheilten tocal= Qua-
cember-Coneingente zu vercreten haben, Reste in Zurechnung anzunehmen.

13.
Von den Kreis-Seeuer-Einnahmen ist darauf, daß den im §. 1 1. und 12. ertheil-

ten Anordnungen von den bei ihnen einrechnenden Ständen genau nachgegangen werde,
sorgfältige Aufsiche zu führen, und wider die säumigen Behörden, nach Ablauf der ge-
ordneten Fristen, bei eigner Veranewortung, mit den verfassungsmäßigen Zwangsmitteln
zu verfahren, die von ihnen selbst über die eingerechneten Steuerabgaben zu fertigenden
Kreisauszüge aber, nebst den dazu gehörigen Ständeregiskern und gülcigen Belegen, sind
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in den bestimmten Terminen, bel Vermeidung der auf jede sich hierunter zu Schulden
gebrachte, ungebuhrliche Verzogerung gleichergestalt gesetzten Geldbuße von zwanzig
Thalern, so wie sämmiliche bei ihnen eingehende Steuergelder, nach Abzug der davon
verfassungsmäßig zu bestreitenden Ausgaben, an diebetreffenden Seeuer-Haupe-Cassen,
oder wohin sie sonst durch Unsere Ober-St#euer-Buchhaleerei damie gewiesen werden,
abzuliefern; auch sind an die letztere, mic dem Einericte einer jeden teipziger Messe, die
gewöhnlichen Meßertracce und Cassenabschlüsse einzusenden.

14.

Uibrigens ist den in fruhern Steuerausschreiben mit enthaltenen gesetzlichen Bestim-
mungen, in so weit sie sich nicht durch Veranderungen in der Verfassung, oder durch
neuere Verfugungen uber denselben Gegenstand erlediget haben, fortwahrend gebuhrend
nachzugehen.

Nach Vorstehendem haben sich Alle, die es angeht, gebuhrend zu achten, und
daran Unsern Willen und Meinung zu vollbringen.

Gegeben zu Dresden, am Zosten September 1824.

Peter Carl Wilhelm Graf von Hohenthal.

Wilhelm Stelzner.



RNepartit

( 104)

C)
1  h

der auf die Jahre 1825 bis mit 1830 ausgeschriebenen Pfennig= und
Quatember-Steuern auf die einzelnen Monate eines jeden Jahres.

Pfennige vom gangba-
ren Schocke. 1 uatember

von ae= aus der Sahlungstermine. von ac-
vom cisbaren Rentkam- vom eisbaren

Lande. Stadten. mer. Lande. Stadten.

4 17 22 im Mo Jaonucer 4 22.
4 2. 122 im Monat Februar, . .. 5 22.

11 12. 0Am Mona März, mit Inbegriff ber
Landsteuern.,. .... 4 1

4 —2 21 im Monat Apriilirl 4 12
3 12 12 m Monae M—all 4 17
3 12 15 im Monat Juni;. . .. 4 —E
3 — 3 im Monat Juli, . . .. 3 —2

11 0 im Monat August, mie Inbegriff dber
toandsteuen 4 –

2 1 im Monat September, . .. 3 13

3 2 12 n: Monac October, 4 2
5 * 14 im Monat November, . .. 4 15
5 12: im Monat December, . .. 6 22

58 188302.umme. Summe:40 107
mit Inbe-
griff der

Land-
steuern.

aus der
Rentkam-

mer.

15
1

22

27
1
3

27
1
 “
17

1
22

2

2
1
—

2

2
issss-'“""s

25
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33.) Verordnung der Landesregierung,
die Abkurzung der zu Erlassung von Edictalien, wegen verloren gegangener

Staatspapiere, erforderlichen Verjahrungszeit betreffend,
vom Gten October 1824.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. . 4c.
Liebe getreue. Durch den, in der zweiten Fortsetzung des Codicis Auguste in der

zweiten Abtheilung Seite 901. ersichtlichen Befehl vom 25sten Juli 1777. ist in An-
sehung der landschaftlichen Obligationen, Toupons und Zinsleisten, und der zur Zins-
erbebung angemeldeten alten, auf Briefeinhaber laurcuden Steuerscheine, welche ihren
Besibern abhanden gekommen sind, ohne daß die erfolgte Vernichtung derfelben auch nur
semiplene Hätte bewiesen werden können, angeordnet worden: daß vor Erlossung der zur
Präclusion erwaniger Ansprüche an die verlornen Staatspapiere aaserderlichen Edictalien
die Präscriprionszeit abzuwarten sei, und es ist diese Verjährungszeie bisbher bei den
Capiktalsdocumenten zu 31 Jahren, 6 Wochen und 3 Tagen, bei den Zinsdocumenten
zu 5 Jahren, nach Maßgabe der in der ständischen Declaration vom 10ten October
1765. für die Verjährung fälliger Copirals= und Zinszahlungen bestimmcen Fristen,
angenommen worden.

Hierbei bewender es auch ferner in Ansehung der Zinsdocumente.
Was aber die Capitalsverschreibungen anlangt, da finden Wir es unbedenklich und

zu Erleichterung der Staa#egläubiger, denen dergleichen Decumente verloren gehen, für
dienlich, daß die zu Eröffaung bes Sdictalverfahrens nach obigen Bestimmungen erfor-
derliche Verjährungszeit von jetzt an auf zehn Jahre, wie Wir, nach vernommenem Bei-
rache Unserer gekreuen Stände, andurch verordnen, beschränke werde.

Diese Verjährung sindee bei allen Verlusten Statt, in deren Folge ein neuer Inhader
des Documentes nicht bekannt ist, und ist dann für erfüllt zu achten, wenn, von dem
Verluste des Documentes an gerechnet, oder, sofern die Zelc des WVerlustes nicht zu be-
scheinigen ist, von der Anmeldung des Verlustes an, zehn Jahre verflossen sind, binnen
welcher sich, bei bereits zahlbaren Capikalien, zu Erhebung des Hauptstammes, bei den
zur Zeic des Verlustes noch nicht fälligen Capitalien aber, zur Erhebung der Zinsen,
außer dem die Edickalladbung suchenden Interessenten, Niemand gemeldet har.

Bei den verlornen Documenten der letztern Art komme miehin auf die erst später ein-
tretende Verfallzeie des Capitals, im Bezug auf die Berechnung der Verjährungszeit,
nichts an, und die während der le-zcern erfolgende Ausloosung eines solchen Documences
unterbricht den tauf derselben niche.
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Vorstehende Anordnung betrift übrigens niche nur die eingangsgedacheen landschafe-
lichen Obligationen und Skeuerscheine, soweit sie bei der Auseinandersetzung mie der
Krone Preußen der Steuer-Credie-Casse zu teipzig zur tast geblieben sind, sondern auch
alle diejenigen Obligationen und Schuldscheine, auf welche in der Folge die Worschrifeen
des Befehls vom 25sten Juli 1777. erstrecke worden sind; sie leidee auch auf die wegen
abhanden gekommener Documente der fraglichen Art bereits laufenden Verjährungen
Anwendung.

Hiernach haben sich Alle, die es angehet, gebührend zu acheen, und daran Unsern
Willen und Meinumg zu vollbringen.

Gegeben zu Dresden, am ören October 1821.

Freiberr von Werthern.

Heinrich Ferdinand Müller, 8.
Ausgegeben zu Dresden, am 1 1ten October 1324.
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Gesebsammlung
für das

Königreich Sachsen.
22.

34.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,

die Gültigkeit innenbenannter gesetzlichen Vorschriften in der Oberlausit

betreffend,

vom 20ften Occtober 1824.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, König von Sachsen 2c. 2c. c.

Liebe getreue. Da die im neunzehnten, zwanzigsten und ein und zwanzigsten

Stucke der dießjahrigen Gesetzsammlung bekannt gemachten Verordnungen Unsrer
Landesregierung, und zwar

a) No. 28. die Erlauterung des Publicandi vom Sten Februar 1814. wegen

Abschaffung der Singeumgange der Schuljugend betreffend, vom 21sten August 1824,

b) No. 31. die Aufnahme der aus den klinischen Anstalten zu Oresden und

teipzig entlassenen Kranken berreffend, vom 25sten September 1824. und

Gesetzsammlung 1824. "c (35 )
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e) No. 33. die Abkurzung der, zu Erlassung von Edictalien, wegen verloren

gegangener Staatspapiere, erforderlichen Verjahrungszeit betreffend, vom Gten October
1824. auch in der Oberlausitz Gultigkeit haben; so wird solches sammtlichen
Gerichtsobrigkeiten, Behorden und Unterthanen zur Nachachtung andurch bekannt
gemacht.

Gegeben zu Budissin, am 2osten October 1824.

von Gerßdorf.

Ernst Frledrich Hars, S.
Ausgegeben zu Dresden, am loten November 1324.
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Gesebsammlung
für das

Königreich Scachsen.
23.

—t ° —

35.) Reseript an den Rath zu Leipzig,
den angeordneten Wegfall der Succumbenzgelder in Concursen beim Eeipziger

Handelsgerichte betreffend,
domm 27sten Ockober 1827.

Ven GOLLES Gnaden, Friedrich August, König don Sachsen 2c. 4c. 4c
Liebe getreue. Uns ist zu seiner Zeit geziemend vorgerragen worden, was an Uns

ibr, wegen der bei Appellationen in den vor eurem Hamdelsgerichte anhängigen Concursen
zelther ublich gewesenen Succumbenzgelder, und des bierunker von Heinrich Ernst Pohlen
erhobenen Widerspruchs, unkerm Zosten November 1822. und Asten Februgr 1323.
unrerthanigst berichtet und zu Unserer Enetschließung gestellt Habe.

Wie Wie nun dergleichen Succumbenzgelder in Ansehung der vor dem Handelege-
richte anhängigen Concurse fernerhin zu gestatten Bedenken tragen; als ist biermie Unser
Begehren, ihr wollek euch der Erhebung und Annahme derselben für die Zukunfe enchalten.

Mochrens euch nicht bergen, und geschiehet daran Unste Meinung.
Dresden, am 27'sten October 13824.

Freiherr von Wertbern.

Heinrich Ferdinand Müller, S
Gesetzsammlang 1824. (36)
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36.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,
die Ausstellung des testimonlü integritatis bei sich verehelichenden

Geistlichen betreffend,

vom 5ten November 1824.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. kc..

Liebe getreue. Wir haben die bisher zweifelhaft gebliebene Rechtsfrage:

wer bei Geistlichen, welche ganz allein die Arbeiten eines Kirchspiels verse—
hen, wenn selbige, oder deren Kinder oder Enkel sich verehelichen wollen, das

testimonium integritatis ausstellen solle?

dahin entschieden, daß das beregte Zeugniß in dem bemerkten Falle von dem Ephorus

desselben gegeben werde, und ist deshalb in Unsern alten Erblanden ein Reseript des
Kirchenraths und Ober-Consistorii vom 26sten Juli d. J. im 151en Slücke der

Gesetsammlung bekanne gemacht worden.

Da sich nun bei dem Markgrafehume Oberlausitz, wo die Epborakverfassung niche

Statt findet, eine gesetzliche Bestimmung hierunter gleichfalls erforderlich macher, so
verordnen Wir andurch, daß führohin, wenn dergleichen Fälle vorkommen, das beregte
Zeugniß, an der Stelle des Geistlichen, jedesmal von dem Beichtvater desselben gegeben

werde, und daß also Personen, welche an einen solchen Geistlichen oder dessen vorge-
dachte Angehörige einen Eheanspruch haben, sich damic an dessen Beichtvater, bei
Verlust ihres Rech's, zu wenden haben sollen. Es ist jedoch diese Disposirion auf
die Anverwandten des Geistlichen in der aufsteigenden und in der Seitenlinie nichr zu

erstrecken.
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Hiernach haben sich daher die Consistorialbehorden und sonstigen Interessenten sowohl,
als alle diejenigen Geistlichen, welche solches insonderheit angehet, gehorsamst zu achten
und daran Unsern Willen zu vollbringen.

Gegeben zu Budissin, am Zten November 1824.

von Gerßdorf.

#

Ernst Friedrich Hartz, 8.

Anmerkung. Mit diesem Stücke der Gesetzsammlung wird eine, auf hachsten Befehl gefer-
tigte, Nachricht uber die Verhandlungen des üm Jahre 1824. im Konigreiche Sachsen
gehaltenen Landtags ausgegeben.

D. R.
Ausgegeben zu Dresden, am ?7ten Decenber 1824.





(205)

Gesetsammlung
n

24.

37.) Generalverordnung,
den Steuererlaß wegen des durch Frostschaden veranlaßten Weinmißwachses

betreffend,
vom 15ten December 1824.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. 2c. 4c.

Liebe getreue. In dem von Uns unterm 24sten September 1821 bekanne gemach-

cen neuen Steuer-Begnadigungs-Regulative ist §. 20. den Besitzern besonders cacast-

rirter, nicht zu einem geschlossenen Gute gehöriger Weinberge nur alsdann, wenn zwei

Driteheile der sämmtlichen Weinstöcke durch Hagelschlag oder anhaltende Regengüsse in

der Maße beschädiget worden sind, doß sie in dem Jahre, in welchem sich die Calaml=

tät ereignet hat, keinen Erckag gewähren können, eine einjährige Befreiung an den auf

der becroffenen Besiung haftenden Schock- und Quatember-Sceuern zugesichere, solche

auch durch die an demsilben Tage erlassene besondere Generaloerordnung 6H. 1. auf die

von dergleichen Weinbergen zu entrichtenden Cavalerie. Verpflegungs-Gelder mie erstrecke

worden. "6
Wir finden Uns jedoch, auf die von mehrern Weinbergsbesicern bei Uns angebrach-

cen Gesuche, um Ausdehnung dieser Begnadigung auf den durch Frost und andre ungün-
Gesetzsammlung 1824. (37 )
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stige Wieterung veranlaßten Weinmißwachs, und nach vernommenem Gucachteen Unsrer

getreuen Stände, bewogen, einen Stenererlaß künftig auch in dem Falle eintreten zu

lassen, wenn auf einem besonders catastrirten Weinbergsgrundstücke, durch einen beftigen

Frost, niche allein die Neben, sondern auch die Weinstöcke selbst bis auf die Wurzel in

der Maße zerstört worden sind, daß nur erst die neu angetriebenen Reben wieder Früuchte

tragen können, und verordnen in dieser Beziehung Folgendes:

G. 1.

Der Besißer eines besonders catastrirten Weinberges hac, wenn, durch einen Frost-

schaden der angegebenen Ark, zwei Driteheile der in demselben befindlichen Weinstöcke bis

auf die Wurzel zerstört worden sind, einen einjährigen, daferne aber der Frost sich

über alle Stöcke des Berges ohne Ausnahme in der vorgedachten Maße verbreitet hat,

einen zweijährigen Erlaß an den wegen des betroffenen Grundstucks zu entrichtenden

Schocksteuern, Quatembersteuern und Cavalerie-Verpflegungs.Geldernzuerwarken.

§. 2.

Die auf den Antrag des Beschädigeen zu veranstaltende Besichtigung des Schadens,

welche, wie in andern Calamitätsfällen, der Bewilligung des geordneten Steuererlasses

vorausgehen muß, ist von der Obrigkeit, under Zuziehung der auf ihre Pflicht zu verwei-

senden kocal-Gerichts-Personen und, bei unmiecelbaren oder amtsässigen Unterchanen, des

Ames- Steuer-- Einnehmers, jedesmal in den ersten acht Tagen des Monats Juni vor-

zunehmen.
g. 3.

In Hinsicht auf die abzuhaltende Localexpedition und die in deren Verfolg zu bewir-

kende Berichtserstattung ist den, in dem unterm 24sten September 1821 bekannt gemach-

ten Steuer-Begnadigungs- Regulative, 9. 40. 41. und 42. enthaltenen Vorschriften
genau nachzugehen.
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Hiernach haben sich Alle, die es angeht, gebübrend zu acheen, und daran Unsern
Willen und Melnung zu vollbringen.

Gegeben zu Dresden, am 15ecen December 1824.

Peter Carl Wilhelm Graf don Hobentkhal.

Wilhelm Seelzner,
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38.) Resecript an das Oberhofgericht zu Leipzig,
die dem Oberhofgerichte, in Absicht auf die Aemter und Patrimonialgerichte

des Seifts Wurzen, beizulegende Competenz betreffend,

vom 15ten December 1824.

Von GOTTESGnaden, Friedrich August, Konig don Sachsen ic. c. c.

Wohlgeborner, Veste, Hochgelahrte, Räche, liebe getreue. Wir haben auf euren
Bericht vom 14ten Juni dieses Jahres beschlossen, daß sowohl die zum Stifte Meißen

gehörigen Justizümter, als sämmtliche Seift Meißnische Patrimonialgerichee in Städten
und auf dem tande, zur Annahme von Verfügungen des Oberhofgerichts gehalten seyn
und, von Gegenwärtigem an, in das nämliche Verhältniß ereten sollen, in welchem, nach

§. 7. des Mandacs vom 13ten März 1822, die erbländischen Unterobrigkeiten sich

gegen dasselbe besinden. Indem euch nun solches hiermit unverhalten bleibt, begehren
Wir, ihr wollet euch hiernach gehorsamst achten.

Mochtens euch nicht bergen und geschiehet daran Unsere Meinung.

Dresden, am 1 5ten December 13234.

Freiherr von Werkthern.

Christian tebrecht Noßky, 8.
Ausgegeben zu Dresden, am 2östen December 1324.

#



Nachrich t
über die Verhandlungen des im Jahre 1824 im Königreiche Sachsen

gehaltenen Candtags,

auf allerhschsten Befehl bekannte gemache.

D. im heurigen Jahre im Königreiche Sachsen gehalkene allgemeine tandtag ist, In
Gemäßheit des uncerm 20sten März 1823 dazu erlassenen Ausschreibens, am Oten Ja-
nuar mit den herkömmlichen Feierlichkeiten eröffnet und am 1sten August durch einen
solennen Abschied beschlossen worden.

Bei ferner ausgesehrer erblicher Wiederverleihung des, durch das Aussterben der graf-
lich töserschen Famille, erledigten Erbmarschallames hatten Se. Königliche Moajestät
Sich bewogen gefunden, das tandceagsdirecctorium, nicht, wie bis dahin, durch einen für
den einzelnen tandtag besonders damit beauftragten Scand interimistisch verwesen zu las-
sen, sondern solches einem dazu für beständig ernannten #andeagsmarschall zu übertragen,
und mie diesem Amte den Rang der wirklichen Geheimen Räthe ohne Sit und Seimme
zu verbinden. Durch Decreté vom 20sten Mai 1323 war diese Funccion dem
Kammerherrn Günther Grafen von Bünau auf Dahlen, einem Stande des engern rikker-
schaftlichen Ausschusses, übertragen worden. Der dem tandtagsmarschall beigelegte hohe Rang
ward in der ständischen Präliminarschrift als ein Beweis des Werthes dankbar anerkanne,
den Se. Königliche Majestäc auf die in der tandesverfassung begründere ständische
Wirksamkeie legten.

Die über die Verhandlungen dieses landtags, in Folge des höchsten Beschlusses vom
Jahre 1821, wiederum öffentlich bekannt zu machende Nachricht hat sich, um Wiederhol-
ungen zu vermeiden, an den Auszug aus den Verhandlungen des vorhergegangenen tand-
tages anzuschließen, der unterm Oten October 1821 verfaßt und mit der Gesetzsammlung
versandt worden ist.

Die dießmal, wie ehedem, wieder auf sechs Jahre geschehene Bewilligung be-
greife, soweit sie das alte und gewöhnliche Staatsbedürfniß angeht, in Anseh-
ung der alten Erblande sowohl, als der Oberlausitz, die nämlichen Gegenstände und Mil-
cel, die in jenem Auszuge namhafe gemacht und zum Theil näher bezeichnet sind.

Nur ist ein Beitrag zur Berichtigung der Rückstände der vormaligen Baubegnadig-
ungen weiter nicht erforderlich gewesen; dagegen sind die zur Verbesserung der Schulleh-
rerbesoldungen auf Patrimonialstellen und zur Unterstützung der Schullehrerseminarien ver-
langten Bewilligungen bei beiden Posten um mehrere Hundere Thaler jährlich erhöhee
worden, und zu den dort aufgezählten Oberlausitzischen, altherkömmlich geschehenden Bewil-
ligungen sind die, Ihrer des Königs und der Königin Majestäten auch jetze
gewöhnlichermaßen anerbotenen Dons gratuis noch hinzuzufügen.

1



Ulber die nähern Bestimmungen, unter welchen in den alten Erblanden die zum ge-
wöhnlichen Staatsbedürfnisse bewilligten Steuern vom Anfange des künftigen Jahres an
werden erhoben werden, ist durch das unterm 3sten September dieses Jahres ergangene
Steuerausschreiben die nöthige Bekanntmachung schon erfolge.

Zu den in der neuern Zeit theils erst entstandenen, theils erhöbe-
ten Bedürfnissen, auf deren Deckung bei dem gehaltenen landtage Bedacht zu neh-
men gewesen ist, gehörke zuvörderst der Bedarf zur Verzinsung und successiven Tilgung
der vierprocentigen Seeuerschuld, welche durch die, zur Herabsetzung des Linsfußes der
fünfprocencigen Landesschulden, beim landtage 1821 ergriffenen Maßnehmungen sich gebil-
det hat.

Der Beerag dieser Schuld und die in Absiche auf die Ausloosung derselben getroffe-
nen Eirnrichtungen sind durch das ständische Avertifsement vom 27sten Julii heurigen Jah—
res bereits zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Die von den vormaligen Provinzialschulden des Stifts Merseburg auf die beim hie—
sigen Königreiche verbliebene Parcelle gefallene, beim kandtage 182 zu den alterbländi-
schen Steuerschulden mit übernommene Summe von 46,025 Thlr. — — ist im Jahre
1322, nach vorhero geschebener Aufkündigung, den Darleihern zurückgezahle worden.

Von den Provinzialschulden des Stifrts Naumburg-Zeib behäle der unter hiestger
tandeshoheie nech stehende Stiftsantheil, nach den bei der Auseinandersetzung mit dem
Preussischen Stiftstheile desfalls gepflogenen Berechnungen, die Summe von 43,241 Thlr.
3 Gr. 1 Pf. zu vertreten. Die alterbländischen Seände haben auch dieses Passivum
bis auf ein Quantum von 3000 Thlr. — —, wegen dessen noch Verhandlungen Scate
finden, gegen fernere Beziehung der in der genannten Parcelle zu erhebenden Sieuern,
lauf das Steuerärarium übernommen, und zu deren, nach vorheriger Aufkündigung, sofort
zu bewirkenden Abzahlung die nöthigen Mircel angewiesen. Die Verzinsung der gesamm-
kten Schuld wird immittelst, respective vorschußweise, aus der biesigen Ober-Steuer-
Einnahme bestritten.

Das von Sr.Königlichen Majestät auf die thunlichste Beschränkung des Mi-
litairaufwandes fortwährend gerichtete Absehen hatte Höchstdieselben in den Stand
gesetzt, das von der alterbländischen sowohl, als von der Oberlausitzischen Landschaft, in der
anverlangten Maße bewilligte Poskulat zu dem gegen sonst erhöheten Milicalraufwande,
anderweice um eine Summe von überhaupe 60,000 Tblrn. — — jüährlich vermindern
zu können.

Die Armen-Haus-Haupe=CassehabendiealrerbländischenStände, unker den zu den
neuen und erhöheten Bedürfüissen geschehenen Bewilligungen, mie einer um 5000 Thlr.
— —jährlich höbern Summe bedache, als beim vorlgen tandkage unker dieser Rubrik
für fsie ausgeseöt worden war; auch ist sie wegen einer im Jahre 1815 auf die Bewil-
ligung vom Jahre 1811 nicht vollständig geleisteren Zahlung entschädigee worden. Uiber
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die mie diesen Bewilligungen, in Beziehung auf die Benutzung und Verwaltung der allge-
meinen Straf= und Versorgungs-Anstalten, verbundenen ständischen Anträge wird, nach
Beendigung der bieruncer nöcthigen Erörkerungen, böchste Entschließung erfolgen.

Die allgemeinen öffenrlichen tehranstalten des tandes werden sich in der neuen Be-
willigungszeit mehrerer ständischen Uncerstühungen, als ihnen bisher zu Theil geworden
sind, zu erfreuen haben.

Nachdem der tandschaft, dem beim vorigen andtage von ihr geäußerten Wunschs
gemäß, eine Uibersicht der sämmtlichen, der teipziger Academie sowohl im Ganzen zuge-
hörigen, als von den einzelnen, in ihr begriffenen Corporationen besessenen Fonds, nach
ihrem Betrage und ihrer Verwendung, zugefertigt, daraus aber die Unzulänglichkeie dieser
Fonds zu den bei der Academie vorwaltenden Bedürfnissen zu enenehmen gewesen war,
so ist derselben, unter quolenmäßiger Theilnahme der Oberlausitz, nicht nur ein bis auf
4000 Thle. — —jährlich erböheter Beitrag zur Anstellung eines besondern Administra-
tors ihres Vermögens, zur Erweiterung der Universitätsbibliothek, und zur Unterstützung
angebender, zu guten Erwartungen berecheigender Privatlehrer, durch Pensionen oder Gra-
cisicationen, so wie zur Erhöhung der Besoldungen zu gering dotirker Professuren ausge-
setzt, sondern auch eine sofort im Ganzen zahlbare Summe von 12,000 Thlr. — —
zur Wiederherstellung der medicinischen und philosophischen Audirorien und Anlegung neuer
öffentlicher Hörsäle, auch zur Vermehrung der tehrmittel und der desfalls angelegeen
Sammlüungen, angewiesen worden.

Den Ltandschulen zu Meissen und Grimma haben die erbländischen Stände, wie sie
schon bei mehrern tandesversammlungen in Ansehung der zu Meissen gethan, für die
Jahre 1325 bis 1850 forklaufende jährliche Uncerstützungen, und zwar für Meissen
5500 Thlr. — — statt voriger 4000 Thlr. — —, für Grimma 1 200 Thlr. — —

ausgesetzt; auch sind sofort baar zu verabfolgende Zuschüsse von 2000 Thlr. — — für
Meissen, zur Bestreitung der Kosten einiger daselbst nöthigen Verbesserungen, von 10,800
Thlr. —.— für Grimma, zu den dort zu führenden Bauen, bewilliget worden.

Zu den städtischen #tyciäen, welche seie einiger Zeic ständische Beihülfen erhalten und
solche auch während der neuen Bewilligungszeit, obgleich zum Theil wegen anscheinend
mindern Bedürfnisses, in geringerer Maße zu genießen haben werden, ist das Gymnasium
zu Freiberg hinzugekommen. Die für dlesen Gegenstand wiederum geschehene Bewilligung
beträgt überhaupt 000 Thlr. — —jährlich.

Bei der für das biesige Blinden-Unterrichts-Institur fernerweit angewlesenen Unter=
stutzung von 220 Thlr. — — jsährlich, hat die kandschaft auf die zu wünschende, auch
bereits eingelricete Verbindung desselben mit der, von einem zur Unterstühung blinder und
erblindender Personen allbier zusammengetrerenen Vereinc, neuerrichteten Erziehungs- und
Urbeits- Anstalt für Blinde im voraus Rücksicht genommen.
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Da Se. Königliche Majestät, nach dem Schlusse des letzten tandtags, von

derjenigen Summe, welche zur Berichtigung des von den beim hiesigen Königreiche ver-
bliebenen Sceänden zu vertretenden Rückstands auf die im Jahre 1811, zur Wiederbe-
zahlung der ersten Fregeschen Anleihe, geschehene Bewilligung, auf das Scteuerärarlum
angewiesen war, dem tetztern 46,025 Thlr. — —gestundet hakten, damit dagegen die
oberwähnten stise-Merseburgischen Parcellenschulden sogleich abgezable würden; so ist dieß-
mal eine Nachbewilligung zu dem erstgedachten Zwecke noch erforderlich gewesen, wodurch
diese Angelegenheic, nachdem die genannte Anleihe vorlängst zurückgezahlt, und die von
den Ständen, mit den zu dieser Zurückzahlung beigetragenen Summen, eingelösten land-
schafelichen Obligationen vom Jahre 1807 bereicé angekündigtermaßen vernichter worden,
zu ihrer gänzlichen Erledigung gelangt.

Die zur Fortsetzung der Chausseebaue, nach dem vierten Theile der in jedem Jahre
darauf zu verwendenden Summen, selt einigen tandtagen von den Ständen dargebotenen
Beihülfen sind auf die neue Bewilligungszeit continuiret worden.

In Folge der zu der Magazin-Actien-Anstalt im Gebirgischen und Voigtländischen
Kreise von neuem erfolgeen Bewilligung, sind die alterbländischen Stände dieser Anstale
nunmehro mit überhaupe 50,000 Thlr. — —beigetreten, und die Wahrnehmung des
ständischen Interesse bei derselben ist einer aus den Ständen beider Kreise auf den dortigen
Kreistagen zu erwählenden Deputation übertragen.

Obwohl die zur Unterhalcung der erbländischen Gendarmerieanstalt und zu den Ge-
haleserhöhungen für die aus der Fleischsteuer besoldeten Staatsdiener ausgesebten Jahres-
CQuanta, an resp. 30,000 Thlr.— — und 16,000 Thlr. — — das desfallsige Be-

dürfniß abermals niche bedecken, auch dem in Gemäßheit des beim vorigen tandtage de-
renthalben gemachten Verbehalts an die Stände gelangten Ansinnen, daß das die gesche-
hene Bewilligung übersteigende Mehrerforderniß bei der gegenwärtigen kandesversammlung
mit gewähret würde, niche entsprochen worden ist, so baben doch Se. Koönizliche
Majestät, es für dießmal dabei bewenden zu lassen, Sich bewogen gefunden.

Neue Bewilligungen sind unter der Rubrik der neuen und erhöheten Bedürfnisse, und
zwar insbesondere von Seiten der alterbländischen tandschafe,

mie 500 Thfkr. — — jährlich als Beitrag zu einem für allgemeine kirchliche und
religiöse Zwecke, als: zu Pensionirung der, Alters, Krankheits= oder sonstiger Umstände
halber, in Ruhestand zu sehenden Kirchen= und Schuldiener, zur Provlfionirung hie und
da neu zu errichtender Kirchen= und Schulstellen, zur Bestreitung der durch Sphoralreol=
sionen oder Kocalexpeditionen in einzelnen kirchlichen Angelegenbeiten erwachsenden Kosten
#u. s. w., unter leitung des Ober-Cousistori zu bildenden Fonds,

mic 500 Thlr. — —jährlich, zu besserer Besoldung der Uncerlehrer bei dem Frie—
drichstädter Schullehrer-Sem#nario, ·
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mit 6000 Thlr. — — jährlich, zu Warkegeldern für die bei der nun bald gänzlich

aufzulösenden Peräquationsanstalt angestelle gewesenen Officianren,
mit 8000 Thlr. — — jährlich, zur Unterstüßung des Bergbaues,
mit 30,000 Thlr. — — überhaupé, zur Bestreitung des zur Einführung eines

neuen Grund-Scteuer-Systems nöthigen Aufwandes,
endlich, in Gemeinschafe mic der Oberlausih, und nach Maßgabe des beim vorigen

tandtage desfalls gesaßten Beschlusses, zur Bedeckung des Mehrbedarfs für die Natural-=
verpflegung der Armee, erfolge, welcher lettere für die Jahre 1821, 1822 und 1323,
so viel davon die Erblande angeht, aus den Beständen der Peräquationscasse bestriccen
worden ist.

Auch haben die erbländischen Stände die Bezahlung einer von dem Erzgebirgischen
Kreise, wegen der während des siebenjährigen Krieges aus der damaligen Preussischen Con-
tributions-Gelder-Casse anher eingesendeten Summe, an das Steuerärarium erhobenen
Forderung, 17,370 Thlr 8 Gr. 3 Pf. am Betrage, auf die Bestände desselben angewiesen.

Die Oberlausitzischen Stände haben zwar auf das, wegen des neuen Besoldungsauf-
wandes bei der Ober-Ames-Regierung zu Budissin, an sie gebrachte Ansinnen, auf die
Jahre 18324 bis mie 1827 einen Beitrag dazu ausgesetzt, die sernere Bestimmung des-
selben aber für die drei folgenden Bewilligungsjahre bis auf einen künftigen Provinzial-
landtag sich in der Voraussetzung vorbehalten, daß in der Iwischenzeie ein erhöheter
Ertrag des Sporculeinkommens bei der Ober-Ames-Regierung die Beicragssumme er-
mäßigen werde. Diese dem Ansinnen niche völlig entsprechende Bewilligung ist nur einst-
weilen auf die beiden Jahre 1324 und 1825 acceptiré, und die deshalb nöthige weicere
Vernehmung zu einem Oberlausitzer Provinziallandtage ausgeseszé worden.

Alle im Vorstehenden bemerkte Bewilligungen und Zahlungen werden auch dießmal,
so viel die alten Erblande betriffe, mie den Uiberschüssen der ordinairen Stceuereinkünfte
üuberbaupe, und des Steuer-Credic-Cassen-Fonds insbesondere, aus den Beständen des
Steuer- Aerarii, von dem Ertrage des erhöheten Steempeleinkommens, und mic dem von
der Ritterschaft zu den erhöhecen und neuen Bedürfnissen fernerweit anerbokenen, in jedem
Bewilligungsjahre zu einem Sechstheile zahlbaren Beitrage von 100,000 Thlr.— —
ohne neue Auflagen oder Anleihen bestritten werden können, von der Oberlausis aber von
tand und Städten, so wie die Or dinaria, nach der über das Quotalverhältniß unter ihnen
bestehenden Uibereinkunft, aufgebrache werden.

Außer dem Bewilligungswerke sind die versammelten Stände, während ihres dieß-
maligen Hierseyns, wiederum mit zahlreichen, theils durch landesherrliche Decrete veran-
laßten, theils von ihnen selbst ausgegangenen Berathungen über kandesangele.
genheiten beschäftigee gewesen. Der Erfolg derselben kann indessen nur insofern, aks
sie bereits zu einem in die Verfassung oder Verwaltung übergegangenen Resultate geföhre
baben, bier bestimme angegeben, im übrigen, insoweit die ständischen Gutachten und An-
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trage noch der Erorterung der Behorden unterliegen, und auf den darauf zu fassenden
hochsten Entschließungen beruhen, mogen sie nur nach den Gegenstanden, die sie betroffen
haben, bezeichnet werden, und es ist ihrenthalben auf die in der Folge bekannt zu ma-
chenden Gesetze und Anordnungen zu verweisen.

Die bisherige Landtagsverfassung hat einige bemerkenswerthe Zusatze erhalten. Um
den zuweilen lang angedauerten Verzug abzustellen, den bei den bisherigen Landtagen die
jedesmal vom Anfange vorzunehmende Besetzung und Ergänzung der ritterschaftlichen Aus-
schußcollegien verursacht hat, werden kunftig die kreisvorsitzenden ritterschaftlichen Stande
sich, unter dem Vorsitze des Landtagsmarschalls, einige Tage vor der Eroffnung eines jeden
Landtags allhier zu versammeln haben, um die nachmalige definitive Beschlußnahme in
diesem Betreff vorzubereiten, und solche dadurch zu beschleunigen. — Da, nach der
tandtagsordnung, drei Amtsassen des Meißner und des teipziger Kreises in den beiden rie-
cerschaftlichen Ausschüssen zu sißen haben, so haben die Stände von der alterbländischen
Ritterschaft die nähere Bestimmung für nöchig befunden, daß diese drei Amtsassen künftig
niemals in einem der beiden ri#terschaftlichen Ausschüsse zugleich sißen mögen, sondern
einem oder dem andern dieser Ausschüsse jedesmal wenigstens eine solche Seelle aus jedem
der benannten Kreise vorbehalten bleiben solle; und es ist solches von Sr. Königlichen
Majestäc, unter-der wegen der sonstigen Landtagsverfassung nöthig gewesenen Beschränk-
ung, genehmiget worden, daß, wenn möglicherwelse alle drei Amtsassenstellen eines der bei-
den Kreise in den beiden Ausschüssen zugleich zur Erledigung kämen, miehin für den
engern Ausschuß kein Amtsasse des Kreises, der schon einen tandtag im weitern Aus-
schusse gesessen hätte, vorhanden wäre, dann alle drei in die Ausschüsse aufrückenden Amt-
sassen im weiten Ausschusse Plaß zu nehmen haben, und nur erst bei künftigen Vacanzen
im engen Ausschusse wieder eine Ascension in denselben Statt finden möge.— Ein bei
den Oberlausitzischen Ständen vorgekommener Fall har zu der Frage Anlaß gegeben: wo
ein resignirter Oberlausihischer Landesbeamte, als von dem die mit seiner Function verbun-
den gewesene Ausschaßstelle nicht mehr in Anspruch genommen werden möge, auf den
allgemeinen kandesversammlungen seinen Plah zu nehmen habe? und sie ist dahin, daß
ihm solcher nur unter der allgemeinen Ritterschaft gebühre, entschieden worden. Auf einige
sonstige, in Folge der über die gandtagsverfassung gepflogenen ständischen Berathungen,
zur Abkürzung des Geschäftsganges bei den ständischen Verhandlungen, wegen künftiger
Besetzung des Directoru im weieern ricterschaftlichen Ausschusse, und wegen des den
vorsitzenden Städten bei der Eröffnung und Verabschiedung des tandtags anzuweisenden
HPlatzes, geschehenen Anträge wird bei der nächsten Ständeversammlung böchste Eneschließ-
ung erfolgen.

In Steuer-- und Seeuer-Credic-Cassen-Sachensindzuvörderstdie,zur Abnahme
der Haupt-Steuer-Rechnungen,beimvorhergegangenentandtageerwähltenstänvischen
Oeputirten mit diesem Rechnungswerke auf die Zeic von 1818 bis 1320 brschästigee
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gewesen, und es hae dasselbe dadurch, und durch die auf die gezogenen wenigen Moaita
während des tandtags ertheilten allerhöchsten Resolutionen, seine Erledigung erhalten. Die
nächste Rechnungsabnahme, wozu die Depucirten bereits ernanne und mit In-
struction versehen sind, wird den Zeitraum von 1821 bis mic 1823 begreifen; in der
Folge soll sie jedesmal von drei zu drei Jahren vorgenommen werden.

Die von den landschaftlichen Deputirten bei der Steuer-Credik. Casse, der tandschaft,
über den Zustand und die Angelegenheiken der besageen Casse, bei jedem kandtage zu ma-
chende Anzeige ist gewöhnlichermaßen erstattek, und, mit den Bemerkungen und Anträgen
der gesammten Stände begleitet, Sr. Königlichen Majestät vorgelege, auch sind
über die einzelnen darinnen berührten Punkte noch während des tandcags böchste Reso-
lutionen ertheilet worden.

Auf vorherige, mic den erbländischen tandständen während desselben gepflogene Be-
rathung ward die, durch die Gesetzsammlung bekanne gemachte, Verordnung der tandes-
regierung vom Sten October dieses Jahres, die Abkürzung der zur Erlassung von Sdicka-
lien wegen verloren gegangener Seaatspapiere erforderlichen Verjährungszeit becreffend,
erlassen.

Da das standische Avertissement vom 16ten Januar 1321, die Umtauschung der
ältern unverwechselten und bisher unverloosbaren Sächsischen Steuerscheine gegen verloos-
bare und deren Verloosung betreffend, im §. S. die Weisung enthielt, daß diejenigen
Gläubiger, deren Capitalien, zu Folge des §. Z. der ständischen Declaration vom 10ten
Occober 1703, wegen des Müngfußes und sonst der Reduction unkerworfen wären, zu-
vörderst bei der Steuer-Credie- Cassen-Depukation in teipzig sich zu melden, und diesen
Punke in Richtigkeit zu setzen hätten, indem sie, bis solches erfolge sei, von der Verloo-
sung ausgeschlossen bleiben müßten: so haben seitdem bei der Ober-Steuer-Buchhalterei
über die alten tand- und Trank-Seeuer-Capikalien, mie welchen es diese Beschaffenheic
babe, und von welchen ein großer Theil zum Eintritt in die neue Verloofung angemeldet
worden ist, genaue Erörterungen Sealt gefunden; es ist auch dabei der Zweifel zur
Sprache gekommen: ob bei der Umtauschung der unverwandelten altcen Steuerscheine in
verloosbare landschaftliche Obligarionen, wegen erfolgter Einzahlung der eingeliehenen
Capitalien in höhern als conventionsmäßigen Münzsorten, dermalen ein Agio zu vergücen
sei? Auf die wegen dieser Gegenstände den erbländischen Ständen beim gegenwärtigen
tandtage geschehenen Eröffnungen baben sie, wegen der beim Mangel hinlönglicher Nach-
richten sehr schwierigen Ausmittelung, welche der alten Steuercapitalien einer Reduction
noch unterworfen seyn dürften, darauf angetragen, daß von dem desfallsigen Vorbehalte
kein Gebrauch gemache werde, dagegen aber auch die Ansicht geäußert, daß wegen der
angeblich in höhern, als conventionsmäßigen Münzsorten eingezahlten Gelder eine Agio-
vergütüng nicht zuzugestehen sei, da sämmtliche Schulden im Jahre 1763 nur nach dem
damals in hiesigen landen gesetzlich bestebenden Conventionsfuße von der tandschafe über-
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nommen worden, mithin jedenfalls eine von den Glaubigern um so mehr anerkannte
Novation eingetreten sei, als diese seit der Zeit die nur nach dem Conventionsfuße ent-
richteten Zinsen unweigerlich angenommen häcten.

Beides haben Se. Königliche Majestär zu genehmigen gerubek.
Gegen die Ausführung der Vorschläge, die am vorigen tandtage, zur Herstellung

mehrerer Gleichheit in der Erhebung der, zur Aufbringung erhöheter Staatsbedürfnisse, künf-
tig etwa wiederum nöthigen Grundabgaben, von den Ständen gethan worden waren, hat.
ten sich, bei der von den Behörden angestellten Erörterung, mehrere Bedenken zu Tage
gelegt. Durch die jezt darüber und sonst in der Sache ihnen gemachten Mittheilungen
sind sie auf den Antrag zurückgeführt worden, daß, um für den Fall des Bedarss erhöhe-
cer Grundsteuern einen gleichmäßigen Erhebungssuß zu erlangen, die geomekrische Ver-
mesfung und Bonitirung des Bodens versuchsweise, jedoch daß die Versuche auch als
Theil des künftig berzustellenden Ganzen mie zu brauchen wären, vorgenommen, und das
sich dabel ergebende Resultat bei künftiger tandesversammlung zur nochmaligen endlichen
Erwägung ihnen vorgelegt werden möchte. Sie haben zu den für diese Versuche aufzu-
wendenden Kosten obgedachtermaßen eine von Sr. Majestär eventualiter acceptirke
Summe bei der Bewilligung ausgesebt. Uiber den Antrag selbst ist noch Höôchste Enc.
schließung zu fassen.

Die Bekanntmachung des, in dem für die neue Bewilligungszeie ergangenen Steuer-
ausschreiben, bereits angekündigeen revidirten Personen-Steuer-Ausschreibens beruhet, nach-
dem die auf die Einführung eines neuen Personal-Steuer-Systems früher gerichtete Ab-
siche vor der Hand bei Seite zu setzen gewesen ist, auf der Prüfung und Benutzung der
Bemerkungen, zu welchen die erbländischen Stände bei den über den ihnen zugefertigeen
Entwurf des revidirten Ausschreibens angestellten Berathungen sich veranlaßt gefunden
haben. Dabei ist die ihnen vorgelegte Frage: ob bei wieder eintretender Nochwendigkeie
die Nichtangesessenen, zur Bestreitung außerordentlicher Staatslasten, mie besondern Abga-
ben zu belegen, das Ausschreiben vom 27 stenNovember 1815, unter einigen durch die
Erfahrung als rathsam und nöthig befundenen Modisicationen, zum Grunde zu legen seyn
möôchte? berathen und begutachtet worden.

Auch mie den zur zweckmäßigern Einrichtung der Bier-Trank-Steuern zu kreffenden
Bestimmungen sind sie mehrseitig beschäftiget gewesen, und es wird, in wiefern die hier-
unter gethanen Vorschläge die Hôöchste Genehmigung erhalten haben, aus dem deshalb im
Seeuerausschreiben vorbehaltenen besondern Ausschreiben ersehen werden.

Ob sie gleich auf den ihnen anheim gegebenen Antrag, daß allen denjenigen Anstalten
und Setiftungen, welche Se. Königliche Majestäe, um ihres gemeinnüßlichen Zwek-
kes willen, von Entrichtung der Accisabgabe frei zu lassen, Sich bewogen sinden, die
Befreiung von der Mahl= Greschen-Abgabe zugestanden werden möchte, im Allgemeinen
einzugehen, in Betracht der nöthigen äußersten Beschränkung der Steuereremtionen
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Anstand genommen haben, so ist doch, daß solche der Waisen-Versorgungs-Anstalt zu
Pirna ausnahmsweise zugestanden wurde, unter der Voraussetzung bewilliget worden, daß
dagegen einige andere, fur das außerhalb Landes gehende Mehl, fur das fur die Post—
pferde geschrotene Korn, und für die Stärke= und Haarpuder-Fabrikanten bisher bestan—
dene Exemtionen von dieser Abgabe in Wegfall gelangeen. Se Königliche Maje-
stäc haben anbefehlen, zuvörderst, ob diesem letztern Antrage State gegeben werden könne,
zu erörtern und gutachtlich anzuzeigen.

Das von mehrern Weinbergsbesitzern geschehene Anbringen, daß der in dem neuen
Seeuer-Erlaß,Regulative, wegen des an Feldfrüchten und in Weinbergen durch Hagel-
schlag, hefeige Regengüsse und respective Uiberschwemmungen verursachten Verlusts, be-
stimmte Steuererlaß auch auf den durch Frost und andere ungünstige Witcterung veran-
laßten Weinmißwachs ausgedehne werden möchte, hat bei den Ständen keinen Eingang
gefunden, und nur für den Fall eines den Weinstock bis auf die Wurzel zerstörenden
Frostes hat man eine Steuerbefreiung für angemessen erachtec.

Es geböre endlich zu den in Steuerangelegenheicen bei dem jüngst beschlossenen tand-
rage getroffenen Bestimmungen, daß die Trank-Steuer-Beneficien der vormals stiftischen
Kirchen= und Schuldiener, denen der in den übrigen Erblanden angestellten geistlichen
Personen, insofern nicht die Erstern im Genusse eines höhern, solchenfalls für die Per-
sonen der jetzt Angestellten in der zeitherigen Maße annoch beizubehaltenden Beuelicür sich
befunden haben, gleichgesetzt worden sind.

Von andern Administrationsgegenständen sind
die Peräquationsangelegenheicen, deren zeitherige besondere Verwalkung nun des näch-

sten beschlossen werden wird,
die Brand- Versicherungs-Anstalt, in deren Bezuge die gesammten Stände die Er-

klärung, daß die beabsichtigte Vereinigung des alterbländischen und des Oberlausitzer
Brand-Versicherungs-- Instituts, wegen der vielen dabei vorhandenen Schwierigkeicen,
bedenklich falle und auf keiner Seite wünschenswerth erscheine, von sich gestelle, die alt-
erbländischen Stände insbesondere aber die, wegen Aussetzung eigener Fonds zur Entschä-
digung derjenigen Bauenden, welche nach erlittenen Brandschäden die neu zu errichtenden
Gebäude, zu Vermeidung künftiger Feuersgefahr, weiter auseinander zu seßen bereic seyn
würden, zu schnellerer Befriedigung der Abgebrannten wegen ihrer Brand-Vergütungs-
Ansprüuche und zur Uncterstützung solcher Bauenden, welche aus Unvermögen ihre Gebäude
mit feueraufhaltenden Dachungen zu versehen nicht im Stande sind, ihnen geschehenen
Ansinnen abgelehne haben, 1

die durch die neue Gleitsordnung vom 152en März 1823 dem Gleikswesen gegebene
veränderte Einrichtung,

die zur Abwendung des, nach der Befürcheung der Stände, zunehmenden Verfalls der
Manufakturen und Fabriken anzuwendenden Mittel,

2
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die in Ansehung des städcischen Brauwesens zu kreffenden Einricheungen, wobei die
gesammten alterbländischen Stände gegen die zu ihrer Berathung gestellee, sowohl allge-
meine, als partielle Ablösung der städeischen Bier-Zwangs-Gerechtsame, wenn solche niche
durch freiwllliges Abkommen erfolge, cheils wegen der Schwierigkeit der Ausmittelung
eines richelgen Eneschädigungsmaßstabes, theils wegen der Bedenken, die sich der Beant-
workung der Frage entgegenstellten, wer die Entschädigung leisten solle? sich erklärt haben,

die Chaussee= und Seraßenbaue,
die bei der oberwähnten Actien-Magazin-Anstale und in Absicht auf die ständische

Theilnahme daran zu bestimmenden Einrichtungen,
die, unter der Leitung einer dazu erwählten und genehmigten ständischen Depuration,

von der zur Uncerstüßung des inländischen Bergbaues erfolgten Bewilligung zu machende
Anwendung,

die Herstellung gleichsörmiger Maße und Gewichee, namentlich, daß
a) ein allgemeines Flächenmaß zum Gebrauche beim Handel sowohl, als bei kandes-

vermessungen geseßlich bestimmet,
b) das Cenknergewicht für alle Marke= und Handelsgegenstände im tzande durchgängig

auf 110 Pfund, das Pfund auf 2 Kölnische Mark, und das des tothes zu 32 auf
1 Pfund oder Ix# Kolnische Mark festgesttzt, und

c) der Dresdner Scheffel mie seinen Theilen, und eben so die Dresdner Kanne zum
allgemeinen Landesmaße erhoben werden möchte, und .

die zur Besestigung der Nachtheile, die den Unrerthanen durch das überhand genom-
mene Coursiren des geringhaltigen Preussischen Geldes, namenrlich durch das Bedürfniß
der Einwechselung von Conventionsgeld, zum Behuf der Abgabenen#ichtung, erwüchsen,
zu ergreisenden Maßregeln, zur Sprache gekemmen; und es unterliegen die in solchem
Betreff verschiedentlich geschehenen Anträge und eröffneten Gucachten der Prüfung der
berreffenden landescollegien, nach deren Beendigung und darauf vernommenen Dafürhalten
des Geheimen Raths, Höchste Entschließung ihrenchalben gefaßt werden wird.

Wegen der sogenannten Bannrechte hatten Se. Königliche Majestär der tand-
schaft zur Erwägung stellen lassen, ob nicht einige derselben, namentlich die des Vieh-
schnittes, des Federsammelns, des kumpensammelns, des Schleisens und des Glasaus-
spielens, durch eine desfalls zu ertheilende allgemeine gesehliche Anordnung aufzuheben
sepn möchten? Es haben aber die Stände sich gegen deren Abschaffung hauprsachlich
um deswillen erkläret, weil Beschwerden nicht vorgekommen, auch sonst namhafte Nach-
theile niche bekanne worden wären, welche die dadurch enestehende Beeinträchtigung beste-
hender Rechee und die schwierige Ausmitcekung einer desfallsigen Eneschädigung als norh-
wendig darstellten. Demnach ist für die fernere Beibehaltung der bisherigen Einrichtung
entschieden worden.
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Insonderhelt haben die dießmal versammelten Stände mie Berathungen in Geses-

gebungssachensichzubeschäftigen gehabe.
Die belden ersten Theile des zu einem vollständigen. Criminalgesezbuche für Sachsen

verfaßten Entwurfs, nebst
einem vorläufig bearbeikeken Mandate über dlejenigen Gegenstände des Criminalver=

fabrens, in Ansehung deren, dafern der gedachte Enewurf Genehmigung erhielte, eine
Abänderung oder Erläuterung der jetzt geltenden Gesetze ohnumgänglich nöthig seyn würde;

ein Gesetz über die Allodial-- Incestat-Erbfolge,
ein über die Ausübung der katholisch=gelstlichenGerichesbarkeitundRegulirungder

gegenseitigen Verhälenisse der evangelischen und katholischen Glaubensgenossen entworfenes
Regulatio,

die streitigen, einer geseblichen Enescheidung bedürfenden Rechtsfragen: ob und in
welcher Maße die Gerichtsberrschaften und Kirchenpatrone von ihren sonst steuerfreien
Grundstücken, gleich ihren eingepfarrten Uncerthanen, zu den Bauen und Reparaturen
der geistlichen und Schulgebäude, und überhaupe zu den kirchlichen Oblasten, Geldbei-
träge und Dienste mir zu lelsten verbunden? ingleichen, ob auswärtige Besitzer von Grund-
stäücken oder sogenannte Forenser zu den Bauen geistlicher Gebäude derjenigen Ortschaften,
in deren Flur jene Grundstücke liegen, Geldbeiträge zu leisten schuldig sind?

ein Entwurf der in Frohn= und Dienstsachen zu beobachtenden allgemeinen Rechts-

grundsätze,eine neue Ordonnanz, deren Veranstaltung wegen der seit Erlassung der Erneuerten
Ordonnanz vom Jahre 1732 in der Militairverfassung hiesiger Lande eingekretenen wesent-
lichen Veränderung nothwendig geworden war, und durch welche auch die neuerdings
beabsichtigte allgemeine Ausgleichung des Einquartierungsaufwandes zwischen den belegten
und nicht belegten Garnisonorten ins Werk gerichtee werden soll,

endlich ein neues, die Vorschriften über den Ersah des Mannschaftsabganges bei der
Armee, die Entlassungen bei selbiger, und die Verhältnisse der entlassenen Milikairperso-
nen enthalrendes Werbegeseß,

haben ihnen zur Begutachtung und respective Erklärung darauf vorgelegen.
Auch haben sie selbst in Hinsiche auf die Gesehgebung einige Wünsche und Vor-

schläge vorgetragen, die theils auf eine Abänderung der beiden Mandate vom 1 Sten No-
vember 1770, die Verkürzung der curac absentinm und deren Vermögensadministrarion,
und die Edictalcitation in Civilsachen außerhalb des Concurses betreffend, theils auf die
Eröffnung lebtwilliger Verordnungen Beziehung haben.

Die Beurtheilung des Entwurfs zum Criminalgesehbuche ist von der dazu niederge-
setzt gewesenen standischen Deputation nur zum Theile zu Stande gebracht worden. Da

aber Se. Königliche Majestät, die Landesversammlung bis zur Vollendung dieser
Arbeit fortdauern zu lassen, Bedenken getragen haben, auch uber mehrere andere legis-
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latorische Gegenstände, welche, zum Theil auf die von den Ständen Küher gegebenen
Veranlassungen, jezt noch der Bearbeitung bei den Behörden unterliegen, die Ansichten
der Stcände bald zu vernehmen wünschen, so ist der Antrag derselben, im laufe der näch-
sten Bewilligungszeic, lediglich zur Berathung über Gesetzgebungs- und andere zur Ver-
nehmung mit der tandschaft sich eignenden Gegenstände, eine ständische Zusammenkunft zu
veranstalten, von Höchstdenenselben genehmigee worden, und es wird der Zeitpunkt
zu deren Einberufung, nach Maßgabe der Beendigung der deshalb noch nöthigen Vor-
arbeiten, anberaumt, auch alsdann, in welcher Art sie gehalten werden solle, festgesetze werden.

Die böchsten Resolutionen auf die beim tandtage 1822 angebrachten Beschwerden
und Intercessionen sind den Ständen, bald nach der Eröffaung der heurigen tandesver-
sammlung, zugekommen. Sie haben dießmal zur Einreichung einer besondern Beschwerde-
schrife keine Veranlassung gefunden; die gewöhnliche Intercessionsschrife ist gegen den
Schluß des tandcags übergeben, auch in der Bewilligungsschrife für die, wegen der einge-
cretenen Zeitumstände, zeither unerledige gebliebenen Ansprüche derjenigen Communen im
Lande, welche wegen der vor dem Jahre 1307 gelleferten Nakuralien und Stückpferde
Vergücungen zu fordern haben, thunlichste Befriedigung erbeten worden, und es werden
diese sämmtlichen Verwendungen, nach erfolgeer Erörterung durch die betreffenden Behörden,
von Sr. Majestäc in Erwägung gegogen und, befundenen Sachen nach, berucksichti-
get werden.

Dresden, am ##en November 1324.
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